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ECOFIN: Besteuerung der digitalen Wirtschaft – Digitalsteuer und digitale 

Präsenz 

Die EU-Finanzminister haben sich bei einem informellen Treffen des ECOFIN-

Rates am 07./08.09.2018 in Wien darauf verständigt, die EU-Richtlinienentwürfe 

zur Digitalsteuer und digitalen Präsenz bis zum Jahresende weiterzuverfolgen. 

Ziel ist es bis dahin eine Einigung auf die Digitalsteuer (Umsatzbesteuerung) zu 

erreichen. Auch wenn die erforderlich einstimmige Einigung der EU-

Mitgliedstaaten noch nicht absehbar ist, sind die EU-Richtlinienentwürfe (vgl. 

hierzu WTS TAX WEEKLY 12/2018) steuerpolitisch weiter relevant. 

Der amtierende EU-Ratsvorsitzende, Österreichs Finanzminister Hartwig Löger, 

äußerte sich zuversichtlich. Eine schnelle Einigung auf ein europäisches Digital-

steuermodell erscheint jedoch unwahrscheinlich. In Wien wurde vielmehr auch 

deutlich, dass diese Lösung in einigen Ländern auf starken Widerstand stößt. 

Insbesondere Irland, Dänemark, Schweden, Finnland und Malta stellen sich ge-

gen das Modell. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hielt sich in Wien bedeckt. Er 

war auf der einen Seite bemüht, den letzte Woche entstandenen Eindruck auszu-

räumen, er stelle sich gegen eine Digitalsteuer. Dem ehrgeizigen österreichi-

schen Zeitplan schloss er sich aber nicht an. Offensichtlich nimmt er die Beden-

ken der deutschen Wirtschaft ernst. Es werden Gegenmaßnahmen der USA be-

fürchtet, da eine europäische Internetsteuer vor allem US-amerikanische Konzer-

ne wie Google, Apple oder Facebook träfe.  

Die von Österreichs Finanzminister angestrebte Lösung soll sich im Wesentlichen 

an den Vorschlägen orientieren, welche die EU-Kommission im März vorgelegt 

hatte. Er strebt offensichtlich eine Kompromisslösung in Form einer klaren Über-

gangslösung an. Die vorläufig vorgesehene Umsatzbesteuerung (Digitalsteuer) 

könnte mit einer Verfallklausel versehen werden. Sobald eine Lösung für eine 

globale Besteuerung von Digitalunternehmen gefunden ist, würde die ins Auge 

gefasste Interimslösung wieder abgeschafft. Langfristig wollen sich die EU-

Staaten um eine globale Regelung im Rahmen der OECD bemühen. Dafür sollen 

die Bestimmungen zur Unternehmensbesteuerung um eine „virtuelle Betriebsstät-

te“ ergänzt werden, deren Gewinne besteuert werden. So könnten die Mitglied-

staaten Gewinne auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens in ih-

rem Gebiet besteuern.  

 

BMF: Diskussionsentwurf zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von 

grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

Am 25.06.2018 ist die EU-Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU be-

züglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich 

der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen in 

Kraft getreten. Die Richtlinie ist bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzuset-

zen und erstmals ab dem 01.07.2020 anzuwenden. 

Das BMF hat den Ländern diese Woche einen Diskussionsentwurf eines Geset-

zes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steu-

ergestaltungen übersandt. Parallel dazu wird nächste Woche die Einführung ei-
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ner Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen im Rahmen einer Sit-

zung der Abteilungsleiter (Steuer) von Bund und Ländern erörtert.  

Im Wesentlichen soll der Diskussionsentwurf auf der bezeichneten EU-Richtlinie 

basieren. Dem Vernehmen nach soll diese im Kern durch die neuen §§ 138d bis 

138f AO umgesetzt werden.  

Die Verpflichtung zur Mitteilung für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

liegt grundsätzlich beim Intermediär. Dieser hat bestimmte als relevant eingestuf-

te steuerliche Gestaltungen den Finanzbehörden mitzuteilen. In Fällen, in denen 

sich ein Intermediär auf ein berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht beruft oder 

kein Intermediär vorhanden ist, geht die Verpflichtung zur Mitteilung auf den 

Steuerpflichtigen selbst über. Auf das berufsrechtliche Verschwiegenheitsrecht 

sollen sich insbesondere Rechtsanwälte, Steuerberater sowie Abschluss- und 

Wirtschaftsprüfer berufen können. Die Information soll unverzüglich zu veranlas-

sen sein, spätestens in dem Zeitpunkt des mitteilungspflichtigen Ereignisses. In 

Fällen der Berufsverschwiegenheit soll der Übergang der Mitteilungspflicht auf 

den Steuerpflichtigen davon abhängig gemacht werden, dass er diesen über sei-

ne Mitteilungspflicht unterrichtet. Die Mitteilung hat gegenüber der zuständigen 

Finanzbehörde zu erfolgen. In einem weiteren Schritt sollen die Finanzbehörden 

die erlangten Informationen zu den grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

mit den Behörden der anderen Mitgliedstaaten automatisch austauschen. 

Zum sog. Main benefit-Test soll sich der Begründung des Diskussionsentwurfs 

entnehmen lassen, dass aus Sicht eines unvoreingenommenen Dritten der zu 

erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der Gestaltung die Erlan-

gung eines steuerlichen Vorteils sein muss. Bei der Gestaltung muss dabei die 

günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mittei-

lungspflichtige kann das Gegenteil nachweisen, indem er zwingende kommerziel-

le Gründe für die konkrete Strukturierung einer Transaktion darlegt, so dass et-

waige steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken.  

Die Verletzung der Meldepflicht soll gem. § 379 AO mit einer Geldbuße bis zu 

€ 25.000 geahndet werden, wenn diese nicht nach § 378 als leichtfertige Steuer-

verkürzung geahndet werden kann.  

Die neuen §§ 138d bis 138f AO sollen ab dem 01.07.2020 in allen Fällen anzu-

wenden sein, in denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüber-

schreitenden Steuergestaltung nach dem 24.06.2018 umgesetzt wurde. Wurde 

der erste Schritt nach dem 24.06.2018 und vor dem 01.07.2020 umgesetzt, ist für 

die Mitteilung im Hinblick auf die Frist abweichend vorgesehen, dass diese Mittei-

lung dann erst innerhalb von zwei Monaten nach dem Ablauf des 30.06.2020 zu 

erstatten ist. 
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BFH: Anwendung der 44 € - Sachbezugsfreigrenze auf freiwillige Kranken-

zusatzversicherungen 

Seit längerem ist umstritten, ob Zukunftssicherungsleistungen (Leistungen, um 

den Mitarbeiter oder seine Angehörigen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, 

der Invalidität, des Alters oder des Todes abzusichern) stets als Barlohn zu ver-

steuern sind oder ob sie dem Mitarbeiter auch in Form von Sachbezügen gewährt 

werden können.  

Die Finanzverwaltung geht derzeit davon aus, dass Zukunftssicherungsleistun-

gen stets als Barlohn anzusehen sind (vgl. BMF-Schreiben vom 10.10.2013). Der 

BFH entschied aber im Urteil vom 07.06.2018 (VI R 13/16) – wie schon im Urteil 

vom 14.04.2011 (VI R 24/10) – erneut, dass auch die Gewährung von Kranken-

versicherungsschutz Sachlohn sein kann, der unter die monatliche 44 € - Sach-

bezugsfreigrenze fällt. 

Für die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn ist nach Auffassung des 

BFH der Rechtsgrund des Zuflusses entscheidend: Kann der Mitarbeiter vom Ar-

beitgeber lediglich die Sache selbst beanspruchen, liegt ein Sachbezug vor. Un-

erheblich ist, ob der Arbeitnehmer die Sache unmittelbar vom Arbeitgeber erhält 

oder ob der Arbeitnehmer die Sache von einem Dritten auf Kosten des Arbeitge-

bers bezieht. Es kommt daher nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer selbst Ver-

tragspartner des Dritten geworden ist oder der Arbeitgeber die Sachleistung beim 

Dritten bezieht. Hat der Mitarbeiter aber auch einen Anspruch darauf, dass sein 

Arbeitgeber ihm anstelle der Sache den Barlohn in Höhe des Werts der Sachbe-

züge ausbezahlt, liegt immer Barlohn vor. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber 

die Sache zuwendet. 

Daher ist bei entsprechender arbeitsvertraglicher Zusage eine vom Arbeitgeber 

abgeschlossene private Krankenzusatzversicherung als Sachlohn anzusehen. 

Dieser kann mit den vom Arbeitgeber gezahlten Beiträgen bewertet werden, eine 

Ermittlung von Vergleichspreisen ist nicht erforderlich.  

Demgegenüber entschied der BFH im Urteil vom 04.07.2018 (VI R 16/17), dass 

kein Sachlohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter einen Zuschuss für 

seine private Krankenversicherung unter der Bedingung zahlt, dass dieser mit ei-

nem vom Arbeitgeber benannten Versicherungsunternehmen einen Vertrag 

schließt. Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber den Mitarbeitern, die bei einem be-

stimmten Versicherungsunternehmen einen Vertrag über eine private Kranken-

zusatzversicherung abgeschlossen haben, einen Zuschuss zu dieser Versiche-

rung zugesagt. Nach Auffassung des BFH war der Anspruch des Mitarbeiters ge-

genüber dem Arbeitgeber auf Geld gerichtet, nämlich einen Barzuschuss für ei-

nen im eigenen Namen abgeschlossenen Versicherungsvertrag und nicht auf die 

Verschaffung von Versicherungsschutz durch den Arbeitgeber. Der Zuschuss 

führte somit zu Barlohn, für den die monatliche 44 € - Sachbezugsfreigrenze nicht 

gilt. 

Unverändert ist die Rechtsauffassung des BFH zur Einordnung von Geschenk-

gutscheinen: Diese sind nach Auffassung des BFH weiterhin Sachbezüge. Denn 

der Aussteller des Gutscheins (sog. kleines Inhaberpapier i.S.d. § 807 BGB) 
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muss jedem, der ihn vorlegt, die versprochene Leistung erfüllen. Damit wendet 

der Arbeitgeber dem Mitarbeiter mit der Übergabe des Gutscheins den Mitarbei-

ter das Recht zu, bis zur Höhe des jeweiligen Gutscheinwerts Waren oder Dienst-

leistungen von dem Aussteller des Gutscheins beziehen.  

 

BFH: Übernachtungskosten bei Familienmitnahme im Rahmen einer Aus-

wärtstätigkeit (Dienstreise) 

Im Rahmen von Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen) können die tatsächlich ange-

fallenen Übernachtungskosten am auswärtigen Tätigkeitsort steuerfrei erstattet 

oder vom Mitarbeiter als Werbungskosten geltend gemacht werden. Wenn der 

Mitarbeiter bei seiner Auswärtstätigkeit begleitet wird, gilt dies aber nur für die 

Übernachtungskosten, die durch die Auswärtstätigkeit des Mitarbeiters veranlasst 

sind. Soweit Übernachtungskosten auf die Mitnahme der Familie entfallen, gehö-

ren sie zu den Kosten der Lebensführung. Der BFH bestätigte im Beschluss vom 

03.07.2018 (VI R 55/16), dass die Aufteilung ggf. im Wege einer Schätzung nach 

den Grundsätzen des Beschlusses des Großen Senats vom 21.09.2009 (GrS 

1/06) erfolgen muss.  

Im Urteilsfall hatte der Mitarbeiter während einer 3 Jahre dauernden Aus-

landsentsendung für sich und seine Familie eine 234 qm große Wohnung ange-

mietet und beantragt, die vom Arbeitgeber in voller Höhe steuerfrei erstatteten 

Kosten für die Wohnung bei der Berechnung des Progressionsvorbehalts nicht zu 

berücksichtigen. Das Finanzgericht berücksichtigte die Wohnungskosten aber nur 

insoweit nicht, als sie auf den Mitarbeiter entfielen und nahm dabei eine Schät-

zung im Wege einer modifizierten Aufteilung nach Köpfen vor. Dabei teilte es den 

Gesamtaufwand für die Wohnung durch die Zahl der Bewohner und erhöhte den 

auf den Mitarbeiter entfallenden (beruflich veranlassten) Anteil um einen „Sockel-

betrag“. Damit sollen Kosten abgedeckt werden, die auch in einem Einpersonen-

haushalt regelmäßig anfallen. Dieser Sockelbetrag wurde mit 20 % des Gesamt-

aufwands angesetzt. Der BFH bestätigte diese Schätzung, da sie nicht gegen 

anerkannte Schätzungsgrundsätze, Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungs-

sätze verstoße. 

Der Beschluss ist zur vor dem 01.01.2014 geltenden Rechtslage des steuerlichen 

Reisekostenrechts ergangen. Ab 01.01.2014 können im Rahmen von Dienstrei-

sen anfallende notwendige Übernachtungskosten in voller Höhe vom Arbeitgeber 

erstattet oder vom Mitarbeiter als Werbungkosten abgezogen werden (§ 9 Abs. 1 

Satz 3 Nr. 5a EStG). Soweit Übernachtungskosten anfallen, weil der Mitarbeiter 

eine Unterkunft gemeinsam mit Personen nutzt, die in keine Dienstverhältnis zum 

selben Arbeitgeber stehen, sind nur die Aufwendungen zu berücksichtigen, die 

bei alleiniger Nutzung durch den Mitarbeiter angefallen wären. Bei Hotelüber-

nachtungen ist dies der Preis der bei Nutzung eines Einzelzimmers im jeweiligen 

Hotel angefallen wäre (vgl. BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Rz. 116). Bei Nut-

zung einer Wohnung im Inland können Wohnungskosten bis zu einer Höhe von 

1.000 € ohne weitere Prüfung berücksichtigt werden. Betragen die Wohnungs-

kosten mehr als 1.000 € und bei Wohnungen im Ausland müssen die auf den 

Mitarbeiter entfallenden Kosten geschätzt werden. Die Finanzverwaltung lässt 
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hier die ortsübliche Miete einer durchschnittlichen 60 qm-Wohnung am Tätig-

keitsort als Vergleichsmaßstab zu (vgl. BMF-Schreiben vom 24.10.2014, 

Rz. 117). Eine modifizierte Aufteilung nach Köpfen kann hier u.E. aber auch ein 

Weg sein um die beruflichen Kosten zu schätzen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 07.09.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-502/17 06.09.2018 

Vorabentscheidungsverfahren – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Hol-
dinggesellschaft – Vorsteuerabzug – Ausgaben für Leistungen, die im Zusam-
menhang mit dem beabsichtigten Verkauf von Anteilen an einer Tochtergesell-
schaft in Anspruch genommen wurden 

C-531/17 06.09.2018 

Vorabentscheidungsersuchen – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Steu-
erbefreiung bei der Einfuhr und einer anschließenden innergemeinschaftlichen 
Lieferung – Versagung der Steuerbefreiung der Einfuhr aufgrund späterer 
Mehrwertsteuerhinterziehung des Erwerbers bezüglich der eingeführten Ge-
genstände – Steuerschuld des die Einfuhrmehrwertsteuer Anmeldenden (als 
Vertreter des Importeurs) – ‚Infektion‘ durch spätere Betrugsabsicht 

C-552/17 05.09.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Mehrwertsteuer-
Sonderregelung für Reisebüros – Tragweite – Beherbergung in Ferienunter-
künften – Sonstige Leistungen – Nebenleistungen und Hauptleistungen – Er-
mäßigter Steuersatz – Anwendbarkeit auf die von einem Reisebüro bereitge-
stellte Unterkunft 

 

 

Alle am 12.09.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 13/16 07.06.2018 
Beiträge des Arbeitgebers für eine private Zusatzkrankenversicherung seiner 
Arbeitnehmer als Sachbezug  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 47/18 vom 12.9.2018 

VI R 51/16 25.04.2018 
Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens bei Betriebsaufga-
be 

VI R 16/17 04.07.2018 
Verwendungsbezogene Zuschüsse des Arbeitgebers für eine private Zusatz-
krankenversicherung seiner Arbeitnehmer als Barlohn  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 47/18 vom 12.9.2018 

 
XI R 5/17 

13.06.2018 
EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung einer teilweise durch 
EU-Beihilfen subventionierten Lieferung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 48/18 vom 12.9.2018 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205410&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=589795
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205411&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590451
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205381&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=466882
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37684&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37672&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37687&pos=1&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37690&pos=2&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37672&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37693&pos=3&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37678&linked=pm
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Alle am 12.09.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VII R 4/17 12.06.2018 
Entziehung vorübergehend verwahrter Waren aus der zollamtlichen Überwa-
chung 

VIII R 38/14 12.06.2018 
Ablaufhemmung bei Änderung eines Einkommensteuerbescheids des Gesell-
schafters aufgrund einer vGA 

VI R 55/16 03.07.2018 
Schätzung des beruflich veranlassten Anteils von Übernachtungskosten bei 
einer Auswärtstätigkeit - Begleitung durch Familienangehörige 

VI B 113/17 09.07.2018 
Anforderungen an eine wirksame Fristsetzung gemäß § 79b Abs. 1 und Abs. 2 
FGO 

XI R 6/17 13.06.2018 

Inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 13.06.2018 XI R 5/17 - EuGH-Vorlage 
zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung einer teilweise durch EU-Beihilfen 
subventionierten Lieferung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 48/18 vom 12.9.2018 

IV R 11/16 07.06.2018 
Kein Wegfall der Klage- und Prozessführungsbefugnis einer Personengesell-
schaft gegen Gewinnfeststellungsbescheide auf Grund der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37696&pos=4&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37699&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37702&pos=6&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37705&pos=7&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37708&pos=8&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37678&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37711&pos=9&anz=37
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I 


(Gesetzgebungsakte) 


RICHTLINIEN 


RICHTLINIE (EU) 2018/822 DES RATES 


vom 25. Mai 2018 


zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen 
Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende 


Gestaltungen 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 113 und 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1), 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1)  Um neue Initiativen im Bereich der Steuertransparenz auf Unionsebene zu berücksichtigen, wurde die Richtlinie 
2011/16/EU des Rates (3) in den vergangenen Jahren mehrfach geändert. So wurde mit der Richtlinie 
2014/107/EU des Rates (4) der von der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) entwickelte gemeinsame Meldestandard für Informationen über Finanzkonten (im Folgenden 
„gemeinsamer Meldestandard“) innerhalb der Union eingeführt. Der gemeinsame Meldestandard schreibt den 
automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten von steuerlich nicht ansässigen Personen vor und 
errichtet einen weltweiten Rahmen für diesen Austausch. Die Richtlinie 2011/16/EU wurde durch die Richtlinie 
(EU) 2015/2376 des Rates (5) geändert, in der der automatische Informationsaustausch über grenzüberschreitende 
Vorbescheide festgelegt wurde, sowie durch die Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates (6) zum verpflichtenden 
Informationsaustausch über die länderbezogene Berichterstattung multinationaler Unternehmen zwischen 
Steuerbehörden. Angesichts des Nutzens, den Informationen über Geldwäsche für Steuerbehörden haben können, 
wurde mit der Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates (7) die Verpflichtung für die Mitgliedstaaten eingeführt, den 
Steuerbehörden Zugang zu den Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten der Finanzinstitute gemäß der 
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(1) Stellungnahme vom 1. März 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) Stellungnahme vom 18. Januar 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(3) Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 


und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
(4) Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1). 
(5) Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1). 
(6) Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8). 
(7) Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von 


Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 1). 







Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zu gewähren. Obwohl die Richtlinie 
2011/16/EU mehrfach geändert wurde, um die Mittel der Steuerbehörden zur Reaktion auf aggressive 
Steuerplanung auszuweiten, müssen bestimmte spezifische Transparenzaspekte des bestehenden Rahmens für die 
Besteuerung noch verstärkt werden. 


(2)  Für die Mitgliedstaaten wird es immer schwieriger, ihre nationalen Steuerbemessungsgrundlagen gegen 
Aushöhlung zu schützen, da die Steuerplanungsstrukturen immer ausgefeilter werden und sich häufig die höhere 
Mobilität von Kapital und Personen im Binnenmarkt zunutze machen. Derartige Strukturen umfassen häufig 
Gestaltungen, die für mehrere Hoheitsgebiete gemeinsam entwickelt werden und durch die steuerpflichtige 
Gewinne in Staaten mit vorteilhafteren Steuersystemen verlagert werden oder die eine Verringerung der 
Gesamtsteuerbelastung der Steuerpflichtigen bewirken. Infolgedessen kommt es häufig zu einem beträchtlichen 
Rückgang der Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten, was diese wiederum daran hindert, eine wachstums­
freundliche Steuerpolitik zu verfolgen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über potenziell aggressive Steuergestaltungen erhalten. 
Diese Informationen würden die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuerpraktiken 
vorzugehen und Schlupflöcher durch den Erlass von Rechtsvorschriften oder durch die Durchführung geeigneter 
Risikoabschätzungen sowie durch Steuerprüfungen zu schließen. Die Tatsache, dass Steuerbehörden nicht auf eine 
gemeldete Gestaltung reagieren, sollte jedoch nicht die Anerkennung der Gültigkeit oder der steuerlichen 
Behandlung dieser Gestaltung implizieren. 


(3)  Angesichts der Tatsache, dass die meisten potenziell aggressiven Steuerplanungsgestaltungen mehr als ein 
Hoheitsgebiet betreffen, würde die Offenlegung von Informationen über derartige Gestaltungen weitere positive 
Ergebnisse erbringen, wenn diese Informationen außerdem zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht würden. 
Insbesondere der automatische Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden ist von entscheidender 
Bedeutung, um diese Behörden mit den erforderlichen Informationen zu versorgen, damit sie Maßnahmen 
ergreifen können, wenn sie aggressive Steuerpraktiken wahrnehmen. 


(4)  In Anerkennung der Tatsache, dass ein transparenter Rahmen für die Entwicklung unternehmerischer Tätigkeit 
zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung im Binnenmarkt beitragen kann, wurde die 
Kommission ersucht, Initiativen zur verpflichtenden Offenlegung von Informationen zu potenziell aggressiven 
Steuerplanungsgestaltungen entsprechend dem Aktionspunkt 12 des OECD-Projekts zu Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (BEPS) einzuleiten. In diesem Zusammenhang hat das Europäische Parlament zu strengeren 
Maßnahmen gegen Intermediäre aufgerufen, die an Gestaltungen mitwirken, die zu Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung führen können. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die OECD in der Erklärung der G7 von 
Bari vom 13. Mai 2017 über die Bekämpfung von Steuerkriminalität und sonstigen illegalen Finanzströmen 
aufgefordert wurde, mit der Erörterung der Möglichkeiten zur Bekämpfung von Gestaltungen zu beginnen, die 
dazu dienen, die Meldung im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards zu umgehen, oder die darauf abzielen, 
wirtschaftlichen Eigentümern den Schutz durch nicht transparente Strukturen zu gewähren, auch unter 
Berücksichtigung von Mustervorschriften für verbindliche Offenlegungsregelungen auf Grundlage des Ansatzes zu 
Vermeidungsgestaltungen, der im Bericht über den Aktionspunkt 12 des BEPS-Projekts dargelegt ist. 


(5)  Es sei erneut darauf hingewiesen, wie bestimmte Finanzintermediäre und andere Steuerberater ihren Kunden 
offensichtlich aktiv dabei geholfen haben, Geld auf Offshore-Konten zu verstecken. Obwohl die Einführung des 
gemeinsamen Meldestandards durch die Richtlinie 2014/107/EU zumindest in Bezug auf Informationen über 
Finanzkonten einen wichtigen Fortschritt im Hinblick auf die Schaffung eines Rahmens für Steuertransparenz 
innerhalb der Union darstellt, sind weitere Verbesserungen möglich. 


(6)  Die Meldung potenziell aggressiver grenzüberschreitender Steuerplanungsgestaltungen kann die Bemühungen zur 
Schaffung einer gerechten Besteuerung im Binnenmarkt nachhaltig unterstützen. Hier würde die Verpflichtung 
der Intermediäre, die Steuerbehörden über bestimmte grenzüberschreitende Gestaltungen zu informieren, die 
möglicherweise für aggressive Steuerplanung genutzt werden könnten, einen Schritt in die richtige Richtung 
darstellen. Im Hinblick auf umfassendere politische Maßnahmen wäre es in einem zweiten Schritt außerdem 
erforderlich, dass die Steuerbehörden nach der Meldung die Informationen mit ihren Amtskollegen in anderen 
Mitgliedstaaten teilen. Dadurch dürfte auch die Wirksamkeit des gemeinsamen Meldestandards erhöht werden. 
Darüber hinaus wäre es wichtig, der Kommission ausreichenden Zugang zu Informationen zu gewähren, damit 
sie das reibungslose Funktionieren der vorliegenden Richtlinie überwachen kann. Ein solcher Zugang der 
Kommission zu Informationen entbindet einen Mitgliedstaat nicht von seiner Verpflichtung, etwaige staatliche 
Beihilfen bei der Kommission anzumelden. 


(7)  Es steht außer Frage, dass die Meldung potenziell aggressiver grenzüberschreitender Steuerplanungsgestaltungen 
bessere Aussichten hätte, ihre abschreckende Wirkung zu entfalten, wenn die entsprechenden Informationen die 
Steuerbehörden frühzeitig erreichten, d. h., bevor diese Gestaltungen tatsächlich umgesetzt werden. Um die Arbeit 
der Verwaltungen der Mitgliedstaaten zu erleichtern, könnte der anschließende Informationsaustausch über diese 
Gestaltungen vierteljährlich erfolgen. 
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(1) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 







(8)  Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten und Schlupflöcher in den 
vorgeschlagenen Rahmenvorschriften zu vermeiden, sollten alle Akteure, die normalerweise an der Konzeption, 
Vermarktung, Organisation oder Verwaltung der Umsetzung einer meldepflichtigen grenzüberschreitenden 
Transaktion oder einer Reihe solcher Transaktionen beteiligt sind, sowie alle, die Unterstützung oder Beratung 
leisten, zur Meldung verpflichtet sein. Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass in bestimmten Fällen 
die Meldepflicht eines Intermediärs aufgrund einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht nicht durchsetzbar ist 
oder gar kein Intermediär vorhanden ist, weil beispielsweise der Steuerpflichtige eine Steuerplanungsgestaltung 
selbst konzipiert und umsetzt. Es wäre äußerst wichtig, dass die Steuerbehörden in solchen Fällen weiterhin die 
Möglichkeit haben, Informationen über Steuergestaltungen zu erhalten, die potenziell mit aggressiver 
Steuerplanung verbunden sind. Hierfür müsste die Meldepflicht auf den Steuerpflichtigen verlagert werden, der in 
diesen Fällen von der Gestaltung profitiert. 


(9)  Aggressive Steuerplanungsgestaltungen haben sich über Jahre hinweg entwickelt, sind immer komplexer 
geworden und unterliegen ständigen Änderungen und Anpassungen, mit denen auf Gegenmaßnahmen der 
Steuerbehörden reagiert wird. Angesichts dessen wäre es wirksamer, potenziell aggressive Steuerplanungsge­
staltungen durch die Zusammenstellung einer Liste von Merkmalen und Elementen von Transaktionen zu 
erfassen, die stark auf Steuervermeidung oder Steuermissbrauch hindeuten, anstatt den Begriff der aggressiven 
Steuerplanung zu definieren. Diese Merkmale werden als „Kennzeichen“ bezeichnet. 


(10)  Da das oberste Ziel dieser Richtlinie im Hinblick auf die Meldung potenziell aggressiver grenzüberschreitender 
Steuerplanungsgestaltungen darin bestehen sollte, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 
sicherzustellen, ist es wichtig, auf Unionsebene nur das zu regeln, was erforderlich ist, um die angestrebten Ziele 
zu erreichen. Daher sollte jede gemeinsame Melderegelung auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt 
werden, d. h. Sachverhalte, an denen entweder mehr als ein Mitgliedstaat oder ein Mitgliedstaat und ein Drittland 
beteiligt sind. Bei solchen Sachverhalten kann es aufgrund der potenziellen Auswirkungen auf das Funktionieren 
des Binnenmarkts gerechtfertigt sein, gemeinsame Regelungen zu erlassen, anstatt die Angelegenheit auf 
nationaler Ebene zu regeln. Die Mitgliedstaaten könnten weitere nationale Meldevorschriften vergleichbarer Art 
erlassen, aber alle Informationen, die zusätzlich zu den gemäß dieser Richtlinie meldepflichtigen Informationen 
erhoben werden, sollten den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten nicht automatisch mitgeteilt 
werden. Diese Informationen könnten auf Anfrage oder spontan im Einklang mit den geltenden Vorschriften 
ausgetauscht werden. 


(11)  Da die meldepflichtigen Gestaltungen eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen sollten, wäre es wichtig, 
diese Informationen mit den Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten zu teilen, damit die Richtlinie ihre 
abschreckende Wirkung im Hinblick auf aggressive Steuerplanungspraktiken voll entfalten kann. Der 
Mechanismus für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Vorbescheiden und 
Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung sollte ebenfalls für den verpflichtenden und 
automatischen Austausch meldepflichtiger Informationen über potenziell aggressive grenzüberschreitende 
Steuerplanungsgestaltungen zwischen den Steuerbehörden in der Union genutzt werden. 


(12)  Um den automatischen Informationsaustausch zu erleichtern und die Ressourcen effizienter zu nutzen, sollte der 
Austausch über das Gemeinsame Kommunikationsnetz (common communication network — CCN) der Union 
erfolgen. In diesem Zusammenhang würden Informationen in einem sicheren Zentralverzeichnis für die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung gespeichert. Die Mitgliedstaaten sollten 
außerdem eine Reihe praktischer Regelungen umsetzen müssen, einschließlich der Erstellung eines Standard­
formulars für die einheitliche Übermittlung der geforderten Informationen. Dabei sollte auch die Sprachen­
regelung für den geplanten Informationsaustausch festgelegt und das CCN entsprechend aktualisiert werden. 


(13)  Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand sowohl für die Steuerverwaltungen als auch für die Intermediäre so 
gering wie möglich zu halten und die Wirksamkeit dieser Richtlinie bei der Abschreckung aggressiver Steuerpla­
nungspraktiken zu gewährleisten, sollte der Umfang des automatischen Informationsaustauschs in Verbindung 
mit meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltungen innerhalb der Union mit den internationalen 
Entwicklungen im Einklang stehen. Es sollte ein besonderes Kennzeichen eingeführt werden, um gegen 
Gestaltungen vorzugehen, die darauf abstellen, die Meldepflichten, die den automatischen Austausch von 
Informationen bewirken, zu umgehen. Für die Zwecke dieses Kennzeichens sollten Abkommen über den 
automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten auf der Grundlage des gemeinsamen Meldestandards als 
gleichwertig zu den Meldepflichten gemäß Artikel 8 Absatz 3a der Richtlinie 2014/107/EU sowie deren Anhang I 
gelten. Bei der Umsetzung der Teile dieser Richtlinie, die Gestaltungen zur Umgehung des gemeinsamen 
Meldestandards und Gestaltungen mit juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen oder sonstigen ähnlichen 
Strukturen betreffen, könnten die Mitgliedstaaten die Arbeit der OECD zur Illustration oder Interpretation 
heranziehen, insbesondere ihre Mustervorschriften für verbindliche Offenlegungsregelungen für die Bekämpfung 
von Gestaltungen zur Umgehung des gemeinsamen Meldestandards und von undurchsichtigen Offshore- 
Strukturen sowie den dazugehörigen Kommentar, um eine einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten, sofern diese Texte an die Bestimmungen des Unionsrechts angeglichen sind. 
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(14)  Obwohl die Mitgliedstaaten weiterhin für die direkte Besteuerung zuständig sind, ist es angemessen, ausschließlich 
zum Zweck der eindeutigen Festlegung des Geltungsbereichs des Kennzeichens für Gestaltungen, bei denen grenz­
überschreitende Transaktionen vorgenommen werden, die gemäß der Richtlinie 2011/16/EU für Intermediäre 
oder gegebenenfalls Steuerpflichtige meldepflichtig sein sollten und über die die zuständigen Behörden 
automatisch Informationen austauschen sollten, auf einen Körperschaftsteuersatz von null oder nahe null Bezug 
zu nehmen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsgestaltungen, die 
ausschließlich oder hauptsächlich dem Zweck dienen, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen, der dem Ziel oder 
dem Zweck des geltenden Steuerrechts zuwider läuft, der allgemeinen Vorschrift zur Verhinderung von 
Missbrauch gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates (1) unterliegen. 


(15)  Um die Erfolgsaussichten der vorliegenden Richtlinie zu verbessern, sollten die Mitgliedstaaten Sanktionen bei 
Verstößen gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie festlegen. Diese Sanktionen sollten 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 


(16)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der vorliegenden Richtlinie und 
insbesondere für den automatischen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse zur Festlegung eines Standardformulars mit einer beschränkten Anzahl von 
Bestandteilen, einschließlich der Sprachenregelung, übertragen werden. Aus demselben Grund sollten der 
Kommission auch Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der notwendigen praktischen Regelungen für die 
Aktualisierung des Zentralverzeichnisses über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2) ausgeübt werden. 


(17)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3) konsultiert. Die im Rahmen dieser Richtlinie vorgenommene 
Verarbeitung personenbezogener Daten muss im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (4) und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erfolgen. 


(18)  Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. 


(19)  Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich das bessere Funktionieren des Binnenmarkts durch Verhinderung der 
Anwendung aggressiver grenzüberschreitender Steuerplanungsgestaltungen, von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass es um Gestaltungen geht, 
die entwickelt werden, um potenziell Marktineffizienzen auszunutzen, die auf die Interaktion unterschiedlicher 
nationaler Steuervorschriften zurückgehen, auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus, insbesondere da sie auf 
grenzüberschreitende Gestaltungen beschränkt ist, die entweder mehr als einen Mitgliedstaat oder einen 
Mitgliedstaat und ein Drittland betreffen. 


(20)  Die Richtlinie 2011/16/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


Artikel 1 


Die Richtlinie 2011/16/EU wird wie folgt geändert:  


1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


a)  Nummer 9 wird wie folgt geändert: 


i)  Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 


„a)  für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 und der Artikel 8a, 8aa und 8ab die systematische Übermittlung 
zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat ohne dessen vorheriges Ersuchen in 
regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abständen. Für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 sind verfügbare 
Informationen solche, die in den Steuerakten des die Informationen übermittelnden Mitgliedstaats 
enthalten sind und die im Einklang mit den Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von 
Informationen des betreffenden Mitgliedstaats abgerufen werden können;“. 
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(1) Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit 
unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1). 


(2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 


(3) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 


(4) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 







ii)  Unterabsatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c)  für die Zwecke anderer Bestimmungen dieser Richtlinie als Artikel 8 Absätze 1 und 3a sowie Artikel 8a, 
8aa und 8ab die systematische Übermittlung zuvor festgelegter Informationen gemäß den Buchstaben a 
und b dieser Nummer.“ 


iii)  Unterabsatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 


„Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3a, Artikel 8 Absatz 7a, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 25 Absätze 2 
und 3 und Anhang IV hat jeder großgeschriebene Ausdruck die Bedeutung, die er gemäß der entsprechenden 
Definition in Anhang I hat.“ 


b)  Folgende Nummern werden angefügt:  


„18. ‚grenzüberschreitende Gestaltungen‘ eine Gestaltung, die entweder mehr als einen Mitgliedstaat oder einen 
Mitgliedstaat und ein Drittland betrifft, wobei mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 


a)  Nicht alle an der Gestaltung Beteiligten sind im selben Hoheitsgebiet steuerlich ansässig; 


b)  einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten ist/sind gleichzeitig in mehreren Hoheitsgebieten 
steuerlich ansässig; 


c)  einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten übt/üben in einem anderen Hoheitsgebiet über eine 
dort gelegene Betriebsstätte eine Geschäftstätigkeit aus, und die Gestaltung stellt teilweise oder ganz die 
durch die Betriebsstätte ausgeübte Geschäftstätigkeit dar; 


d)  einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten übt/üben in einem anderen Hoheitsgebiet eine 
Tätigkeit aus, ohne dort steuerlich ansässig zu sein oder eine Betriebsstätte zu begründen; 


e)  eine solche Gestaltung hat möglicherweise Auswirkungen auf den automatischen Informationsaustausch 
oder die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer. 


Für die Zwecke der Nummern 18 bis 25 dieses Artikels, des Artikels 8ab und des Anhangs IV kann es sich 
bei einer Gestaltung auch um eine Reihe von Gestaltungen handeln. Eine Gestaltung kann mehr als einen 
Schritt oder Teil umfassen;  


19. ‚meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung‘ jede grenzüberschreitende Gestaltung, die mindestens eines 
der in Anhang IV aufgeführten Kennzeichen aufweist;  


20. ‚Kennzeichen‘ ein Merkmal oder eine Eigenschaft einer grenzüberschreitenden Gestaltung gemäß Anhang IV, 
das bzw. die auf ein potenzielles Risiko der Steuervermeidung hindeutet;  


21. ‚Intermediär‘ jede Person, die eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung konzipiert, vermarktet, 
organisiert oder zur Umsetzung bereitstellt oder die die Umsetzung einer solchen Gestaltung verwaltet. 


Dieser Ausdruck bezeichnet auch jede Person, die — unter Berücksichtigung der relevanten Fakten und 
Umstände und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen sowie des einschlägigen Fachwissens und 
Verständnisses, die für die Erbringung solcher Dienstleistungen erforderlich sind, — weiß oder vernünfti­
gerweise wissen müsste, dass sie unmittelbar oder über andere Personen Hilfe, Unterstützung oder Beratung 
im Hinblick auf Konzeption, Vermarktung, Organisation, Bereitstellung zur Umsetzung oder Verwaltung der 
Umsetzung einer meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung geleistet hat. Jede Person hat das Recht, 
Beweise zu erbringen, wonach sie nicht wusste oder vernünftigerweise nicht wissen konnte, dass sie an einer 
meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung beteiligt war. Die betreffende Person kann zu diesem 
Zweck alle relevanten Fakten und Umstände sowie verfügbaren Informationen und ihr einschlägiges 
Fachwissen und Verständnis geltend machen. 


Damit eine Person als Intermediär fungieren kann, muss sie mindestens eine der folgenden zusätzlichen 
Bedingungen erfüllen: 


a)  Sie ist in einem Mitgliedstaat steuerlich ansässig; 


b)  sie hat eine Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat, durch die die Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Gestaltung erbracht werden; 


c)  sie ist nach dem Recht eines Mitgliedstaats eingetragen oder unterliegt dem Recht eines Mitgliedstaats; 


d)  sie ist in einem Mitgliedstaat Mitglied in einer Organisation für juristische, steuerliche oder beratende 
Dienstleistungen;  


22. ‚relevanter Steuerpflichtiger‘ jede Person, der eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung zur 
Umsetzung bereitgestellt wird oder die bereit ist, eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung 
umzusetzen, oder die den ersten Schritt einer solchen Gestaltung umgesetzt hat; 
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23. ‚verbundenes Unternehmen‘ für die Zwecke des Artikels 8ab eine Person, die mit einer anderen Person auf 
mindestens eine der folgenden Arten verbunden ist: 


a)  Eine Person ist an der Geschäftsleitung einer anderen Person insofern beteiligt, als sie erheblichen Einfluss 
auf diese ausüben kann; 


b)  eine Person ist über eine Holdinggesellschaft, die über mehr als 25 % der Stimmrechte verfügt, an der 
Kontrolle einer anderen Person beteiligt; 


c)  eine Person ist über ein Eigentumsrecht, das unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % des Kapitals 
beträgt, am Kapital einer anderen Person beteiligt; 


d)  eine Person hat Anspruch auf mindestens 25 % der Gewinne einer anderen Person. 


Falls mehr als eine Person gemäß den Buchstaben a bis d an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Kapital 
oder den Gewinnen derselben Person beteiligt ist, gelten alle betroffenen Personen als verbundene 
Unternehmen. 


Falls dieselben Personen gemäß den Buchstaben a bis d an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Kapital 
oder den Gewinnen von mehr als einer Person beteiligt sind, gelten alle betroffenen Personen als verbundene 
Unternehmen. 


Für die Zwecke dieser Nummer wird eine Person, die in Bezug auf die Stimmrechte oder die Kapitalbe­
teiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einer anderen Person handelt, so behandelt, als würde sie 
eine Beteiligung an allen Stimmrechten oder dem gesamten Kapital dieses Unternehmens halten, die bzw. das 
von der anderen Person gehalten werden/wird. 


Bei mittelbaren Beteiligungen wird die Erfüllung der Anforderungen gemäß Buchstabe c durch Multiplikation 
der Beteiligungsquoten an den nachgeordneten Unternehmen ermittelt. Eine Person mit einer Stimmrechtsbe­
teiligung von mehr als 50 % gilt als Halter von 100 % der Stimmrechte. 


Eine natürliche Person, ihr Ehepartner und ihre Verwandte in aufsteigender oder absteigender gerader Linie 
werden als eine einzige Person behandelt;  


24. ‚marktfähige Gestaltung‘ eine grenzüberschreitende Gestaltung, die konzipiert wird, vermarktet wird, 
umsetzungsbereit ist oder zur Umsetzung bereitgestellt wird, ohne dass sie individuell angepasst werden 
muss;  


25. ‚maßgeschneiderte Gestaltung‘ jede grenzüberschreitende Gestaltung, bei der es sich nicht um eine 
marktfähige Gestaltung handelt.“  


2. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 8ab 


Umfang und Voraussetzungen des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs über melde­
pflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen 


(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Intermediäre zur Vorlage der ihnen 
bekannten, in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befindlichen Informationen über meldepflichtige grenzüber­
schreitende Gestaltungen bei den zuständigen Steuerbehörden zu verpflichten, und zwar innerhalb von 30 Tagen 
beginnend 


a)  an dem Tag, nach dem die meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 
oder 


b)  an dem Tag, nach dem die meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung umsetzungsbereit ist, oder 


c)  wenn der erste Schritt der Umsetzung der meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung gemacht wurde, 


je nachdem, was früher eintritt. 


Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sind auch die in Artikel 3 Nummer 21 Absatz 2 genannten Intermediäre zur Vorlage 
der Informationen innerhalb von 30 Tagen, beginnend an dem Tag, nach dem sie unmittelbar oder über andere 
Personen Hilfe, Unterstützung oder Beratung geleistet haben, verpflichtet. 


(2) Im Falle von marktfähigen Gestaltungen ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass der Intermediär alle drei Monate einen regelmäßigen Bericht mit einer Aktualisierung vorlegt, der 
neue meldepflichtige Informationen gemäß Absatz 14 Buchstaben a, d, g und h enthält, die seit der Vorlage des 
letzten Berichts verfügbar geworden sind. 


(3) Ist der Intermediär verpflichtet, den zuständigen Behörden von mehr als einem Mitgliedstaat Informationen 
über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen vorzulegen, so sind die betreffenden Informationen nur in 
dem Mitgliedstaat vorzulegen, der in der nachstehenden Liste zuerst erscheint: 


a)  der Mitgliedstaat, in dem der Intermediär steuerlich ansässig ist; 
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b)  der Mitgliedstaat, in dem der Intermediär eine Betriebsstätte hat, durch die die Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Gestaltung erbracht werden; 


c)  der Mitgliedstaat, nach dessen Recht der Intermediär eingetragen ist oder dessen Recht er unterliegt; 


d)  der Mitgliedstaat, in dem der Intermediär Mitglied einer Organisation für juristische, steuerliche oder beratende 
Dienstleistungen ist. 


(4) Besteht gemäß Absatz 3 eine Verpflichtung zur Mehrfachmeldung, ist der Intermediär von der Vorlage der 
Informationen befreit, wenn er im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften nachweisen kann, dass dieselben 
Informationen bereits in einem anderen Mitgliedstaat vorgelegt wurden. 


(5) Jeder Mitgliedstaat kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Intermediären das Recht auf 
Befreiung von der Pflicht zu gewähren, Informationen über eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung 
vorzulegen, wenn mit der Meldepflicht nach dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats gegen eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht verstoßen würde. In solchen Fällen ergreift jeder Mitgliedstaat die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Intermediäre zu verpflichten, andere Intermediäre oder, falls es keine solchen gibt, den 
relevanten Steuerpflichtigen unverzüglich über ihre Meldepflichten gemäß Absatz 6 zu unterrichten. 


Intermediäre können die in Unterabsatz 1 genannte Befreiung nur insoweit in Anspruch nehmen, als sie ihre 
Tätigkeit im Rahmen der für ihren Beruf relevanten nationalen Rechtsvorschriften ausüben. 


(6) Für den Fall, dass kein Intermediär existiert oder der Intermediär den relevanten Steuerpflichtigen oder einen 
anderen Intermediär über die Anwendung einer Befreiung gemäß Absatz 5 unterrichtet, ergreift jeder Mitgliedstaat die 
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Pflicht zur Vorlage von Informationen über eine 
meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung dem anderen unterrichteten Intermediär oder, falls kein solcher 
existiert, dem relevanten Steuerpflichtigen obliegt. 


(7) Der relevante Steuerpflichtige, dem die Meldepflicht obliegt, legt die Informationen innerhalb von 30 Tagen 
vor, beginnend an dem Tag, nach dem ihm die meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung zur Umsetzung 
bereitgestellt wird oder es zur Umsetzung durch den relevanten Steuerpflichtigen bereit ist oder wenn der erste 
Schritt dessen Umsetzung im Zusammenhang mit dem relevanten Steuerpflichtigen gemacht wurde, je nachdem, was 
früher eintritt. 


Ist der relevante Steuerpflichtige verpflichtet, den zuständigen Behörden von mehr als einem Mitgliedstaat 
Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen vorzulegen, so sind die betreffenden 
Informationen nur den zuständigen Behörden in dem Mitgliedstaat vorzulegen, der in der nachstehenden Liste zuerst 
erscheint: 


a)  der Mitgliedstaat, in dem der relevante Steuerpflichtige steuerlich ansässig ist; 


b)  der Mitgliedstaat, in dem der relevante Steuerpflichtige eine Betriebsstätte hat, der durch die Gestaltung ein Vorteil 
entsteht; 


c)  der Mitgliedstaat, in dem der relevante Steuerpflichtige Einkünfte oder Gewinne erzielt, obwohl er in keinem 
Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist oder eine Betriebsstätte hat; 


d)  der Mitgliedstaat, in dem der relevante Steuerpflichtige eine Tätigkeit ausübt, obwohl er in keinem Mitgliedstaat 
steuerlich ansässig ist oder eine Betriebsstätte hat. 


(8) Besteht gemäß Absatz 7 eine Verpflichtung zur Mehrfachmeldung, ist der relevante Steuerpflichtige von der 
Vorlage der Informationen befreit, wenn er im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften nachweisen kann, dass 
dieselben Informationen bereits in einem anderen Mitgliedstaat vorgelegt wurden. 


(9) Für den Fall, dass mehr als ein Intermediär existiert, ergreift jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass die Verpflichtung zur Vorlage von Informationen über die meldepflichtige grenzüber­
schreitende Gestaltung allen Intermediären, die an derselben meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung 
beteiligt sind, obliegt. 


Ein Intermediär ist nur soweit von der Vorlage der Informationen befreit, als er im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften nachweisen kann, dass dieselben Informationen gemäß Absatz 14 bereits durch einen anderen 
Intermediär vorgelegt wurden. 


(10) Für den Fall, dass die Meldepflicht dem relevanten Steuerpflichtigen obliegt und es mehr als einen relevanten 
Steuerpflichtigen gibt, ergreift jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der 
relevante Steuerpflichtige, der die Informationen gemäß Absatz 6 vorzulegen hat, derjenige ist, der in der 
nachstehenden Liste zuerst erscheint: 


a)  der relevante Steuerpflichtige, der die meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung mit dem Intermediär 
vereinbart hat; 


b)  der relevante Steuerpflichtige, der die Umsetzung der Gestaltung verwaltet. 


Ein relevanter Steuerpflichtiger ist nur soweit von der Vorlage der Informationen befreit, als er im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften nachweisen kann, dass dieselben Informationen gemäß Absatz 14 bereits durch einen 
anderen relevanten Steuerpflichtigen vorgelegt wurden. 


5.6.2018 L 139/7 Amtsblatt der Europäischen Union DE     







(11) Jeder Mitgliedstaat kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um alle relevanten Steuerpflichtigen zu 
verpflichten, der Steuerverwaltung die Informationen über ihre Nutzung der Gestaltung in jedem der Jahre, für die sie 
es nutzen, vorzulegen. 


(12) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um Intermediäre und relevante Steuerpflichtige zur 
Vorlage von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen zu verpflichten, deren erster 
Schritt zwischen dem Datum des Inkrafttretens und dem Datum des Beginns der Anwendung dieser Richtlinie 
umgesetzt wurde. Die Intermediäre und die relevanten Steuerpflichtigen legen, sofern betroffen, bis zum 31. August 
2020 Informationen über diese meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltungen vor. 


(13) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, in dem die Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 12 
vorgelegt wurden, übermittelt den zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten die in Absatz 14 aufgeführten 
Informationen im Wege eines automatischen Austauschs gemäß den praktischen Regelungen nach Artikel 21. 


(14) Die von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats gemäß Absatz 13 zu übermittelnden Informationen 
umfassen soweit anwendbar Folgendes: 


a)  die Angaben zu den Intermediären und relevanten Steuerpflichtigen, einschließlich des Namens, des 
Geburtsdatums und -orts (bei natürlichen Personen), der Steueransässigkeit und der STEUERIDENTIFIKA­
TIONSNUMMER sowie gegebenenfalls der Personen, die als verbundene Unternehmen des relevanten 
Steuerpflichtigen gelten; 


b)  Einzelheiten zu den in Anhang IV aufgeführten Kennzeichen, die bewirken, dass die grenzüberschreitende 
Gestaltung meldepflichtig ist; 


c)  eine Zusammenfassung des Inhalts der meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung, soweit vorhanden 
einschließlich eines Verweises auf die Bezeichnung, unter der es allgemein bekannt ist, und einer abstrakt 
gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeiten oder Gestaltungen, die nicht zur Preisgabe eines 
Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informationen führt, deren 
Preisgabe die öffentliche Ordnung verletzen würde; 


d)  das Datum, an dem der erste Schritt der Umsetzung der meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung 
gemacht wurde oder gemacht werden wird; 


e)  Einzelheiten zu den nationalen Vorschriften, die die Grundlage der meldepflichtigen grenzüberschreitenden 
Gestaltung bilden; 


f)  den Wert der meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung; 


g)  die Angabe des Mitgliedstaats des/der relevanten Steuerpflichtigen und aller anderen Mitgliedstaaten, die 
wahrscheinlich von der meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung betroffen sind; 


h) Angaben zu allen anderen Personen in einem Mitgliedstaat, die wahrscheinlich von der meldepflichtigen grenz­
überschreitenden Gestaltung betroffen sind, einschließlich Angaben darüber, zu welchen Mitgliedstaaten sie in 
Beziehung stehen. 


(15) Die Tatsache, dass eine Steuerverwaltung nicht auf eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung 
reagiert, impliziert in keiner Weise die Anerkennung der Gültigkeit oder der steuerlichen Behandlung dieser 
Gestaltung. 


(16) Zur Erleichterung des in Absatz 13 genannten Informationsaustauschs nimmt die Kommission die zur 
Umsetzung dieses Artikels erforderlichen praktischen Regelungen an; hierzu zählen auch Maßnahmen zur 
standardisierten Übermittlung der in Absatz 14 genannten Informationen als Teil des Verfahrens zur Festlegung des 
gemäß Artikel 20 Absatz 5 vorgesehenen Standardformblatts. 


(17) Die Kommission hat keinen Zugang zu Informationen im Sinne des Absatzes 14 Buchstaben a, c und h. 


(18) Der automatische Informationsaustausch erfolgt innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die 
Informationen vorgelegt wurden. Die ersten Informationen werden bis zum 31. Oktober 2020 übermittelt.“  


3. Artikel 20 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 


„(5) Für folgende Fälle nimmt die Kommission nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren Standard­
formblätter, einschließlich der Sprachenregelung, an: 


a)  für den automatischen Informationsaustausch über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen 
über die Verrechnungspreisgestaltung gemäß Artikel 8a vor dem 1. Januar 2017; 


b)  für den automatischen Informationsaustausch über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen gemäß 
Artikel 8ab vor dem 30. Juni 2019. 
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Diese Standardformblätter dürfen nicht über die in Artikel 8a Absatz 6 und Artikel 8b Absatz 14 aufgelisteten 
Elemente des Informationsaustauschs und andere mit diesen Elementen zusammenhängende Felder hinausgehen, die 
zur Erreichung der in den Artikeln 8a und 8ab genannten Ziele erforderlich sind. 


Die in Unterabsatz 1 genannte Sprachenregelung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Informationen nach den 
Artikeln 8a und 8ab in einer beliebigen Amtssprache der Union zu übermitteln. In dieser Sprachenregelung kann 
jedoch vorgesehen werden, dass die Schlüsselelemente dieser Informationen auch in einer anderen Amtssprache der 
Union zu übermitteln sind.“  


4. Artikel 21 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 


„(5) Die Kommission richtet bis zum 31. Dezember 2017 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung ein, in dem die gemäß Artikel 8a 
Absätze 1 und 2 zu übermittelnden Informationen erfasst werden, um das Erfordernis des automatischen Austauschs 
gemäß diesen Absätzen zu erfüllen, und stellt die entsprechende technische und logistische Unterstützung bereit. 


Die Kommission richtet bis zum 31. Dezember 2019 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung ein, in dem die gemäß Artikel 8ab 
Absätze 13, 14 und 16 zu übermittelnden Informationen erfasst werden, um das Erfordernis des automatischen 
Austauschs gemäß diesen Absätzen zu erfüllen, und stellt die entsprechende technische und logistische Unterstützung 
bereit. 


Die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten haben Zugang zu den in diesem Verzeichnis erfassten Informationen. 
Auch die Kommission hat Zugang zu den in diesem Verzeichnis erfassten Informationen, allerdings innerhalb der in 
Artikel 8a Absatz 8 und Artikel 8ab Absatz 17 festgelegten Grenzen. Die nötigen praktischen Regelungen werden 
von der Kommission nach dem in Artikel 26 Absatz 2 aufgeführten Verfahren festgelegt. 


Bis dieses sichere Zentralverzeichnis funktionsfähig ist, erfolgt der in Artikel 8a Absätze 1 und 2 sowie Artikel 8ab 
Absätze 13, 14 und 16 genannte automatische Informationsaustausch gemäß Absatz 1 dieses Artikels und gemäß 
den einschlägigen praktischen Regelungen.“  


5. Artikel 23 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 


„(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen 
Informationsaustauschs gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa und 8ab sowie einen Überblick über die erreichten 
praktischen Ergebnisse. Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Form und die Bedingungen 
für die Übermittlung dieser jährlichen Bewertung fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  


6. Artikel 25a erhält folgende Fassung: 


„Artikel 25a 


Sanktionen 


Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie im 
Hinblick auf die Artikel 8aa und 8ab erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen alle für die 
Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.“  


7. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 27 


Berichterstattung 


(1) Alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. 


(2) Alle zwei Jahre nach dem 1. Juli 2020 bewerten die Mitgliedstaaten und die Kommission die Relevanz des 
Anhangs IV und legt die Kommission dem Rat einen Bericht vor. Diesem Bericht wird gegebenenfalls ein Gesetzge­
bungsvorschlag beigefügt.“  


8. Anhang IV, dessen Wortlaut im Anhang dieser Richtlinie wiedergegeben ist, wird angefügt. 


Artikel 2 


(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am 31. Dezember 2019 die Rechts- und Verwaltungs­
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon 
in Kenntnis. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2020 an. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 


Artikel 3 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 


Artikel 4 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu Brüssel am 25. Mai 2018. 


Im Namen des Rates 


Der Präsident 
V. GORANOV  
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ANHANG 


„ANHANG IV 


KENNZEICHEN 


Teil I. ‚Main benefit‘-Test 


Allgemeine Kennzeichen gemäß Kategorie A und spezifische Kennzeichen gemäß Kategorie B und gemäß Kategorie C 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i, Buchstabe c und Buchstabe d können nur berücksichtigt werden, wenn sie das Kriterium 
des ‚Main benefit‘-Tests erfüllen. 


Dieser Test gilt als erfüllt, wenn festgestellt werden kann, dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile, den eine 
Person unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten und Umstände vernünftigerweise von einer Gestaltung erwarten 
kann, die Erlangung eines Steuervorteils ist. 


Bezüglich der Kennzeichen gemäß Kategorie C Absatz 1 kann die Erfüllung der in Kategorie C Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer i, Buchstabe c oder Buchstabe d dargelegten Bedingungen nicht allein der Grund für die Feststellung sein, dass eine 
Gestaltung das Kriterium des ‚Main benefit‘-Tests erfüllt. 


Teil II. Kategorien von Kennzeichen  


A. Allgemeine Kennzeichen in Verbindung mit dem ‚Main benefit‘-Test 


1.  Eine Gestaltung, bei dem der relevante Steuerpflichtige oder ein an der Gestaltung Beteiligter sich verpflichtet, 
eine Vertraulichkeitsklausel einzuhalten, der zufolge sie gegenüber anderen Intermediären oder den 
Steuerbehörden nicht offenlegen dürfen, auf welche Weise aufgrund der Gestaltung ein Steuervorteil erlangt wird. 


2.  Eine Gestaltung, bei der der Intermediär Anspruch auf eine Vergütung (bzw. Zinsen, Vergütung der Finanzkosten 
und sonstiger Kosten) für die Gestaltung hat und diese Vergütung in Bezug auf Folgendes festgesetzt wird: 


a)  Betrag des aufgrund der Gestaltung erlangten Steuervorteils oder 


b)  ob durch die Gestaltung tatsächlich ein Steuervorteil erlangt wird. Dies wäre mit der Verpflichtung des 
Intermediärs verbunden, die Vergütungen ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
beabsichtigte Steuervorteil nicht ganz oder teilweise erzielt wird. 


3.  Eine Gestaltung, deren Dokumentation und/oder Struktur im Wesentlichen standardisiert ist und für mehr als 
einen relevanten Steuerpflichtigen verfügbar ist, ohne dass sie für die Umsetzung wesentlich individuell angepasst 
werden muss.  


B. Spezifische Kennzeichen in Verbindung mit dem ‚Main benefit‘-Test 


1.  Eine Gestaltung, bei der ein an der Gestaltung Beteiligter künstlich Schritte unternimmt, um ein verlustbringendes 
Unternehmen zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen Verluste dafür zu 
nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich der Übertragung dieser Verluste in ein anderes 
Hoheitsgebiet oder der rascheren Nutzung dieser Verluste. 


2.  Eine Gestaltung, die sich so auswirkt, dass Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere niedriger besteuerte 
oder steuerbefreite Arten von Einkünften umgewandelt werden. 


3.  Eine Gestaltung, die zirkuläre Transaktionen nutzt, die zu einem Round tripping von Vermögen führen, und zwar 
durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion oder von 
Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen oder die ähnliche Merkmale aufweisen.  


C. Spezifische Kennzeichen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Transaktionen 


1.  Eine Gestaltung, die abzugsfähige grenzüberschreitende Zahlungen zwischen zwei oder mehr verbundenen 
Unternehmen umfasst und bei der mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 


a)  Der Empfänger ist steuerlich in keinem Hoheitsgebiet ansässig; 


b)  der Empfänger ist zwar steuerlich in einem Hoheitsgebiet ansässig, dieses Hoheitsgebiet 


i)  erhebt aber keine Körperschaftsteuer oder hat einen Körperschaftsteuersatz von null oder nahe null oder 


ii)  wird in der Liste der Drittländer geführt, die von den Mitgliedstaaten gemeinsam oder im Rahmen der 
OECD als nicht-kooperierende Länder eingestuft wurden; 
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c)  die Zahlung ist im Hoheitsgebiet, in dem der Empfänger steuerlich ansässig ist, vollständig von der Steuer 
befreit; 


d)  die Zahlung kommt im Hoheitsgebiet, in dem der Empfänger steuerlich ansässig ist, in den Genuss von einem 
präferentiellen Steuerregime. 


2.  In mehr als einem Hoheitsgebiet werden Abzüge für die Abschreibung desselben Vermögenswertes beantragt. 


3.  In mehr als einem Hoheitsgebiet wird eine Befreiung von der Doppelbesteuerung für dieselben Einkünfte oder 
dasselbe Vermögen beantragt. 


4.  Es liegt eine Gestaltung vor, die die Übertragung von Vermögenswerten vorsieht und bei der es einen 
wesentlichen Unterschied hinsichtlich des in diesen beteiligten Hoheitsgebieten für den Vermögenswert 
anzusetzenden Wertes gibt.  


D. Spezifische Kennzeichen hinsichtlich des automatischen Informationsaustauschs und der wirtschaftlichen Eigentümer 


1.  Eine Gestaltung, die zu einer Aushöhlung der Meldepflicht gemäß den Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Unionsrechts oder gemäß gleichwertiger Abkommen über den automatischen Informationsaustausch über 
FINANZKONTEN, einschließlich Abkommen mit Drittländern, führen kann oder sich das Fehlen derartiger 
Rechtsvorschriften oder Abkommen zunutze macht. Derartige Gestaltungen umfassen zumindest Folgendes: 


a)  die Nutzung eines Kontos, Produkts oder einer Anlage, das/die kein FINANZKONTO ist oder vorgeblich kein 
FINANZKONTO ist, jedoch Merkmale aufweist, die im Wesentlichen denen eines FINANZKONTOS entsprechen; 


b)  die Übertragung eines FINANZKONTOS oder von Vermögenswerten in ein Hoheitsgebiet oder die Einbeziehung 
von Hoheitsgebieten, die nicht an den automatischen Informationsaustausch über FINANZKONTEN mit dem 
Staat, in dem der relevante Steuerpflichtige ansässig ist, gebunden sind; 


c)  die Neueinstufung von Einkünften und Vermögen als Produkte oder Zahlungen, die nicht dem automatischen 
Informationsaustausch über FINANZKONTEN unterliegen; 


d)  die Übertragung oder Umwandlung eines FINANZINSTITUTS oder eines FINANZKONTOS oder der darin 
enthaltenen Vermögenswerte in ein FINANZINSTITUT oder ein FINANZKONTO oder in Vermögenswerte, die 
nicht der Meldepflicht im Rahmen des automatischen Informationsaustausch über FINANZKONTEN unterliegen; 


e)  die Einbeziehung von Rechtspersonen, Gestaltungen oder Strukturen, die die Meldung eines/einer oder 
mehrerer KONTOINHABER(S) oder BEHERRSCHENDE(N) PERSON(EN) im Rahmen des automatischen Informations­
austauschs über FINANZKONTEN ausschließen oder vorgeben auszuschließen; 


f)  Gestaltungen, die die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten aushöhlen oder Schwächen in diesen 
Verfahren ausnutzen, die FINANZINSTITUTE zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bezüglich Informationen über 
FINANZKONTEN anwenden, einschließlich der Einbeziehung von Hoheitsgebieten mit ungeeigneten oder 
schwachen Regelungen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen Geldwäsche oder mit schwachen Transpa­
renzanforderungen für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen. 


2.  Eine Gestaltung mit einer intransparenten Kette an rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentümern durch die 
Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen, 


a)  die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessener Ausstattung sowie angemessenen 
personellen Ressourcen, Vermögenswerten und Räumlichkeiten einhergeht, und 


b)  die in anderen Hoheitsgebieten eingetragen, ansässig oder niedergelassen sind bzw. verwaltet oder kontrolliert 
werden als dem Hoheitsgebiet, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlichen Eigentümer der von diesen 
Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Vermögenswerte ansässig ist/sind, und 


c)  sofern die wirtschaftlichen Eigentümer dieser Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gemäß 
Richtlinie (EU) 2015/849 nicht identifizierbar gemacht werden.  


E. Spezifische Kennzeichen hinsichtlich der Verrechnungspreisgestaltung 


1.  Eine Gestaltung, die unilaterale Safe-Harbor-Regeln nutzt. 


2.  Eine Gestaltung mit Übertragung von schwer zu bewertenden immateriellen Werten. Der Begriff „schwer zu 
bewertende immaterielle Werte“ umfasst immaterielle Werte oder Rechte an immateriellen Werten, für die zum 
Zeitpunkt ihrer Übertragung zwischen verbundenen Unternehmen 


a)  keine ausreichend verlässlichen Vergleichswerte vorliegen und 
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b)  zum Zeitpunkt der Transaktion die Prognosen voraussichtlicher Cashflows oder die vom übertragenen 
immateriellen Wert erwarteten abzuleitenden Einkünfte oder die der Bewertung des immateriellen Werts 
zugrunde gelegten Annahmen höchst unsicher sind, weshalb der letztendliche Erfolg des immateriellen Werts 
zum Zeitpunkt der Übertragung nur schwer absehbar ist. 


3.  Eine Gestaltung, bei der eine gruppeninterne grenzüberschreitende Übertragung von Funktionen und/oder Risiken 
und/oder Vermögenswerten stattfindet, wenn der erwartete jährliche Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
des/der Übertragenden über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Übertragung weniger als 50 % des 
jährlichen EBIT des/der Übertragenden beträgt, der erwartet worden wäre, wenn die Übertragung nicht 
stattgefunden hätte.“  
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II 


(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 


VERORDNUNGEN 


DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/823 DER KOMMISSION 


vom 4. Juni 2018 


zur Einstellung der teilweisen Interimsüberprüfung der Ausgleichsmaßnahmen betreffend die 
Einfuhren bestimmter Regenbogenforellen mit Ursprung in der Republik Türkei 


DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 


gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (1) (im Folgenden 
„Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 4, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


1. VERFAHREN 


1.1. Geltende Maßnahmen 


(1)  Im Anschluss an eine Antisubventionsuntersuchung (im Folgenden „Ausgangsuntersuchung“) führte die 
Kommission mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/309 (2) endgültige Ausgleichszölle auf die Einfuhren 
bestimmter Regenbogenforellen mit Ursprung in der Türkei (im Folgenden „geltende Maßnahmen“) ein. 


1.2. Antrag auf eine teilweise Interimsüberprüfung 


(2)  Am 13. März 2017 reichte die Aegean Exporters Association (im Folgenden „Antragsteller“) einen Antrag auf eine 
teilweise Interimsüberprüfung der Ausgleichsmaßnahmen ein. 


(3)  Der Antrag enthielt Belege dafür, dass eine 2016 eingeführte Änderung betreffend die Umsetzung der direkten 
Produktionssubventionen zu einem erheblichen Rückgang der Subventionen für Forellenzüchter in der Türkei 
führte, weshalb die Maßnahmen zum Ausgleich der Subventionierung nicht mehr erforderlich seien. Der 
Antragsteller argumentierte außerdem, dass die Änderung dauerhaft sei. Daher müssten die geltenden 
Maßnahmen überprüft werden. 


1.3. Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung 


(4) Die Kommission kam zu dem Schluss, dass ausreichend Beweise für die Einleitung einer teilweisen Interims­
überprüfung vorlagen, und leitete deshalb im Wege einer am 20. Juli 2017 im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten Bekanntmachung (im Folgenden „Einleitungsbekanntmachung“) (3) eine teilweise Interims­
überprüfung nach Artikel 19 der Grundverordnung ein. 
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(1) Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz gegen subventionierte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 55). 


(2) Durchführungsverordnung (EU) 2015/309 der Kommission vom 26. Februar 2015 zur Einführung eines endgültigen Ausgleichszolls 
und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Regenbogenforellen mit Ursprung in der Türkei 
(ABl. L 56 vom 27.2.2015, S. 12). 


(3) Bekanntmachung der Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung der Ausgleichsmaßnahmen betreffend die Einfuhren bestimmter 
Regenbogenforellen mit Ursprung in der Türkei (ABl. C 234 vom 20.7.2017, S. 6). 







1.4. Untersuchungszeitraum der Überprüfung 


(5)  Der Untersuchungszeitraum der Überprüfung erstreckte sich vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017. Zur 
Beurteilung der Frage, ob sich die Subventionierung der Forellenzüchter seit der Ausgangsuntersuchung verringert 
hatte und ob es sich dabei um eine dauerhafte Veränderung handelte, untersuchte die Kommission auch die 
Entwicklung der den Forellenzüchtern seit dem Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung (vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2013) insgesamt von der Türkei gewährten Subventionen. 


1.5. Von der Untersuchung betroffene Parteien 


(6) Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, die ihr bekannten ausführenden Hersteller in der Türkei, die Uni­
onshersteller, bekanntermaßen betroffene Verwender und Händler, Unionshersteller vertretende Verbände sowie 
die türkischen Behörden über die Einleitung der teilweisen Interimsüberprüfung. 


(7)  Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung gesetzten Frist 
schriftlich Stellung zu nehmen und eine Anhörung zu beantragen. 


(8)  Zwei interessierte Parteien plädierten in einer Stellungnahme dafür, dass die Aufrechterhaltung der geltenden 
Maßnahmen notwendig sei. Eine dieser Parteien, die Danish Aquaculture Association (die den Antragsteller in der 
Ausgangsuntersuchung vertrat), war der Ansicht, dass die Bedingungen von Artikel 19 der Grundverordnung 
nicht erfüllt seien. Die im Antrag enthaltenen Angaben seien unvollständig und vermittelten ein falsches Bild der 
Subventionierung von Forellenzüchtern in der Türkei; ferner könnten die von der Türkei eingeführten 
Änderungen nicht als „dauerhaft“ angesehen werden. Die zweite Partei, ein spanischer Aquakulturverband, vertrat 
ebenfalls die Ansicht, dass die Ausgleichsmaßnahmen aufrechterhalten werden müssten, und argumentierte, dass 
die Preise der türkischen Einfuhren unter den Preisen der Forellenzüchter in der Union lägen. 


1.6. Bildung einer Stichprobe der ausführenden Hersteller in der Türkei 


(9)  In Anbetracht der Vielzahl der ausführenden Hersteller stellte die Kommission in der Einleitungsbekanntmachung 
fest, dass sie für die ausführenden Hersteller ein Stichprobenverfahren nach Artikel 27 der Grundverordnung 
durchführen könnte. 


(10)  Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls eine 
Stichprobe bilden konnte, bat sie alle ihr bekannten ausführenden Hersteller in der Türkei um Übermittlung der 
in der Einleitungsbekanntmachung aufgeführten Informationen. Ferner ersuchte sie die Mission der Republik 
Türkei bei der Europäischen Union, gegebenenfalls andere ausführende Hersteller zu ermitteln und/oder zu 
kontaktieren, die an einer Mitarbeit an der Untersuchung interessiert sein könnten. Die in der Einleitungsbe­
kanntmachung genannten Informationen wurden insgesamt an mehr als 70 Unternehmen in der Türkei 
übermittelt. 


(11)  27 ausführende Hersteller stellten die benötigten Informationen zur Verfügung und stimmten ihrer Einbeziehung 
in die Stichprobe zu. Im Einklang mit Artikel 27 Absatz 1 der Grundverordnung bildete die Kommission eine 
vorläufige Stichprobe mit fünf ausführenden Herstellern/Gruppen von Herstellern, darunter drei ausführende 
Hersteller/Gruppen von Herstellern mit den größten Ausfuhrmengen in die Union sowie zwei kleinere 
ausführende Hersteller/Gruppen von Herstellern. Die Kommission erachtete die vorgeschlagene Stichprobe als 
repräsentativ. 


(12)  Die Kommission forderte die interessierten Parteien auf, zur vorläufigen Stichprobe Stellung zu nehmen. Zwei 
Gruppen von ausführenden Herstellern, KLC Group und Group Sagun, baten um Aufnahme in die Stichprobe. 
Die Kommission beschloss, die KLC Group aufgrund ihres großen Ausfuhrvolumens in die Stichprobe 
aufzunehmen, damit die Auswirkungen der geänderten Regelung auf den Wirtschaftszweig ordnungsgemäß 
untersucht werden. Hingegen beschloss die Kommission in Anbetracht der begrenzten Zeit, die ihr für die 
Untersuchung zur Verfügung stand, den Antrag von Group Sagun (1) auf Aufnahme in die Stichprobe 
abzulehnen. 


(13)  Somit bestand die endgültige Stichprobe aus den folgenden ausführenden Herstellern/Gruppen von Herstellern 
und mit ihnen verbundenen Unternehmen: 


—  ADA SU Group, 


—  ALIMA Group, 


—  GMS Group, 


—  KLC Group; 


—  Mittos Su Ürünleri, 


—  Özpekler Group. 
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(1) Im Untersuchungszeitraum der Überprüfung entsprach die Menge der Ausfuhren von Group Sagun in die Union rund einem Drittel der 
Ausfuhren der KLC Group in die Union. 







(14)  Auf die endgültige Stichprobe entfielen rund 71 % der Einfuhren der im Untersuchungszeitraum der Überprüfung 
in die Union ausgeführten überprüften Ware. Nach Auffassung der Kommission war die Stichprobe repräsentativ 
und ermöglichte ihr eine ordnungsgemäße Analyse der Auswirkungen der von der Türkei eingeführten 
Änderungen auf alle in diesem Wirtschaftszweig tätigen Unternehmen. 


1.7. Fragebogen und Kontrollbesuche 


(15)  Die Kommission holte alle Informationen ein, die sie für eine Bewertung der Auswirkungen der von der Türkei 
eingeführten Änderung betreffend die Umsetzung der Regelung für direkte Subventionen benötigte, und prüfte 
sie. 


(16)  Die Kommission versandte Fragebogen an die sechs in die Stichprobe einbezogenen ausführenden 
Hersteller/Gruppen von Herstellern und an die Türkei. Von allen genannten Parteien gingen vollständige 
Fragebogenantworten ein. 


(17)  Bei einer in die Stichprobe einbezogenen Gruppe ausführender Hersteller, der Alima Group, führte die 
Kommission Kontrollbesuche durch. Außerdem führte die Kommission einen Kontrollbesuch bei den türkischen 
Behörden durch. Aufgrund der Schlussfolgerungen in Abschnitt 4.3.4 beschloss die Kommission, bei den übrigen 
Unternehmen in der Stichprobe keine Besuche durchzuführen. 


1.8. Unterrichtung 


(18)  Am 21. Februar 2018 unterrichtete die Kommission alle interessierten Parteien über die wesentlichen Tatsachen 
und Erwägungen der Untersuchung und lud sie ein, bis zum 18. März 2018 schriftlich Stellung zu nehmen 
und/oder eine Anhörung vor der Kommission und/oder dem Anhörungsbeauftragten für Handelsverfahren zu 
beantragen. 


(19)  Die Türkei, der Antragsteller, vier in die Stichprobe einbezogene ausführende Hersteller und die Danish 
Aquaculture Association übermittelten Stellungnahmen. Am 23. März 2018 fand eine Anhörung mit Beteiligung 
der Kommission, der Türkei und dem Antragsteller statt. Am 16. April 2018 fand eine Anhörung mit Beteiligung 
der Kommission und der Danish Aquaculture Association statt. 


2. ÜBERPRÜFTE WARE UND GLEICHARTIGE WARE 


(20)  Bei der überprüften Ware handelt es sich um Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) 


—  lebend, mit einem Stückgewicht von 1,2 kg oder weniger, oder 


—  frisch, gekühlt, gefroren und/oder geräuchert: 


—  als ganze Fische (mit Kopf), auch ohne Kiemen, auch ausgenommen, mit einem Stückgewicht von 1,2 kg oder 
weniger, oder 


—  ohne Kopf, auch ohne Kiemen, auch ausgenommen, mit einem Stückgewicht von 1 kg oder weniger, oder 


—  als Fischfilets mit einem Stückgewicht von 400 g oder weniger, 


mit Ursprung in der Türkei, die derzeit unter den KN-Codes ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, 
ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 und ex 0305 43 00 (TARIC-Codes 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 
0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 und 0305 43 00 11) eingereiht wird (im Folgenden 
„überprüfte Ware“). 


(21)  Die Kommission kam in der Ausgangsuntersuchung zu dem Schluss, dass es sich bei den in der Union erzeugten 
Waren und den in der Türkei erzeugten Waren um gleichartige Waren im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c der 
Grundverordnung handelt. 


3. IM RAHMEN DER AUSGANGSUNTERSUCHUNG ANGEFOCHTENE SUBVENTIONEN 


(22)  Im Rahmen der Ausgangsuntersuchung prüfte die Kommission eine Reihe von Maßnahmen, aus denen die 
türkischen ausführenden Forellenzüchter im Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung (nämlich 2013) 
einen Nutzen gezogen haben oder hätten ziehen können (siehe Erwägungsgrund 37 der Durchführungs­
verordnung (EU) Nr. 1195/2014 der Kommission (1) zur Einführung eines vorläufigen Ausgleichszolls). 


(23)  Die wichtigste Subventionsregelung, die den türkischen Forellenzüchtern im Untersuchungszeitraum der 
Ausgangsuntersuchung zugutekam, waren direkte, allen Forellenzüchtern pro kg gezahlte staatliche Subventionen, 
die zwischen 7 und 9,6 % lagen. Darüber hinaus profitierten zwei der in der Ausgangsuntersuchung in die 
Stichprobe einbezogenen Unternehmen von subventionierten Darlehen. Wie die Kommission feststellte, wurde 
das eine Unternehmen (Kilic) mittels subventionierter Darlehen um 0,1 % und das andere Unternehmen 
(Özpekler) um 0,3 % subventioniert. 
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(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1195/2014 der Kommission vom 29. Oktober 2014 zur Einführung eines vorläufigen 
Ausgleichszolls auf die Einfuhren bestimmter Lachsforellen mit Ursprung in der Türkei (ABl. L 319 vom 6.11.2014, S. 1). 







(24)  Die Kommission befand, dass im Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung durch alle anderen 
untersuchten Subventionsmaßnahmen kein oder nur ein unerheblicher Nutzen entstand. Somit wurden durch die 
gegenüber den Forellenzüchtern eingeführten Maßnahmen vornehmlich die direkten Subventionen ausgeglichen. 


(25)  Im Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung (nämlich 2013) wurden den Forellenzüchtern direkte 
Subventionen auf der Grundlage des Erlasses Nr. 2013/4463 vom 7. März 2013 über Agrarsubventionen im Jahr 
2013 (im Folgenden „Erlass aus dem Jahr 2013“) gewährt. Dieser Erlass betraf im Jahr 2013 gezüchtete Forellen. 


(26)  Nach dem Erlass aus dem Jahr 2013 wurden allen Forellenzüchtern, die über eine gültige Zuchtlizenz für eine 
Fischzuchteinheit verfügten, Subventionen gewährt. Eine Zuchtlizenz konnte sich auf eine Zuchteinheit im Meer, 
in einem Stausee oder in Binnengewässern beziehen. Ein Forellenzüchter konnte mehrere, im selben Stausee oder 
im selben Meeresgebiet gelegene Zuchtlizenzen (Fischzuchteinheiten) besitzen. Nach dem Erlass aus dem Jahr 
2013 konnten für jede einzelne Lizenz Subventionen bis zu den nachfolgend genannten Höchstbeträgen gewährt 
werden: Für jede Zuchtlizenz erhielten Forellenzüchter 0,65 türkische Lira (im Folgenden „TRY“) je kg Forelle für 
eine Produktion von bis zu 250 Tonnen pro Jahr, die Hälfte dieses Betrags (0,325 TRY/kg) wurde den Forellen­
züchtern für die Produktion von 251 bis 500 Tonnen gewährt und für die Produktion von mehr als 500 Tonnen 
wurden keine Subventionen gezahlt. 


4. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 


4.1. Allgemeines 


(27)  Zur Regelung der Subventionierung der Forellenzucht verabschiedet die türkische Regierung jedes Jahr einen 
Erlass. In diesem Erlass werden die Rahmenbedingungen und Subventionsbeträge für die Aquakulturproduktion 
in der Türkei festgelegt. Anschließend werden die Verfahren und Grundsätze für die Umsetzung des Erlasses in 
jährlich veröffentlichten Mitteilungen des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Tierhaltung 
konkretisiert. 


(28)  Da sich der Untersuchungszeitraum der Überprüfung auf das zweite Halbjahr 2016 und das erste Halbjahr 2017 
erstreckte, untersuchte die Kommission erstens die Beträge und Bedingungen der den Forellenzüchtern 2016 
und 2017 gezahlten bzw. zu zahlenden Subventionen (siehe Abschnitt 4.2). 


(29)  Zweitens analysierte die Kommission die Gesamtentwicklung der von der Türkei seit der Ausgangsuntersuchung 
bis heute gewährten Subventionen (siehe Abschnitt 4.3). Drittens prüfte die Kommission, ob sich die Höhe der 
Subventionierung erheblich verändert hatte und ob die Änderung als dauerhaft angesehen werden konnte (siehe 
Abschnitt 4.4). 


4.2. 2016 und 2017 gewährte Subventionen für die Forellenzucht 


4.2.1. Subventionen für die Forellenzucht im Jahr 2016 


(30)  2016 wurden Forellenzüchtern Subventionen auf der Grundlage des Erlasses Nr. 2016/8791 (1) über 
Agrarbeihilfen im Jahr 2016 (im Folgenden „Erlass aus dem Jahr 2016“) gewährt. Außerdem wurden in der 
Mitteilung Nr. 2016/33 (2) über Aquakulturbeihilfen die Bedingungen für die vorgesehenen Subventionen 
ausführlich dargelegt. 


(31)  Während die Subventionierung in TRY/kg auf dem Niveau von 2013 blieb, wurden durch einen neu eingeführten 
Artikel 4.16 Zuchtbetriebe mit Lizenzen von den Subventionen ausgenommen, „die sich im selben vom 
Ministerium festgelegten potenziellen Gebiet, im selben Stausee oder in einem in derselben Zone gelegenen 
regionalisierten Stausee befinden“. 


(32)  Nach diesem Artikel wurden — im Gegensatz zum Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung — in dem 
Fall, in dem ein Forellenzüchter über mehr als eine Zuchtlizenz (bzw. mehr als einen Fischzuchtbetrieb) in 
derselben vom Ministerium vorgegebenen potenziellen Meereszone, im selben Stausee (Talsperre) oder in 
derselben Region gelegenen Stauseen verfügte, die derselben Person oder demselben Unternehmen/Betrieb 
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(1) Türkischer Erlass Nr. 2016/8791 vom 25. April 2016 über Agrarsubventionen im Jahr 2016 (rückwirkend ab 1. Januar 2016 
umgesetzt). 


(2) Die Mitteilung Nr. 2016/33 mit dem Titel „Mitteilung über Aquakulturbeihilfen“ betreffend die Umsetzung des Erlasses Nr. 2016/8791 
wurde am 3. August 2016 im Amtsblatt veröffentlicht. 







gehörten, die betreffenden Lizenzen bzw. Fischzuchtbetriebe als eine einzige Lizenz bzw. ein einziger Betrieb des 
jeweiligen Unternehmens betrachtet; die Zahlung der direkten Subvention hatte aufgrund dieser Auslegung zu 
erfolgen. Der Antragsteller brachte vor, dass die förderfähige Produktionsmenge aufgrund dieses Artikels 
gesunken sei und dass die Forellenzüchter folglich erheblich weniger Subventionen erhalten hätten. Nach Ansicht 
der Kommission unterlag diese Bedingung jedoch zwei Beschränkungen. 


(33)  Erstens ergab die Untersuchung, dass sich den Angaben der Türkei zufolge die in Artikel 4.16 des Erlasses aus 
dem Jahr 2016 vorgesehene Beschränkung nur auf die Forellenzucht in Stauseen oder im Meer bezog, nicht 
jedoch auf die Produktion in Binnengewässern, die anhand der von der Türkei vorgelegten Informationen rund 
20 % der Forellenzucht insgesamt ausmachte (1). Nach der Unterrichtung bestätigte die Türkei ferner, dass sich 
65 % aller Produktionsstätten (Zuchtbetriebe) in Binnengewässern und nur 35 % in Stauseen oder in Meer 
befinden. 


(34)  Folglich wirkte sich die in Artikel 4.16 des Erlasses aus dem Jahr 2016 vorgesehene Beschränkung weder auf 
20 % der Forellenzucht noch auf 65 % der Produktionsstätte oder Zuchtbetriebe aus. Dies galt beispielsweise für 
Mittos, eines der in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen, dessen eigener Forellenzuchtbetrieb sich in einem 
Binnengewässer befindet. Die Özpekler Group, ein anderes Unternehmen der Stichprobe, hatte Zuchtbetriebe in 
verschiedenen Stauseen. Den (auf staatlicher Ebene überprüften) Angaben dieser Unternehmen/Gruppen von 
Unternehmen zufolge hatten beide Unternehmen 2015 (also vor der Änderung der Rechtsvorschriften) und 2016 
(als die neuen Rechtsvorschriften in Kraft getreten waren) Anspruch auf Subventionen für dieselbe Zahl von 
Lizenzen (in dem einem Fall für sechs, in dem anderen Fall für drei Lizenzen). Die Änderung der Rechtsvor­
schriften hatte somit für diese beiden Unternehmen keine wesentlichen Auswirkungen. 


(35)  Zweitens galt die Beschränkung pro rechtliche Einheit; im Falle einer aus verbundenen Unternehmen bestehenden 
Gruppe konnte also jedes einzelne Unternehmen Subventionen bis zu der im Erlass festgelegten Höhe beantragen. 
Wenn also eine Gruppe von Unternehmen aus verschiedenen rechtlichen Einheiten bestand, deren Zuchtbetriebe 
(Lizenzen) in derselben Zone lagen, konnte jedes Unternehmen der Gruppe die Subventionen separat 
beanspruchen, auch wenn sich ihre Zuchtbetriebe in derselben Zone befanden wie die eines verbundenen 
Unternehmens. Die Türkei bestätigte, dass dies bei einem der Unternehmen in der Stichprobe, der Alima Group, 
zutraf. Die beiden verbundenen Unternehmen dieser Gruppe konnten Subventionen beantragen, obwohl ihre 
Zuchtbetriebe in derselben Zone lagen. 


(36)  Aufgrund dieser Besonderheiten führte die Beschränkung in ihrer Gesamtwirkung nicht zu einem wesentlichen 
Rückgang der Zahl der Empfänger. Nach Angaben der Türkei sank die Zahl der Zuchtlizenzen, die für eine 
direkte Subvention infrage kamen, von 947 Zuchtlizenzen im Jahr 2015 auf 837 im Jahr 2016 und auf 817 im 
Jahr 2017. Auf den Einzelfall bezogen verzeichneten, wie in Erwägungsgrund 34 dargelegt, zwar einige der 
Unternehmen zwischen 2015 und 2016 einen Rückgang ihrer für eine Förderung infrage kommenden Lizenzen, 
andere hingegen, wie die Özpekler Group und Mittos, verfügten nach der Änderung über ebenso viele 
förderfähige Lizenzen wie zuvor. 


(37)  Zusätzlich zu der mit Artikel 4.16 des Erlasses aus dem Jahr 2016 eingeführten gesetzlichen Änderung setzte die 
Türkei mit demselben Erlass ab dem 1. Januar 2016 auch eine neue direkte Subvention für die Zucht in Kreislauf­
systemen (2) um. Das in dem Erlass vorgegebene Ziel lautete, „die im Land verfügbaren Wasserressourcen in 
größtmöglichem Umfang zu nutzen, damit an Standorten mit begrenzter Wasserverfügbarkeit das Züchten von 
Aquakulturerzeugnissen und verschiedenen Arten sichergestellt wird“ (Artikel 4.16 des Erlasses). 


(38)  Die Subvention für die Zucht in Kreislaufsystemen konnte auch Züchtern anderer im Erlass genannter Fischarten, 
wie Meeresbrassen und Meerbarschen, gewährt werden. In einem solchen System produzierter Fisch wurde 
unabhängig von der gezüchteten Fischart mit 0,5 TRY pro kg gefördert. 


4.2.2. 2017 vorgesehene Subventionen für die Forellenzucht 


(39)  Entsprechend der Praxis, jedes Jahr neue Erlasse und Mitteilungen zur Regelung der Subventionen für 
Forellenzüchter zu verabschieden, wurde der Erlass aus dem Jahr 2016 im Jahr 2017 durch den Erlass 
Nr. 2017/10465 (3) über Agrarbeihilfen für das Jahr 2017 (im Folgenden „Erlass aus dem Jahr 2017“) ersetzt. 
Außerdem wurden in der Mitteilung Nr. 2017/38 (4) über Aquakulturbeihilfen die Bedingungen für die 
vorgesehenen Subventionen im Einzelnen dargelegt. 
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(1) Während des Kontrollbesuchs erwähnte die Türkei, dass 30 % der Forellenzucht in Binnengewässern und 70 % in Stauseen oder im Meer 
stattfänden. Diese Angaben wurden nach der Unterrichtung korrigiert. 


(2) „Ein vollständig gesteuertes Aquakultursystem, das auf dem Grundsatz der Wiederverwendung im Zuchtsystem beruht, nachdem 
bestimmte Verfahren durchgeführt wurden (z. B. Beseitigung des bei der Produktion verwendeten Wassers, Beseitigung von 
Ausscheidungen und Futterresten durch eine Reihe mechanischer und biologischer Verfahren, Sauerstoffanreicherung bezüglich Qualität 
und chemischer Zusammensetzung, Verdunstung von Kohlendioxid, Ozon- und/oder UV-Behandlung), ein System das einen geringeren 
Wasserverbrauch ermöglicht, einen höheren Ertrag in Bezug auf die Menge pro Stück sicherstellt, ein besseres Wachstum erlaubt sowie 
die Möglichkeit einer optimierten Nutzung von Futtermitteln bietet, das orts- und artenunabhängig ist und die Erzeugung von Produkten 
mit geringeren Umweltauswirkungen ermöglicht.“ (Artikel 4 Buchstabe ç der Mitteilung des Ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft Nr. 2016/33). 


(3) Türkischer Erlass Nr. 2017/10465 vom 5. Juni 2017 über Agrarsubventionen im Jahr 2017 (rückwirkend ab 1. Januar 2017 umgesetzt). 
(4) Die Mitteilung Nr. 2017/38 mit dem Titel „Mitteilung über Aquakulturbeihilfen“ betreffend die Umsetzung des Erlasses Nr. 2017/10465 


wurde am 14. Oktober 2017 im Amtsblatt veröffentlicht. 







(40)  Im Erlass aus dem Jahr 2017 wurden die Bestimmungen des Artikels 4.16 über die Zahl der für eine Förderung 
infrage kommenden Lizenzen beibehalten. Gleichzeitig wurden mit diesem Erlass die Beträge der direkten 
Subventionen für die Forellenzucht angehoben. Die neuen Subventionsbeträge lauteten wie folgt: 


—  Für die Produktion von 250 Tonnen wurde ein Subventionsbetrag von 0,75 TRY/kg (gegenüber 0,65 TRY/kg 
im Jahr 2016) festgesetzt; 


—  für 250 bis 500 Tonnen wurde ein Subventionsbetrag von 0,375 TRY/kg (gegenüber 0,325 TRY/kg im 
Jahr 2016) festgesetzt; 


—  für die Produktion von mehr als 500 Tonnen wurden keine Subventionen gewährt. 


(41)  Außerdem wurden mit dem Erlass aus dem Jahr 2017 neue Subventionen eingeführt. Den Angaben der Türkei 
zufolge wurden durch diese neuen Subventionen die in der Ausgangsuntersuchung angefochtenen direkten 
Subventionen zum Teil ersetzt und ergänzt; ferner sollten sie dazu beitragen, den Fischverbrauch in der Türkei zu 
fördern, Umweltnormen zu erfüllen, Krankheiten zu bekämpfen und die Lebensmittelqualität, Diversifizierung 
und Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Folgende neue Subventionen wurden eingeführt: 


—  Subventionen für Forellen mit mehr als 1 kg Gewicht, 


—  Subventionen für die Kennzeichnung von Fisch, 


—  Subventionen für gute Bewirtschaftungspraktiken. 


(42)  Ziel der Subventionen für die Zucht von Forellen mit mehr als 1 kg Gewicht war die Förderung der 
Produktvielfalt. Die Subvention wurde auf 0,25 TRY/kg für die Produktion von bis zu 250 Tonnen festgesetzt; die 
Hälfte dieses Betrags (0,125 TRY/kg) wurde für die Produktion von 250 bis 500 Tonnen gewährt. Die 
Beschränkung der Förderkriterien nach Artikel 4.16 (vgl. Erwägungsgründe 32 bis 35) galt auch für diese Art der 
Subvention. 


(43)  Nach der Unterrichtung wandten die Türkei und der Antragsteller ein, dass die Subvention für Forellen mit mehr 
als 1 kg Gewicht nur Forellen betreffe, deren Gewicht zwischen 1 und 1,2 kg liege. Forellen mit einem Gewicht 
von mehr als 1,2 kg fielen nicht länger unter die Definition der betroffenen Ware. Zudem werde das Landwirt­
schaftsministerium nach Angaben der Türkei die Subvention für Forellen mit einem Gewicht von mehr als 
1,25 kg in einer anstehenden Mitteilung zur Festlegung der Bedingungen für die Subventionsregelungen für die 
Forellenzucht 2018 beschränken. Daher sollte die Subvention für Forellen mit einem Gewicht von mehr als 1 kg 
bei der Bewertung der Entwicklung der Subventionsbeträge für Forellenzüchter sowohl für das Jahr 2017 als auch 
für 2018 außer Acht gelassen werden. 


(44)  Die Kommission stimmte zu, dass Forellen, die als ganze Fische mit einem Gewicht von mehr als 1,2 kg verkauft 
werden, nicht unter die betroffene Ware fallen. Daher sind die Subventionen für die Züchtung derartiger Fische, 
die ausschließlich für einen anderen Markt produziert werden, im Rahmen der geltenden Maßnahmen nicht 
anfechtbar. 


(45)  Die Zucht von Forellen mit einem Gewicht von 1 bis 1,2 kg, die unter die Warendefinition fällt, hat jedoch 2017 
auch von dieser Regelung profitiert. Zudem wird die Subvention nach Artikel 4 Buchstabe f der Mitteilung 
Nr. 2017/38 einem Forellenzüchter bei der Ernte gewährt. Auch wenn die Türkei beabsichtigt, 2018 die 
Subvention für Forellen mit einem Gewicht von mehr als 1,25 kg zu begrenzen, findet sich in dem Erlass kein 
Rechtskriterium, das die Subvention bei Verkauf der Forelle in einer anderen Form untersagt. Den vorliegenden 
Informationen zufolge ist es in dem Wirtschaftszweig üblich, einige der großen geernteten Forellen zu verarbeiten 
und sie beispielsweise in Form von Fischfilets als betroffene Ware zu verkaufen. Der entsprechende Betrag der 
Subventionsregelung kommt somit der betroffenen Ware zugute. Zudem kann sich die Kommission bei ihren 
Analysen nur auf die einschlägigen endgültigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die im Ausfuhrland in Kraft 
sind, stützen. Da die Mitteilung zur Festlegung der Bedingungen für 2018 noch nicht erlassen wurde, können 
die voraussichtlichen von der Türkei beschriebenen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens nicht 
berücksichtigt werden. Die Kommission lehnt es daher ab, diese Regelung aus ihrer Gesamtanalyse 
auszuschließen, und hat vielmehr ihre Feststellungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Regelung 
präzisiert (vgl. Erwägungsgrund 67). 


(46)  Subventionen für die Kennzeichnung von Fisch hatten die Förderung der Rückverfolgbarkeit und Qualität von 
Fisch zum Ziel. Der Subventionsbetrag lag bei 0,02 TRY/Stück für die Produktion von bis zu 250 Tonnen; die 
Hälfte dieses Betrags (0,01 TRY) wurde für die Produktion von 250 bis 500 Tonnen gewährt. Die Begrenzung 
galt je Zuchtlizenz. Die Beschränkung der Förderkriterien nach Artikel 4.16 (vgl. Erwägungsgründe 32 bis 35) 
galt auch für diese Art der Subvention. Die Subvention für die Kennzeichnung von Fisch konnte auch Züchtern 
anderer im Erlass genannter Fischarten, wie Meeresbrassen und Meerbarschen, gewährt werden. Nach der 
Offenlegung gingen von den interessierten Parteien keine Stellungnahmen hierzu ein. 


(47)  Die Subventionen für gute Bewirtschaftungspraktiken bezogen sich auf die Erfüllung bestimmter Normen im 
Zusammenhang mit Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Fischschutz und Rückverfolgbarkeit. Um für die 
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Subvention infrage zu kommen, musste sich jedes Unternehmen einem Audit unterziehen. Nach Abschluss des 
Audits konnte ein Zertifikat ausgestellt werden. Die Einrichtungen, die die Erfüllung der Normen kontrollierten, 
mussten vom Ministerium zertifiziert sein. Die Unternehmen mussten ihre Anträge auf Gewährung von 
Subventionen für 2017 gezüchtete Forellen bis zum 31. März 2018 einreichen. Der Subventionsbetrag wurde auf 
0,25 TRY/kg für die Produktion von bis zu 250 Tonnen festgesetzt. Die Beschränkung galt pro rechtliche Einheit. 
Nach der Offenlegung gingen von den interessierten Parteien keine Stellungnahmen hierzu ein. 


4.2.3. Schlussfolgerung 


(48)  Nach der mit Artikel 4.16 des Erlasses aus dem Jahr 2016 eingeführten gesetzlichen Änderung schien sich die 
Forellenzuchtmenge, für die direkte Subventionen gewährt werden können, verringert zu haben. Den Angaben 
der Türkei und den vorliegenden Informationen zufolge waren die tatsächlichen Auswirkungen der gesetzlichen 
Änderung des Jahres 2016 im Hinblick auf Volumen und Wert der für eine Förderung infrage kommenden 
Produktion im Vergleich zu der vor Inkrafttreten dieses Erlasses geltenden Regelung jedoch schwer zu ermitteln 
und von den im Rahmen der einzelnen Lizenzen gezüchteten Mengen abhängig. 


(49)  Die Auswirkungen unterschieden sich auch auf der Ebene der einzelnen Unternehmen, je nach deren konkreter 
Situation im Zusammenhang mit der Produktion. Ab 2016 konnten Unternehmen, die nach der alten Regelung 
über mehr als eine Lizenz in derselben Region oder Zone verfügten, nur für eine dieser Lizenzen direkte 
Subventionen erhalten. Andere Unternehmen hingegen, die in Binnengewässern produzierten (beispielsweise 
Mittos) oder in unterschiedlichen Zonen bzw. Regionen tätig waren (wie die Özpekler Group), erhielten direkte 
Subventionen im selben oder noch höherem Umfang als vor 2016, da sie über mehr als eine Lizenz verfügten. 
Zudem hingen die Auswirkungen der gesetzlichen Änderung auf eine Unternehmensgruppe auch von deren 
Struktur ab, weil die Beschränkung nach Artikel 4.16 des Erlasses aus dem Jahr 2016 pro rechtliche Einheit galt. 
Während daher Unternehmen wie die GMS Group und die KLC Group am stärksten von den rechtlichen 
Änderungen betroffen waren, wirkten sich die Änderungen auf Unternehmen oder Unternehmensgruppen wie 
Alima, Mittos und Özpekler sowie alle kleinen Unternehmen, die über 65 % der Unternehmen ausmachten, nur 
in begrenztem Maße oder überhaupt nicht aus. 


(50)  Außerdem stellte die Kommission fest, dass die tatsächliche Höhe der direkten Subventionen für Forellenzüchter 
2017 gestiegen war (siehe Erwägungsgrund 40). Mit den Erlassen aus den Jahren 2016 und 2017 wurden zudem 
mehrere neue Subventionen zugunsten von Forellenzüchtern eingeführt (vgl. Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2). 


(51)  Wenngleich die 2016 eingeführten Beschränkungen zu einem Rückgang der Subventionierung in Form der 
direkten Subventionen geführt haben könnten, führte die Türkei zeitgleich neue Subventionen ein und/oder 
änderte geltende Subventionsregelungen. Eine wichtige Frage war folglich, ob die gestiegenen direkten 
Subventionen und die neu eingeführten Subventionen nicht die mit dem Erlass aus dem Jahr 2016 eingeführte 
Beschränkung ausgleichen würden. Sollte dies der Fall sein, könnte die Höhe der Subventionierung insgesamt 
gegenüber der zum Zeitpunkt der Einführung des ursprünglichen Ausgleichszolls berechneten Subventionie­
rungshöhe gleich geblieben oder gestiegen sein. Auch wenn ein Hersteller 2016 einen geringeren Nutzen aus 
den direkten Subventionen zog, weil seine verschiedenen Lizenzen oder Fischzuchtbetriebe als eine Einheit 
betrachtet wurden, hätte diese Änderung nicht notwendigerweise einen Rückgang der Subventionierungshöhe 
insgesamt gegenüber dem Stand vor der 2016 eingeführten gesetzlichen Änderung zur Folge gehabt (vgl. 
Erwägungsgründe 62 bis 65). 


(52)  Daher kam die Kommission zu dem Schluss, dass sie sowohl die Auswirkungen aller Subventionsmaßnahmen, die 
den Forellenzüchtern in der Türkei hätten zugutekommen können (oder künftig zugutekommen könnten), als 
auch die Höhe der Subventionierung auf nationaler Ebene insgesamt beurteilen musste. Deshalb prüfte die 
Kommission nicht, welche konkreten Folgen die gesetzliche Änderung im Untersuchungszeitraum für jedes 
Unternehmen in der Stichprobe hatte, sondern nahm eine Bewertung auf globaler Ebene vor, wobei sie ihre 
Schlussfolgerungen durch Verweis auf die Angaben der ausführenden Hersteller in der Stichprobe bestätigte. 


(53)  Nach der Unterrichtung wandten die Türkei und der Antragsteller ein, dass die Kommission die 
Subventionsspannen für die Unternehmen in der Stichprobe für jedes Unternehmen getrennt neu hätte berechnen 
müssen. Die Kommission wies diesen Einwand zurück. Der Antragsteller ersuchte darum, den Rückgang der 
Subventionen für alle Forellenzüchter in der Türkei nach der Gesetzesänderung des Jahres 2016 neu zu bewerten. 
Da sich auf nationaler Ebene keine dauerhaften Änderungen abzeichneten, hielt es die Kommission nicht für 
angebracht, die jeweiligen Subventionsbeträge für die einzelnen Unternehmen zu berechnen. Die erfolgten 
Änderungen schienen nicht hinreichend, um zu belegen, dass die Änderung in der Höhe der Subventionierung 
wesentlich und von dauerhafter Natur war. Zudem bestätigten die Untersuchung der Subventionshöhe auf 
nationaler Ebene sowie die geschätzten Subventionsbeträge im Jahr 2018 diese Schlussfolgerung. 
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4.3. Entwicklung der Subventionen für Forellenzüchter auf nationaler Ebene 


4.3.1. Zwischen 2013 und 2016 gewährte Subventionen für Forellenzüchter 


(54)  Zwischen 2013 und 2016 wurden Forellenzüchtern Subventionen in folgender Höhe gewährt: 


Tabelle 


Direkte Subventionen für Forellenzüchter  


Produktionsjahr  


2013 (Untersu­
chungszeitraum 
der Ausgangsun­


tersuchung) 


2014 2015 2016 


Höhe der Subvention (in TRY) 62 992 720 53 599 382 50 093 952 39 762 389 


Index 100 85 80 63 


Produktionsmenge (in Tonnen) 128 059 112 345 106 598 104 356 


Index 100 88 83 81 


Quelle: Angaben der Türkei.  


(55)  Zwischen 2013 und 2016 verringerten sich die Subventionen für Forellenzüchter insgesamt um 37 %. 


(56)  Der stärkste Rückgang (20 %) der Subventionen erfolgte zwischen 2013 und 2015, d. h. vor der mit dem Erlass 
aus dem Jahr 2016 eingeführten gesetzlichen Änderung. Der Rückgang zwischen diesen Jahren entsprach dem im 
selben Zeitraum verzeichneten Rückgang der Forellenproduktion (um 17 %). 


(57)  Zwischen 2015 und 2016 (in der Zeit vor und nach der Änderung) gingen die Subventionen um 20,6 % zurück. 


4.3.2. Von der Türkei 2016 gewährte Subventionen 


(58)  2016 wurden Forellenzüchtern tatsächlich direkte Subventionen in Höhe von insgesamt 39 762 389 TRY 
gewährt. 


4.3.3. Von der Türkei 2017 gewährte Subventionen 


(59)  Zum Zeitpunkt der Überprüfung war die Umsetzung der Subventionsmaßnahmen, die Forellenzüchter 2017 in 
Anspruch nehmen konnten, noch nicht abgeschlossen. Daher legte die Kommission ihren vorläufigen 
Feststellungen zu den einzelnen Maßnahmen auf nationaler Ebene den Haushaltsvoranschlag für 2017 zugrunde. 


(60)  2017 beliefen sich die für direkte Subventionen bereitgestellten Mittel auf 52 500 000 TRY. Nach den vorläufigen 
Angaben der Türkei sollten zum Zeitpunkt der Überprüfung 90 % der Mittel (47 250 000 TRY) ausgegeben 
worden sein. 


(61)  Darüber hinaus waren folgende Mittel für die 2017 eingeführten neuen Subventionsmaßnahmen vorgesehen: 


—  Zucht in Kreislaufsystemen — 500 000 TRY; 


—  Kennzeichnung von Fisch — 10 000 000 TRY; 


—  gute Bewirtschaftungspraktiken — 2 000 000 TRY; 


—  Produktion von Forellen mit mehr als 1 kg Gewicht — 1 875 000 TRY. 


(62) Die Mittel für die Zucht in Kreislaufsystemen, die Kennzeichnung von Fisch und die guten Bewirtschaftungs­
praktiken beinhalteten auch Subventionen für die Produktion anderer Arten wie Meeresbrassen und Meerbarsche. 
Auf Grundlage der von der Türkei übermittelten Statistiken über das Gesamtvolumen der Aquakulturproduktion 
im Jahr 2016 entfielen 41,2 % der förderfähigen Fischproduktion auf die Forellenzucht. 


(63)  Anhand des Haushaltsvoranschlags, der Ausgabenquote von 90 % und der Tatsache, dass einige der Maßnahmen 
der Zucht anderer Fischarten als der Forelle zugutekommen, kam die Kommission in einer ersten Schätzung zu 
dem Ergebnis, dass die Gesamtsubventionshöhe für Forellenzüchter 2017 50 Mio. TRY übersteigen könnte. Diese 
Schätzung beruhte auf der Angabe der Türkei, wonach 90 % der für die direkten Subventionen vorgesehenen 
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Haushaltsmittel voraussichtlich auch ausgegeben werden. Ferner nahm die Kommission anhand des gleichen 
Prozentsatzes eine Bewertung der Höhe der Subventionen für die 2017 eingeführten zusätzlichen Subventions­
maßnahmen vor (siehe Erwägungsgrund 61). Schließlich wandte die Kommission für die Haushaltslinien, die 
andere förderfähige Fischarten umfassten (d. h. Subventionen für die Zucht in Kreislaufsystemen, Forellen mit 
einem Gewicht über 1 kg, Kennzeichnung von Fisch und gute Bewirtschaftungspraktiken), eine Quote von 
41,2 % an, die dem Anteil der Forellenzucht an der für eine Förderung infrage kommenden Fischproduktion 
entsprach. 


(64)  Nach der Unterrichtung brachte der Antragsteller vor, dass keiner der türkischen Forellenzüchter 2017 die 
Subvention für die Zucht in Kreislaufsystemen oder die Kennzeichnung von Fisch hätten in Anspruch nehmen 
können, und zwar vor allem aufgrund der anfänglichen Investitionskosten und der Undurchführbarkeit der beiden 
Maßnahmen. Der maximale Zuschuss für gute Bewirtschaftungspraktiken habe sich 2017 nur auf 592 250 TRY 
belaufen können und tatsächlich seien nur 83 % des veranschlagten Haushaltsbetrags ausgegeben worden statt der 
ursprünglich von den türkischen Behörden geschätzten 90 %. 


(65)  Die Kommission stimmte zu, die Gesamthöhe der Subventionen für Forellenzüchter anhand der tatsächlich 2017 
von ihnen erhaltenen Beträge entsprechend anzupassen. Auf der Grundlage dieser neuen Beträge zu den 
Subventionsmaßnahmen belief sich die Höhe der Subvention für Forellenzüchter 2017 auf etwa 48,5 Mio. TRY. 


(66)  Ferner brachte die Türkei vor, die Subventionsregelung für Forellen mit einem Gewicht von mehr als 1 kg sollte 
nicht in die Berechnung der Zuschüsse für Forellenzüchter eingehen. Den Berechnungen der Türkei zufolge, die 
bei der Anhörung dargelegt wurden, soll sich die Höhe der Subventionen für die Produktion der betroffenen 
Ware 2017 auf etwa 43 Mio. TRY belaufen. 


(67)  Die Kommission merkte dazu an, dass diese Regelung drei verschiedenen Arten von Forellen zugutekommt: 
1. Forellen mit einem Gewicht zwischen 1 und 1,2 kg, 2. Forellen mit einem Gewicht über 1,2 kg, die nach der 
Verarbeitung zur betroffenen Ware zählen können und 3. Forellen mit einem Gewicht über 1,2 kg, mit denen ein 
anderer Markt bedient wird als mit der betroffenen Ware. Da keine genauen Zahlen dazu vorliegen, wie die 
Subventionsmittel zugewiesen wurden, war die Kommission nicht in der Lage, die genauen Beträge für die drei 
Arten zu berechnen. Dennoch würde sich die Gesamtschlussfolgerung nicht ändern, sogar dann nicht, wenn man 
annimmt, dass 100 % der Subventionen an die 3. Art gingen und somit keine Auswirkung auf die betroffene 
Ware gehabt hätten. Tatsächlich würde der Betrag von 43 Mio. TRY 2017 noch immer einen Zuwachs um 
4 Mio. TRY gegenüber 2016 darstellen. Ein solcher Anstieg würde einen erheblichen Teil der Auswirkungen des 
Rückgangs von 2016 neutralisieren, der Änderung, mit welcher der Antragsteller die Überprüfung der 
Maßnahmen begründete. 


4.3.4. Schlussfolgerung 


(68)  Zwischen dem Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung (2013) und 2016 gingen die Subventionen für 
Forellenzüchter um 37 % zurück. Der Rückgang der Subventionshöhe seit 2013 beruhte jedoch nicht 
ausschließlich auf der Gesetzesänderung des Jahres 2016, sondern auch darauf, dass die Forellenzucht insgesamt 
geschrumpft war (vgl. Tabelle in Erwägungsgrund 54). Nach 2016 sind die Subventionen für Forellenzüchter 
wieder gestiegen. 


(69)  2017 lagen die Gesamtsubventionen für Forellenzüchter zwischen 43 und 48,5 Mio. TRY. Die Kommission 
gelangte somit zu der Auffassung, dass die Subventionen nach 2016 wieder ähnlich hoch wie vor der Gesetzes­
änderung sind. 


(70)  Daher kam die Kommission zu dem Schluss, dass der Rückgang der bestehenden Subventionen im Anschluss an 
die Änderung des Jahres 2016 nur vorübergehender Natur war und dass die Gesamtsubventionen sowie die Höhe 
der Produktionsbeihilfen je Tonne seit 2016 wieder angestiegen sind. 


4.4. Dauerhaftigkeit der Änderungen 


(71)  In Anbetracht der in Abschnitt 4.3.4 gezogenen Schlussfolgerungen stellte die Kommission somit fest, dass der 
2016 verzeichnete Rückgang der Subventionierung von Forellenzüchtern nur vorübergehender Art war. Da die 
Bedingungen und die Höhe der Subventionen von der Türkei jährlich überprüft werden, blieb sie auch bei der 
Feststellung, dass die entsprechenden Änderungen nicht als dauerhaft angesehen werden können, insbesondere 
weil 


—  2017 die Höhe der direkten Subvention je Tonne anstieg; 


—  2017 vier neue Arten von Subventionsmaßnahmen eingeführt wurden; 


—  2018 eine neue Subvention zur Bekämpfung von Krankheiten bei Jungfischen eingeführt wurde. 


Außerdem schätzte die Kommission, dass die Gesamtsubventionen für Forellenzüchter 2018 bis zu 56 Mio. TRY 
betragen und somit etwa 6 Mio. TRY über dem Betrag von 2015 (dem Jahr vor der Gesetzesänderung) liegen 
könnten (1). 
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(1) Die Schätzung beruhte auf der Produktionsmenge für das Jahr 2017, wobei für dieses Jahr von einer Ausgabenquote von 83 % 
ausgegangen wurde. Für die Maßnahmen, die anderen Fischarten zugutekommen, verwendete die Kommission eine Quote von 43,6 %, 
was dem Anteil der Forellenzucht an den förderfähigen Arten entspricht. 







(72)  Nach der Unterrichtung wandten die Türkei und der Antragsteller ein, dass die 2018 eingeführte Subvention zur 
Bekämpfung von Krankheiten bei Jungfischen keinen Bezug zur betroffenen Ware habe. Allerdings wurde dieser 
Einwand nicht mit Beweisen untermauert. Nach Ansicht der Kommission bestand kein besonderer Grund, warum 
die Subvention keinen Bezug zur betroffenen Ware haben solle. Vor allem da sogar das Landwirtschaftsmi­
nisterium die neue Subventionsmaßnahme bei der Überprüfung als eine Maßnahme für Forellenzüchter 
bezeichnete. Daher wies die Kommission den Einwand zurück. 


(73)  Nach der Unterrichtung brachten die Türkei und der Antragsteller vor, dass die Subventionen für die Zucht in 
Kreislaufsystemen und die Kennzeichnung von Fisch von der Bewertung ausgeschlossen werden sollten, da sie 
2017 nicht in Anspruch genommen worden seien und ihre Anwendung teuer und undurchführbar sei (vgl. 
Erwägungsgrund 64). Die Kommission stellt dazu fest, dass sich die Subvention 2017 für die Fischkennzeichnung 
auf 0,02 TRY pro Fisch bei einer Produktion von bis zu 250 Tonnen belief, dass sie 2018 aber anscheinend auf 
0,03 TRY pro Fisch erhöht wurde (1). Somit scheint es, dass die Türkei diese Maßnahmen attraktiver macht. 
Daher wies die Kommission das Vorbringen, diese neuen Subventionsmaßnahmen sollten von den Subventions­
schätzungen 2018 und in der nahen Zukunft ausgeschlossen werden, zurück. 


(74) Außerdem müssen die Forellenzüchter den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge Anfangsinves­
titionen tätigen und/oder sich einem Audit unterziehen, um ihre Geschäftsabläufe auf die Förderkriterien der neu 
eingeführten Subventionsmaßnahmen auszurichten. Auch wenn daher die Mittel für diese Maßnahmen nicht im 
ersten Jahr bzw. in den ersten Jahren ihrer Anwendung ausgegeben werden, werden sie wahrscheinlich in den 
darauffolgenden Jahren in höherem Maße in Anspruch genommen werden, sobald die Unternehmen ihre 
Tätigkeiten mit den Förderkriterien in Einklang gebracht haben. 


(75)  Die Türkei und der Antragsteller beanstandeten schließlich, die Kommission habe den Wertverlust der türkischen 
Lira von 90 % in den letzten Jahren nicht berücksichtigt. Ihrer Meinung nach sei der Wertverlust dauerhafter 
Natur. 


(76)  Die Kommission wies diesen Einwand zurück. Der Wertverlust der türkischen Lira, einer frei konvertierbaren 
Währung mit schwankenden Wechselkursen, kann nicht der Türkei angerechnet werden. Zudem könnten die 
Wechselkurse während einer gewissen Zeit zwar einem Trend folgen, der Trend könne sich aber jederzeit 
umkehren. Die erforderliche Stabilität und Berechenbarkeit, die Voraussetzung für die dauerhafte Veränderung der 
Umstände, fehlen somit. 


4.5. Schlussfolgerung 


(77)  Aufgrund dieser Erwägungen blieb die Kommission bei ihrer Schlussfolgerung, dass das System zur Umsetzung 
direkter Subventionen durch ständige Änderungen der Rechtsgrundlage, der Förderkriterien und der tatsächlichen 
Subventionsbeträge gekennzeichnet ist. Auch wenn die tatsächlichen Beträge von 2018 von den Schätzungen der 
Kommission abweichen, ändert sich das System zur Umsetzung der Subventionsmaßnahmen ständig, womit diese 
Änderungen nicht als dauerhaft angesehen werden können. Vor diesem Hintergrund blieb die Kommission auch 
bei ihrer Feststellung, dass der zwischen 2013 und 2016 festgestellte Rückgang der Subventionierung nur 
vorübergehender Art war, da die Subventionen für die Jahre 2017 und 2018 voraussichtlich ähnlich hoch wie 
2013 ausfallen dürften. Demzufolge und entgegen dem Vorbringen des Antragstellers kam die Kommission zu 
dem Schluss, dass der im Jahr 2016 festgestellte Rückgang nicht als dauerhaft angesehen werden kann. 


5. EINSTELLUNG DER TEILWEISEN INTERIMSÜBERPRÜFUNG 


(78)  Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen der Kommission zu den Änderungen bei der Umsetzung der direkten 
Subventionen für Forellenzüchter in der Türkei und aufgrund der fehlenden Dauerhaftigkeit dieser Änderungen 
wurde der Antrag auf eine teilweise Interimsüberprüfung als unbegründet angesehen, und die Untersuchung zur 
teilweisen Interimsüberprüfung sollte daher eingestellt werden. 


(79)  Daher sollten die mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/309 eingeführten geltenden Maßnahmen 
aufrechterhalten werden. 


(80)  Alle Parteien wurden über die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen unterrichtet, auf deren Grundlage die 
Untersuchung eingestellt werden sollte. Nach dieser Unterrichtung wurde ihnen ferner eine Frist zur 
Stellungnahme eingeräumt. Die Beiträge und Stellungnahmen wurden, soweit gerechtfertigt, gebührend 
berücksichtigt. 
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(1) Türkischer Erlass Nr. 2018/11460 vom 21. Februar 2018 über Agrarsubventionen im Jahr 2018 (rückwirkend ab 1. Januar 2018 
umgesetzt). 







(81)  Diese Verordnung steht im Einklang mit der Stellungnahme des nach Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) eingesetzten Ausschusses — 


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 


Artikel 1 


Die teilweise Interimsüberprüfung der Ausgleichsmaßnahmen betreffend die Einfuhren bestimmter Regenbogenforellen 
mit Ursprung in der Türkei wird ohne Änderung der geltenden Ausgleichsmaßnahmen eingestellt. 


Artikel 2 


Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 


Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 


Brüssel, den 4. Juni 2018 


Für die Kommission 


Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  


5.6.2018 L 139/24 Amtsblatt der Europäischen Union DE     


(1) Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren 
aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 21). 







BESCHLÜSSE 


DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2018/824 DER KOMMISSION 


vom 4. Juni 2018 


zur Einstellung des Antidumpingverfahrens gegenüber den Einfuhren von Ferrosilicium mit 
Ursprung in Ägypten und der Ukraine 


DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 


gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (1) (im Folgenden 
„Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


A. EINLEITUNG 


(1) Am 2. August 2017 leitete die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) eine Antidumpingun­
tersuchung betreffend Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in Ägypten und der Ukraine in die Union ein 
und veröffentlichte eine entsprechende Einleitungsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (2). 


(2)  Die Untersuchung wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, den Euroalliages (im Folgenden „Antragsteller“) im 
Namen von vier Unionsherstellern (Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ und Huta Laziska SA, auf die mehr als 90 % 
der gesamten Unionsproduktion von Ferrosilicium entfallen) eingereicht hatte. Der Antrag enthielt 
Anscheinsbeweise für schädigendes Dumping, die als ausreichend für die Einleitung einer Untersuchung 
angesehen wurden. 


(3)  Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, die ihr bekannten ausführenden Hersteller in Ägypten und der 
Ukraine, die ihr bekannten Einführer und Verwender sowie alle bekanntermaßen betroffenen Parteien sowie die 
Vertreter Ägyptens und der Ukraine von der Einleitung der Untersuchung. Die interessierten Parteien erhielten 
Gelegenheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung gesetzten Frist schriftlich Stellung zu nehmen und 
eine Anhörung zu beantragen. 


(4)  Zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 wurden bei den vier Unionsherstellern, den mitarbeitenden 
ausführenden Herstellern in Ägypten bzw. der Ukraine und einem mitarbeitenden verbundenen Einführer in der 
Union Kontrollbesuche durchgeführt. 


B. RÜCKNAHME DES ANTRAGS UND EINSTELLUNG DES VERFAHRENS 


(5)  Mit E-Mail vom 27. Februar 2018 teilte der Antragsteller der Kommission mit, dass er seine Beschwerde 
zurückgezogen habe. 


(6)  Nach Artikel 9 Absatz 1 der Grundverordnung kann ein Verfahren eingestellt werden, wenn der Antrag 
zurückgenommen wird, es sei denn, dies liefe dem Interesse der Union zuwider. 


(7)  Die Untersuchung brachte keine Anhaltspunkte dafür zutage, dass die Einstellung dem Interesse der Union 
zuwiderliefe. Daher vertrat die Kommission die Auffassung, dass diese Untersuchung eingestellt werden sollte. 


(8)  Die interessierten Parteien wurden davon in Kenntnis gesetzt und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei 
der Kommission gingen jedoch keine Stellungnahmen ein, welche die Annahme rechtfertigen würden, dass die 
Einstellung dem Interesse der Union zuwiderliefe. 


(9)  Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von 
Ferrosilicium — eine Ferrolegierung mit einem Siliciumgehalt von mindestens 20 GHT und höchstens 96 GHT 
und einem Eisengehalt von mindestens 4 GHT — mit Ursprung in Ägypten und der Ukraine in die Union ohne 
Einführung von Maßnahmen eingestellt werden sollte. 


(10)  Dieser Beschluss steht im Einklang mit der Stellungnahme des nach Artikel 15 Absatz 1 der Grundverordnung 
eingesetzten Ausschusses — 
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(1) ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 21. 
(2) ABl. C 251 vom 2.8.2017, S. 5. 







HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 


Artikel 1 


Das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Ferrosilicium — eine Ferrolegierung mit einem Siliciumgehalt 
von mindestens 20 GHT und höchstens 96 GHT und einem Eisengehalt von mindestens 4 GHT — mit Ursprung in 
Ägypten und der Ukraine, das derzeit unter den KN-Codes 7202 21 00, 7202 29 10 und 7202 29 90 eingereiht wird, 
wird eingestellt. 


Artikel 2 


Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 


Brüssel, den 4. Juni 2018 


Für die Kommission 


Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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Seite 4 I. Vorbemerkung


1 Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 


steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285, BStBl I S. 188) 


wurden die bisherigen steuerlichen Bestimmungen zum steuerlichen Reisekostenrecht umge-


staltet. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanz-


behörden der Länder gelten bei der Anwendung der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen


gesetzlichen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes zur steuerlichen Beurteilung von 


Reisekosten der Arbeitnehmer die folgenden Grundsätze: 


II. Anwendung der Regelungen bei den Einkünften aus nichtselbständiger 


Arbeit


1. Erste Tätigkeitsstätte, auswärtige Tätigkeit, weiträumiges Tätigkeitsgebiet, § 9 


Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a, Absatz 4 EStG 


a) Gesetzliche Definition „erste Tätigkeitsstätte“, § 9 Absatz 4 EStG


2 Zentraler Punkt der ab 1. Januar 2014 geltenden Neuregelungen ist die gesetzliche Definition 


der ersten Tätigkeitsstätte, die an die Stelle der regelmäßigen Arbeitsstätte tritt. Der Arbeit-


nehmer kann je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte, ggf. aber auch keine 


erste, sondern nur auswärtige Tätigkeitsstätten haben (§ 9 Absatz 4 Satz 5 EStG). Die Bestim-


mung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder arbeitsrechtlichen 


Festlegungen durch den Arbeitgeber (Rz. 5 ff.). Sind solche nicht vorhanden oder sind die 


getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, werden hilfsweise quantitative Kriterien (Rz. 25 ff.)


herangezogen. Voraussetzung ist zudem, dass der Arbeitnehmer in einer der in § 9 Absatz 4 


Satz 1 EStG genannten ortsfesten Einrichtungen (Rz. 3 ff.) dauerhaft (Rz. 13 ff.) tätig werden 


soll. Ein Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte ist außerhalb seiner Wohnung immer 


auswärts tätig. 


aa) Tätigkeitsstätte


3 Tätigkeitsstätte ist eine von der Wohnung getrennte, ortsfeste betriebliche Einrichtung. 


Baucontainer, die z. B. auf einer Großbaustelle längerfristig fest mit dem Erdreich 


verbunden sind und in denen sich z. B. Baubüros, Aufenthaltsräume oder Sanitär-


einrichtungen befinden, stellen „ortsfeste“ betriebliche Einrichtungen dar. Befinden sich 
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handelt es sich dabei nicht um mehrere, sondern nur um eine Tätigkeitsstätte. Fahr-


zeuge, Flugzeuge, Schiffe oder Tätigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebliche Einrichtungen 


sind keine Tätigkeitsstätten i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 1 EStG. Das häusliche Arbeitszimmer 


des Arbeitnehmers ist - wie bisher - keine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers oder 


eines Dritten und kann daher auch zukünftig keine erste Tätigkeitsstätte sein. Dies gilt auch, 


wenn der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer einen oder mehrere Arbeitsräume anmietet, die der 


Wohnung des Arbeitnehmers zuzurechnen sind. Auch in diesem Fall handelt es sich bei 


einem häuslichen Arbeitszimmer um einen Teil der Wohnung des Arbeitnehmers. Zur 


Abgrenzung, welche Räume der Wohnung des Arbeitnehmers zuzurechnen sind, ist auf das 


Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall abzustellen (z. B. unmittelbare Nähe zu den 


privaten Wohnräumen). 


bb) Tätigkeitsstätte des Arbeitgebers bei einem verbundenen Unternehmen oder bei 


einem Dritten


4 Die Annahme einer Tätigkeitsstätte erfordert nicht, dass es sich um eine ortsfeste betriebliche 


Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers handelt. Von der Neuregelung erfasst werden 


auch Sachverhalte, in denen der Arbeitnehmer statt beim eigenen Arbeitgeber in einer orts-


festen betrieblichen Einrichtung eines der in § 15 AktG genannten Unternehmen oder eines 


Dritten (z. B. eines Kunden) tätig werden soll. Von einem solchen Tätigwerden kann dann 


nicht ausgegangen werden, wenn der Arbeitnehmer bei dem Dritten oder verbundenen 


Unternehmen z. B. nur eine Dienstleistung des Dritten in Anspruch nimmt oder einen 


Einkauf tätigt.


cc) Zuordnung mittels dienst- oder arbeitsrechtlicher Festlegung durch den 


Arbeitgeber


5 Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer einer solchen Tätigkeitsstätte 


(§ 9 Absatz 4 Satz 1 EStG) dauerhaft zugeordnet ist. Ist der Arbeitnehmer nur vorübergehend 


einer Tätigkeitsstätte zugeordnet, begründet er dort keine erste Tätigkeitsstätte (zur Abgren-


zung der Merkmale „dauerhaft“ und „vorübergehend“ vgl. Rz. 13). Die dauerhafte Zuordnung 


des Arbeitnehmers wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die 


diese ausfüllenden Absprachen oder Weisungen bestimmt (§ 9 Absatz 4 Satz 2 EStG). Das 


gilt für einzelne Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen, unabhängig davon, ob diese 


schriftlich oder mündlich erteilt worden sind. Die Zuordnung muss sich auf die Tätigkeit des 


Arbeitnehmers beziehen; dies ergibt sich aus § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG, der mit der beispiel-


haften Aufzählung darüber hinaus das Kriterium der Dauerhaftigkeit beschreibt. 
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6 Die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrichtung allein aus tarifrecht-


lichen, mitbestimmungsrechtlichen oder organisatorischen Gründen (z. B. Personalakten-


führung), ohne dass der Arbeitnehmer in dieser Einrichtung tätig werden soll, ist keine 


Zuordnung i. S. d. § 9 Absatz 4 EStG. Sofern der Arbeitnehmer in einer vom Arbeitgeber 


festgelegten Tätigkeitsstätte zumindest in ganz geringem Umfang tätig werden soll, z. B. 


Hilfs- und Nebentätigkeiten (Auftragsbestätigungen, Stundenzettel, Krank- und Urlaubs-


meldung abgeben etc.), kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu dieser Tätigkeitsstätte 


zuordnen, selbst wenn für die Zuordnung letztlich tarifrechtliche, mitbestimmungsrechtliche 


oder organisatorische Gründe ausschlaggebend sind. Auf die Qualität des Tätigwerdens 


kommt es dabei somit nicht an (anders als bei der Bestimmung anhand der quantitativen 


Zuordnungskriterien vgl. dazu Rz. 26). Vielmehr können, wie z. B. bei Festlegung einer 


Dienststelle/Dienststätte, auch Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung (s. o.) ausreichend 


sein (Vorrang des Dienst- oder Arbeitsrechts). Die Abgabe von Krank- oder Urlaubs-


meldungen durch Dritte (z. B. mittels Post, Bote oder Familienangehörige) reicht für 


eine Zuordnung nicht aus, da ein Tätigwerden auch ein persönliches Erscheinen des 


Arbeitnehmers voraussetzt.


7 Soll der Arbeitnehmer an mehreren Tätigkeitsstätten tätig werden und ist er einer bestimmten 


Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich dauerhaft zugeordnet, ist es unerheblich, in 


welchem Umfang er seine berufliche Tätigkeit an dieser oder an den anderen Tätigkeitsstätten 


ausüben soll. Auch auf die Regelmäßigkeit des Aufsuchens dieser Tätigkeitsstätten kommt es 


dann nicht mehr an.


8 Nicht mehr entscheidend ist zudem, ob an der vom Arbeitgeber nach § 9 Absatz 4 Satz 1 


EStG festgelegten Tätigkeitsstätte der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit liegt oder liegen 


soll. Die Rechtsprechung des BFH, die darauf abstellte, ob der zu beurteilenden Arbeitsstätte 


eine hinreichend zentrale Bedeutung gegenüber weiteren Tätigkeitsorten beizumessen war 


(vgl. BFH vom 9. Juni 2011, VI R 36/10, BStBl 2012 II S. 36), welche Tätigkeit an den 


verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen ausgeübt wurde und welches konkrete Gewicht 


dieser Tätigkeit zukam (vgl. BFH vom 9. Juni 2011, VI R 55/10, BStBl 2012 II S. 38), ist ab 


2014 gegenstandslos.


Beispiel 1


Der Vertriebsmitarbeiter V für die Region A soll einmal wöchentlich an den Firmensitz nach 


B fahren, dem er zugeordnet ist. Dort soll er die anfallenden Bürotätigkeiten erledigen und an 


Dienstbesprechungen teilnehmen. B ist erste Tätigkeitsstätte auf Grund der arbeitsrechtlichen 


Zuordnung. Dabei ist unerheblich, dass V überwiegend in der Region A und nicht in B tätig 


werden soll.
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Ordnet der Arbeitgeber den V dem Firmensitz in B nicht oder nicht eindeutig zu, erfolgt die 


Prüfung, ob eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt anhand der quantitativen Kriterien des § 9


Absatz 4 Satz 4 EStG (Rz. 25 ff.). In diesem Fall liegt in B keine erste Tätigkeitsstätte vor.


9 § 42 AO ist zu beachten. Insbesondere bei Gesellschafter-Geschäftsführern, Arbeitnehmer-


Ehegatten/Lebenspartnern und sonstigen, mitarbeitenden Familienangehörigen ist ent-


scheidend, ob die getroffenen Vereinbarungen einem Fremdvergleich standhalten.


10 Da die dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers eindeutig sein 


muss, ist sie vom Arbeitgeber zu dokumentieren. In Betracht kommen hierfür z. B. Regelun-


gen im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag, in Protokollnotizen, dienstrechtlichen Verfügungen, 


Einsatzplänen, Reiserichtlinien, Reisekostenabrechnungen, der Ansatz eines geldwerten 


Vorteils für die Nutzung eines Dienstwagens für die Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte 


oder vom Arbeitgeber als Nachweis seiner Zuordnungsentscheidung vorgelegte Organigram-


me. Fehlt ein Nachweis oder die Glaubhaftmachung einer eindeutigen Zuordnung, gilt § 9


Absatz 4 Satz 4 EStG.


11 Ein Organigramm kann gegen den Willen des Arbeitgebers nicht als Nachweis zur Bestim-


mung einer ersten Tätigkeitsstätte herangezogen werden, wenn der Arbeitgeber tatsächlich 


keine Zuordnung seines Arbeitnehmers zu einer Tätigkeitsstätte getroffen hat und kein 


anderer Nachweis über die Zuordnung erbracht wird. In diesen Fällen ist anhand der quan-


titativen Kriterien nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG zu prüfen, ob der Arbeitnehmer eine erste 


Tätigkeitsstätte hat. Indiz für eine dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung des 


Arbeitgebers kann auch sein, dass z. B. nach der Reiserichtlinie gerade für Tätigkeiten an 


dieser Tätigkeitsstätte keine Reisekosten gezahlt werden bzw. die Besteuerung eines 


geldwerten Vorteils für die Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte bei Dienstwagen-


gestellung erfolgt.


12 § 9 Absatz 4 Satz 1 bis 3 EStG sieht die Möglichkeit einer Zuordnungsentscheidung des 


Arbeitgebers zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte vor. 


Der Arbeitgeber kann dienst- oder arbeitsrechtlich daher nicht festlegen, dass der Arbeit-


nehmer keine erste Tätigkeitsstätte hat (Negativfestlegung). Er kann allerdings (ggf. auch 


ausdrücklich) darauf verzichten, eine erste Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich 


festzulegen, oder ausdrücklich erklären, dass organisatorische Zuordnungen keine erste 


Tätigkeitsstätte begründen sollen. In diesen Fällen erfolgt die Prüfung, ob eine erste 


Tätigkeitsstätte gegeben ist, anhand der quantitativen Zuordnungskriterien nach § 9 Absatz 4 


Satz 4 EStG (Rz. 25 ff.). Der Arbeitgeber kann zudem festlegen, dass sich die Bestimmung 


der ersten Tätigkeitsstätte nach den quantitativen Zuordnungskriterien des § 9 Absatz 4 Satz 4 


EStG richtet. Im Ergebnis ist eine Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers mittels dienst-
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Tätigkeitsstätte abweichend von den quantitativen Zuordnungskriterien festlegen will.


Beispiel 2


In Einstellungsbögen bzw. in Arbeitsverträgen ist aufgrund des Nachweisgesetzes und 


tariflicher Regelungen ein Einstellungs-, Anstellungs- oder Arbeitsort des Arbeitnehmers 


bestimmt. Hierbei handelt es sich nicht um eine Zuordnung i. S. d. § 9 Absatz 4 EStG, 


wenn der Arbeitgeber schriftlich auch gegenüber dem Arbeitnehmer bzw. in der Reise-


richtlinie des Unternehmens erklärt, dass dadurch keine arbeitsrechtliche Zuordnung zu 


einer ersten Tätigkeitsstätte erfolgen soll.


dd) Dauerhafte Zuordnung


13 Die Zuordnung durch den Arbeitgeber zu einer Tätigkeitsstätte muss auf Dauer angelegt sein 


(Prognose). Die typischen Fälle einer dauerhaften Zuordnung sind nach § 9 Absatz 4 Satz 3 


EStG die unbefristete Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer bestimmten betrieblichen Ein-


richtung, die Zuordnung für die gesamte Dauer des - befristeten oder unbefristeten - Dienst-


verhältnisses oder die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus. Die 


Zuordnung „bis auf Weiteres“ ist eine Zuordnung ohne Befristung und damit dauerhaft. 


Entscheidend sind dabei allein die Festlegungen des Arbeitgebers und die im Rahmen 


des Dienstverhältnisses erteilten Weisungen.


Beispiel 3


Der Arbeitnehmer A ist von der Firma Z als technischer Zeichner ausschließlich für ein 


Projekt befristet eingestellt worden. Das Arbeitsverhältnis von A soll vertragsgemäß nach 


Ablauf der Befristung enden.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei Z auf Grund der arbeitsrechtlichen Zuordnung des 


Arbeitgebers seine erste Tätigkeitsstätte.


14 Für die Beurteilung, ob eine dauerhafte Zuordnung vorliegt, ist die auf die Zukunft gerichtete 


prognostische Betrachtung (Ex-ante-Betrachtung) maßgebend. Die Änderung einer Zuord-


nung durch den Arbeitgeber ist mit Wirkung für die Zukunft zu berücksichtigen. 


Beispiel 4


Der in H wohnende Arbeitnehmer A ist bis auf Weiteres an drei Tagen in der Woche in einer 


Filiale seines Arbeitgebers in H und an zwei Tagen in der Woche in einer Filiale seines 


Arbeitgebers in S tätig. Der Arbeitgeber hatte zunächst die Filiale in S als erste Tätigkeits-


stätte festgelegt. Ab 1. Juli 2014 legt er H als erste Tätigkeitsstätte fest.


Bis 30. Juni 2014 hat der Arbeitnehmer in S seine erste Tätigkeitsstätte. Ab 1. Juli 2014 ist die 


erste Tätigkeitsstätte in H.
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Der Arbeitnehmer A ist unbefristet beschäftigt. Für einen Zeitraum von 36 Monaten soll er 


überwiegend in der Filiale X arbeiten. In der Filiale Y soll er nur an Teambesprechungen, 


Mitarbeiterschulungen und sonstigen Firmenveranstaltungen teilnehmen. Diese finden 


voraussichtlich einmal pro Monat statt. Der Arbeitgeber hat A der Filiale Y arbeitsrechtlich 


dauerhaft zugeordnet.


Erste Tätigkeitsstätte ist die Filiale Y, da A dort arbeitsrechtlich dauerhaft zugeordnet ist.


Abwandlung


Ordnet der Arbeitgeber nicht zu, liegt keine erste Tätigkeitsstätte vor; in der Filiale X soll A


nicht dauerhaft tätig werden und in der Filiale Y nicht in dem nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG 


(Rz. 25 ff.) erforderlichen quantitativen Umfang.


15 Eine Änderung der Zuordnung kann auch vorliegen, wenn sich das Berufsbild des Arbeit-


nehmers aufgrund der Vorgaben des Arbeitgebers dauerhaft ändert, so z. B. wenn ein 


Außendienstmitarbeiter auf Dauer in den Innendienst wechselt.


Beispiel 6


Der Arbeitnehmer A ist von seinem Arbeitgeber unbefristet eingestellt worden, um dauerhaft 


in der Filiale Y zu arbeiten. In den ersten 36 Monaten seiner Beschäftigung soll A aber 


zunächst ausschließlich die Filiale X führen. In der Filiale Y soll er während dieser Zeit nicht, 


auch nicht in ganz geringem Umfang tätig werden.


Die Filiale X ist keine erste Tätigkeitsstätte, da A dort lediglich für 36 Monate und damit 


nicht dauerhaft tätig werden soll (unabhängig vom quantitativen Umfang der Tätigkeit). Die 


Filiale Y wird erst nach Ablauf von 36 Monaten erste Tätigkeitsstätte, wenn A dort tätig 


werden soll.


16 Weichen die tatsächlichen Verhältnisse durch unvorhersehbare Ereignisse, wie etwa Krank-


heit, politische Unruhen am Tätigkeitsort, Insolvenz des Kunden o. ä. von der ursprünglichen 


Festlegung (Prognose) der dauerhaften Zuordnung ab, bleibt die zuvor getroffene Prognose-


entscheidung für die Vergangenheit bezüglich des Vorliegens der ersten Tätigkeitsstätte maß-


gebend. 


Beispiel 7


Der Kundendienstmonteur K soll an der betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers in A 


lediglich in unregelmäßigen Abständen seine Aufträge abholen und abrechnen, Urlaubs-


anträge abgeben und gelegentlich an Besprechungen teilnehmen (vgl. Rz. 26). K ist der 


betrieblichen Einrichtung in A nicht arbeitsrechtlich zugeordnet. Seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit soll K ausschließlich bei verschiedenen Kunden ausüben. Auf Grund ungeplanter 


betrieblicher Abläufe ergibt es sich, dass K über einen Zeitraum von 12 Monaten nun die 
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Berichte zu verfassen (= Teil seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit).


Auch wenn K für einen Zeitraum von 12 Monaten arbeitstäglich einen Teil seiner beruflichen 


Tätigkeit in der betrieblichen Einrichtung in A ausüben soll, führt dies mangels Dauer-


haftigkeit noch nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte. Die ursprüngliche Prognose sah dies 


nicht vor und nach der neuen Prognose sollen diese Arbeiten am Betriebssitz in A nur 


vorübergehend ausgeübt werden. 


17 Wird eine auf höchstens 48 Monate geplante Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers verlängert, 


kommt es darauf an, ob dieser vom Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung an noch mehr 


als 48 Monate an der Tätigkeitsstätte eingesetzt werden soll.


Beispiel 8


Der unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer A wird für eine Projektdauer von voraussichtlich 


18 Monaten der betrieblichen Einrichtung in M zugeordnet. Nach 18 Monaten wird die 


Zuordnung um 36 Monate verlängert.


Obwohl A insgesamt 54 Monate in M tätig wird, hat er dort keine erste Tätigkeitsstätte. Die 


vom Gesetz vorgegebene Prognose-Betrachtung bedeutet, dass A weder im Zeitpunkt der


erstmaligen Zuordnung noch im Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung für mehr als 


48 Monate in M eingesetzt werden sollte.


Abwandlung


Die Zuordnung von A wird bereits nach drei Monaten um 36 Monate auf insgesamt 


54 Monate verlängert. 


Ab dem Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung hat A seine erste Tätigkeitsstätte in M, da 


er ab diesem Zeitpunkt noch 51 Monate und somit dauerhaft in M tätig werden soll. Das gilt 


auch, wenn A für diese Tätigkeit neu eingestellt und eine Probezeit vereinbart wurde oder das 


Projekt planwidrig bereits nach 12 Monaten beendet wird. Die steuerliche Beurteilung der 


ersten drei Monate als beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit bleibt von der Verlängerungs-


entscheidung unberührt.


18 Bei einer sog. Kettenabordnung ist keine dauerhafte Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte 


gegeben, wenn die einzelne Abordnung jeweils einen Zeitraum von höchstens 48 Monaten 


umfasst.


19 Eine dauerhafte Zuordnung ist gegeben, wenn das Dienstverhältnis auf einen anderen Arbeit-


geber ausgelagert wird und der Arbeitnehmer für die gesamte Dauer des neuen Beschäfti-


gungsverhältnisses oder länger als 48 Monate weiterhin an seiner früheren Tätigkeitsstätte des 


bisherigen Arbeitgebers tätig werden soll (sog. Outsourcing). Die anders lautende Recht-


sprechung des BFH (vgl. BFH vom 9. Februar 2012, VI R 22/10, BStBl II S. 827) ist über-
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(nach § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG, wenn er „bis auf Weiteres“ also unbefristet, für die gesamte 


Dauer des Leiharbeitsverhältnisses oder länger als 48 Monate) in einer ortsfesten betrieb-


lichen Einrichtung des Entleihers tätig werden soll (vgl. BFH vom 17. Juni 2010, VI R 35/08, 


BStBl II S. 852, der das Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte generell verneint hatte). 


Auch die Entscheidung des BFH, wonach die betriebliche Einrichtung eines Kunden des 


Arbeitgebers in der Regel keine regelmäßige Arbeitsstätte sein konnte (vgl. BFH vom 


13. Juni 2012, VI R 47/11, BStBl 2013 II S. 169), ist überholt, sofern der Arbeitnehmer 


dauerhaft beim Kunden des Arbeitgebers tätig werden soll. 


Beispiel 9


Der Arbeitnehmer A ist von der Zeitarbeitsfirma Z als technischer Zeichner ausschließlich für 


die Überlassung an die Projektentwicklungsfirma P eingestellt worden. Das Arbeitsverhältnis 


von A endet vertragsgemäß nach Abschluss des aktuellen Projekts bei P.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei der Projektentwicklungsfirma P seine erste Tätig-


keitsstätte, da er seine Tätigkeit bei P für die gesamte Dauer seines Dienstverhältnisses bei Z 


und damit dort dauerhaft ausüben soll.


Abwandlung


Der Arbeitnehmer A ist von der Zeitarbeitsfirma Z unbefristet als technischer Zeichner einge-


stellt worden und wird bis auf Weiteres an die Projektentwicklungsfirma P überlassen.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei der Projektentwicklungsfirma P seine erste 


Tätigkeitsstätte, da er seine Tätigkeit bei P ohne Befristung und damit dort dauerhaft ausüben 


soll.


20 Dienststelle/Dienststätte i. S. d. öffentlichen Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungs-


geldrechts ist die Stelle, bei der der Arbeitnehmer eingestellt oder zu der er versetzt, abge-


ordnet, zugeteilt, zugewiesen oder kommandiert worden ist. Jede dieser dienstlichen Maß-


nahmen führt dazu, dass diese Stelle zur neuen dienstrechtlichen Dienststelle/Dienststätte 


wird, unabhängig davon, ob die Maßnahme dauerhaft oder nur vorübergehend ist. Für die 


steuerrechtliche Beurteilung der dauerhaften Zuordnung zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte 


gilt insbesondere Folgendes:


Versetzung ohne zeitliche Befristung - dauerhafte Zuordnung, es wird eine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“ begründet.


Abordnung ohne zeitliche Befristung - dauerhafte Zuordnung, es wird eine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“ begründet.


Versetzung mit einer zeitlichen Befristung bis zu 48 Monaten - keine dauerhafte 


Zuordnung, damit keine neue „erste Tätigkeitsstätte“.
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mit dem Ziel der Versetzung - keine dauerhafte Zuordnung, damit keine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“.


Entsprechendes gilt für abordnungs- oder versetzungsgleiche Maßnahmen (z. B. 


Kommandierung, Zuteilung, Zuweisung).


21 Bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unternehmen 


liegt beim aufnehmenden Unternehmen eine erste Tätigkeitsstätte dann vor, wenn der 


Arbeitnehmer im Rahmen eines eigenständigen Arbeitsvertrags mit dem aufnehmenden 


Unternehmen einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung dieses Unternehmens unbefristet 


zugeordnet ist, die Zuordnung die Dauer des gesamten - befristeten oder unbefristeten -


Dienstverhältnisses umfasst oder die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus 


reicht (vgl. § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG). Die Rechtsprechung des BFH, die darauf abstellte, 


dass ein Arbeitnehmer, der wiederholt befristet von seinem Arbeitgeber ins Ausland 


entsandt worden ist, dort keine regelmäßige Arbeitsstätte begründet (vgl. BFH vom 


10. April 2014, VI R 11/13, BStBl 2014 II S. 804), ist im Hinblick auf die gesetzliche 


Regelung des § 9 Absatz 4 EStG ab 2014 überholt.


Beispiel 10


Der Arbeitnehmer A ist von der ausländischen Muttergesellschaft M für zwei Jahre an die 


inländische Tochtergesellschaft T entsandt worden. A hat mit T einen eigenständigen Arbeits-


vertrag über zwei Jahre abgeschlossen, in dem er der inländischen Hauptniederlassung von T 


zugeordnet wurde.


A hat bei T seine erste Tätigkeitsstätte.


22 Wird ein Arbeitnehmer bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbun-


denen Unternehmen ohne Abschluss eines eigenständigen Arbeitsvertrags mit dem aufneh-


menden Unternehmen in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung dieses Unternehmens tätig, 


liegt beim aufnehmenden Unternehmen eine erste Tätigkeitsstätte nur dann vor, wenn der 


Arbeitnehmer vom entsendenden Unternehmen einer ortsfesten Einrichtung des aufnehmen-


den Unternehmens unbefristet zugeordnet ist, die Zuordnung die Dauer des gesamten 


- befristeten oder unbefristeten - Dienstverhältnisses umfasst oder die Zuordnung über einen 


Zeitraum von 48 Monaten hinaus reicht (vgl. § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG).


Beispiel 11


Der Arbeitnehmer A ist von der ausländischen Muttergesellschaft M im Rahmen eines unbe-


fristeten Arbeitsvertrags für zwei Jahre an die inländische Tochtergesellschaft T entsandt und 


für diesen Zeitraum der inländischen Hauptniederlassung von T zugeordnet worden. A hat 


mit T keinen eigenständigen Arbeitsvertrag abgeschlossen.
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nicht dauerhaft i. S. v. § 9 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Satz 3 EStG zugeordnet worden ist. Er übt 


für die Dauer seiner zweijährigen Tätigkeit bei T eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 


aus.


23 Fehlt es bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unter-


nehmen an einer dauerhaften Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrich-


tung des aufnehmenden Unternehmens durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung oder 


ist die getroffene Festlegung nicht eindeutig, gelten die quantitativen Zuordnungskriterien des 


§ 9 Absatz 4 Satz 4 EStG (vgl. hierzu die Ausführungen zur Dauerhaftigkeit unter Rz. 13 ff.


und zu den quantitativen Kriterien unter Rz. 25 ff.).


ee) Anwendung der 48-Monatsfrist im Zusammenhang mit der Prüfung der 


dauerhaften Zuordnung ab 1. Januar 2014 


24 Für die Anwendung der im Zusammenhang mit der Prüfung einer dauerhaften Zuordnung 


gegebenenfalls zu beachtenden 48-Monatsfrist gilt Folgendes:


Für die Frage (Prognose), ob der Arbeitnehmer dauerhaft einer bestimmten Tätigkeitsstätte 


zugeordnet ist, kommt es maßgeblich auf den jeweiligen Beginn der durch den Arbeitnehmer 


auszuübenden Tätigkeit an. Dieser ist daher regelmäßig für die Anwendung der 48-Monats-


frist entscheidend, auch wenn er vor dem 1. Januar 2014 liegt. Hat der Arbeitgeber zu Beginn 


der Tätigkeit keine oder keine eindeutige Prognose getroffen oder eine solche nicht doku-


mentiert, konnte er diese bis spätestens zum 1. Januar 2014 treffen und dokumentieren.


Beispiel 12


Der Arbeitnehmer A hat seine Tätigkeit am 1. Juli 2010 an der Tätigkeitsstätte des Kunden K 


seines Arbeitgebers aufgenommen. Er soll dort bis zum 1. März 2014 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 1. Juli 2010; der Tätigkeitszeitraum beträgt weniger als 


48 Monate. A hat ab 1. Januar 2014 bei dem Kunden K weiterhin keine erste Tätigkeitsstätte.


Abwandlung


A hat seine Tätigkeit am 1. Juli 2010 an einer Tätigkeitsstätte des Kunden K seines Arbeit-


gebers aufgenommen und soll dort bis zum 31. Dezember 2014 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 1. Juli 2010; der Tätigkeitszeitraum beträgt mehr als 


48 Monate. Ab 1. Januar 2014 hat Arbeitnehmer A somit bei dem Kunden K seine erste 


Tätigkeitsstätte.
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25 Fehlt es an einer dauerhaften Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrich-


tung durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung nach den vorstehenden Kriterien (z. B. 


weil der Arbeitgeber ausdrücklich auf eine Zuordnung verzichtet hat oder ausdrücklich 


erklärt, dass organisatorische Zuordnungen keine steuerliche Wirkung entfalten sollen) oder 


ist die getroffene Festlegung nicht eindeutig, ist nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG von einer 


ersten Tätigkeitsstätte an der betrieblichen Einrichtung auszugehen, an der der Arbeitnehmer


typischerweise arbeitstäglich oder


je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 


regelmäßigen Arbeitszeit


dauerhaft (vgl. Rz. 13 ff.) tätig werden soll.


Beispiel 13


Der Arbeitnehmer A ist von seinem Arbeitgeber unbefristet eingestellt worden, um dauerhaft 


in der Filiale Y zu arbeiten. In den ersten 36 Monaten seiner Tätigkeit arbeitet er an drei 


Tagen wöchentlich in der Filiale X und zwei volle Tage wöchentlich in der Filiale Y. Der 


Arbeitgeber hat A für die ersten 36 Monate Filiale X zugeordnet.


In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale X keine erste Tätigkeitsstätte, da er 


dort nicht dauerhaft zugeordnet ist. Erste Tätigkeitsstätte ist jedoch - auch ohne Zuordnung 


i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 1 EStG - Filiale Y, da A dort dauerhaft typischerweise an zwei vollen 


Tagen i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG tätig werden soll.


Abwandlung


Der Arbeitnehmer A soll in den ersten 36 Monaten seiner Tätigkeit an vier Tagen wöchentlich 


in der Filiale X und einen vollen Tag wöchentlich in der Filiale Y tätig werden.


In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale X keine erste Tätigkeitsstätte, da er 


dort nicht dauerhaft tätig werden soll. Erste Tätigkeitsstätte ist auch nicht die Filiale Y, da A 


dort die quantitativen Kriterien nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG nicht erfüllt.


26 Dabei muss der Arbeitnehmer an der betrieblichen Einrichtung seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit ausüben. Allein ein regelmäßiges Aufsuchen der betrieblichen Einrichtung, z. B. für 


kurze Rüstzeiten, zur Berichtsfertigung, zur Vorbereitung der Zustellroute, zur Wartung und 


Pflege des Fahrzeugs, zur Abholung oder Abgabe von Kundendienstfahrzeugen oder LKWs 


einschließlich deren Be- und Entladung, zur Abgabe von Auftragsbestätigungen, Stunden-


zetteln, Krankmeldungen und Urlaubsanträgen führt hier noch nicht zu einer Qualifizierung 


der betrieblichen Einrichtung als erste Tätigkeitsstätte. 
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Der Kundendienstmonteur K, der von seinem Arbeitgeber keiner betrieblichen Einrichtung 


dauerhaft zugeordnet ist, sucht den Betrieb seines Arbeitgebers regelmäßig auf, um den 


Firmenwagen samt Material zu übernehmen, die Auftragsbestätigungen in Empfang zu 


nehmen und die Stundenzettel vom Vortag abzugeben.


Der K hat keine erste Tätigkeitsstätte. Der Betrieb seines Arbeitgebers wird auch durch das 


regelmäßige Aufsuchen nicht zur ersten Tätigkeitsstätte, da er seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit an diesem Ort nicht ausübt.


Beispiel 15


Die Fahrer im ÖPV sollen ihr Fahrzeug immer an wechselnden Stellen im Stadtgebiet 


aufnehmen und in der Regel mindestens einmal wöchentlich die Kassen abrechnen. Die 


Kassenabrechnung sollen sie in der Geschäftsstelle oder in einem Betriebshof durchführen. 


Dort werden auch die Personalakten geführt oder sind Krank- und Urlaubsmeldungen 


abzugeben. 


Das bloße Abrechnen der Kassen, die Führung der Personalakten sowie die Verpflichtung zur 


Abgabe der Krank- und Urlaubsmeldungen führt nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte am 


Betriebshof oder in der Geschäftsstelle, es sei denn, der Arbeitgeber ordnet die Arbeitnehmer 


dem Betriebshof oder der Geschäftsstelle arbeitsrechtlich als erste Tätigkeitsstätte zu.


Beispiel 16


Der LKW-Fahrer L soll typischerweise arbeitstäglich den Betriebssitz des Arbeitgebers auf-


suchen, um dort das Fahrzeug abzuholen sowie dessen Wartung und Pflege durchzuführen. 


Allein das Abholen sowie die Wartung und Pflege des Fahrzeugs, als Hilfs- und Nebentätig-


keiten, führen nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers; aller-


dings handelt es sich in diesem Fall bei dem Betriebssitz um einen sog. Sammelpunkt (Rz. 37). 


Etwas anderes gilt nur, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dem Betriebssitz arbeits-


rechtlich als erste Tätigkeitsstätte zuordnet (Rz. 12).


27 Auch die in § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG aufgeführten zeitlichen (= quantitativen) Kriterien sind 


anhand einer in die Zukunft gerichteten Prognose zu beurteilen. Weichen die tatsächlichen 


Verhältnisse durch unvorhersehbare Ereignisse (wie z. B. Krankheit) hiervon ab, bleibt es bei 


der zuvor getroffenen Prognoseentscheidung bezüglich der ersten Tätigkeitsstätte. Die Prog-


noseentscheidung ist zu Beginn des Dienstverhältnisses zu treffen. Die auf Grundlage dieser 


Prognose getroffene Beurteilung bleibt solange bestehen, bis sich die Verhältnisse maßgeblich 


ändern. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn sich das Berufsbild des Arbeitnehmers 


(Außendienstmitarbeiter wechselt z. B. in den Innendienst) oder die quantitativen Zuord-


nungskriterien (Arbeitnehmer soll z. B. statt zwei nun drei Filialen betreuen) dauerhaft ändern 


oder der Arbeitgeber erstmalig eine dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung 


trifft.
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Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit an drei Tagen wöchentlich in einem häus-


lichen Arbeitszimmer ausüben und an zwei vollen Tagen wöchentlich in der betrieblichen 


Einrichtung seines Arbeitgebers in D tätig werden.


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Erste Tätigkeitsstätte ist hier viel-


mehr die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in D, da der Arbeitnehmer dort an zwei 


vollen Tagen wöchentlich beruflich tätig werden soll. 


Beispiel 18


Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer ausüben und 


zusätzlich jeden Arbeitstag für eine Stunde in der betrieblichen Einrichtung seines Arbeit-


gebers in D tätig werden. 


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Erste Tätigkeitsstätte ist hier 


vielmehr die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in D, da der Arbeitnehmer dort 


typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll. In diesem Fall ist es unerheblich, dass dort 


weniger als 1/3 der gesamten regelmäßigen Arbeitszeit erbracht werden soll. 


Beispiel 19


Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer ausüben und 


zusätzlich jeden Tag in einer anderen betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers tätig 


werden. Die Arbeitszeit in den verschiedenen Tätigkeitsstätten beträgt jeweils weniger als 1/3 


der gesamten Arbeitszeit des Arbeitnehmers.


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Auch an den anderen Tätigkeits-


stätten des Arbeitgebers hat der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, da er diese Tätig-


keitsstätten nicht arbeitstäglich aufsucht und dort jeweils weniger als 1/3 seiner gesamten 


Arbeitszeit tätig wird. 


Beispiel 20


Der Arbeitnehmer A übt seine Tätigkeit nur bei wechselnden Kunden und im häuslichen 


Arbeitszimmer aus. Er hat keine erste Tätigkeitsstätte.


28 Zusammenfassung


Bei der quantitativen Prüfung kommt es somit allein auf den Umfang der an der Tätig-


keitsstätte zu leistenden arbeitsvertraglichen Arbeitszeit (mind. 1/3 der vereinbarten


regelmäßigen Arbeitszeit oder zwei volle Arbeitstage wöchentlich oder arbeitstäglich) an. 


Dies bedeutet:


Soll der Arbeitnehmer an einer Tätigkeitsstätte zwei volle Arbeitstage je Arbeitswoche 


oder mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden, dann ist 


dies die erste Tätigkeitsstätte.
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und mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.


Soll der Arbeitnehmer an einer Tätigkeitsstätte arbeitstäglich, aber weniger als 1/3 der 


vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden, dann führt dies nur zu einer ersten 


Tätigkeitsstätte, wenn der Arbeitnehmer dort typischerweise arbeitstäglich seine 


eigentliche berufliche Tätigkeit und nicht nur Vorbereitungs- , Hilfs- oder Neben-


tätigkeiten (Rüstzeiten, Abholung oder Abgabe von Kundendienstfahrzeugen oder 


LKWs einschließlich deren Be- und Entladung, die Abgabe von Auftrags-


bestätigungen, Stundenzetteln, Krankmeldungen, Urlaubsanträgen oder Ähnlichem) 


durchführen soll.


Erfüllen danach mehrere Tätigkeitsstätten die quantitativen Voraussetzungen für eine 


erste Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber bestimmen, welche dieser Tätigkeitsstätten 


die erste Tätigkeitsstätte ist.


Fehlt eine solche Bestimmung des Arbeitgebers, wird zugunsten des Arbeitnehmers 


die Tätigkeitsstätte zugrunde gelegt, die der Wohnung des Arbeitnehmers am nächsten 


liegt.


gg) Mehrere Tätigkeitsstätten


29 Der Arbeitnehmer kann je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte haben (§ 9


Absatz 4 Satz 5 EStG). Hingegen kann ein Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnissen 


auch mehrere erste Tätigkeitsstätten haben (je Dienstverhältnis jedoch höchstens eine).


30 Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten in einem Dienstverhältnis die quantitativen Kriterien für 


die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber die erste Tätigkeitsstätte 


bestimmen (§ 9 Absatz 4 Satz 6 EStG). Dabei muss es sich nicht um die Tätigkeitsstätte 


handeln, an der der Arbeitnehmer den zeitlich überwiegenden oder qualitativ bedeutsameren 


Teil seiner beruflichen Tätigkeit ausüben soll.


Beispiel 21


Der in H wohnende Filialleiter A ist an drei Tagen in der Woche in einer Filiale seines 


Arbeitgebers in H und an zwei Tagen in der Woche in einer Filiale seines Arbeitgebers in S 


tätig. Der Arbeitgeber bestimmt die Filiale in S zur ersten Tätigkeitsstätte.


Durch die Bestimmung seines Arbeitgebers hat der Filialleiter A in der betrieblichen Einrich-


tung in S seine erste Tätigkeitsstätte. Unerheblich ist, dass er dort lediglich zwei Tage und 


damit nicht zeitlich überwiegend beruflich tätig ist.
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31 Macht der Arbeitgeber von seinem Bestimmungsrecht nach § 9 Absatz 4 Satz 6 EStG keinen 


Gebrauch oder ist die Bestimmung nicht eindeutig, ist die der Wohnung des Arbeitnehmers 


örtlich am nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte (§ 9 Absatz 4 Satz 7 


EStG). Die Fahrten zu weiter entfernt liegenden Tätigkeitsstätten werden in diesem Fall als 


Auswärtstätigkeit qualifiziert.


Beispiel 22


Der in H wohnende Filialleiter A soll typischerweise arbeitstäglich in drei Filialen (X, Y und 


Z) seines Arbeitgebers tätig werden. Er fährt morgens mit seinem eigenen PKW regelmäßig 


zur Filiale X, dann zur Filiale Y, von dort zur Filiale Z und von dieser zur Wohnung. Die 


Filiale in Y liegt der Wohnung am nächsten. Der Arbeitgeber ordnet A arbeitsrechtlich keine 


Filiale (als erste Tätigkeitsstätte) zu.


Erste Tätigkeitsstätte ist die Filiale Y, da diese der Wohnung des A am nächsten liegt. Die 


Tätigkeit in X und Z sind beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten. Da A von seiner 


Wohnung zu einer auswärtigen Tätigkeitsstätte, von dort zur ersten Tätigkeitsstätte und von 


dort wieder zu einer anderen auswärtigen Tätigkeitsstätte fährt, liegen keine Fahrten 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vor, sondern Fahrten, für die ein steuerfreier 


Arbeitgeberersatz bzw. Werbungskostenabzug nach Reisekostengrundsätzen in Betracht 


kommt.


Abwandlung


Wie Beispiel 22, allerdings nutzt der Filialleiter A für die arbeitstäglichen Fahrten einen ihm 


vom Arbeitgeber überlassenen Dienstwagen; A führt kein Fahrtenbuch, sondern ermittelt den 


geldwerten Vorteil nach der pauschalen Nutzungswertmethode.


Grundsätzlich ist ein geldwerter Vorteil, für die Möglichkeit den Dienstwagen für Fahrten 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu nutzen, in Höhe von 0,03 Prozent des 


Listenpreises je Entfernungskilometer anzusetzen. Weist A mittels Einzelaufzeichnungen die 


Zahl der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nach, ist statt-


dessen für jede Fahrt ein geldwerter Vorteil von 0,002 Prozent des Listenpreises je Entfer-


nungskilometer anzusetzen. Im vorliegenden Fall hat A keine unmittelbaren Fahrten zwischen 


Wohnung und erster Tätigkeitsstätte; daher ist - bei Nachweis der tatsächlichen Fahrten -


insoweit kein geldwerter Vorteil anzusetzen.


Beispiel 23


Die Pflegedienstkraft P hat täglich vier Personen zu betreuen. Alle vier Pflegepersonen sollen 


von P nach Absprache mit der Pflegedienststelle (Arbeitgeber) bis auf Weiteres arbeits-


täglich regelmäßig betreut werden. Der Arbeitgeber hat keine dieser Pflegestellen als erste 


Tätigkeitsstätte bestimmt.


Erste Tätigkeitsstätte der P ist die ihrer Wohnung am nächsten liegende Pflegestelle.
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Die vier Pflegepersonen sollen von P nach Absprache mit der Pflegedienststelle 


(Arbeitgeber) zunächst für die Dauer von zwei Jahren arbeitstäglich regelmäßig betreut 


werden.


Die Pflegedienstkraft hat keine erste Tätigkeitsstätte, da sie an keiner der Pflegestellen 


dauerhaft tätig werden soll.


hh) Erste Tätigkeitsstätte bei Vollzeitstudium oder vollzeitigen Bildungsmaßnahmen


32 Erste Tätigkeitsstätte ist auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhält-


nisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufge-


sucht wird (§ 9 Absatz 4 Satz 8 EStG). Durch diese Neuregelung ist die Rechtsprechung des 


BFH, wonach es sich bei vollzeitig besuchten Bildungseinrichtungen nicht um regelmäßige 


Arbeitsstätten handelt (vgl. BFH vom 9. Februar 2012, VI R 42/11, BStBl 2013 II S. 236 und 


VI R 44/10, BStBl 2013 II S. 234), überholt.


Ein Studium oder eine Bildungsmaßnahme findet insbesondere dann außerhalb eines 


Dienstverhältnisses statt, wenn


diese nicht Gegenstand des Dienstverhältnisses sind, auch wenn sie seitens des Arbeit-


gebers durch Hingabe von Mitteln, wie z. B. eines Stipendiums, gefördert werden oder


diese ohne arbeitsvertragliche Verpflichtung absolviert werden und die Beschäftigung 


lediglich das Studium oder die Bildungsmaßnahme ermöglicht.


Zur Abgrenzung gegenüber einem Studium oder einer Bildungsmaßnahme innerhalb eines 


Dienstverhältnisses vgl. auch R 9.2 sowie 19.7 LStR 2013.


33 Ein Vollzeitstudium oder eine vollzeitige Bildungsmaßnahme liegt insbesondere vor, wenn 


der Steuerpflichtige im Rahmen des Studiums oder im Rahmen der Bildungsmaßnahme für 


einen Beruf ausgebildet wird und daneben entweder keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder 


während der gesamten Dauer des Studiums oder der Bildungsmaßnahme eine Erwerbstätig-


keit mit durchschnittlich bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit oder in 


Form eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses i. S. d. §§ 8 und 8a SGB IV ausübt. 


34 Dies gilt auch für den Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 EStG. 
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Tätigkeitsgebiet, § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a EStG


aa) Tatsächliche Fahrtkosten und pauschaler Kilometersatz bei auswärtiger 


Tätigkeit


35 Die steuerliche Berücksichtigung der tatsächlichen Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer 


auswärtigen beruflichen Tätigkeit bleibt im Wesentlichen unverändert. 


36 Statt der tatsächlichen Aufwendungen kann aus Vereinfachungsgründen typisierend je nach 


Art des benutzten Verkehrsmittels (z. B. PKW, Motorrad) auch ein pauschaler Kilometersatz 


(höchste Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz für das jeweils 


benutzte Beförderungsmittel: Benutzung eines Kraftwagens, z. B. PKW 0,30 Euro, für jedes 


andere motorbetriebene Fahrzeug 0,20 Euro) für jeden gefahrenen Kilometer angesetzt 


werden (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 2 EStG). Eine Prüfung der tatsächlichen 


Kilometerkosten ist demnach nicht mehr erforderlich, wenn der Arbeitnehmer von dieser 


gesetzlichen Typisierung Gebrauch macht. Durch diese Neuregelung ist die Rechtsprechung 


des BFH zur Prüfung der pauschalen Kilometersätze (vgl. BFH vom 25. Oktober 1985, 


VI R 15/81, BStBl 1986 II S. 200 sowie vom 26. Juli 1991, VI R 114/88, BStBl 1992 II 


S. 105) überholt.


bb) „Sammelpunkt“


37 Liegt keine erste Tätigkeitsstätte (nach Rz. 6 ff. oder Rz. 25 ff.) vor und bestimmt der Arbeit-


geber durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung, dass der Arbeitnehmer sich dauerhaft 


(Rz. 13 ff.) typischerweise arbeitstäglich an einem festgelegten Ort, der die Kriterien für eine 


erste Tätigkeitsstätte nicht erfüllt, einfinden soll, um von dort seine unterschiedlichen eigent-


lichen Einsatzorte aufzusuchen oder von dort seine berufliche Tätigkeit aufzunehmen (z. B. 


Treffpunkt für einen betrieblichen Sammeltransport, das Busdepot, der Fährhafen), werden 


die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu diesem vom Arbeitgeber festgelegten Ort 


wie Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte behandelt; für diese Fahrten dürfen Fahrtkosten 


nur im Rahmen des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG (Entfernungs-


pauschale) angesetzt werden. 


Beispiel 24


Bus- oder LKW-Fahrer haben regelmäßig keine erste Tätigkeitsstätte. Lediglich, wenn dauer-


haft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort aufgesucht 


werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort/Sammelpunkt gleich be-


handelt mit den Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.
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Kundendienstmonteure haben ebenfalls in der Regel keine erste Tätigkeitsstätte. Nur dann, 


wenn dauerhaft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort aufge-


sucht werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort/Sammelpunkt ebenso 


behandelt wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


Beispiel 26


Seeleute, die auf einem Schiff tätig werden sollen, haben in der Regel keine erste Tätigkeits-


stätte, da das Schiff keine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers ist. Soll der 


Dienstantritt, die Ein- und Ausschiffung aber typischerweise arbeitstäglich von dem gleichen 


Anleger (wie z. B. einem Fähranleger, Liegeplatz des Seenotrettungskreuzers, Anleger des 


Fahrgastschiffes) erfolgen, werden die Fahrten zu diesem Ort/Sammelpunkt ebenso behandelt 


wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


Beispiel 27


Angestellte Lotsen haben üblicherweise keine erste Tätigkeitsstätte, wenn sie ihre Tätigkeit 


typischerweise auf verschiedenen Schiffen ausüben sollen. Fahrten von der Wohnung zu einer 


vom Arbeitgeber festgelegten Lotsenstation oder Lotsenwechselstation, um von dort zum 


Einsatz auf ein Schiff verbracht zu werden, werden ebenso behandelt wie die Fahrten von der 


Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


38 Treffen sich mehrere Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich an einem bestimmten Ort, 


um von dort aus gemeinsam zu ihren Tätigkeitsstätten zu fahren (privat organisierte Fahr-


gemeinschaft), liegt kein „Sammelpunkt“ nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG


vor. Es fehlt insoweit an einer dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegung des Arbeitgebers.


39 Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten als Wer-


bungskosten oder den steuerfreien Arbeitgeberersatz hierfür hat diese Festlegung hingegen 


keinen Einfluss, da der Arbeitnehmer weiterhin außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte und 


somit auswärts beruflich tätig wird. Es wird keine erste Tätigkeitsstätte fingiert, sondern nur 


die Anwendung der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten von der Wohnung zu diesem 


Ort sowie die Besteuerung eines geldwerten Vorteils bei Dienstwagengestellung durch den 


Arbeitgeber nach § 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG festgelegt und der steuerfreie Arbeit-


geberersatz für diese Fahrten nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG ausgeschlossen.
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40 Soll der Arbeitnehmer auf Grund der Weisungen des Arbeitgebers seine berufliche Tätigkeit 


typischerweise arbeitstäglich in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet ausüben, findet für die 


Fahrten von der Wohnung zu diesem Tätigkeitsgebiet ebenfalls die Entfernungspauschale 


Anwendung.


41 Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet liegt in Abgrenzung zur ersten Tätigkeitsstätte vor, wenn 


die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung auf einer festgelegten Fläche und nicht innerhalb 


einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens 


(§ 15 AktG) oder bei einem vom Arbeitgeber bestimmten Dritten ausgeübt werden soll. In 


einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet werden in der Regel z. B. Zusteller, Hafenarbeiter und 


Forstarbeiter tätig.


Hingegen sind z. B. Bezirksleiter und Vertriebsmitarbeiter, die verschiedene Niederlassungen 


betreuen oder mobile Pflegekräfte, die verschiedene Personen in deren Wohnungen in einem 


festgelegten Gebiet betreuen, sowie Schornsteinfeger von dieser Regelung nicht betroffen.


42 Wird das weiträumige Tätigkeitsgebiet immer von verschiedenen Zugängen aus betreten oder 


befahren, ist die Entfernungspauschale aus Vereinfachungsgründen bei diesen Fahrten nur für 


die kürzeste Entfernung von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang anzuwenden. 


43 Für alle Fahrten innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes sowie für die zusätzlichen 


Kilometer bei den Fahrten von der Wohnung zu einem weiter entfernten Zugang können 


weiterhin die tatsächlichen Aufwendungen oder der sich am Bundesreisekostengesetz 


orientierende maßgebliche pauschale Kilometersatz angesetzt werden.


Beispiel 28


Der Forstarbeiter A fährt an 150 Tagen mit dem PKW von seiner Wohnung zu dem 15 km 


entfernten, nächstgelegenen Zugang des von ihm täglich zu betreuenden Waldgebietes 


(weiträumiges Tätigkeitsgebiet). An 70 Tagen fährt A von seiner Wohnung über einen weiter 


entfernt gelegenen Zugang (20 km) in das Waldgebiet.


Die Fahrten von der Wohnung zu dem weiträumigen Tätigkeitsgebiet werden behandelt wie 


die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte. A kann somit für diese Fahrten 


lediglich die Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro je Entfernungskilometer 


(= 15 km x 0,30 Euro) als Werbungskosten ansetzen. Die Fahrten innerhalb des Waldgebietes 


können mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen mit dem pauschalen 


Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je tatsächlich gefahrenem Kilometer berücksichtigt 


werden.
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mit der Entfernungspauschale (15 km x 0,30 Euro) berücksichtigt. Die jeweils zusätzlichen 


fünf Kilometer für den tatsächlich längeren Hin- und Rückweg, werden ebenso wie die 


Fahrten innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes mit den tatsächlichen Kosten oder aus 


Vereinfachungsgründen mit dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je 


gefahrenem Kilometer berücksichtigt. 


Somit sind für 220 Tage jeweils 15 km mit der Entfernungspauschale und die restlichen tat-


sächlich gefahrenen Kilometer mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen 


mit dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro anzusetzen.


44 Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten als Wer-


bungskosten sowie den steuerfreien Arbeitgeberersatz hat diese Festlegung „tätig werden in 


einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet“ - im Gegensatz zum bisherigen sog. „weiträumigen 


Arbeitsgebiet“, welches auch „regelmäßige Arbeitsstätte“ sein konnte - keinen Einfluss, da 


der Arbeitnehmer weiterhin außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte - und damit auswärts -


beruflich tätig wird. Es wird nur die Anwendung der Entfernungspauschale für die Fahrt-


kosten von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang zu dem weiträumigen Tätigkeits-


gebiet sowie die Besteuerung eines geldwerten Vorteils bei Dienstwagengestellung durch den 


Arbeitgeber nach § 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG festgelegt und der steuerfreie Arbeitgeber-


ersatz für diese Fahrten nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG ausgeschlossen.


45 Soll der Arbeitnehmer in mehreren ortsfesten Einrichtungen seines Arbeitgebers, eines ver-


bundenen Unternehmens oder eines Dritten, die innerhalb eines bestimmten Bezirks gelegen 


sind, beruflich tätig werden, wird er nicht in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet, sondern an 


verschiedenen, ggf. sogar ständig wechselnden Tätigkeitsstätten tätig. 


2. Verpflegungsmehraufwendungen, § 9 Absatz 4a EStG 


a) Vereinfachung bei der Ermittlung der Pauschalen, § 9 Absatz 4a Satz 2 bis 5 


EStG


aa) Eintägige Auswärtstätigkeiten im Inland


46 Für eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne Übernachtung kann ab einer Abwesenheit von 


mehr als acht Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte eine Pauschale von 


12 Euro berücksichtigt werden. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer seine auswärtige 


berufliche Tätigkeit über Nacht (also an zwei Kalendertagen) ausübt - somit nicht über-


nachtet - und dadurch ebenfalls insgesamt mehr als acht Stunden von der Wohnung und der 


ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist. Ist der Arbeitnehmer an einem Kalendertag mehrfach 


oder über Nacht (an zwei Kalendertagen ohne Übernachtung) auswärts tätig, können die 
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Nacht für den Kalendertag berücksichtigt werden, an dem der Arbeitnehmer den 


überwiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden abwesend ist. 


Beispiel 29


Der Vertriebsleiter V verlässt um 8.00 Uhr seine Wohnung in B und besucht zuerst bis 


12.00 Uhr einen Kunden. Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist er in seinem Büro (erste 


Tätigkeitsstätte) tätig. Anschließend fährt er von dort zu einer Tagung in C und kehrt um 


19.00 Uhr noch einmal für eine Stunde in sein Büro in B zurück. 


Es zählen die Zeiten vom Verlassen der Wohnung bis zur Ankunft an der ersten Tätig-


keitsstätte (Büro) mittags sowie vom Verlassen der ersten Tätigkeitsstätte (Büro) bis zur 


Rückkehr dorthin. V war zweimal beruflich auswärts tätig und dabei insgesamt mehr als 


acht Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Er erfüllt 


daher die Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit


(12 Euro).


Beispiel 30


Der Kurierfahrer K ist typischerweise von 20.00 Uhr bis 5.30 Uhr des Folgetags beruflich 


unterwegs. In dieser Zeit legt er regelmäßig auch eine Lenkpause von 45 Minuten ein. 


Seine Wohnung verlässt K um 19.30 Uhr und kehrt um 6.00 Uhr dorthin zurück. Eine erste 


Tätigkeitsstätte liegt nicht vor.


K ist im Rahmen seiner beruflichen Auswärtstätigkeit (Fahrtätigkeit) über Nacht von 


seiner Wohnung abwesend. Bei der Lenkpause handelt es sich nicht um eine Über-


nachtung. Die Abwesenheitszeiten über Nacht können somit zusammengerechnet werden. 


Sie werden für den zweiten Kalendertag berücksichtigt, an dem A den überwiegenden Teil


der Zeit abwesend ist. A erfüllt die Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine 


eintägige Auswärtstätigkeit (12 Euro).


Abwandlung 1


Die berufliche Fahrtätigkeit des K verteilt sich wie folgt auf die Tage (in Stunden):


Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
5 4                  5 4                  5 4                 4,5 5                 5 4


Im Fall der Zusammenrechnung der Abwesenheitszeiten über Nacht, kann K eine 


Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit für folgende Tage bean-


spruchen: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag.


Werden stattdessen die an dem jeweiligen Tag geleisteten einzelnen Abwesenheitszeiten 


zusammengerechnet, dann kann K für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine 


Verpflegungspauschale von 12 Euro beanspruchen.
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Die berufliche Fahrtätigkeit des K verteilt sich wie folgt auf die Tage (in Stunden):


Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
5 4                  5 4                  5 4                 4,5 4                 4 5


Im Fall der Zusammenrechnung der Abwesenheitszeiten über Nacht, kann K eine Verpfle-


gungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit für folgende Tage beanspruchen: 


Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag.


Wären nur die an dem jeweiligen Tag geleisteten einzelnen Abwesenheitszeiten zu berück-


sichtigen und zusammenzurechnen, könnte K nur für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 


eine Verpflegungspauschale von 12 Euro beanspruchen. 


Dies wird durch die gesetzliche Regelung des § 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 3 2. Halbsatz 


EStG verhindert, die anstelle der auf den Kalendertag bezogenen Betrachtung ausnahms-


weise bei auswärtigen beruflichen Tätigkeiten über Nacht ohne Übernachtung die Zusam-


menrechnung dieser Zeiten ermöglicht.


Beispiel 31


Der Arbeitnehmer A unternimmt, ohne zu übernachten, eine Dienstreise, die am 5.5. um 


17.00 Uhr beginnt und am 6.5. um 7.30 Uhr beendet wird. Am 6.5. unternimmt A nach-


mittags eine weitere Dienstreise (von 14.00 Uhr bis 23.30 Uhr). 


A hat hier die Möglichkeit die Abwesenheitszeiten der ersten Dienstreise  über Nacht 


zusammenzurechnen (= 14 Stunden und 30 Minuten). Bedingt durch die überwiegende 


Abwesenheit am 6.5. ist die dafür zu berücksichtigende Verpflegungspauschale dann dem 


6.5. zuzurechnen. 


Alternativ können auch alle ausschließlich am 6.5. geleisteten Abwesenheitszeiten 


(7 Stunden 30 Minuten zuzüglich 8 Stunden 30 Minuten = 16 Stunden) zusammen-


gerechnet werden. In diesem Fall bleiben die im Rahmen der ersten Dienstreise 


angefallenen Abwesenheitszeiten unberücksichtigt. 


Unabhängig davon, für welche Berechnungsmethode A sich entscheidet, steht ihm ledig-


lich eine Verpflegungspauschale von 12 Euro für den 6.5. zu. 


Eine Verpflegungspauschale von 24 Euro kommt nur in Betracht, wenn entweder die 


gesamte Tätigkeit über Nacht oder die Tätigkeit an dem jeweiligen Kalendertag 24 Stunden 


erreicht.


Beispiel 32


Der Arbeitnehmer A arbeitet von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr in seinem Büro in B (erste Tätig-


keitsstätte), anschließend fährt er zu einem Geschäftstermin in C. Der Termin erstreckt sich 


bis 0.30 Uhr des Folgetags. A kehrt um 1.30 Uhr in seine Wohnung zurück. 


A war wegen beruflicher Tätigkeit mehr als acht Stunden auswärts tätig. Dass sich die 


Abwesenheit über zwei Kalendertage ohne Übernachtung erstreckt, ist unschädlich. Die 


Abwesenheiten werden zusammengerechnet und dem ersten Kalendertag zugeordnet, weil 
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Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit (12 


Euro).


bb) Mehrtägige Auswärtstätigkeiten im Inland


47 Für die Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte beruflich tätig ist (auswärtige berufliche Tätigkeit) und aus diesem Grund 


24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist, kann weiterhin eine Pauschale von 24 Euro als 


Werbungskosten geltend gemacht bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden 


(Zwischentag).


48 Für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit mit Übernachtung 


außerhalb der Wohnung kann ohne Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit eine Pauschale 


von jeweils 12 Euro als Werbungskosten berücksichtigt bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei 


ersetzt werden. Insoweit ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer die Reise von der Wohnung, 


der ersten oder einer anderen Tätigkeitsstätte aus antritt. Eine mehrtägige auswärtige 


Tätigkeit mit Übernachtung liegt auch dann vor, wenn die berufliche Auswärtstätigkeit


über Nacht ausgeübt wird und sich daran eine Übernachtung am Tage sowie eine 


weitere Tätigkeit über Nacht anschließt. Unerheblich ist auch, ob für die Übernachtung 


tatsächlich Übernachtungskosten anfallen (so z. B. bei Schlafen im Bus, LKW oder 


Lok).


Beispiel 33


Der Ingenieur I aus B ist von Montagabend  bis Dienstag in M auswärts tätig. An diese 


Tätigkeit schließt sich am Dienstag gleich die Weiterreise nach H zu einer neuen auswär-


tigen Tätigkeit an. I fährt von M direkt nach H und kehrt am Mittwochmittag zu seiner 


Wohnung zurück. 


I kann folgende Verpflegungspauschalen beanspruchen: für Montag als Anreisetag und 


für Mittwoch als Rückreisetag stehen ihm jeweils 12 Euro zu. Da I am Dienstag infolge der 


Abreise aus M und direkten Anreise nach H 24 Stunden von seiner Wohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte abwesend ist, kann er für diesen Tag eine Pauschale von 24 Euro bean-


spruchen.


Abwandlung 


I sucht am Dienstag kurz seine Wohnung in B auf, um Unterlagen  und Kleidung einzu-


packen und fährt nach einer Stunde weiter nach H. 


In diesem Fall kann I auch für Dienstag als An- und gleichzeitig als Abreisetag nur 


12 Euro Verpflegungspauschale beanspruchen. Eine Verpflegungspauschale von 24 Euro 
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24 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist.


Beispiel 34


Monteur M aus D ist von Montag bis Mittwoch in S auswärts tätig. Eine erste Tätigkeits-


stätte besteht nicht. M verlässt am Montag  um 10.30 Uhr seine Wohnung in D. M verlässt 


S am Mittwochabend und erreicht seine Wohnung in D am Donnerstag um 1.45 Uhr. 


M steht für Montag (Anreisetag) eine Verpflegungspauschale von 12 Euro zu. Für 


Dienstag und Mittwoch kann M eine Pauschale von 24 Euro beanspruchen, da er an 


diesen Tagen 24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist. Für Donnerstag steht ihm 


eine Pauschale von 12 Euro zu (Abreisetag).


49 Als Wohnung im vorstehenden Sinn gilt (§ 9 Absatz 4a Satz 4, 2. Halbsatz EStG) 


der Hausstand, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet 


und nicht nur gelegentlich aufgesucht wird oder 


die Zweitwohnung am Ort einer steuerlich anzuerkennenden doppelten Haushaltsfüh-


rung (insbesondere zu berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer mehrere Wohnungen 


hat).


Beispiel 35


Wohnung in diesem Sinne kann somit z. B. bei Auszubildenden auch die elterliche Wohnung 


sein, wenn sich dort noch der Lebensmittelpunkt des Auszubildenden befindet.


Beispiel 36


Übernachtet der Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass z. B. im Rahmen einer 


Auswärtstätigkeit in seinem eigenen Ferienappartement, welches er nur gelegentlich 


aufsucht, handelt es sich um eine mehrtägige auswärtige Tätigkeit mit Übernachtung, auch 


wenn für die Übernachtung selbst keine Kosten entstehen. 


cc) Auswärtstätigkeiten im Ausland


50 Für Tätigkeiten im Ausland gibt es nur noch zwei Pauschalen in Höhe von 120 Prozent und 


80 Prozent der Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz unter den gleichen 


Voraussetzungen wie bei den inländischen Pauschalen. Die entsprechenden Beträge werden 


durch BMF-Schreiben bekannt gemacht. Im Hinblick auf die bei auswärtigen beruflichen 


Tätigkeiten im Ausland oftmals über Nacht oder mehrere Tage andauernden An- und


Abreisen genügt es für die Qualifizierung als An- und Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer 


unmittelbar nach der Anreise oder vor der Abreise auswärtig übernachtet. Die übrigen 
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R 9.6 Absatz 3 LStR 2013).


51 Bei Auswärtstätigkeiten in verschiedenen ausländischen Staaten gilt für die Ermittlung 


der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag Folgendes: 


Bei einer Anreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland jeweils 


ohne Tätigwerden ist die Verpflegungspauschale des Ortes maßgebend, der vor 


24.00 Uhr erreicht wird. 


Bei einer Abreise vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland ist die 


Verpflegungspauschale des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.


Beispiel 37


Der Arbeitnehmer A reist am Montag um 20.00 Uhr zu einer beruflichen Auswärtstätigkeit  


von seiner Wohnung in Berlin nach Brüssel. Er erreicht Belgien um 2.00 Uhr. Dienstag ist 


er den ganzen Tag in Brüssel tätig. Am Mittwoch reist er zu einem weiteren Geschäfts-


termin um 8.00 Uhr nach Amsterdam. Er erreicht Amsterdam um 14.00 Uhr. Dort ist er bis 


Donnerstag um 13.00 Uhr tätig und reist anschließend zurück nach Berlin. Er erreicht 


seine Wohnung am Donnerstag um 22.30 Uhr. 


Für Montag ist die inländische Verpflegungspauschale für den Anreisetag maßgebend, da 


A sich um 24.00 Uhr noch im Inland befindet. Für Dienstag ist die Verpflegungspauschale 


für Belgien anzuwenden. Für Mittwoch ist die Verpflegungspauschale für die Niederlande 


zu Grunde zulegen, da sich der Ort, den A vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat, in den 


Niederlanden befindet (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG). Für Donnerstag ist die Verpflegungs-


pauschale der Niederlande für den Abreisetag maßgeblich, da A noch bis 13.00 Uhr in 


Amsterdam beruflich tätig war.


Beispiel 38


Der Arbeitnehmer A reist für ein berufliches Projekt am Sonntag um 21.00 Uhr von Paris 


nach Mannheim. Am Sonntag um 24.00 Uhr befindet sich A noch in Frankreich. A ist in 


Mannheim von Montag bis Freitag beruflich tätig und verlässt Mannheim am Freitag um 


11.00 Uhr. Er erreicht Paris am Freitag um 21.00 Uhr.


Für Sonntag (Anreisetag) ist die Verpflegungspauschale für Frankreich maßgebend. Für 


Montag bis Freitag ist die jeweils maßgebliche inländische Verpflegungspauschale anzu-


wenden.
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b) Dreimonatsfrist, § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG


52 Wie bisher ist der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen auf die ersten drei Monate 


einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt (vgl. 


Rz. 55). Werden im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit mehrere ortsfeste betriebliche 


Einrichtungen innerhalb eines großräumigen Werks- oder Betriebsgeländes aufgesucht, 


handelt es sich um die Tätigkeit an einer Tätigkeitsstätte. Handelt es sich um einzelne 


ortsfeste betriebliche Einrichtungen verschiedener Auftraggeber oder Kunden, liegen 


mehrere Tätigkeitsstätten vor. Dies gilt auch dann, wenn sich die Tätigkeitsstätten in 


unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befinden.


53 Um die Berechnung der Dreimonatsfrist zu vereinfachen, wird eine rein zeitliche Bemessung 


der Unterbrechungsregelung eingeführt. Danach führt eine Unterbrechung der beruflichen 


Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist, wenn sie 


mindestens vier Wochen dauert (§ 9 Absatz 4a Satz 7 EStG). Der Grund der Unterbrechung 


ist unerheblich; es zählt nur noch die Unterbrechungsdauer. 


54 Dies gilt auch, wenn die Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit schon vor dem 1. Januar 


2014 begonnen hat. 


Beispiel 39


Der Arbeitnehmer A musste seine Tätigkeit in B wegen einer Krankheit ab dem 15. Dezember 


2013 unterbrechen. Er nimmt seine Tätigkeit in B am 20. Januar 2014 wieder auf.


Die berufliche Tätigkeit des A in B wurde für mehr als vier Wochen unterbrochen. A kann 


somit für weitere drei Monate seiner Tätigkeit in B Verpflegungspauschalen als Werbungs-


kosten geltend machen oder steuerfrei durch den Arbeitgeber ersetzt bekommen. 


55 Von einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist erst dann 


auszugehen, sobald der Arbeitnehmer an dieser mindestens an drei Tagen in der Woche


tätig wird. Die Dreimonatsfrist beginnt daher nicht, solange die auswärtige Tätigkeitsstätte an 


nicht mehr als zwei Tagen in der Woche aufgesucht wird. Die Prüfung des Unterbrechungs-


zeitraums und des Ablaufs der Dreimonatsfrist erfolgt stets im Nachhinein mit Blick auf die 


zurückliegende Zeit (Ex-post-Betrachtung).


Beispiel 40


Der Bauarbeiter A soll ab März 2014 arbeitstäglich an der Baustelle in H für 5 Monate tätig 


werden. Am 1. April 2014 nimmt er dort seine Tätigkeit auf. Ab 20. Mai 2014 wird er nicht 


nur in H, sondern für einen Tag wöchentlich auch an der Baustelle in B tätig, da dort ein 


Kollege ausgefallen ist.
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endet am 30. Juni 2014. Eine vierwöchige Unterbrechung liegt nicht vor (immer nur 


eintägige Unterbrechung). 


Für die Tätigkeit an der Baustelle in B greift die Dreimonatsfrist hingegen nicht, da A dort 


lediglich einen Tag wöchentlich tätig wird.


Abwandlung


Wie Beispiel 40, allerdings wird A ab 1. April 2014 zwei Tage wöchentlich in H und drei 


Tage wöchentlich in B tätig. Ab 15. April 2014 muss er für zwei Wochen nach M. Ab 1. Mai 


2014 ist er dann bis auf Weiteres drei Tage wöchentlich in H und zwei Tage in B tätig.


Für die Tätigkeit an der Baustelle in B beginnt die Dreimonatsfrist am 1. April 2014 und 


endet am 30. Juni 2014. Eine vierwöchige Unterbrechung liegt nicht vor (lediglich zwei 


Wochen und dann immer nur dreitägige Unterbrechung). 


Für die Tätigkeit an der Baustelle in H beginnt die Dreimonatsfrist hingegen erst am 1. Mai 


2014, da A dort erst ab diesem Tag an drei Tagen wöchentlich tätig wird.


Beispiel 41


Der Außendienstmitarbeiter A wohnt in K und hat am Betriebssitz seines Arbeitgebers in S 


seine erste Tätigkeitsstätte (arbeitsrechtliche Zuordnung durch AG). A sucht arbeitstäglich 


die Filiale in K gegen 8.00 Uhr auf und bereitet sich dort üblicherweise für ein bis zwei


Stunden auf seinen Außendienst vor. Von ca. 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr sucht er dann


verschiedene Kunden im Großraum K auf. Anschließend fährt er nochmals in die Filiale in


K, um Nacharbeiten zu erledigen.


Bei dem arbeitstäglichen Vor- und Nachbereiten der Außendiensttätigkeit in der Filiale in


K handelt es sich um eine längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit an derselben Tätig-


keitsstätte; für die berufliche Tätigkeit an dieser Tätigkeitsstätte können nach Ablauf von 


drei Monaten daher keine Verpflegungspauschalen mehr beansprucht werden. Für die  


restliche eintägige berufliche Auswärtstätigkeit bei den verschiedenen Kunden im 


Großraum K gilt dies nicht. Die Tätigkeitszeit in der Filiale in K kann für die Ermittlung 


der erforderlichen Mindestabwesenheitszeit von mehr als 8 Stunden nach Ablauf von 3 


Monaten nicht mehr berücksichtigt werden, sondern ist abzuziehen. Ab dem vierten Monat 


kommt es für die Ermittlung der Abwesenheitszeiten der eintägigen Auswärtstätigkeit daher 


jeweils auf die Dauer der Abwesenheit von der Wohnung, abzüglich der Tätigkeitszeit(en)


in der Filiale in K an.


56 Bei beruflichen Tätigkeiten auf mobilen, nicht ortsfesten betrieblichen Einrichtungen wie 


z. B. Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen findet die Dreimonatsfrist ebenfalls keine Anwen-


dung. Entsprechendes gilt für eine Tätigkeit in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet.
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57 Die Regelungen zu den Verpflegungspauschalen sowie die Dreimonatsfrist gelten auch im 


Rahmen einer doppelten Haushaltsführung (§ 9 Absatz 4a Satz 12 EStG).


c) Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG


58 Die Lohnsteuer kann mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent erhoben werden, wenn dem 


Arbeitnehmer Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Auswärts-


tätigkeit i. S. v. § 9 Absatz 4a Satz 3 bis 6 EStG gezahlt werden, soweit diese die danach dem 


Arbeitnehmer zustehenden Verpflegungspauschalen ohne Anwendung der Kürzungsregelung 


nach § 9 Absatz 4a Satz 8 bis 10 EStG um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen.


59 Soweit nach Ablauf der Dreimonatsfrist eine steuerfreie Erstattung von Verpflegungsmehr-


aufwendungen nicht mehr möglich ist, kommt eine Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 


Satz 1 Nummer 4 EStG nicht in Betracht.


Beispiel 42


Der Arbeitnehmer A erhält während einer ununterbrochenen viermonatigen Auswärtstätigkeit 


von seinem Arbeitgeber Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe von 


48 Euro für jeden vollen Kalendertag. Für An- und Abreisetage reduziert sich diese 


Vergütung auf 24 Euro pro Tag. Während seiner Auswärtstätigkeit wird dem Arbeitnehmer 


kostenlos eine Unterkunft vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt.


In den ersten drei Monaten ist die Verpflegungspauschale für die vollen Kalendertage in 


Höhe von 24 Euro und für die An- und Abreisetage jeweils in Höhe von 12 Euro steuerfrei. 


Der Mehrbetrag von 24 Euro bzw. 12 Euro kann mit 25 Prozent pauschal versteuert werden. 


Ab dem vierten Monat sind die vom Arbeitgeber gezahlten Verpflegungsvergütungen von 


täglich 48 Euro bzw. 24 Euro wegen des Ablaufs der Dreimonatsfrist in voller Höhe als 


Arbeitslohn individuell zu versteuern. 


60 Für Verpflegungszuschüsse, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung gezahlt 


werden (§ 9 Absatz 4a Satz 12 EStG), ist die Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 4 EStG - wie bisher - nicht zulässig.


3. Vereinfachung der steuerlichen Erfassung der vom Arbeitgeber zur Verfügung 


gestellten Mahlzeiten während einer auswärtigen Tätigkeit, § 8 Absatz 2 Satz 8 und 9, § 


9 Absatz 4a Satz 8 bis 10, § 40 Absatz 2 Nummer 1a EStG 
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Satz 8 und 9 EStG


61 Eine vom Arbeitgeber während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit zur Verfügung 


gestellte „übliche“ Mahlzeit wird mit dem amtlichen Sachbezugswert nach § 2 SvEV 


bewertet. Entsprechendes gilt für die im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten 


Haushaltsführung vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten „üblichen“ Mahlzeiten. Als 


„üblich“ gilt eine Mahlzeit, deren Preis 60 Euro nicht übersteigt (§ 8 Absatz 2 Satz 8 EStG). 


Hierbei sind auch die zur Mahlzeit eingenommenen Getränke einzubeziehen. 


62 Mahlzeiten mit einem Preis von über 60 Euro dürfen nicht mit dem amtlichen Sachbezugs-


wert bewertet werden. Bei einer solchen Mahlzeit wird typisierend unterstellt, dass es sich um 


ein „Belohnungsessen“ (R 8.1 Absatz 8 Nummer 3 LStR 2013) handelt. Belohnungsessen 


sind mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG) anzusetzen.


63 Für die Prüfung der 60 Euro-Grenze kommt es auf den Preis der Mahlzeit (einschließlich 


Umsatzsteuer) an, den der Dritte dem Arbeitgeber in Rechnung stellt. Zuzahlungen des 


Arbeitnehmers sind bei der Prüfung der 60 Euro-Grenze nicht zu berücksichtigen. Ist der 


Preis der Mahlzeit in der Rechnung eines Dritten nicht beziffert, weil die Mahlzeit im 


Rahmen eines Gesamtpreises z. B. mit einer Fortbildungsveranstaltung berechnet wird, ist 


nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen, ob es sich um eine 


„übliche“ Beköstigung i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG gehandelt hat oder ob ein höherer 


Wert der Mahlzeit als 60 Euro anzunehmen ist.


64 Die für eine unmittelbar vom Arbeitgeber abgegebene Mahlzeit maßgeblichen Grundsätze 


gelten auch, wenn eine Mahlzeit auf Veranlassung des Arbeitgebers von einem Dritten an den 


Arbeitnehmer abgegeben wird. Die Gestellung einer Mahlzeit ist vom Arbeitgeber veranlasst, 


wenn er Tag und Ort der Mahlzeitengestellung bestimmt. Das ist insbesondere dann der Fall, 


wenn


er die Verpflegungskosten im Hinblick auf die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 


des Arbeitnehmers dienst- oder arbeitsrechtlich erstattet und


die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist (R 8.1 Absatz 8 Nummer 2 Satz 6


LStR 2013) oder es sich um eine Kleinbetragsrechnung i. S. d. § 14 UStG i. V. m. 


§ 33 UStDV handelt, die im Original beim Arbeitgeber vorliegt oder vorgelegen hat


und zu Zwecken der elektronischen Archivierung eingescannt wurde.
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65 Zu den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeiten (Rz. 73 ff.) gehören auch 


die z. B. im Flugzeug, im Zug oder auf einem Schiff im Zusammenhang mit der Beförde-


rung unentgeltlich angebotenen Mahlzeiten, sofern die Rechnung für das Beförderungs-


ticket auf den Arbeitgeber ausgestellt ist und von diesem dienst- oder arbeitsrechtlich 


erstattet wird. Die Verpflegung muss dabei nicht offen auf der Rechnung ausgewiesen 


werden. Lediglich dann, wenn z. B. anhand des gewählten Beförderungstarifs feststeht, 


dass es sich um eine reine Beförderungsleistung handelt, bei der keine Mahlzeiten 


unentgeltlich angeboten werden, liegt keine Mahlzeitengestellung vor.


66 Die steuerliche Erfassung einer solchen üblichen Mahlzeit als Arbeitslohn ist ausgeschlossen, 


wenn der Arbeitnehmer für die betreffende Auswärtstätigkeit dem Grunde nach eine Ver-


pflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a EStG als Werbungskosten geltend machen könnte. 


Auf die Höhe der tatsächlich als Werbungskosten anzusetzenden Verpflegungspauschale 


kommt es nicht an. Ebenso ist eine mögliche Kürzung des Werbungskostenabzugs nach § 9


Absatz 4a Satz 8 ff. EStG wegen der Gestellung einer Mahlzeit unerheblich. 


67 Im Ergebnis unterbleibt die Erfassung der mit dem Sachbezugswert bewerteten Mahlzeit 


bereits immer dann, wenn der Arbeitnehmer anlässlich einer beruflich veranlassten Aus-


wärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale beanspruchen kann, weil er innerhalb der 


Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG nachweislich mehr als acht Stunden von 


seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist oder eine mehrtägige Aus-


wärtstätigkeit mit Übernachtung vorliegt. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist ist die Gestellung 


einer Mahlzeit grundsätzlich als Arbeitslohn zu erfassen.


Beispiel 43


Der Arbeitnehmer A nimmt auf Veranlassung seines Arbeitgebers an einem zweitägigen 


Seminar mit Übernachtung teil. Die Hotelrechnung ist auf den Arbeitgeber ausgestellt. Der 


Arbeitgeber erstattet die vom Arbeitnehmer verauslagten Übernachtungskosten von 100 Euro 


incl. 20 Euro für ein Frühstück im Rahmen der Reisekostenabrechnung des Arbeitnehmers. 


Die auf den Arbeitgeber ausgestellte Rechnung des Seminarveranstalters hat der Arbeitgeber 


unmittelbar bezahlt. Darin enthalten ist für beide Seminartage jeweils ein für derartige 


Veranstaltungen typisches Mittagessen, dessen Preis in der Rechnung nicht gesondert ausge-


wiesen ist.


Der Arbeitnehmer A erhält sowohl das Frühstück als auch die beiden Mittagessen auf Veran-


lassung seines Arbeitgebers. Für den An- und den Abreisetag steht ihm grundsätzlich jeweils 


eine Verpflegungspauschale i. H. v. 12 Euro zu. 


Obgleich der Preis der Mittagessen in der Rechnung des Seminarveranstalters nicht beziffert 


ist, kann aufgrund der Art und Durchführung der Seminarveranstaltung von einer üblichen 


Beköstigung ausgegangen werden, deren Preis 60 Euro nicht übersteigt. Die Mahlzeiten sind 
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Hinblick auf die zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach § 9 Absatz 4a Satz 8 EStG zu 


kürzen (vgl. Rz. 73 ff.).


68 Eine vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten abgegebene Mahlzeit 


mit einem höheren Preis als 60 Euro ist stets als Arbeitslohn zu erfassen. Das gilt auch dann, 


wenn der Preis der Mahlzeit zwar nicht offen in Rechnung gestellt, nach dem Gesamtbild der 


Umstände aber als unüblich i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG anzusehen ist und ein Wert der 


Mahlzeit von mehr als 60 Euro unterstellt werden kann. Im Zweifel ist der Wert der Mahlzeit 


zu schätzen. Eine unübliche Mahlzeit ist als Arbeitslohn zu erfassen, unabhängig davon, ob 


der Arbeitnehmer für die betreffende Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale als 


Werbungskosten geltend machen kann. 


Beispiel 44


Der Arbeitnehmer A nimmt im Auftrag seines Arbeitgebers an einer eintägigen Podiums-


diskussion mit anschließender Abendveranstaltung teil. Die auf den Arbeitgeber ausgestellte 


Rechnung des Veranstalters hat der Arbeitgeber unmittelbar bezahlt. Darin enthalten sind die 


Kosten für ein Galadinner, das mit 80 Euro separat ausgewiesen ist. Der Arbeitnehmer ist 


mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Der 


Arbeitnehmer erhält das Galadinner vom Veranstalter der Podiumsdiskussion auf Veran-


lassung seines Arbeitgebers. Angesichts der Kosten von mehr als 60 Euro ist von einem 


Belohnungsessen auszugehen (unübliche Beköstigung gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG), so 


dass die dafür berechneten 80 Euro als Arbeitslohn anzusetzen sind. Der Arbeitnehmer kann 


als Werbungskosten eine ungekürzte Verpflegungspauschale i. H. v. 12 Euro geltend machen.


69 Der Ansatz einer nach § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert bewer-


teten Mahlzeit als Arbeitslohn setzt voraus, dass es sich um eine übliche Mahlzeit handelt und 


der Arbeitnehmer keine Verpflegungspauschale beanspruchen kann; dies liegt regelmäßig 


vor, wenn er nicht mehr als acht Stunden außerhalb seiner Wohnung und seiner ersten Tätig-


keitsstätte beruflich tätig ist oder die Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG über-


schritten ist. 


70 Zahlt der Arbeitnehmer in diesen Fällen ein Entgelt für die erhaltene Mahlzeit, mindert dieses 


Entgelt den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der 


Arbeitgeber ein vereinbartes Entgelt für die Mahlzeit im Rahmen der Lohnabrechnung 


unmittelbar aus dem Nettoentgelt des Arbeitnehmers entnimmt. Übersteigt das vom Arbeit-


nehmer gezahlte Entgelt den maßgebenden Sachbezugswert oder entspricht es dem Sach-


bezugswert, verbleibt kein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. Der den Sachbezugswert 


übersteigende Betrag darf nicht als Werbungskosten abgezogen werden.
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71 Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer bei der Gestellung einer Mahlzeit auf Veranlassung des 


Arbeitgebers ein zuvor vereinbartes Entgelt unmittelbar an den Dritten entrichtet. Es muss 


sich hierbei aber um ein Entgelt des Arbeitnehmers handeln. Wird das vom Dritten in 


Rechnung gestellte Entgelt zunächst vom Arbeitnehmer verauslagt und diesem anschließend 


vom Arbeitgeber erstattet, handelt es sich nicht um ein Entgelt des Arbeitnehmers. Das gilt 


insbesondere für den auf den Arbeitgeber ausgestellten Rechnungsbetrag.


Beispiel 45


Der Arbeitnehmer A nimmt auf Veranlassung seines Arbeitgebers an einem zweitägigen 


Seminar mit Übernachtung teil. Die auf den Arbeitgeber ausgestellte Hotelrechnung von 


100 Euro incl. 20 Euro für ein Frühstück wird zunächst vom Arbeitnehmer bezahlt. Der 


Arbeitgeber erstattet dem Arbeitnehmer die Übernachtungskosten incl. Frühstück im Rahmen 


der Reisekostenabrechnung. 


Im Hinblick auf die Rechnungsstellung und spätere Erstattung der Auslagen durch den 


Arbeitgeber handelt es sich bei dem in der Hotelrechnung für das Frühstück enthaltenen 


Kostenanteil nicht um ein Entgelt des Arbeitnehmers. Da es sich bei den zur Verfügung 


gestellten Mahlzeiten um übliche Mahlzeiten handelt, sind diese nicht als Arbeitslohn zu 


erfassen; beim Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers sind die Verpflegungspauschalen 


entsprechend zu kürzen (für den zweiten Tag zustehende Verpflegungspauschale um 


4,80 Euro).


Beispiel 46


Der Arbeitnehmer A wird für sechs Monate von seinem Arbeitgeber an einen Tochterbetrieb 


im Inland entsandt. Für die Zeit der Entsendung übernachtet der Arbeitnehmer während der 


Woche in einem Hotel in der Nähe des Tochterbetriebs. Das Hotel stellt dem Arbeitgeber pro 


Übernachtung 70 Euro zuzüglich 10 Euro für ein Frühstück in Rechnung, dass der Arbeitneh-


mer zunächst verauslagt und dann im Rahmen der Reisekostenabrechnung von seinem Arbeit-


geber erstattet erhält. Es liegt eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit vor. Der Arbeit-


nehmer erhält das Frühstück jeweils auf Veranlassung seines Arbeitgebers.


Für die ersten drei Monate der Auswärtstätigkeit stehen dem Arbeitnehmer arbeitstäglich 


Verpflegungspauschalen zu. Da es sich bei den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten um 


übliche Mahlzeiten handelt, sind diese nicht als Arbeitslohn zu erfassen und beim 


Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers die Verpflegungspauschalen entsprechend zu 


kürzen.


Ab dem vierten Monat der Auswärtstätigkeit stehen dem Arbeitnehmer keine Verpflegungs-


pauschalen mehr zu. Das Frühstück ist jeweils mit dem amtlichen Sachbezugswert als 


Arbeitslohn zu erfassen, der nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal besteuert 


(vgl. dazu Rz. 93 ff.) werden kann.
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Sachverhalt wie voriges Beispiel. Allerdings zahlt der Arbeitnehmer A für das Frühstück 


jeweils 3 Euro.


Das vom Arbeitnehmer A für das Frühstück gezahlte Entgelt ist ab dem vierten Monat auf den 


Sachbezugswert anzurechnen. Da das Entgelt höher ist als der Sachbezugswert, unterbleibt 


eine Besteuerung als Arbeitslohn. Der den Sachbezugswert übersteigende Betrag darf nicht 


als Werbungskosten abgezogen werden.


72 Die Vorteile aus der Teilnahme des Arbeitnehmers an einer geschäftlich veranlassten Bewir-


tung i. S. d. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG gehören weiterhin nicht zum Arbeitslohn 


(R 8.1 Absatz 8 Nummer 1 LStR 2013). Entsprechendes gilt für die im ganz überwiegenden 


eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers abgegebenen Mahlzeiten. Hierzu gehören insbe-


sondere die Teilnahme an einem Arbeitsessen (R 19.6 Absatz 2 Satz 2 LStR 2013) sowie die 


im Rahmen einer üblichen Betriebsveranstaltung (R 19.5 LStR 2013) abgegebenen 


Mahlzeiten.


b) Kürzung der Verpflegungspauschalen, § 9 Absatz 4a Satz 8 bis 10 EStG


aa) Voraussetzungen der Mahlzeitengestellung


73 Der Arbeitnehmer kann für die ihm tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen für Verpfle-


gung auf Grund einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit nach der Abwesenheitszeit von 


seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte gestaffelte Verpflegungspauschalen als 


Werbungskosten ansetzen oder in entsprechender Höhe einen steuerfreien Arbeitgeberersatz 


erhalten. Das Merkmal „tatsächlich entstandene“ Mehraufwendungen bringt dabei zum 


Ausdruck, dass die Verpflegungspauschalen insoweit nicht mehr zum Ansatz kommen, als 


der Arbeitnehmer während seiner beruflichen Auswärtstätigkeit durch den Arbeitgeber 


„verpflegt“ wird. Eine Prüfungspflicht hinsichtlich der Höhe der tatsächlich entstandenen 


Aufwendungen besteht nicht. Wird dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder auf 


dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, wird der 


Werbungskostenabzug vielmehr tageweise gekürzt, und zwar 


um 20 Prozent für ein Frühstück und


um jeweils 40 Prozent für ein Mittag- und Abendessen 


der für die 24-stündige Abwesenheit geltenden höchsten Verpflegungspauschale. Das ent-


spricht für Auswärtstätigkeiten im Inland einer Kürzung der jeweils zustehenden Verpfle-


gungspauschale um 4,80 Euro für ein Frühstück und jeweils 9,60 Euro für ein Mittag- und


Abendessen. Diese typisierende, pauschale Kürzung der Verpflegungspauschale ist 


tagesbezogen und maximal bis auf 0 Euro vorzunehmen.
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74 Auch ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellter Snack oder Imbiss (z. B. belegte 


Brötchen, Kuchen, Obst), der während einer auswärtigen Tätigkeit gereicht wird, kann 


eine Mahlzeit sein, die zur Kürzung der Verpflegungspauschale führt. Eine feste zeit-


liche Grenze für die Frage, ob ein Frühstück, Mittag- oder Abendessen zur Verfügung 


gestellt wird, gibt es nicht. Maßstab für die Einordnung ist vielmehr, ob die zur Verfü-


gung gestellte Verpflegung an die Stelle einer der genannten Mahlzeiten tritt, welche 


üblicherweise zu der entsprechenden Zeit eingenommen wird. 


75 Unbeachtlich im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene pauschale Kürzung der 


Verpflegungspauschalen ist, ob die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeit 


vom Arbeitnehmer tatsächlich eingenommen wird oder die Aufwendungen für die vom 


Arbeitgeber gestellte Mahlzeit niedriger sind als der jeweilige pauschale Kürzungs-


betrag. Die Kürzung kann nur dann unterbleiben, wenn der Arbeitgeber keine Mahlzeit 


zur Verfügung stellt, z. B. weil er die entsprechende Mahlzeit abbestellt oder der Arbeit-


nehmer die Mahlzeit selbst veranlasst und bezahlt. 


Beispiel 47


Der Arbeitnehmer A ist von 9.00 Uhr bis 18.00 auswärts bei verschiedenen Kunden 


beruflich tätig. In der Mittagspause kauft er sich eine Pizza und ein Wasser für 8 Euro.


Da A anlässlich einer eintägigen beruflichen Auswärtstätigkeit mehr als acht Stunden von 


seiner Wohnung abwesend ist, könnte er eine Verpflegungspauschale von 12 Euro bean-


spruchen. Würde A die Rechnung für die mittags verzehrte Pizza und das Wasser seinem 


Arbeitgeber vorlegen und von diesem erstattet bekommen, könnte A neben 8 Euro 


Erstattungsbetrag nur noch eine gekürzte Verpflegungspauschale von 2,40 Euro (12 Euro 


-9,60 Euro) beanspruchen.


76 Bei der Hingabe von Essensmarken durch den Arbeitgeber im Rahmen einer beruf-


lichen Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers, handelt es sich in der Regel nicht um eine 


vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit, sondern lediglich um eine Verbilligung der vom 


Arbeitnehmer selbst veranlassten und bezahlten Mahlzeit. 


Beispiel 48


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A erhält 


vom Arbeitgeber keine weiteren Reisekostenerstattungen.


Der Arbeitgeber hat keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten zu versteuern. Der Arbeit-


nehmer kann für die Auswärtstätigkeit folgende Verpflegungspauschalen als Werbungskosten 


geltend machen:
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Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro 


verbleiben für Zwischentag        0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro


Insgesamt abziehbar                                           19,20 Euro


Beispiel 49


Der Werbegrafiker W arbeitet von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr in seinem Büro in B (erste 


Tätigkeitsstätte), anschließend fährt er noch zu einem Geschäftstermin in C. Der Termin 


erstreckt sich bis 3.00 Uhr des Folgetags. W kehrt um 4.30 Uhr in seine Wohnung zurück. 


Zu Beginn des Geschäftstermins nimmt W an einem Abendessen teil, welches vom Arbeit-


geber des W bestellt und bezahlt wird.


W ist im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit mehr als acht Stunden auswärts tätig. Dass 


sich diese Abwesenheit über zwei Kalendertage ohne Übernachtung erstreckt, ist unschäd-


lich. Die Abwesenheitszeiten werden zusammengerechnet und dem zweiten Kalendertag 


zugeordnet, da an diesem Tag der überwiegende Teil der Abwesenheit stattgefunden hat. 


Die Verpflegungspauschale von 12 Euro für die berufliche Abwesenheit von mehr als acht 


Stunden über Nacht ist allerdings um 9,60 Euro zu kürzen; dass die Mahlzeit am ersten 


Tag vom Arbeitgeber gestellt wird und die Verpflegungspauschale dem Folgetag (Tag an 


dem die Auswärtstätigkeit endet) zuzuordnen ist, ist dabei unbeachtlich; dem Arbeitnehmer 


wird im Zusammenhang mit der beruflichen Auswärtstätigkeit, für die er die Verpflegungs-


pauschale beanspruchen kann, eine Mahlzeit vom Arbeitgeber gestellt.


bb) Weitere Voraussetzungen der Kürzung


77 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist auch dann vorzunehmen, wenn der 


Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer zustehende Reisekostenvergütung lediglich gekürzt 


ausbezahlt. Nur ein für die Gestellung der Mahlzeit vereinbartes und vom Arbeitnehmer 


tatsächlich gezahltes Entgelt mindert den Kürzungsbetrag. Es ist hierbei nicht zu beanstanden, 


wenn der Arbeitgeber das für die Mahlzeit vereinbarte Entgelt im Rahmen eines abgekürzten 


Zahlungsweges unmittelbar aus dem Nettolohn des Arbeitnehmers entnimmt. Gleiches gilt, 


wenn der Arbeitgeber das Entgelt im Wege der Verrechnung aus der dem Arbeitnehmer 


dienst- oder arbeitsrechtlich zustehenden Reisekostenerstattung entnimmt. 
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Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer A in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Zusätzlich zu diesen Leis-


tungen möchte der Arbeitgeber auch noch eine steuerfreie Reisekostenerstattung zahlen. Für 


die vom Arbeitgeber veranlassten und bezahlten Mahlzeiten soll jeweils ein Betrag in Höhe 


des geltenden Sachbezugswertes (2014: Frühstück 1,63 Euro und Mittag-/Abendessen 


3,00 Euro) einbehalten werden.


Der Arbeitgeber hat keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten zu versteuern. Der Arbeit-


geber kann für die Auswärtstätigkeit höchstens noch folgende Beträge zusätzlich für die Ver-


pflegung steuerfrei auszahlen:


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen      - 9,60 Euro


verbleiben für Zwischentag                                   0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro


Insgesamt steuerfrei auszahlbar                         19,20 Euro


Zahlt der Arbeitgeber angesichts der Mahlzeitengestellung nur eine (z. B. um die amtlichen 


Sachbezugswerte für zwei Frühstücke je 1,63 Euro, ein Mittagessen je 3,00 Euro und ein 


Abendessen je 3,00 Euro zusammen also um 9,26 Euro) gekürzte steuerfreie Reisekosten-


erstattung von 9,94 Euro an seinen Arbeitnehmer, kann der Arbeitnehmer die Differenz von 


9,26 Euro als Werbungskosten geltend machen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer einen 


arbeitsrechtlichen Anspruch (nur) auf eine gekürzte Reisekostenerstattung. 


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro 


verbleiben für Zwischentag                  0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro
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abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung       - 9,94 Euro


verbleiben als Werbungskosten                             9,26 Euro


Nimmt der Arbeitgeber den Einbehalt in Höhe der Sachbezugswerte z. B. von einen Betrag in 


Höhe der ungekürzten Verpflegungspauschalen (48,00 Euro) vor und zahlt nur eine gekürzte 


Reisekostenerstattung von 38,74 Euro (48 Euro - 9,26 Euro) an den Arbeitnehmer, können 


ebenfalls höchstens 19,20 Euro steuerfrei erstattet werden. Der darüber hinausgehende, vom 


Arbeitgeber ausgezahlte Betrag von 19,54 Euro (= 38,74 Euro - 19,20 Euro) ist pauschal 


(nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG höchstens bis zu 48,00 Euro) oder individuell zu 


besteuern.


Zahlt der Arbeitgeber eine ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung von 19,20 Euro, zieht 


hiervon aber im Wege der Verrechnung ein Entgelt für die gestellten Mahlzeiten in Höhe der 


amtlichen Sachbezugswerte ab, ist die Kürzung der Verpflegungspauschalen um die verrech-


neten Entgelte zu kürzen, im Gegenzug aber die ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung 


von 19,20 Euro abzuziehen. Zwar erhält der Arbeitnehmer nur 9,94 Euro ausgezahlt, dies ist 


aber wirtschaftlich die Differenz aus 19,20 Euro steuerfreie Reisekostenerstattung -9,26 Euro 


Entgelt für die gestellten Mahlzeiten. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer einen arbeitsrecht-


lichen Anspruch auf eine ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung, die der Arbeitgeber 


aber im Rahmen der Erfüllung dieses Erstattungsanspruchs mit seinem Anspruch auf das für 


die Mahlzeiten vereinbarte Entgelt aufrechnet. Die arbeitgeberinterne Verrechnung ändert 


nicht den wirtschaftlichen Charakter oder die Anspruchsgrundlage der Reisekostenerstattung. 


Anreisetag:                    12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 3,17 Euro (4,80 - 1,63 Euro)


Mittagessen   - 6,60 Euro (9,60 - 3,00 Euro)


Abendessen   - 6,60 Euro (9,60 - 3,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag 7,63 Euro


Abreisetag:                          12,00 Euro


Kürzung: Frühstück     - 3,17 Euro (4,80 - 1,63 Euro)


verbleiben für den Abreisetag                         8,83 Euro


Insgesamt Verpflegungspauschalen 28,46 Euro


abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung                        - 19,20 Euro


verbleiben als Werbungskosten                                                 9,26 Euro
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das für die Mahlzeiten vereinbarte Entgelt in Höhe der Sachbezugswerte im Wege der Ver-


rechnung ab (48,00 Euro - 9,26 Euro = 38,74 Euro), ändert dies nichts an der Berechnung 


der dem Arbeitnehmer steuerlich zustehenden Verpflegungspauschalen. In diesem Fall 


können ebenfalls 28,46 Euro steuerfrei erstattet werden. Der darüber hinausgehende, dem 


Arbeitnehmer arbeitsrechtlich zustehende Erstattungsbetrag von 19,54 Euro (= 48,00 Euro -


28,46 Euro) ist pauschal (nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG höchstens bis zu 


48,00 Euro) oder individuell zu besteuern.


Abwandlung 1


Wie Beispiel 50 Ausgangsfall, allerdings zahlt der Arbeitnehmer A für das Frühstück je 


5 Euro und für das Mittag- und das Abendessen je 7 Euro.


Anreisetag:                    12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung: Frühstück - 0,00 Euro (4,80 - 5,00 Euro)


Mittagessen   - 2,60 Euro (9,60 - 7,00 Euro)


Abendessen   - 2,60 Euro (9,60 - 7,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag 18,80 Euro


Abreisetag:                          12,00 Euro


Kürzung: Frühstück     - 0,00 Euro (4,80 - 5,00 Euro)


verbleiben für den Abreisetag                                                   12,00 Euro 


Insgesamt steuerfrei auszahlbar          42,80 Euro


Abwandlung 2


Sachverhalt wie Beispiel 50 Ausgangsfall, allerdings zahlt der Arbeitnehmer für die volle 


Verpflegung am Zwischentag pauschal 19,00 Euro.


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung:  Tagesverpflegung 
(24 Euro - 19 Euro) - 5,00 Euro


verbleiben für den Zwischentag            19,00 Euro


Abreisetag:                                            12,00 Euro


Kürzung: Frühstück                             - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                      7,20 Euro


Insgesamt steuerfrei auszahlbar                                          38,20 Euro
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Der Arbeitnehmer ist während einer eintägigen Auswärtstätigkeit von 5.00 bis 22.00 Uhr 


abwesend. Der Arbeitgeber stellt am Reisetag zwei Mahlzeiten (Mittag- und Abendessen) 


zur Verfügung. Für eintägige Auswärtstätigkeiten erstattet der Arbeitgeber dem Arbeit-


nehmer einen Verpflegungsmehraufwand von 30,00 Euro.


Aufgrund der Kürzung der Verpflegungspauschale verbleibt kein steuerfreier  


Reisekostenersatz für Verpflegungsmehraufwendungen.


Verpflegungspauschale: 12,00 Euro


Kürzung: Mittagessen - 9,60 Euro


Abendessen - 9,60 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale: 0,00 Euro


Die Erstattung des Verpflegungsmehraufwands durch den Arbeitgeber ist in Höhe von 


30,00 Euro grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Nach § 40 Absatz 2 Satz 1


Nummer 4 EStG kann der Arbeitgeber einen Betrag von 12,00 Euro (100 Prozent des in § 9


Absatz 4a Satz 3 Nummer 2 EStG genannten Betrags) pauschal mit 25 Prozent besteuern. 


Die verbleibenden 18,00 Euro (30,00 Euro abzüglich 12,00 Euro) sind nach den persön-


lichen Besteuerungsmerkmalen des Arbeitnehmers individuell zu besteuern.


78 Zuzahlungen des Arbeitnehmers sind jeweils vom Kürzungsbetrag derjenigen Mahlzeit abzu-


ziehen, für die der Arbeitnehmer das Entgelt zahlt. Übersteigt das vom Arbeitnehmer für die 


Mahlzeit gezahlte Entgelt den Kürzungsbetrag, entfällt für diese Mahlzeit die Kürzung des 


Werbungskostenabzugs. Eine Verrechnung etwaiger Überzahlungen des Arbeitnehmers mit 


Kürzungsbeträgen für andere Mahlzeiten ist nicht zulässig. 


Beispiel 52


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A zahlt 


für das Mittag- und Abendessen je 10 Euro.


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                         24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro 


Mittagessen   - 0,00 Euro (9,60 - 10,00 Euro)


Abendessen   - 0,00 Euro (9,60 - 10,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag                                         19,20 Euro


Abreisetag:                            12,00 Euro


Kürzung:      Frühstück        - 4,80 Euro 
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Insgesamt Verpflegungspauschalen                           38,40 Euro


79 Die Kürzung der Verpflegungspauschale ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitgeber 


den amtlichen Sachbezugswert der Mahlzeit pauschal besteuert hat.


Beispiel 53


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung teil. Der Arbeit-


geber hat für den Arbeitnehmer A auf dieser Fortbildungsveranstaltung ein Mittagessen 


gebucht und bezahlt. Der Arbeitgeber besteuert das Mittagessen nach § 40 Absatz 2 Satz 1


Nummer 1a EStG pauschal, da er keine Aufzeichnungen über die Abwesenheit des Arbeit-


nehmers führt. Der Arbeitnehmer A erhält vom Arbeitgeber keine weiteren Reisekosten-


erstattungen.


Der A kann anhand seiner Bahntickets gegenüber dem Finanzamt nachweisen, dass er für die 


Fortbildung insgesamt zehn Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte 


abwesend war. Er kann für die Fortbildung folgende Verpflegungspauschalen als Werbungs-


kosten abziehen:


eintägige Auswärtstätigkeit: 12,00 Euro


Kürzung: 1x Mittagessen - 9,60 Euro


verbleiben als Verpflegungspauschale: 2,40 Euro


80 Erhält der Arbeitnehmer steuerfreie Erstattungen für Verpflegung vom Arbeitgeber, ist ein 


Werbungskostenabzug insoweit ausgeschlossen.


Beispiel 54


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A erhält 


von seinem Arbeitgeber zusätzlich zu den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten noch eine 


steuerfreie Reisekostenerstattung für Verpflegungsmehraufwendungen i. H. v. 19,20 Euro.


Der Arbeitgeber muss keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten versteuern. Der A kann 


für die Auswärtstätigkeit keine Verpflegungspauschalen als Werbungskosten geltend machen:


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen    - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro


verbleiben für Zwischentag                                  0,00 Euro
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Kürzung: Frühstück      - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                              7,20 Euro


Insgesamt Verpflegungspauschalen                   19,20 Euro


abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung: - 19,20 Euro


verbleiben als Werbungskosten: 0,00 Euro


81 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist nach § 9 Absatz 4a Satz 8 EStG immer dann 


vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer eine Mahlzeit von seinem Arbeitgeber oder auf 


dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt wird. 


82 Die Kürzung gilt daher auch für die Teilnahme des Arbeitnehmers an einer geschäftlich ver-


anlassten Bewirtung i. S. d. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG oder an einem außerhalb der 


ersten Tätigkeitsstätte gewährten Arbeitsessen (R 19.6 Absatz 2 Satz 2 LStR 2013), wenn der 


Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein Dritter die Mahlzeit zur Verfügung stellt. Es 


kommt nicht darauf an, ob Vorteile aus der Gestellung derartiger Mahlzeiten zum Arbeitslohn 


zählen.


Beispiel 55


Unternehmer U trifft sich am Samstagabend mit einigen Vertretern der Zulieferfirma Z in 


einem Restaurant zum Essen, um mit diesen eine geschäftliche Kooperation zu erörtern. 


An dem Essen nehmen auch der Vertriebsleiter und der Leiter der Konstruktionsabteilung 


des U teil. Jeder Teilnehmer erhält ein Menü zum Preis von 55 Euro einschließlich 


Getränke. Die Mahlzeit am Samstagabend erhalten die Arbeitnehmer des U im Rahmen 


einer geschäftlich veranlassten Bewirtung; sie gehört nicht zum Arbeitslohn. Sofern bei 


den Arbeitnehmern des U die Voraussetzungen für eine Verpflegungspauschale erfüllt 


wären (z. B. weil sie mehr als acht Stunden abwesend waren oder weil sie nach dem 


Restaurantbesuch auswärtig übernachtet haben), wäre diese um 9,60 Euro zu kürzen.


Für die Arbeitnehmer der Zulieferfirma Z handelt es sich ebenfalls um die Teilnahme an 


einer geschäftlich veranlassten Bewirtung, die auch für die Arbeitnehmer des Z keinen


Arbeitslohn darstellt. Sofern die Arbeitnehmer des Z die Voraussetzungen für eine Verpfle-


gungspauschale erfüllen, ist bei diesen keine Kürzung wegen der gestellten Mahlzeit vor-


zunehmen. Z selbst hat seinen Arbeitnehmern keine Mahlzeit gestellt. Da U das Essen 


gestellt hat, um Geschäftsbeziehungen zu Z zu knüpfen, ist das Merkmal: „ein Dritter auf 


Veranlassung des Arbeitgebers“ nicht gegeben.


83 Nimmt der Arbeitnehmer hingegen an der geschäftlich veranlassten Bewirtung durch einen 


Dritten oder einem Arbeitsessen eines Dritten teil, fehlt es in aller Regel an einer durch den 


Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeit; in diesem Fall sind die Verpflegungs-


pauschalen nicht zu kürzen. 
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Der Mitarbeiter einer deutschen Gesellschaft nimmt an einer Vertriebsveranstaltung im 


Betriebssitz der italienischen Tochtergesellschaft teil (separate Firmierung). Die italie-


nische Gesellschaft trägt sämtliche Kosten der Vertriebsveranstaltung (so z. B. Hotel, 


Essen, etc.). 


Die Verpflegungspauschalen des Arbeitnehmers der deutschen Gesellschaft sind nicht zu 


kürzen, weil ihm die Mahlzeiten nicht auf Veranlassung seines Arbeitgebers, sondern eines 


Dritten (der italienischen Tochtergesellschaft) zur Verfügung gestellt werden.


Abwandlung


Die italienische Tochtergesellschaft belastet der deutschen Gesellschaft die Kosten für den 


Arbeitnehmer weiter.


In diesem Fall ist davon auszugehen, dass die dem Arbeitnehmer gestellten Mahlzeiten auf 


Veranlassung des Arbeitgebers erfolgen, was zur gesetzlich vorgeschriebenen Kürzung der 


Verpflegungspauschalen führt.


84 Da die im Rahmen einer herkömmlichen Betriebsveranstaltung (R 19.5 LStR 2013) abgege-


benen Mahlzeiten in aller Regel durch den Arbeitgeber veranlasst sind, gelten für den Sonder-


fall, dass die Betriebsveranstaltung mit einer beruflichen Auswärtstätigkeit verknüpft ist, die 


in Rz. 88 dargestellten Grundsätze entsprechend.


85 Die durch eine zusätzlich zur Betriebsveranstaltung veranlasste berufliche Auswärts-


tätigkeit entstehenden Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Verpflegungsmehrauf-


wendungen sind Reisekosten und können als Werbungskosten berücksichtigt oder in 


entsprechender Höhe als steuerfreier Arbeitgeberersatz erstattet werden. 


Die dem Arbeitgeber unmittelbar durch die Betriebsveranstaltung entstehenden Fahrt-


und Übernachtungskosten sowie Verpflegungsaufwendungen sind nach den für die 


Betriebsveranstaltung geltenden allgemeinen Grundsätzen steuerlich zu beurteilen.


86 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen unterbleibt insoweit, als Mahlzeiten vom Arbeit-


geber zur Verfügung gestellt werden, deren Preis 60 Euro übersteigt und die daher individuell 


zu versteuern sind.


87 Hat der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt entrichtet, wird dieses Entgelt auf den 


Kürzungsbetrag angerechnet. Es kommt insoweit auf das tatsächlich entrichtete Entgelt an, 


nicht aber darauf, ob das Entgelt dem tatsächlichen Wert der Mahlzeit entsprochen oder der 


Arbeitnehmer die Mahlzeit verbilligt erhalten hat. 
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Mahlzeitengestellung


88 Bei gemischt veranlassten Reisen sind die entstehenden Kosten grundsätzlich in einen 


beruflich veranlassten Anteil und einen den Kosten der Lebensführung zuzurechnenden 


Anteil aufzuteilen (vgl. BFH vom 18. August 2005, VI R 32/03, BStBl 2006 II S. 30). Dies 


gilt auch für die entstehenden Verpflegungsmehraufwendungen. Stellt der Arbeitgeber im 


Rahmen einer gemischt veranlassten Reise Mahlzeiten zur Verfügung, ist die gesetzlich 


vorgeschriebene Kürzung der Verpflegungspauschalen erst nach der Ermittlung des 


beruflich veranlassten Teils der Verpflegungspauschalen vorzunehmen.  


Beispiel 57


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer einwöchigen vom Arbeitgeber organisierten und finan-


zierten Reise im Inland teil. Das Programm sieht morgens eine Fortbildungsmaßnahme vor, 


der Nachmittag steht für touristische Aktivitäten zur Verfügung. Frühstück und Abendessen 


sind inklusive (Halbpension). 


Folgende Auswirkungen ergeben sich durch die gemischte Veranlassung der Reise (bei einer 


angenommenen Quote von 50 Prozent) auf die steuerliche Berücksichtigung des Verpfle-


gungsmehraufwands:


Die Verpflegungsmehraufwendungen sind - wie die übrigen Reisekosten - nur zu 50 Prozent 


beruflich veranlasst.


Anreisetag: 12,00 Euro x 50 Prozent = 6,00 Euro


Kürzung: - 9,60 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 0,00 Euro


5 Zwischentage je 24,00 Euro x 50 Prozent =   je 12,00 Euro


Kürzung je 4,80 Euro und je 9,60 Euro = je - 14,40 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 5 x 0,00 Euro = 0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro x 50 Prozent =                6,00 Euro


Kürzung: - 4,80 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 1,20 Euro


c) Doppelte Haushaltsführung, § 9 Absatz 4a Satz 12 EStG


89 Die Verpflegungspauschalen gelten auch für eine Übergangszeit von drei Monaten nachdem 


eine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushaltsführung begründet wurde (§ 9 Absatz 4a 


Satz 12 EStG). Für den Fall der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf 
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die vorstehenden Ausführungen unter Rz. 61 bis 87 entsprechend.


Beispiel 58


Der Arbeitnehmer A wird vom Stammsitz seines Arbeitgebers, wo er mit seiner Familie 


wohnt, an einen 250 Kilometer entfernten Tochterbetrieb im Inland ohne zeitliche Begrenzung 


umgesetzt. A behält seinen Familienwohnsitz bei und übernachtet während der Woche in 


einem Hotel in der Nähe des Tochterbetriebs. Das Hotel stellt dem Arbeitgeber pro Über-


nachtung 50 Euro zuzüglich 10 Euro für ein Frühstück in Rechnung, welche der Arbeit-


nehmer zunächst verauslagt und dann von seinem Arbeitgeber erstattet erhält. 


Es liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, da der Tochterbetrieb mit der zeitlich unbe-


grenzten Zuordnung zur ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers wird. Für die ersten drei 


Monate der doppelten Haushaltsführung gelten die Regelungen zur Gestellung von Mahl-


zeiten bei Auswärtstätigkeit entsprechend. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist sind dann die 


Regeln der Gestellung von Mahlzeiten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte anzuwenden.


In den ersten drei Monaten der doppelten Haushaltsführung unterbleibt folglich die Erfas-


sung des arbeitstäglichen Frühstücks mit dem amtlichen Sachbezugswert als Arbeitslohn bei 


gleichzeitiger Kürzung der täglichen Verpflegungspauschalen um jeweils 4,80 Euro. 


Nach Ablauf der ersten drei Monate ist für das Frühstück ein geldwerter Vorteil in Höhe des 


Sachbezugswertes anzusetzen (R 8.1 Absatz 7 Nummer 1 LStR 2013). 


d) Bescheinigungspflicht „M“


90 Hat der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein Dritter dem Arbeitnehmer während 


seiner beruflichen Tätigkeit außerhalb seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte oder 


im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu 


bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt, muss im Lohnkonto der Großbuchstabe „M“ 


aufgezeichnet und in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt werden. Zur 


Erläuterung der mit dem Großbuchstaben „M“ bescheinigten Mahlzeitengestellungen sind 


neben den Reisekostenabrechnungen regelmäßig keine weiteren detaillierten Arbeitgeber-


bescheinigungen auszustellen.


91 Diese Aufzeichnungs- und Bescheinigungspflicht gilt unabhängig von der Anzahl der Mahl-


zeitengestellungen an den Arbeitnehmer im Kalenderjahr. Es kommt nicht darauf an, ob eine 


Besteuerung der Mahlzeiten ausgeschlossen ist (§ 8 Absatz 2 Satz 9 EStG) oder die Mahlzeit 


pauschal nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG oder individuell besteuert wurde. Im 


Fall der Gewährung von Mahlzeiten, die keinen Arbeitslohn darstellen oder deren Preis 


60 Euro übersteigt und die daher nicht mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewerten sind, 
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bescheinigen.


92 Sofern das Betriebsstättenfinanzamt für die nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG


steuerfrei gezahlten Vergütungen nach § 4 Absatz 3 LStDV eine andere Aufzeichnung als


im Lohnkonto zugelassen hat, ist für eine Übergangszeit (bis max. 2015) eine Bescheinigung 


des Großbuchstabens „M“ nicht zwingend erforderlich.


e) Neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit üblicher Mahlzeiten, § 40 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 1a EStG


93 Nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG besteht bei Mahlzeiten die Möglichkeit der 


pauschalen Besteuerung mit 25 Prozent, wenn 


diese dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von 


einem Dritten während einer auswärtigen Tätigkeit unentgeltlich oder verbilligt zur 


Verfügung gestellt werden und 


deren Besteuerung nicht nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG unterbleibt.


94 Die Pauschalbesteuerung kommt demnach in Betracht, wenn


der Arbeitnehmer ohne Übernachtung nicht mehr als acht Stunden auswärts tätig ist,


der Arbeitgeber die Abwesenheitszeit nicht überwacht, nicht kennt oder


die Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG abgelaufen ist.


Beispiel 59


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer halbtägigen auswärtigen Seminarveranstaltung teil. Der 


Arbeitgeber hat für die teilnehmenden Arbeitnehmer neben dem Seminar auch ein 


Mittagessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitgeber besteuert das Mittagessen nach § 40


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal mit 25 Prozent, weil er keine Aufzeichnungen über


die Abwesenheitszeiten der Arbeitnehmer führt. 


95 Voraussetzung ist, dass es sich um übliche Mahlzeiten handelt, die nach § 8 Absatz 2 Satz 8


EStG mit dem Sachbezugswert anzusetzen sind. 


96 Nicht nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal besteuerbar sind somit sog. 


Belohnungsessen mit einem Preis von mehr als 60 Euro.


97 Die Pauschalierungsmöglichkeit greift auch nicht für Mahlzeiten, die im überwiegend eigen-


betrieblichen Interesse des Arbeitgebers abgegeben werden (z. B. sog. Arbeitsessen oder bei 
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kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt.


98 Die Pauschalierungsmöglichkeit nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG gilt zudem nicht 


für die Gestellung von Mahlzeiten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen einer 


doppelten Haushaltsführung; hier kommt allerdings eine Pauschalierung nach § 40 Absatz 2


Satz 1 Nummer 1 EStG in Betracht. 


4. Unterkunftskosten, § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und Nummer 5a EStG 


a) Unterkunftskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 5 EStG


aa) Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung


99 Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes 


seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Haushalt unterhält und auch am Ort der ersten 


Tätigkeitsstätte wohnt. Die Anzahl der Übernachtungen ist dabei weiterhin unerheblich. 


100 Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt neben dem Innehaben einer Wohnung aus 


eigenem Recht als Eigentümer oder Mieter bzw. aus gemeinsamen oder abgeleitetem Recht 


als Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte sowie Mitbewohner gemäß § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 5 Satz 3 EStG auch eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebens-


führung (laufende Kosten der Haushaltsführung) voraus. Es genügt nicht, wenn der 


Arbeitnehmer z. B. im Haushalt der Eltern lediglich ein oder mehrere Zimmer unentgeltlich 


bewohnt oder wenn dem Arbeitnehmer eine Wohnung im Haus der Eltern unentgeltlich zur 


Nutzung überlassen wird. Die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung ist 


darzulegen und kann auch bei volljährigen Kindern, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil 


wohnen, nicht generell unterstellt werden. Durch diese Neuregelung ist die anders lautende 


Rechtsprechung des BFH (z. B. BFH vom 16. Januar 2013, VI R 46/12, BStBl II S. 627) 


überholt. Eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung mit Bagatell-


beträgen ist nicht ausreichend. Betragen die Barleistungen des Arbeitnehmers mehr als 


10 Prozent der monatlich regelmäßig anfallenden laufenden Kosten der Haushaltsführung (z. 


B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs) 


ist von einer finanziellen Beteiligung oberhalb der Bagatellgrenze auszugehen. Liegen die 


Barleistungen darunter, kann der Arbeitnehmer eine hinreichende finanzielle Beteiligung auch 


auf andere Art und Weise darlegen. Bei Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen 


III, IV oder V kann eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung ohne 


entsprechenden Nachweis unterstellt werden (vgl. auch Rz. 109). 
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101 Das Beziehen einer Zweitwohnung oder -unterkunft muss aus beruflichen Gründen erfor-


derlich sein. Eine Zweitwohnung oder -unterkunft in der Nähe des Beschäftigungsorts steht 


einer Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gleich. Aus Vereinfachungsgründen 


kann von einer Zweitunterkunft oder -wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte dann noch 


ausgegangen werden, wenn der Weg von der Zweitunterkunft oder -wohnung zur ersten 


Tätigkeitsstätte weniger als die Hälfte der Entfernung der kürzesten Straßenverbindung 


zwischen der Hauptwohnung (Mittelpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeits-


stätte beträgt. Befinden sich der eigene Hausstand und die Zweitwohnung innerhalb 


desselben Ortes (derselben Stadt oder Gemeinde) kann für die Frage der beruflichen 


Veranlassung ebenfalls diese Vereinfachungsregelung (Entfernung Zweitwohnung und 


erste Tätigkeitsstätte im Vergleich zur Entfernung zwischen Hauptwohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte) herangezogen werden.


Beispiel 60


Der Arbeitnehmer A hat seinen eigenen Hausstand in B und in C seine neue erste Tätigkeits-


stätte. Die Entfernung von B (Mittelpunkt der Lebensinteressen) nach C beträgt 250 km. Der 


Arbeitnehmer findet in Z eine günstige Zweitwohnung. Die Entfernung von dieser Zweit-


wohnung in Z nach C (erste Tätigkeitsstätte) beträgt 70 km.


Auch wenn die Zweitwohnung in Z 70 km von C entfernt liegt, gilt sie noch als Wohnung am 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte, da sie weniger als die Hälfte der Entfernung von der Haupt-


wohnung in B zur neuen ersten Tätigkeitsstätte in C entfernt liegt (1/2 von 250 km= 125 km).


Abwandlung


Die Entfernung von der Zweitwohnung in Z nach C (erste Tätigkeitsstätte) beträgt 


150 Kilometer. In diesem Fall kann nicht mehr ohne Weiteres von einer Zweitwohnung am 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte ausgegangen werden. Die steuerliche Anerkennung richtet sich 


in diesem Fall nach den von der BFH-Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen (vgl. hierzu 


grundlegend BFH vom 19. April 2012, VI R 59/11, BStBl II S. 833).


cc) Höhe der Unterkunftskosten


102 Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland werden die dem Arbeit-


nehmer tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Nutzung der Wohnung oder Unter-


kunft höchstens bis zu einem nachgewiesenen Betrag von 1 000 Euro im Monat anerkannt. 


Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit entfällt; auch auf die Zahl der 
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lautende Rechtsprechung des BFH (vgl. BFH vom 9. August 2007, VI R 10/06, BStBl II 


S. 820) überholt. 


103 Steht die Zweitwohnung oder -unterkunft im Eigentum des Arbeitnehmers, sind die tatsäch-


lichen Aufwendungen (z. B. AfA, Schuldzinsen, Reparaturkosten, Nebenkosten) bis zum 


Höchstbetrag von 1 000 Euro monatlich zu berücksichtigen. Insoweit gelten die Grundsätze 


der BFH-Rechtsprechung (vgl. BFH vom 3. Dezember 1982, VI R 228/80, BStBl 1983 II 


S. 467) weiter.


104 Der Höchstbetrag umfasst sämtliche entstehenden Aufwendungen wie Miete, Betriebskosten, 


Kosten der laufenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung oder -unterkunft, AfA für 


notwendige Einrichtungsgegenstände (ohne Arbeitsmittel), Zweitwohnungsteuer, Rundfunk-


beitrag, Miet- oder Pachtgebühren für Kfz-Stellplätze, Aufwendungen für Sondernutzung 


(wie Garten), die vom Arbeitnehmer selbst getragen werden. Wird die Zweitwohnung oder -


unterkunft möbliert angemietet, sind die Aufwendungen bis zum Höchstbetrag berücksich-


tigungsfähig. Auch Aufwendungen für einen separat angemieteten Garagenstellplatz sind in 


den Höchstbetrag einzubeziehen und können nicht als „sonstige“ notwendige Mehraufwen-


dungen zusätzlich berücksichtigt werden. Die anders lautende BFH-Rechtsprechung (vgl. 


BFH vom 13. November 2012, VI R 50/11, BStBl 2013 II S. 286) ist überholt. Makler-


kosten, die für die Anmietung einer Zweitwohnung oder -unterkunft entstehen, sind als 


Umzugskosten zusätzlich als Werbungskosten abziehbar (R 9.9 Absatz 2 LStR 2013) 


oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattbar. Sie sind nicht in die 1 000 Euro-Grenze mit 


einzubeziehen.


105 Bei der Anwendung des Höchstbetrags ist grundsätzlich § 11 EStG zu beachten. Soweit der 


monatliche Höchstbetrag von 1 000 Euro nicht ausgeschöpft wird, ist eine Übertragung des 


nicht ausgeschöpften Volumens in andere Monate des Bestehens der doppelten Haushalts-


führung im selben Kalenderjahr möglich. Erhält der Arbeitnehmer Erstattungen z. B. für 


Nebenkosten, mindern diese Erstattungen im Zeitpunkt des Zuflusses die Unterkunftskosten 


der doppelten Haushaltsführung.


Ein häusliches Arbeitszimmer in der Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte ist bei 


der Ermittlung der anzuerkennenden Unterkunftskosten wie bisher nicht einzubeziehen; der 


Abzug der hierauf entfallenden Aufwendungen richtet sich weiterhin nach § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b EStG (vgl. BFH vom 9. August 2007, VI R 23/05, BStBl 2009 II S. 722).


106 Der Höchstbetrag nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG in Höhe von 1 000 Euro 


ist ein Monatsbetrag, der nicht auf einen Kalendertag umzurechnen ist und grundsätzlich für 


jede doppelte Haushaltsführung des Arbeitnehmers gesondert gilt. Beziehen mehrere berufs-


tätige Arbeitnehmer (z. B. beiderseits berufstätige Ehegatten, Lebenspartner, Lebens-
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gemeinsame Zweitwohnung, handelt es sich jeweils um eine doppelte Haushaltsführung, so 


dass jeder Arbeitnehmer den Höchstbetrag für die tatsächlich von ihm getragenen Aufwen-


dungen jeweils für sich beanspruchen kann.


Beispiel 61


Die beiderseits berufstätigen Ehegatten bewohnen an ihrem Beschäftigungsort in M (jeweils 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte) gemeinsam eine möblierte Unterkunft. Ihren Hausstand sowie 


ihren Lebensmittelpunkt haben die Eheleute nachweislich im eigenen Einfamilienhaus in B. 


Die Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft am Beschäftigungsort betragen inklusive 


sämtlicher Nebenkosten und Abschreibungen für notwendige Einrichtungsgegenstände 


1 100 Euro im Monat. Diese werden auf Grund gemeinsamer Verpflichtung von beiden Ehe-


gatten zu gleichen Anteilen gezahlt.


Die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft können bei jedem Ehegatten 


jeweils in Höhe von 550 Euro angesetzt werden. 


Beispiel 62


Der Arbeitnehmer A bewohnt am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte in M eine Zweitwohnung.


Die Aufwendungen für die Nutzung dieser Unterkunft (Miete, inkl. sämtlicher berücksich-


tigungsfähiger Nebenkosten und evtl. Abschreibungen für notwendige Einrichtungsgegen-


stände) betragen bis zum 30. Juni monatlich 990 Euro. Ab 1. Juli wird die Miete um 30 Euro 


erhöht, so dass ab diesem Zeitpunkt die monatlichen Aufwendungen für die Nutzung der 


Unterkunft 1 020 Euro betragen. 


In den Monaten Januar bis Juni können die Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft in 


voller Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet bzw. von A als Werbungskosten geltend 


gemacht werden. 


Ab Juli ist grundsätzlich die Beschränkung auf den Höchstbetrag von 1 000 Euro zu 


beachten. Die den Höchstbetrag übersteigenden Aufwendungen von monatlich 20 Euro 


können allerdings mit dem noch nicht aufgebrauchten Höchstbetragsvolumen der Monate 


Januar - Juni (6 x 10 Euro = 60 Euro) verrechnet und insoweit steuerfrei erstattet oder als 


Werbungskosten geltend gemacht werden .


107 Bei doppelter Haushaltsführung im Ausland gelten die bisherigen Grundsätze unverändert 


weiter. Danach sind die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe notwendig, soweit sie die orts-


übliche Miete für eine nach Lage und Ausstattung durchschnittliche Wohnung am Ort der 


ersten Tätigkeitsstätte mit einer Wohnfläche bis zu 60 qm nicht überschreiten.
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108 Für den steuerfreien Arbeitgeberersatz kann der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern mit den 


Steuerklassen III, IV oder V weiterhin ohne Weiteres unterstellen, dass sie einen eigenen 


Hausstand haben, an dem sie sich auch finanziell beteiligen. Bei anderen Arbeitnehmern darf 


der Arbeitgeber einen eigenen Hausstand nur dann anerkennen, wenn sie schriftlich erklären, 


dass sie neben einer Zweitwohnung oder -unterkunft am Beschäftigungsort außerhalb des 


Beschäftigungsortes einen eigenen Hausstand unterhalten, an dem sie sich auch finanziell 


beteiligen. Die Kosten der Zweitwohnung oder -unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 


im Inland können weiterhin vom Arbeitgeber pauschal steuerfrei erstattet werden (R 9.11 


Absatz 10 Satz 7 Nummer 3 LStR 2013).


109 Beim Werbungskostenabzug im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung hat der Arbeit-


nehmer das Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung und die finanzielle Beteiligung an 


der Haushaltsführung am Ort des eigenen Hausstands darzulegen. Kosten der Zweitwohnung 


oder -unterkunft sind für die Berücksichtigung als Werbungskosten grundsätzlich im Einzel-


nen nachzuweisen; sie können geschätzt werden, wenn sie dem Grunde nach zweifelsfrei ent-


standen sind (vgl. BFH vom 12. September 2001, VI R 72/97, BStBl II S. 775).


b) Unterkunftskosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit, § 9 Absatz 1 Satz 3 


Nummer 5a EStG


110 Als Werbungskosten abzugsfähig sind Unterkunftskosten bei einer Auswärtstätigkeit. Hierbei 


muss es sich um notwendige Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veran-


lasste Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte handeln, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. 


aa) Berufliche Veranlassung


111 Die berufliche Veranlassung ist gegeben, wenn der Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeit-


gebers so gut wie ausschließlich betrieblich bzw. dienstlich unterwegs ist. Dies ist zum 


Beispiel der Fall, wenn der Arbeitnehmer einen Kunden besucht. Erledigt der Arbeitnehmer 


im Zusammenhang mit der beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit auch in einem mehr als 


geringfügigen Umfang private Angelegenheiten, sind die beruflich veranlassten von den 


privat veranlassten Aufwendungen zu trennen (vgl. BFH vom 21. September 2009, GrS 1/06,


BStBl 2010 II S. 672). Ist das nicht - auch nicht durch Schätzung - möglich, gehören die 


gesamten Aufwendungen zu den nach § 12 EStG nicht abziehbaren Aufwendungen für die 


Lebensführung.







Seite 54 bb) Unterkunftskosten


112 Unterkunfts- bzw. Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen für die per-


sönliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung. Hierzu zählen zum Beispiel 


Kosten für die Nutzung eines Hotelzimmers, Mietaufwendungen für die Nutzung eines (ggf. 


möblierten) Zimmers oder einer Wohnung sowie Nebenleistungen (z. B. Kultur- und Touris-


musförderabgabe, Kurtaxe/Fremdenverkehrsabgabe, bei Auslandsübernachtungen die beson-


dere Kreditkartengebühr bei Zahlungen in Fremdwährungen). Im Rahmen des Werbungs-


kostenabzugs können lediglich die tatsächlich entstandenen Übernachtungskosten und keine 


Pauschalen berücksichtigt werden.


113 Kosten für Mahlzeiten gehören zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Verpflegung 


und sind nur nach Maßgabe des § 9 Absatz 4a EStG abziehbar. Wird durch Zahlungsbelege 


nur ein Gesamtpreis für Unterkunft und Verpflegung nachgewiesen und lässt sich der Preis 


für die Verpflegung nicht feststellen (z. B. Tagungspauschale), so ist dieser Gesamtpreis zur 


Ermittlung der Übernachtungskosten zu kürzen. Als Kürzungsbeträge sind dabei


für Frühstück 20 Prozent, 


für Mittag- und Abendessen jeweils 40 Prozent 


der für den Unterkunftsort maßgebenden Verpflegungspauschale bei einer Auswärtstätigkeit 


mit einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden anzusetzen.


Beispiel 63


Der Arbeitnehmer A übernachtet während einer zweitägigen inländischen Auswärtstätigkeit 


im Hotel. Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt. Das 


Hotel rechnet eine Übernachtung mit Frühstück wie folgt ab:


Pauschalarrangement 70 Euro


Der Arbeitgeber hat folgende Möglichkeiten:


Zur Ermittlung der Übernachtungskosten kann der Gesamtpreis um 4,80 Euro (20 Prozent 


von 24 Euro für die auf das Frühstück entfallenden anteiligen Kosten) gekürzt werden. Der 


verbleibende Betrag von 65,20 Euro kann vom Arbeitgeber dann als Übernachtungskosten 


steuerfrei erstattet werden. Für den An- und Abreisetag stehen dem Arbeitnehmer Verpfle-


gungspauschalen von 24 Euro (je 12 Euro für den An- und Abreisetag) zu. Die Verpfle-


gungspauschale für den Abreisetag ist nicht zu kürzen (um 4,80 Euro für das Frühstück), 


wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer lediglich die 65,20 Euro als Übernachtungskosten 


erstattet. Insgesamt kann der Arbeitgeber somit 89,20 Euro steuerfrei erstatten (65,20 Euro 


Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer hingegen den Gesamtpreis von 70 Euro (also 


einschließlich Frühstück) sind die Verpflegungspauschalen zu kürzen auf einen Betrag von 
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erstatten (70 Euro Unterkunft und Frühstück plus 19,20 Euro Verpflegung).


Die Berechnungen führen somit zum gleichen Ergebnis, egal von welchem Betrag der 


pauschale Einbehalt bzw. die pauschale Kürzung erfolgt.


Abwandlung


Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitnehmers ausgestellt.


Auch in diesem Fall kann der Arbeitgeber insgesamt höchstens 89,20 Euro steuerfrei 


erstatten (65,20 Euro Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Beispiel 64


Der Arbeitnehmer A übernachtet während einer zweitägigen Auswärtstätigkeit im Hotel. Die 


Rechnung ist auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt. Das Hotel rechnet eine Über-


nachtung mit Frühstück wie folgt ab:


Übernachtung 60 Euro


Frühstück 10 Euro


Die ausgewiesenen Übernachtungskosten von 60 Euro können vom Arbeitgeber steuerfrei 


erstattet werden. Für den An- und Abreisetag stünden dem Arbeitnehmer zusätzlich auch 


noch Verpflegungspauschalen von 24 Euro (je 12 Euro für den An- und Abreisetag) zu. Die 


Verpflegungspauschale für den Abreisetag ist nicht zu kürzen, wenn der Arbeitgeber dem 


Arbeitnehmer lediglich die 60 Euro Übernachtungskosten erstattet.


Erstattet der Arbeitgeber hingegen auch den Betrag von 10 Euro für das Frühstück, ist die 


Verpflegungspauschale für den Abreisetag um 4,80 Euro wegen des vom Arbeitgeber zur 


Verfügung gestellten Frühstücks zu kürzen. Der Arbeitgeber kann dann zusätzlich einen 


Betrag von 19,20 Euro für Verpflegung steuerfrei erstatten.


Abwandlung


Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitnehmers ausgestellt. 


In diesem Fall kann der Arbeitgeber insgesamt höchstens 84 Euro steuerfrei erstatten 


(60 Euro Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Werden keine steuerfreien Erstattungen seitens des Arbeitgebers gezahlt, ist der Betrag von 


84 Euro als Werbungskosten berücksichtigungsfähig.


cc) Notwendige Mehraufwendungen


114 Es ist lediglich die berufliche Veranlassung zu prüfen, nicht aber die Angemessenheit der 


Unterkunft (bestimmte Hotelkategorie oder Größe der Unterkunft). Die Anerkennung von


Unterkunftskosten im Rahmen einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit erfordert, dass noch 
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er dort


seinen Lebensmittelpunkt hat, ohne dass dort jedoch ein eigener Hausstand vorliegen 


muss, oder 


seinen Lebensmittelpunkt wieder aufnehmen will.


Für die Berücksichtigung von Unterkunftskosten anlässlich einer Auswärtstätigkeit wird


somit - anders als bei der doppelten Haushaltsführung - nicht vorausgesetzt, dass der 


Arbeitnehmer eine Wohnung aus eigenem Recht oder als Mieter innehat und eine finanzielle 


Beteiligung an den Kosten der Lebensführung leistet. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer z. B. 


im Haushalt der Eltern ein Zimmer bewohnt.  


115 Ist die Unterkunft am auswärtigen Tätigkeitsort die einzige Wohnung/Unterkunft des Arbeit-


nehmers, liegt kein beruflich veranlasster Mehraufwand vor. 


116 Soweit höhere Übernachtungskosten anfallen, weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft gemein-


sam mit Personen nutzt, die in keinem Dienstverhältnis zum selben Arbeitgeber stehen, sind 


nur diejenigen Aufwendungen anzusetzen, die bei alleiniger Nutzung durch den Arbeitnehmer 


angefallen wären. Nicht abziehbar sind somit Mehrkosten, die aufgrund der Mitnutzung der 


Übernachtungsmöglichkeit durch eine Begleitperson entstehen, insbesondere wenn die 


Begleitung privat und nicht beruflich veranlasst ist. Bei Mitnutzung eines Mehrbettzimmers 


(z. B. Doppelzimmer) können die Aufwendungen angesetzt werden, die bei Inanspruchnahme 


eines Einzelzimmers im selben Haus entstanden wären.


117 Bei Nutzung einer Wohnung am auswärtigen Tätigkeitsort zur Übernachtung während 


einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit kann im Inland aus Vereinfachungs-


gründen - entsprechend der Regelungen für Unterkunftskosten bei einer längerfristigen 


Auswärtstätigkeit von mehr als 48 Monaten - bei Aufwendungen bis zu einem Betrag 


von 1 000 Euro monatlich von einer ausschließlichen beruflichen Veranlassung ausge-


gangen werden. Betragen die Aufwendungen im Inland mehr als 1 000 Euro monatlich 


oder handelt es sich um eine Wohnung im Ausland, können nur die Aufwendungen 


berücksichtigt werden, die durch die beruflich veranlasste, alleinige Nutzung des 


Arbeitnehmers verursacht werden; dazu kann die ortsübliche Miete für eine nach Lage 


und Ausstattung durchschnittliche Wohnung am Ort der auswärtigen Tätigkeitsstätte 


mit einer Wohnfläche bis zu 60 qm als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. 


Beispiel 65


Der Arbeitnehmer A wird aus persönlichen Gründen auf einer Auswärtstätigkeit von seiner 


Ehefrau begleitet. Für die Übernachtung im Doppelzimmer entstehen Kosten von 150 Euro. 


Ein Einzelzimmer hätte 90 Euro gekostet. 
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90 Euro.


Abwandlung


Auf einer Auswärtstätigkeit teilt sich der Arbeitnehmer A das Doppelzimmer mit seinem 


Kollegen B, der ihn aus betrieblichen Gründen begleitet.


Für jeden Arbeitnehmer können (150 Euro: 2 =) 75 Euro als Werbungskosten berücksichtigt 


oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.


dd) Begrenzte Berücksichtigung von Unterkunftskosten bei einer längerfristigen 


Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland


118 Bei einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland, die 


nicht erste Tätigkeitsstätte ist, können nach Ablauf von 48 Monaten die tatsächlich 


entstehenden Unterkunftskosten höchstens noch bis zur Höhe von 1 000 Euro im Monat als 


Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Das gilt auch 


für Hotelübernachtungen. 


119 Bei Übernachtungen im Ausland im Rahmen einer längerfristigen Auswärtstätigkeit gelten 


die bisherigen Grundsätze zur beruflichen Veranlassung und Notwendigkeit der entstandenen 


Aufwendungen unverändert weiter. Die Höchstgrenze von 1 000 Euro gilt hier nicht.


120 Von einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist erst dann 


auszugehen, sobald der Arbeitnehmer an dieser mindestens an drei Tagen in der Woche


tätig wird. Die 48-Monatsfrist beginnt daher nicht, solange die auswärtige Tätigkeitsstätte nur 


an zwei Tagen in der Woche aufgesucht wird. Eine Unterbrechung von weniger als 


sechs Monaten, z. B. wegen Urlaub, Krankheit, beruflicher Tätigkeit an einer anderen Tätig-


keitsstätte führt nicht zu einem Neubeginn der 48-Monatsfrist. Die Prüfung des Unter-


brechungszeitraums und des Ablaufs der 48-Monatsfrist erfolgt stets im Nachhinein mit Blick 


auf die zurückliegende Zeit (Ex-post-Betrachtung).


Beispiel 66


Der Arbeitnehmer A ist seit 1. April 2014 an der sich an seinem Wohnort befindlichen ersten 


Tätigkeitsstätte in H an zwei Tagen in der Woche tätig. An den anderen drei Tagen betreut er 


aufgrund arbeitsrechtlicher Festlegungen eine 200 km entfernte Filiale in B. Dort über-


nachtet er regelmäßig zweimal wöchentlich.


Da der Arbeitnehmer A längerfristig infolge seiner beruflichen Tätigkeit an drei Tagen in der 


Woche an derselben Tätigkeitsstätte in B, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist, tätig wird und 


dort übernachtet, können die ihm tatsächlich entstehenden Übernachtungskosten nach Ablauf 
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geltend gemacht oder steuerfrei erstattet werden. 


Abwandlung


Wie Beispiel 66, allerdings muss A ab 15. Juli 2014 für vier Monate nach M. Ab 


16. November 2014 ist er dann drei Tage wöchentlich in H und zwei Tage in B.


Für die längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit in B beginnt die 48-Monatsfrist am 


1. April 2014 und endet voraussichtlich am 31. März 2018. Eine sechsmonatige Unter-


brechung liegt noch nicht vor (lediglich vier Monate und dann immer nur dreitägige 


Unterbrechung). 


121 Für die Prüfung der 48-Monatsfrist wird auf den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt abge-


stellt. Erst nach Ablauf von 48 Monaten greift die Begrenzung der Höhe nach auf den Betrag 


von 1 000 Euro im Monat. Die unbegrenzte Berücksichtigung der entstandenen Aufwen-


dungen in den ersten 48 Monaten bleibt davon unberührt. 


ee) Anwendung der 48-Monatsfrist zur begrenzten Berücksichtigung der 


Unterkunftskosten bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit im Inland ab 


1. Januar 2014 


122 Maßgeblich für den Beginn der 48-Monatsfrist ist der jeweilige Beginn der längerfristigen 


beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland. Dies gilt auch, wenn dieser vor 


dem 1. Januar 2014 liegt. Aus Vereinfachungsgründen ist es allerdings nicht zu beanstanden, 


wenn die abziehbaren Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen Kalendermonat, der auf 


den Monat folgt, in dem die 48-Monatsfrist endet, auf 1 000 Euro begrenzt werden.


Beispiel 67


Der Arbeitnehmer A hat seine Tätigkeit am 15. Juli 2010 an einer auswärtigen Tätigkeits-


stätte aufgenommen und soll dort bis zum 31. Dezember 2015 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 15. Juli 2010 und endet mit Ablauf des 14. Juli 2014. Nach 


Ablauf dieser Frist können grundsätzlich Übernachtungskosten nur noch bis zur Höhe von 


1 000 Euro monatlich berücksichtigt werden. Aus Vereinfachungsgründen ist es jedoch nicht 


zu beanstanden, wenn diese Begrenzung der Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen 


Kalendermonat angewendet wird, der auf den Monat folgt, in dem die 48-Monatsfrist endet. 


Dies wäre dann ab August 2014. 
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Der Arbeitnehmer A wird vom 15. März 2014 bis 3. Oktober 2014 wegen eines personellen 


Engpasses ausschließlich am Stammsitz der Firma tätig. Ab 4. Oktober 2014 kehrt er zu der 


vorherigen auswärtigen Tätigkeitsstätte zurück. 


Die längerfristige Auswärtstätigkeit wurde länger als sechs Monate unterbrochen. Die Über-


nachtungskosten können daher ab 4. Oktober 2014 für die nächsten 48 Monate (bis 


3. Oktober 2018) grundsätzlich wieder unbeschränkt berücksichtigt werden. 


ff) Steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber


123 Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeitgeber die nachgewiesenen Übernachtungs-


kosten nach Rz. 112 bis Rz. 121 oder - wie bisher - ohne Einzelnachweis einen Pauschbetrag 


von 20 Euro steuerfrei erstatten. Bei Übernachtungen im Rahmen einer auswärtigen beruf-


lichen Tätigkeit im Ausland gelten die bisherigen Grundsätze unverändert weiter. 


5. Reisenebenkosten


124 Zu den Reisenebenkosten gehören die tatsächlichen Aufwendungen z. B. für:


1. Beförderung und Aufbewahrung von Gepäck;


2. Ferngespräche und Schriftverkehr beruflichen Inhalts mit dem Arbeitgeber oder 


Geschäftspartnern;


3. Straßen- und Parkplatzbenutzung sowie Schadensbeseitigung infolge von Verkehrs-


unfällen, wenn die jeweils damit verbundenen Fahrtkosten als Reisekosten anzusetzen 


sind;


4. Verlust von auf der Reise abhanden gekommener oder beschädigter Gegenstände, die 


der Arbeitnehmer auf der Reise verwenden musste, wenn der Verlust aufgrund einer 


reisespezifischen Gefährdung eingetreten ist. Berücksichtigt wird der Verlust bis zur 


Höhe des Wertes, der dem Gegenstand zum Zeitpunkt des Verlustes beigemessen 


wird.


5. Private Telefongespräche, soweit sie der beruflichen Sphäre zugeordnet werden 


können (vgl. BFH-Urteil vom 5. Juli 2012, VI R 50/10, BStBl 2013 II S. 282).


125 Die Reisenebenkosten sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen bzw. glaubhaft zu 


machen. Regelmäßig wiederkehrende Reisenebenkosten können zur Vereinfachung über 


einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Einzelnen nachgewiesen werden und 


dann in der Folgezeit mit dem täglichen Durchschnittsbetrag angesetzt werden. Zur Berück-


sichtigung von Reisenebenkosten bei LKW-Fahrern, die in ihrer Schlafkabine übernachten, 


vgl. BMF-Schreiben vom 4. Dezember 2012, BStBl I S. 1249. 
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126 Nicht zu den Reisenebenkosten gehören z. B.:


1. Kosten für die persönliche Lebensführung wie Tageszeitungen, private Telefon-


gespräche mit Ausnahme der Gespräche i. S. d. Rz. 124 Nr. 5, Massagen, Minibar 


oder Pay-TV,


2. Ordnungs-, Verwarnungs- und Bußgelder, die auf einer Auswärtstätigkeit verhängt 


werden,


3. Verlust von Geld oder Schmuck,


4. Anschaffungskosten für Bekleidung, Koffer oder andere Reiseausrüstungsgegenstände, 


weil sie nur mittelbar mit einer Auswärtstätigkeit zusammenhängen,


5. Essensgutscheine, z. B. in Form von Raststätten- oder Autohof-Wertbons.


127 Gutscheine i. S. d. Rz. 126 Nummer 5 gehören nicht zu den Reisenebenkosten, da zur 


Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen für 


Verpflegung eine Verpflegungspauschale (§ 9 Absatz 4a EStG) angesetzt werden kann. 


Beispiel 68


Der LKW-Fahrer L ist im Inland eintägig mehr als acht Stunden beruflich auswärts tätig. Er 


nimmt ein Mittagessen im Wert von 8,50 Euro in einer Autobahnraststätte ein und bezahlt an 


der Kasse 6 Euro in bar und den Rest in Wertbons, die er im Zusammenhang mit der vom 


Arbeitgeber erstatteten Parkplatzgebühr erhalten hat.


Dem LKW-Fahrer L steht eine ungekürzte Verpflegungspauschale von 12 Euro zu.


6. Sonstiges


128 Zur Ermittlung der steuerfreien Leistungen für Reisekosten dürfen die einzelnen Aufwen-


dungsarten zusammengefasst werden; die Leistungen sind steuerfrei, soweit sie die Summe 


der zulässigen steuerfreien Leistungen nicht übersteigen. Hierbei können mehrere Reisen 


zusammengefasst abgerechnet werden. Dies gilt sinngemäß für Umzugskosten und für 


Mehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung (R 3.16 Satz 1 bis 3 ggf. i. V. m. 


R 3.13 Abs. 1 Satz 3 LStR 2013). 


Beispiel 69


Im Rahmen einer längerfristigen beruflichen Auswärtstätigkeit wird ein Monteur für die 


Dauer von sechs Monaten (110 Arbeitstage) an derselben Tätigkeitsstätte tätig. Die arbeits-


tägliche Abwesenheit von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt jeweils 


mehr als 8 Stunden. Während der sechs Monate seiner Tätigkeit steht dem Monteur nach 


Reiserichtlinie des Arbeitgebers ein Tagegeld in Höhe von insgesamt 660 Euro zu (110 


Arbeitstage x 6 Euro/Arbeitstag).
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Monate steuerfrei geleistet werden:


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: 55 Arbeitsgage x 12 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


Gezahltes Tagegeld: 55 Arbeitstage  x   6 Euro/Arbeitstag = 330 Euro


Der Arbeitnehmer könnte somit zusätzlich für die ersten drei Monate noch 330 Euro als 


Werbungskosten geltend machen.


Die Tagegelder der folgenden drei Monate sind steuerpflichtig und der Arbeitnehmer kann 


keine Werbungskosten mehr geltend machen


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: =     0 Euro


Gezahltes Tagegeld: 55 Arbeitstage x  6 Euro/Arbeitstag = 330 Euro


Wird die längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit zusammengefasst abgerechnet, können 


die Tagegelder der gesamten sechs Monate steuerfrei gezahlt werden. Der Arbeitnehmer 


kann dann keinen Werbungskostenabzug mehr geltend machen.


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: 55 Arbeitstage x 12 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


Gezahltes Tagegeld: 110 Arbeitstage x  6 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


129 In den Fällen, in denen keine steuerfreie Verpflegungspauschale gezahlt werden darf, ist 


es nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber bei einer von ihm zur Verfügung gestell-


ten Mahlzeit eine Verrechnung des anzusetzenden Sachbezugswertes mit steuerfrei zu 


erstattenden Fahrt-, Unterkunfts- oder Reisenebenkosten vornimmt.


Beispiel 70


Der Arbeitnehmer A nimmt an einem halbtägigen auswärtigen Seminar mit Mittagessen 


teil und ist 6 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Für 


die Fahrt zum Seminar nutzt A seinen privaten PKW und könnte für die entstandenen 


Fahrtkosten eine steuerfreie Erstattung in Höhe von 30 Euro von seinem Arbeitgeber 


beanspruchen. 


Der Arbeitgeber kann die von ihm im Rahmen des Seminars gestellte Mahlzeit mit dem 


Sachbezugswert  individuell oder pauschal mit 25 Prozent versteuern oder von den zu 


erstattenden 30 Euro abziehen.


III. Zeitliche Anwendungsregelung


130 Dieses Schreiben ist mit Wirkung ab 1. Januar 2014 anzuwenden. Hinsichtlich der Regelun-


gen in Rz. 65 (Mahlzeiten im Flugzeug, Schiff oder Zug) ist es nicht zu beanstanden, 


wenn diese erst ab 1. Januar 2015 angewendet werden. Das BMF-Schreiben vom 


30. September 2013 wird aufgehoben und durch dieses BMF-Schreiben ersetzt. 


Änderungen sind durch Fettdruck dargestellt.







Seite 62 Das BMF-Schreiben vom 20. August 2001, BStBl I S. 541, das BMF-Schreiben vom 


21. Dezember 2009, BStBl 2010 I S. 21, das BMF-Schreiben vom 27. September 2011, 


BStBl I S. 976 sowie das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2011, BStBl 2012 I S. 57 


werden mit Wirkung ab 1. Januar 2014 aufgehoben.


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.








  Anlage
   


Diskussionsentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 


A. Problem und Ziel 


Ziel ist es, Steuerumgehung und Gewinnverlagerung zeitnah zu identifizieren und zu ver-
ringern, um die Erosion des deutschen Steuersubstrats zu verhindern. Auch für die ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird es immer schwieriger, ihre Steuerbe-
messungsgrundlagen davor zu schützen, dass dem Grunde nach steuerpflichtige Gewin-
ne durch Steuergestaltungen in ausländische Niedrig- oder Nullsatzjurisdiktionen verlagert 
werden.  


Die Steuergestaltungen werden immer ausgefeilter und machen sich häufig die höhere 
Mobilität von Kapital und Personen zunutze. Diese Strukturen nutzen regelmäßig die Un-
terschiede der Steuerrechtsordnungen mehrerer Staaten aus. Damit können die steuer-
pflichtigen Gewinne in Staaten mit vorteilhafteren Steuersystemen verlagert oder die Ge-
samtsteuerbelastung der Steuerpflichtigen verringert werden. Infolgedessen kommt es 
häufig zu einem beträchtlichen Rückgang der Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten.  


… 


B. Lösung 


Basierend auf der Richtlinie 2018/822/EU des Rates der Europäischen Union vom 25. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automati-
schen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen (sog. „DAC 6“) wird gemäß des Gesetzesentwurfs 
eine Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen eingeführt. Die Richtlinie geht zurück 
auf die Arbeiten der OECD zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure Rules). 


Durch die Einführung dieser Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen, erhalten die 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über poten-
zielle Steuergestaltungen. Diese Informationen können die Behörden in die Lage verset-
zen, zeitnah schädliche Steuerpraktiken zu identifizieren und gegen diese vorzugehen 
sowie ungewollte Gestaltungsspielräume durch Rechtsvorschriften oder durch geeignete 
Risikoabschätzungen und die Durchführung von Steuerprüfungen zu schließen. 


… 


Dabei wird sowohl das rechtspolitische Ziel, den Gesetzgeber frühzeitig über mögliche 
Lücken in den bestehenden Rechtsvorschriften zu informieren als auch der veranla-
gungsbegleitende Zweck, den Steuerverwaltungen eine gezieltere Prüfung zu ermögli-
chen, verfolgt. 


 


 







 


C. Alternativen 


Keine. Die Richtlinie 2018/822/EU ist bis 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzu-
setzen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz dient der Sicherung des Steuersubstrats. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


In Fällen, in denen sich ein Intermediär auf ein berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht 
beruft oder kein Intermediär vorhanden ist, geht die Verpflichtung zur Mitteilung grenz-
überschreitender Steuergestaltungen und damit der Erfüllungsaufwand auf den Steuer-
pflichtigen selbst über. Auf das berufsrechtliche Verschwiegenheitsrecht können sich ins-
besondere Rechtsanwälte, Steuerberater sowie Abschluss- und Wirtschaftsprüfer beru-
fen.  


… 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus Artikel 1, 3 und 5 des Gesetzent-
wurfs (Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Gestaltungen) unterliegt nicht der „One 
in, one out“-Regelung, da hiermit ausschließlich europäische Vorgaben umgesetzt wer-
den. Der laufende Erfüllungsaufwand resultiert aus der Umsetzung der Änderung der 
Richtlinie 2018/822/EU des Rates der Europäischen Union vom 25. Mai 2018 zur Ände-
rung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informati-
onsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige grenzüberschrei-
tende Gestaltungen (sog. „DAC 6“); Abl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1. 


Die Verpflichtung zur Mitteilung liegt grundsätzlich beim Intermediär. Dieser hat bestimmte 
als relevant eingestufte steuerliche Gestaltungen den Finanzbehörden mitzuteilen. Die 
mitteilungspflichtigen Tatbestände sind entsprechend der Richtlinie 2018/822/ EU sehr 
umfassend. Ohne die genaue Anzahl der Mitteilungen vorausberechnen zu können, ist mit 
einer spürbaren Belastung der Intermediäre durch den Erfüllungsaufwand zu rechnen. 


… 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Beim oben genannten Erfüllungsaufwand handelt es sich ausschließlich um Bürokratie-
kosten aus Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch die Neueinführung des Verfahrens zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen entsteht auf Länderseite ein einmaliger IT-Aufwand. Insbesondere führt die 
Ausgestaltung der elektronischen Meldung nach § 138f AO, deren Verarbeitung und Wei-







 


terleitung der Datensätze an das Bundeszentralamt für Steuern zu Entwicklungsbedarf. 
Zur genauen Bezifferung des Aufwandes ist eine Beteiligung der Länder erforderlich, da 
die geplanten Änderungen erkennbar über turnusmäßige Maßnahmen der Softwarepflege 
hinausgehen.  


Im Hinblick auf die Überprüfung der eingegangenen Mitteilungen, die durch das Bundes-
zentralamt für Steuern in Zusammenwirken mit den Ländern erfolgt (§ 138f Abs. 6 AO und 
§ 7 Abs. 14 EUAHiG), ist auch für die Länder mit mehr oder weniger umfassenden Ver-
waltungsmehraufwand zu rechnen. Da keine Informationen bzw. Erfahrungswerte vorlie-
gen, wie viele Mitteilungen eingehen, wie viele Vertreter entsendet und in welchem zeitli-
chen Umfang die Prüfungstätigkeiten anfallen werden, ist eine konkrete Aufwandsschät-
zung derzeit nicht möglich. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass aufgrund der Mittei-
lungen Kontrollmitteilungen an die Finanzämter der einzelnen Steuerpflichtigen (Nutzer) 
übermittelt werden, die ausgewertet werden müssen. Der dadurch entstehende Mehrauf-
wand ist wiederum abhängig vom Umfang der Nutzung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen sowie dem Erklärungsverhalten der einzelnen Steuerpflichtigen und kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkret eingeschätzt werden. 


Mit der Weiterleitung der elektronischen Meldungen von den Finanzämtern an das Bun-
deszentralamt für Steuern sowie der Weiterleitung von aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
erhaltenen Informationen an die zuständige Landesfinanzbehörde entsteht Anpassungs-
bedarf der IT. Die Höhe der Entwicklungsaufwendungen, die durch die Annahme der Da-
tensätze von den Finanzbehörden, Speicherung und die Weiterleitung an das von der EU-
Kommission einzurichtende sichere Zentralverzeichnis bzw. den Zugriff darauf für das 
Bundeszentralamt für Steuern entstehen werden, sind im derzeitigen Stand (als interner 
Arbeitsentwurf) nicht bezifferbar.  


… 


F. Weitere Kosten 


Keine. 







 


Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von 
Steuergestaltungen1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 138c die folgenden Angaben 
eingefügt: 


„§ 138d Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138e Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138f Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen“. 


2. Nach § 138c werden folgende §§ 138d bis 138f eingefügt: 


„§ 138d 


Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Wer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung konzipiert, vermarktet, or-
ganisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder die Umsetzung einer solchen Steuerge-
staltung verwaltet (Intermediär), hat dies mitzuteilen. 


(2) Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 1 ist je-
de Gestaltung, 


1. die eine oder mehrere Steuern zum Gegenstand hat, auf die das EU-Amts-
hilfegesetz anzuwenden ist, 


2. die entweder mehr als einen Mitgliedstaat oder einen Mitgliedstaat und einen 
Drittstaat oder mehrere Drittstaaten betrifft, wobei mindestens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 


a) nicht alle an der Gestaltung Beteiligten sind im selben Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich ansässig; 


                                                
1
) Artikel […] dieses Gesetzes / Dieses Gesetz dient der Umsetzung […]  







 


b) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten sind gleichzeitig in 
mehreren Steuerhoheitsgebieten steuerlich ansässig; 


c) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem ande-
ren Steuerhoheitsgebiet über eine dort belegene Betriebsstätte Geschäftstä-
tigkeiten nach, und die Gestaltung ist Teil der Geschäftstätigkeiten der Be-
triebsstätte oder macht deren gesamte Geschäftstätigkeiten aus; 


d) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem ande-
ren Steuerhoheitsgebiet einer Tätigkeit nach, ohne dort steuerlich ansässig 
zu sein oder eine Betriebsstätte zu begründen; 


e) eine solche Steuergestaltung hat möglicherweise Auswirkungen auf den au-
tomatischen Informationsaustausch oder die Identifizierung der wirtschaftli-
chen Eigentümer und 


3.  


a) die Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 aufweist und von der ein un-
abhängiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und 
Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer 
der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, oder 


b) die Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 2 aufweist. 


Eine Steuergestaltung im Sinne des Satzes 1 kann auch aus einer Reihe von Gestal-
tungen bestehen, wobei mindestens ein Schritt oder Teilschritt grenzüberschreitend 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 sein muss; in diesem Fall hat die Mitteilung nach 
Absatz 1 die gesamte Steuergestaltung zu enthalten. 


(3) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchsta-
be a liegt vor, wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen 
gewährt, Steueransprüche verringert oder die Entstehung von Steueransprüchen in 
andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeitpunkte verschoben 
werden sollen. Maßgebend ist dabei auch ein steuerlicher Vorteil, der außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes entsteht. 


(4) Zur Mitteilung nach Absatz 1 verpflichtete Intermediäre sind solche, die 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässig sind, oder 


2. nicht in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig sind und  


a) eine Betriebsstätte im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, durch die 
die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung erbracht werden, 


b) im Geltungsbereich dieses Gesetzes in ein öffentliches Register eingetragen 
sind, 


c) dem deutschen Recht unterliegen oder 


d) im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem Berufsverband für juristische, 
oder beratende Dienstleistungen registriert sind. 


(5) Ist ein Intermediär zur Mitteilung im Geltungsbereich dieses Gesetzes und 
einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten verpflichtet, ist er von der Mitteilungs-
pflicht nach Absatz 1 befreit, wenn er nachweisen kann, dass dieselben Informatio-







 


nen bereits in einem anderen Mitgliedstaat der dort zuständigen Stelle auf die vorge-
schriebene Weise mitgeteilt wurden. 


(6) Mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär ist von der Mitteilungs-
pflicht befreit, wenn er nachweisen kann, dass dieselben Informationen gemäß § 138f 
Absatz 3 Nummer 3 bis 12 bereits durch einen anderen Intermediär derselben Steu-
ergestaltung mitgeteilt wurden. Würde der Intermediär durch eine Mitteilung nach Ab-
satz 1 gegen eine gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit verstoßen, geht 
seine Mitteilungspflicht auf den Nutzer über, sofern er den Nutzer hierüber informiert. 
Die Information nach Satz 3 ist unverzüglich zu veranlassen, spätestens in dem Zeit-
punkt des mitteilungspflichtigen Ereignisses nach § 138f Absatz 3 Satz 3. 


(7) Nutzer ist die Person oder Personenmehrheit, der eine mitteilungspflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, oder die 
bereit ist, eine grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen oder die den ers-
ten Schritt zur Umsetzung einer solchen Steuergestaltung gemacht hat. 


(8) In den Fällen des Absatzes 6 Satz 3 ist der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet. 
Eine Mitteilungspflicht besteht auch, wenn kein zur Mitteilung verpflichteter Intermedi-
är vorhanden ist und der Nutzer nicht nachweisen kann, dass ein Intermediär diesel-
be grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union mitgeteilt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, wenn der Nutzer 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes steuerlich ansässig ist, oder  


2. nicht in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist und im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes 


a) eine Betriebsstätte hat und dort durch die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung ein Vorteil entsteht,  


b) Einkünfte erzielt oder 


c) eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.  


(9) Sind mehrere Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
mitteilungspflichtig, ist vorrangig der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der die Steuer-
gestaltung mit dem Intermediär oder den Intermediären vereinbart hat. Nachrangig ist 
der Nutzer mitteilungspflichtig, der die Umsetzung der Steuergestaltung verwaltet. Ein 
Nutzer im Sinne des Absatzes 6 Satz 3 ist nur dann von der Mitteilungspflicht befreit, 
soweit er nachweisen kann, dass dieselben Informationen gemäß § 138f Absatz 3 
Nummer 1, 2 und 5 bis 12 bereits durch einen anderen Nutzer oder Intermediär der-
selben Steuergestaltung mitgeteilt wurden. Absatz 5 gilt entsprechend.  


(10)  Eine Person kann zugleich Intermediär und Nutzer derselben grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung sein. 


(11) Das Ausbleiben einer Reaktion der Finanzverwaltung auf die Mitteilung einer 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung impliziert nicht deren rechtliche Anerken-
nung. § 89 Absatz 2 bleibt unberührt. 







 


§ 138e 


Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
sind: 


1. die Vereinbarung einer 


a) Vertraulichkeitsklausel, die eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der 
Gestaltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Interme-
diären oder den Finanzbehörden verbietet, 


b) Gebühr oder sonstigen Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil 
der Steuergestaltung festgesetzt wird; dies gilt insbesondere, wenn die Ver-
einbarung die Abrede enthält, die Gebühr oder sonstige Vergütung zurück-
zuerstatten, falls der mit der Gestaltung zu erwartende steuerliche Vorteil 
ganz oder teilweise nicht erzielt wird, 


2. die standardisierte Dokumentation und Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss, 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass 


a) ein an der Gestaltung Beteiligter künstlich Schritte unternimmt, um ein ver-
lustbringendes Unternehmen zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unter-
nehmens zu beenden und dessen Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbe-
lastung zu verringern, einschließlich der Übertragung der Verluste in einen 
anderen Staat oder ein anderes Territorium oder der rascheren Nutzung die-
ser Verluste, 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere niedriger besteuerte oder 
steuerbefreite Arten von Einnahmen umgewandelt werden, 


c) Transaktionen, die durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unterneh-
men ohne primäre wirtschaftliche Funktion oder von Transaktionen, die sich 
gegenseitig aufheben oder ausgleichen oder die ähnliche Merkmale aufwei-
sen, für zirkuläre Vermögensverschiebungen genutzt werden, 


4. Gestaltungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Transaktionen, die 
zum Gegenstand haben, dass 


a) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen zwei oder mehr 
verbundenen Unternehmen in einem Staat oder Territorium steuerlich an-
sässig ist, der oder das keine Körperschaftsteuer erhebt oder einen Körper-
schaftsteuersatz von null oder nahe null hat, oder 


b) die grenzüberschreitende Zahlung zwischen zwei oder mehr verbundenen 
Unternehmen in einen Staat oder ein Territorium erfolgt, in dem der Empfän-
ger steuerlich ansässig ist und dieser Staat oder dieses Territorium die Zah-
lung 


aa) vollständig von der Steuer befreit oder  


bb) einem präferentiellen Steuerregime unterwirft. 







 


(2) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
sind: 


1. Gestaltungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Transaktionen, die 
zum Gegenstand haben, dass  


a) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen zwei oder mehr 
verbundenen Unternehmen  


aa) in keinem Staat oder Territorium steuerlich ansässig ist, 


bb) in einem Staat oder Territorium steuerlich ansässig ist, das in der Liste 
der Drittländer aufgeführt wird, die von den EU-Mitgliedstaaten oder im 
Rahmen der OECD als nicht-kooperierende Länder eingestuft wurden, 


b) in mehr als einem Staat oder Territorium 


aa) Abzüge für die Abschreibung desselben Vermögenswertes beantragt 
werden oder Anwendung finden, 


bb) eine Befreiung von der Doppelbesteuerung für dieselben Einkünfte oder 
dasselbe Vermögen beantragt werden oder Anwendung finden, 


c) die Gestaltung eine Übertragung von Vermögenswerten vorsieht und sich 
der anzusetzende Vermögenswert in den beteiligten Staaten und Territorien 
wesentlich unterscheidet; 


2. Gestaltungen, die zu einer Aushöhlung der Mitteilungspflicht gemäß den Rechts-
vorschriften zur Umsetzung des Standards für den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (gemeinsamer Meldestandard) 
führen können oder sich das Fehlen derartiger Rechtsvorschriften zu Nutze ma-
chen. Derartige Gestaltungen umfassen 


a) die Nutzung eines Kontos, Produkts oder einer Anlage, welches oder welche 
kein Finanzkonto im Sinne des § 19 Nummer 18 des Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Finanzkonto) oder 
vorgeblich kein Finanzkonto ist, jedoch Merkmale aufweist, die denen eines 
Finanzkontos entsprechen,  


b) die Übertragung eines Finanzkontos oder von Vermögenswerten in einen 
Staat oder ein Territorium, das nicht an den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard mit dem 
Staat oder Territorium, in dem der Nutzer ansässig ist, gebunden ist, oder 
die Einbeziehung entsprechender Staaten oder Territorien,  


c) die Neueinstufung von Einkünften und Vermögen als Produkte oder Zahlun-
gen, die nicht dem automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen,  


d) die Übertragung oder Umwandlung eines Finanzinstituts im Sinne des § 19 
Nummer 3 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten (Finanzinstitut) oder eines Finanzkontos oder der darin 
enthaltenen Vermögenswerte in ein Finanzinstitut oder ein Finanzkonto oder 
in Vermögenswerte, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des automati-
schen Informationsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen 
Meldestandard unterliegen,  







 


e) die Einbeziehung von Rechtspersonen, Steuergestaltungen oder Strukturen, 
die auf die Meldung eines Kontoinhabers im Sinne des § 20 Nummer 1 des 
Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten (Kontoinhaber) oder mehrerer Kontoinhaber oder einer beherrschenden 
Person im Sinne des § 19 Nummer 39 des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten (beherrschende Person) 
oder mehrerer beherrschenden Personen im Rahmen des automatischen In-
formationsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Melde-
standard ausschließen oder vorgeben auszuschließen, 


f) die Aushöhlung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten oder die 
Ausnutzung von Schwächen in diesen Verfahren, die Finanzinstitute zur Er-
füllung ihrer Meldepflichten bezüglich Informationen zu Finanzkonten nach 
dem gemeinsamen Meldestandard anwenden, einschließlich der Einbezie-
hung von Staaten oder Territorien mit ungeeigneten oder schwachen Rege-
lungen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen Geldwäsche oder mit 
schwachen Transparenzanforderungen für juristische Personen oder 
Rechtsvereinbarungen; 


3. Gestaltungen unter Einbeziehung rechtlich oder wirtschaftlich intransparenter Ei-
gentumsketten durch die Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinbarungen 
oder Strukturen, 


a) die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemesse-
ner Ausstattung, angemessenen personellen Ressourcen, Vermögenswerten 
und Räumlichkeiten einhergeht, und 


b) die in anderen Staaten oder Territorien eingetragen, ansässig oder niederge-
lassen sind bzw. verwaltet oder kontrolliert werden als dem Staat oder Terri-
torium, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlichen Eigentümer der von 
diesen Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Ver-
mögenswerte ansässig ist oder sind, und 


c) sofern die wirtschaftlichen Eigentümer dieser Personen, Rechtsvereinbarun-
gen oder Strukturen gemäß der Richtlinie 2015/849/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung nicht identifizierbar gemacht werden; 


4. Gestaltungen, unter Einbeziehung der Verrechnungspreise, bei denen 


a) eine unilaterale Safe-Harbor-Regelung genutzt wird, 


b) immaterielle Wirtschaftsgüter oder Rechte an immateriellen Wirtschaftsgü-
tern an ein verbundenes Unternehmen übertragen werden, für die zum Zeit-
punkt ihrer Übertragung zwischen verbundenen Unternehmen keine ausrei-
chend verlässlichen Vergleichswerte vorliegen und zum Zeitpunkt der Trans-
aktion die Prognosen voraussichtlicher Cashflows oder die vom übertrage-
nen immateriellen Wert erwarteten abzuleitenden Einkünfte oder die der Be-
wertung des immateriellen Werts zugrunde gelegten Annahmen höchst unsi-
cher sind, weshalb der letztendliche Erfolg des immateriellen Werts zum 
Zeitpunkt der Übertragung nur schwer absehbar ist (schwer zu bewertende 
immaterielle Wirtschaftsgüter) oder 


c) innerhalb von verbundenen Unternehmen eine grenzüberschreitende Über-
tragung von Funktionen, Risiken oder Wirtschaftsgütern und sonstigen Vor-
teilen stattfindet und der erwartete jährliche Gewinn vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) des übertragenden Unternehmens über einen Zeitraum von drei Jah-







 


ren nach der Übertragung weniger als 50 Prozent des jährlichen EBIT des 
übertragenden Unternehmens beträgt, der erwartet worden wäre, wenn die 
Übertragung nicht stattgefunden hätte. Hierbei ist die Sorgfalt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 


 Ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Buchstaben b) ist eine Person, die 
mit einer anderen Person auf mindestens eine der folgenden Arten verbunden ist:  


a) Eine Person ist an der Geschäftsleitung einer anderen Person insofern betei-
ligt, als sie erheblichen Einfluss auf diese ausüben kann;  


b) eine Person ist über eine Holdinggesellschaft, die über mehr als 25 Prozent 
der Stimmrechte verfügt, an der Kontrolle einer anderen Person beteiligt; 


c) eine Person ist über ein Eigentumsrecht, das unmittelbar oder mittelbar mehr 
als 25 Prozent des Kapitals beträgt, am Kapital einer anderen Person betei-
ligt; 


d) eine Person hat Anspruch auf mindestens 25 Prozent der Gewinne einer an-
deren Person. 


 Falls mehr als eine Person gemäß Satz 2 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, 
dem Kapital oder den Gewinnen derselben Person beteiligt ist, gelten alle be-
troffenen Personen als verbundene Unternehmen. Falls dieselben Personen ge-
mäß Satz 2 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Kapital oder den Gewin-
nen von mehr als einer Person beteiligt sind, gelten alle betroffenen Personen als 
verbundene Unternehmen. Für die Zwecke dieses Kennzeichens wird eine Per-
son, die in Bezug auf die Stimmrechte oder die Kapitalbeteiligung an einem Un-
ternehmen gemeinsam mit einer anderen Person handelt, so behandelt, als wür-
de sie eine Beteiligung an allen Stimmrechten oder dem gesamten Kapital dieses 
Unternehmens halten, die bzw. das von der anderen Person gehalten wer-
den/wird. Bei mittelbaren Beteiligungen wird die Erfüllung der Anforderungen 
gemäß Satz 2 Buchstabe c durch Multiplikation der Beteiligungsquoten an den 
nachgeordneten Unternehmen ermittelt. Eine Person mit einer Stimmrechtsbetei-
ligung von mehr als 50 Prozent gilt als Halter von 100 Prozent der Stimmrechte. 
Eine natürliche Person, ihr Ehepartner und ihre Verwandten in aufsteigender 
oder absteigender gerader Linie werden als eine einzige Person behandelt.“  


§ 138f 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Die Mitteilung nach § 138d Absatz 1 hat gegenüber dem für den Intermediär 
nach den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu erfolgen. Dieser Datensatz wird 
ausschließlich automationsgestützt an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. 


(2) Die Mitteilung hat innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen. Die Frist beginnt an 
dem Tag, nach dem ein mitteilungspflichtiges Ereignis erstmals eintritt. Ein mittei-
lungspflichtiges Ereignis liegt vor, wenn die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird, sie in den Fällen des § 138d Ab-
satz 10 für den Nutzer umsetzungsbereit ist oder der erste Schritt zur Umsetzung 
durch den Nutzer gemacht wurde; maßgebend ist das Ereignis, das zuerst eintritt.  


(3) Der Datensatz nach Absatz 1 muss folgende Angaben enthalten:  







 


1. sofern ein Intermediär vorhanden ist und dieser eine natürliche Person ist, den 
Familiennamen, den Vornamen, die Anschrift, den Tag der Geburt, den Geburts-
ort, die Steueransässigkeit und das Steueridentifikationsmerkmal des Intermedi-
ärs, 


2. sofern ein Intermediär vorhanden ist und dieser keine natürliche Person ist, die 
Firma oder den Namen, die Anschrift, die Steueransässigkeit und das Steueri-
dentifikationsmerkmal oder die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c 
oder, wenn diese noch nicht vergeben wurde, die Steuernummer des Intermedi-
ärs, 


3. den Familiennamen, den Vornamen, die Anschrift, den Tag der Geburt, den Ge-
burtsort, die Steueransässigkeit und das Steueridentifikationsmerkmal des Nut-
zers, wenn es sich bei dem Nutzer um eine natürliche Person handelt, 


4. die Firma oder den Namen, die Anschrift, die Steueransässigkeit und die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach § 139c oder, wenn diese noch nicht verge-
ben wurde, die Steuernummer des Nutzers, wenn es sich bei dem Nutzer nicht 
um eine natürliche Person handelt, 


5. die Firma oder den Namen, die Anschrift, die Steueransässigkeit und das Steue-
ridentifikationsmerkmal oder die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c 
oder, wenn diese noch nicht vergeben wurde, die Steuernummer der Personen, 
die als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, 


6. die zur Mitteilung verpflichtenden Kennzeichen im Sinne des § 138e, 


7. eine Zusammenfassung des Inhalts der mitteilungspflichtigen grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung, soweit vorhanden einschließlich eines Verweises auf 
die Bezeichnung unter der es allgemein bekannt ist und einer abstrakten Be-
schreibung der relevanten Geschäftstätigkeiten oder Gestaltungen, die nicht zur 
Offenlegung eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens oder von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche 
Ordnung verletzen würde, 


8. das Datum, an dem der erste Schritt der Umsetzung der mitteilungspflichtigen 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich 
gemacht werden wird, 


9. die einschlägigen Vorschriften, die die Grundlage der mitteilungspflichtigen 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung bilden, 


10. den tatsächlichen oder voraussichtlichen Wert der mitteilungspflichtigen grenz-
überschreitenden Steuergestaltung, 


11. die Mitgliedsstaaten, die wahrscheinlich von der mitteilungspflichtigen grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung betroffen sind, 


12. soweit dies bekannt ist, alle anderen in einem Mitgliedstaat ansässigen Perso-
nen, die wahrscheinlich von der mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung betroffen sind, einschließlich der Angaben darüber, zu welchen 
Mitgliedstaaten sie in Beziehung stehen. 


(4) Den eingegangenen Mitteilungen wird eine Vergabenummer zugewiesen. 
Diese wird den Intermediären mitgeteilt. Der Intermediär hat die Vergabenummer je-
dem Nutzer derselben Gestaltung mitzuteilen. 







 


(5) Handelt es sich um eine grenzüberschreitende Steuergestaltung, die konzi-
piert oder vermarktet wird, nutzungsbereit ist oder zur Nutzung bereitgestellt wird, oh-
ne dass sie individuell angepasst werden muss (marktfähig), hat der Intermediär sei-
ne Mitteilung nach den Absätzen 1 bis 3 unter Angabe der Vergabenummer in Bezug 
auf Absatz 3 Nummern 1 bis 4, 7, 10 und 11 zu aktualisieren, soweit diesbezüglich 
neue mitteilungspflichtige Umstände vorliegen. Die Aktualisierung hat bis zum 
10. Tag eines jeden Kalendervierteljahres zu erfolgen, in dem neue mitteilungspflich-
tige Umstände vorliegen. Absatz 1 gilt entsprechend. 


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern und von den obersten Finanzbehörden 
der Länder entsandte Vertreter prüfen im Zusammenwirken die beim Bundeszentral-
amt für Steuern eingegangen Mitteilungen. Die §§ 90 und 93 gelten entsprechend. 
Die Prüfungsergebnisse werden dem Bundesministerium der Finanzen übersandt. 


(7) Ist der Nutzer nach § 138d Absatz 8 zur Mitteilung verpflichtet, gelten die 
Absätze 1 bis 4 und Absatz 6 entsprechend. Absatz 2 gilt in den Fällen, in denen die 
Mitteilungspflicht nach § 138d Absatz 6 Satz 3 auf den Nutzer übergegangen ist mit 
der Maßgabe, dass die Frist frühestens in dem Zeitpunkt beginnt, in dem der Nutzer 
vom Intermediär über den Übergang der Mitteilungspflicht nach § 138d Absatz 6 
Satz 3 informiert wurde. In den Fällen des § 138d Absatz 9 gilt Absatz 3 Nummer 3 
und 4 mit der Maßgabe, dass der vom mitteilungspflichtigen Nutzer zu übermittelnde 
Datensatz auch Angaben zu anderen Nutzern derselben Steuergestaltung zu enthal-
ten hat, soweit diese dem mitteilungspflichtigen Nutzer bekannt sind.“ 


3. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 wird nach Nummer 1d folgende Nummer 1e eingefügt: 


„1e. der Mitteilungspflicht nach den §§ 138d, 138f Absatz 2, [[§ 138f Absatz 3 
Nummer 1 bis 6, 8 und 9] nicht [, nicht vollständig] oder nicht rechtzeitig 
nachkommt,“. 


b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 


„(7) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 1, 1d und 1e kann mit 
einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht 
nach § 378 geahndet werden kann.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. … 







 


Artikel 3 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2143) geändert worden ist, wird folgender § 33 angefügt: 


„§ 33 


Mitteilungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 


Die §§ 138d bis 138f der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes] geltenden Fassung sind ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen 
anzuwenden, in denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung nach dem 24. Juni 2018 umgesetzt wurde. Wurde der erste Schritt 
nach dem 24. Juni 2018 und vor dem 1. Juli 2020 umgesetzt, ist die Mitteilung abwei-
chend von § 138f Absatz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes] geltenden Fassung innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Ablauf des 30. Juni 2020 zu erstatten.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird folgender § 34 angefügt: 


… 


Artikel 5 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. Nummer 5c wird wie folgt gefasst: 


„5c. die Einstellung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden  
oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung gemäß § 7 
Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes in das Zentralverzeichnis der Mitglied-
staaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU sowie die Entge-
gennahme der von den anderen Mitgliedstaaten in das Zentralverzeichnis ein-
gestellten Informationen im Sinne des Artikels 8a der Richtlinie 2011/16/EU und 







 


ihre Weiterleitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde nach Maßga-
be des § 7 Absatz 9 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


2. Nummer 5f wird wie folgt gefasst: 


„5f. die automatische Übermittlung von Informationen zu grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen gemäß § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegesetzes sowie die 
Entgegennahme und Weiterleitung von Informationen im Sinne des Artikels 8ab 
der Richtlinie 2011/16/EU gemäß § 7 Absatz 14 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


3. Nach Nummer 5f wird folgende Nummer 5g eingefügt: 


„5g. die Auswertung der Informationen nach den Nummern 5c, 5d und 5f im Rahmen 
der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben. Aus-
wertungen der Informationen nach den Nummern 5c, 5d und 5f durch die jeweils 
zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt;“. 


4. In Nummer 42 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


5. Folgende Nummer 43 wird angefügt:  


„43. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und die Beteiligung an der Auswertung 
und Prüfung der ihm nach den §§ 138d bis 138f der Abgabenordnung weiterge-
leiteten Mitteilungen.“  


Artikel 6 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 5 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird .... 


Artikel 7 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20 wie folgt gefasst: 


„§ 20 Statistiken und Bewertungen“. 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Automatischer Austausch 


1. im Sinne des § 7 Absatz 1 bis 4, 10, 11 und 13 ist die systematische Über-
mittlung zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat oh-







 


ne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Ab-
ständen; für die Zwecke des § 7 Absatz 1 sind verfügbare Informationen sol-
che Informationen, die in den Steuerakten über Personen, die in anderen 
Mitgliedsstaaten ansässig sind, enthalten sind und die im Einklang mit den 
Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen abgerufen 
werden können; 


2. für die Zwecke aller Bestimmungen dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 7 
Absatz 1 bis 4, 10, 11 und 13 ist die systematische Übermittlung zuvor fest-
gelegter Informationen im Sinne der Nummer 1.“  


3. In § 5 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1), der durch die Richtlinie (EU) 2015/2376 (ABl. L 332 vom 
18.12.2015, S. 1) eingefügt worden ist,“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


4. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In den Absätzen 3 und 4 Satz 1, Absatz 7 Satz 1 bis 3 wird jeweils die Angabe 
„Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


b) Die Absätze 8 und 9 werden wie folgt gefasst: 


„(8) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 und 9 bis 14 ist gemäß § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung keine Anhörung der Beteiligten erforderlich. 


(9) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8a der Amtshilferichtlinie 
übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist 
das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amts-
hilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale Verbindungsbüro leitet die Informationen 
zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 
und 4 der Abgabenordnung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde wei-
ter. Unbeschadet des Satzes 2 greifen die zuständigen Stellen auf die Informati-
onen nach Satz 1 zu; hierzu werden gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstel-
len im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und zuständige Bedienstete im Sinne von Ar-
tikel 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie unter Berücksichtigung der in Artikel 21 der 
Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelungen zur Anwendung der dort genannten 
technischen Verfahren benannt.“ 


c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilfe-
richtlinie“ ersetzt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


d) Die Absätze 13 und 14 werden durch folgende Absätze 13 bis 15 ersetzt: 


„(13) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Weg des automatischen 
Austauschs die ihm gemäß § 138f Absatz 1 der Abgabenordnung übermittelten 
Informationen über mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen im Sinne des § 138d der Abgabenordnung den zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten. Die Übermittlung erfolgt innerhalb eines Monats nach 
Ablauf des Quartals, in dem die Informationen vorgelegt wurden, erstmals bis 
zum 31. Oktober 2020. Auf die praktischen Regelungen gemäß Artikel 20 Ab-
satz 5 der Amtshilferichtlinie, die zur Erleichterung des Austausches der in § 138f 







 


Absatz 3 der Abgabenordnung aufgezählten Informationen von der Europäischen 
Kommission erlassen worden sind, wird verwiesen. Ab dem Zeitpunkt seiner Be-
reitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Ab-
satz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. 


(14) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8ab der Amtshilferichtlinie 
übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist 
das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amts-
hilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale Verbindungsbüro leitet die Informationen 
zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 
und 4 der Abgabenordnung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde wei-
ter. Unbeschadet des Satzes 2 greifen die zuständigen Stellen auf die Informati-
onen nach Satz 1 zu; hierzu werden gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstel-
len im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und zuständige Bedienstete im Sinne von Ar-
tikel 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie unter Berücksichtigung der in Artikel 21 der 
Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelungen zur Anwendung der dort genannten 
technischen Verfahren benannt. Das Bundesministerium der Finanzen legt im 
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten zu 
dem Verfahren nach Satz 3 in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im 
Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. 


(15) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Informationen ge-
mäß den Absätzen 1 bis 5, 7 und 9 bis 14 zur Erfüllung der ihm gesetzlich über-
tragenen Aufgaben auszuwerten. Auswertungen der Informationen nach Satz 1 
durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt.“ 


5. § 20 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 


Statistiken und Bewertungen 


Die zuständige Behörde übermittelt unter Berücksichtigung der von der Europäi-
schen Kommission im Weg von Durchführungsrechtsakten festgelegten Form und der 
Bedingungen für die Übermittlung 


1. der Europäischen Kommission 


a) eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informations-
austauschs gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa und 8ab der Amtshilferichtlinie 
sowie einen Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse, 


b) alle sachdienlichen Informationen, die für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Einklang mit der Amtshilfe-
richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung not-
wendig sind, 


c) statistische Angaben, die der Bewertung der Amtshilferichtlinie dienen; 


2. den anderen betroffenen Mitgliedstaaten einmal jährlich eine Rückmeldung zum 
automatischen Informationsaustausch. 


Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder die Einzelheiten dazu in einem Schreiben fest. Dieses 
Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.“ 







 


Artikel 8 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 4 und 6 treten am … in Kraft. 







 


Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ziel ist es, Steuerumgehung und Gewinnverlagerung zu identifizieren und zu verringern, 
um die Erosion des deutschen Steuersubstrats zu verhindern. Auch für die anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union wird es immer schwieriger, ihre Steuerbemessungs-
grundlagen davor zu schützen, dass dem Grunde nach steuerpflichtige Gewinne durch 
Steuergestaltungen in ausländische Niedrig- oder Nullsatzjurisdiktionen verlagert werden.  


Die Steuergestaltungen werden immer ausgefeilter und machen sich häufig die höhere 
Mobilität von Kapital und Personen zunutze. Diese Strukturen nutzen regelmäßig die Un-
terschiede der Steuerrechtsordnungen mehrerer Staaten aus. Damit können die steuer-
pflichtigen Gewinne in Staaten mit vorteilhafteren Steuersystemen verlagert oder die Ge-
samtsteuerbelastung der Steuerpflichtigen verringert werden. Infolgedessen kommt es 
häufig zu einem beträchtlichen Rückgang der Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten.  


Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
umfassende und relevante Informationen über potenzielle Steuergestaltungen erhalten. 
Diese Informationen können die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädli-
che Steuerpraktiken vorzugehen und ungewollte Gestaltungsspielräume durch Rechts-
vorschriften oder durch geeignete Risikoabschätzungen und die Durchführung von Steu-
erprüfungen zu schließen.  


… 


Dabei wird sowohl das rechtspolitische Ziel, den Gesetzgeber frühzeitig über mögliche 
Lücken in den bestehenden Rechtsvorschriften zu informieren als auch der veranla-
gungsbegleitende Zweck, den Steuerverwaltungen eine gezieltere Prüfung zu ermögli-
chen, verfolgt. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Im Wesentlichen basiert der Entwurf auf der Richtlinie 2018/822/EU des Rates der Euro-
päischen Union vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des 
verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über 
mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (sog. „DAC 6“). Die Richtlinie 
geht zurück auf die Arbeiten der OECD zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure 
Rules).  


… 


Die Verpflichtung zur Mitteilung für grenzüberschreitende Steuergestaltungen liegt grund-
sätzlich beim Intermediär. Dieser hat bestimmte als relevant eingestufte steuerliche Ge-
staltungen den Finanzbehörden mitzuteilen. In Fällen, in denen sich ein Intermediär auf 
ein berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht beruft oder kein Intermediär vorhanden ist, 
geht die Verpflichtung zur Mitteilung auf den Steuerpflichtigen selbst über. Auf das berufs-
rechtliche Verschwiegenheitsrecht können sich insbesondere Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter sowie Abschluss- und Wirtschaftsprüfer berufen. Die Mitteilung hat gegenüber der zu-
ständigen Finanzbehörde zu erfolgen. In einem weiteren Schritt sollen die Finanzbehör-







 


den die erlangten Informationen zu den grenzüberschreitenden Steuergestaltungen mit 
den Behörden der anderen Mitgliedstaaten automatisch austauschen. 


… 


III. Alternativen 


Keine. Die Richtlinie 2018/822/EU ist bis 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzu-
setzen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Grundgesetz. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar. 


Die Richtlinie 2018/822/EU ist bis 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzusetzen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


4. Das Gesetz dient der Sicherung des Steuersubstrats  


5. Erfüllungsaufwand 


a) Erfüllungsaufwand für die Länder  


Durch die Neueinführung des Verfahrens zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen entsteht auf Länderseite ein einmaliger IT-Aufwand. Insbesondere führt die 
Ausgestaltung der elektronischen Meldung nach § 138f AO, deren Verarbeitung und Wei-
terleitung der Datensätze an das Bundeszentralamt für Steuern zu Entwicklungsbedarf. 
Zur genauen Bezifferung des Aufwandes ist eine Beteiligung der Länder erforderlich, da 
die geplanten Änderungen erkennbar über turnusmäßige Maßnahmen der Softwarepflege 
hinausgehen.  


Im Hinblick auf die Überprüfung der eingegangenen Mitteilungen im Sinne des § 138f 
Abs. 6 AO und § 7 Abs. 14 EUAHiG, die durch das Bundeszentralamt für Steuern in Zu-
sammenwirken mit den Ländern erfolgt, ist auch für die Länder mit mehr oder weniger 
umfassenden Verwaltungsmehraufwand zu rechnen. Da keine Informationen bzw. Erfah-
rungswerte vorliegen, wie viele Mitteilungen eingehen und wie viele Vertreter entsendet 
werden und in welchem zeitlichen Umfang die Prüfungstätigkeiten anfallen werden, ist 
eine konkrete Aufwandsschätzung derzeit nicht möglich. Des Weiteren ist davon auszu-







 


gehen, dass aufgrund der Mitteilungen Kontrollmitteilungen an die Finanzämter der ein-
zelnen Steuerpflichtigen (Nutzer) übermittelt werden, die ausgewertet werden müssen. 
Der dadurch entstehende Mehraufwand ist wiederum abhängig vom Umfang der Nutzung 
grenzüberschreitender Steuergestaltungen sowie dem Erklärungsverhalten der einzelnen 
Steuerpflichtigen und kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkret eingeschätzt wer-
den.  


Des Weiteren entsteht mit der Weiterleitung der elektronischen Meldungen von den Fi-
nanzämtern an das Bundeszentralamt für Steuern sowie der Weiterleitung von aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen an die zuständige Landesfinanzbehörde  
Anpassungsbedarf der IT. Die Höhe der Entwicklungsaufwendungen, die durch die An-
nahme der Datensätze von den Finanzbehörden, Speicherung und die Weiterleitung an 
das von der EU-Kommission einzurichtende sichere Zentralverzeichnis bzw. den Zugriff 
darauf für das Bundeszentralamt für Steuern entstehen werden, sind im derzeitigen Stand 
(als interner Arbeitsentwurf) nicht bezifferbar.  


b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da hiermit ausschließlich europäische Vorga-
ben umgesetzt werden. Der laufende Erfüllungsaufwand resultiert aus der Umsetzung der 
Änderung der Richtlinie 2018/822/EU des Rates der Europäischen Union vom 25. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automati-
schen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen (sog. „DAC 6“); Abl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1. 


… 


6. Weitere Kosten 


Keine. 


7. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Nach Artikel 1 Nummer 7 Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2018/822/EU legt die Kommis-
sion dem Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 
einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor.  


Entsprechend Artikel 1 Nummer 7 Artikel 27 Absatz 2 der Richtlinie 2018/822/EU sind die 
Mitgliedstaaten und die Kommission verpflichtet, die Relevanz der Kennzeichen im Sinne 
des § 138e AO alle zwei Jahre nach dem 1. Juli 2020 zu bewerten. Dementsprechend 
wird die Bundesregierung die Überprüfung vornehmen. Die Kommission legt dem Rat 
darüber einen Bericht vor.  


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 







 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung der neuen §§ 138d bis 138f AO 
angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 138d – neu – 


Mit dieser Regelung wird die Mitteilungspflicht für bestimmte grenzüberschreitende Steu-
ergestaltungen eingeführt, um die auf der Empfehlung des OECD-BEPS Aktionspunkts 12 
aufbauende Richtlinie 2018/822/EU vom 25. Mai 2018 in nationales Recht umzusetzen.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 normiert eine Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen für 
Intermediäre. Mit der Mitteilungspflicht und der Definition, wer Intermediär ist, werden Arti-
kel 1 Nummer 2, Artikel 8ab Absatz 1 und Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Nummer 21 
der Richtlinie 2018/822/EU umgesetzt. Die Definition knüpft dabei an die Mitwirkung bei 
den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur 
Umsetzung. Unter Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten 
Steuergestaltung zu verstehen, in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer. Ver-
marktet wird eine Steuergestaltung, wenn sie an den Markt gebracht und dort gegenüber 
Dritten angeboten wird. Verbundene Unternehmen sind davon nicht umfasst. Organisie-
ren umfasst die systematische Vorbereitung und Planung der Steuergestaltung, die Be-
reitstellung zur Nutzung und das Zurverfügungstellen für eine konkrete Verwendung. Die 
Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Steuerge-
staltungsumsetzung. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 definiert die mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung. 
Die in Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, wobei 
die Anforderungen innerhalb der Nummern 2 und 3 nur alternativ erfüllt sein müssen.  


Nummer 1 bestimmt diejenigen Steuerarten, die Grundlage für eine mitteilungspflichtige 
Gestaltung sind. Die Beschränkungen auf ausgewählte Steuerarten ergibt sich aus der 
Richtlinie 2018/822/EU zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU und deren Anwendungs-
bereich. Diese wurde durch das EU-Amtshilfegesetz (EUAHiG) in nationales Recht umge-
setzt. Erfasst sind daher diejenigen Steuerarten, auf die das EUAHiG anzuwenden ist. In 
den Anwendungsbereich des EUAHiG fallen beispielsweise die Einkommen-, Körper-
schaft-, Erbschaft- und Schenkungsteuer. Die (Einfuhr-) Umsatzsteuer als direkte Steuer 
ist hingegen ausgenommen. Sie ist Gegenstand der Harmonisierung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie.  


Durch Nummer 2 wird Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Nummer 18 der Richtlinie 
2018/822/EU in nationales Recht umgesetzt und definiert, wann eine Steuergestaltung 
grenzüberschreitend ist. Grenzüberschreitend ist danach eine Steuergestaltung, wenn sie 
mehr als einen Mitgliedstaat betrifft. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Mit-
gliedstaat um Deutschland handelt. Die Regelung stellt darüber hinaus als zusätzlich zu 
erfüllende Bedingung auf die Ansässigkeit bzw. auf die Tätigkeit der Beteiligten ab. Im 
Grundsatz wird vorausgesetzt, dass die Beteiligten in verschiedenen Steuerhoheitsgebie-
ten ansässig sind. Trifft dies nicht zu, wird im Weiteren auf eine etwaige Doppelansässig-
keit der Beteiligten abgestellt. Ist auch diese Fallgestaltung nicht einschlägig, zieht die 
Regelung als grenzüberschreitendes Anknüpfungsmerkmal eine Betriebsstätte eines Be-
teiligten heran. Dabei muss die Betriebsstätte in einem anderen Steuerhoheitsgebiet lie-
gen und die grenzüberschreitende Steuergestaltung wenigstens einen Teil der Geschäfts-
tätigkeit ausmachen. Für den Fall, dass keine solche Betriebsstätte besteht, wird auf die 
reine Tätigkeit eines Beteiligten in einem anderen Hoheitsgebiet abgestellt. Abschließend 
gelten auch solche Gestaltungen als grenzüberschreitend, die möglicherweise Auswir-







 


kungen auf den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersa-
chen nach dem gemeinsamen Meldestandard oder die Identifizierung der wirtschaftlichen 
Eigentümer haben und damit spezifische Kennzeichen m Sinne des § 138e Absatz 2 
Nummer 2 und 3 AO-E erfüllen.  


Nummer 3 legt als weitere kumulative Voraussetzung inhaltliche Kennzeichen fest, die 
eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ausmachen und dient der Umsetzung des 
Anhangs IV Teil I und II der Richtlinie 2018/822/EU. Innerhalb der Nummer 3 können da-
bei die Buchstaben a und b alternativ erfüllt sein. Eine umfassende Definition der einzel-
nen Kennzeichen enthält § 138e AO-E. Buchstabe a stellt auf die in Anhang IV Teil I in 
Verbindung mit bestimmten Kennzeichen des Anhangs IV Teil II A, B und C der Richtlinie 
2018/822/EU genannten Kennzeichen ab. Danach werden Gestaltungen, die Kennzei-
chen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO- und zusätzlich den sogenannten “Main benefit“-
Test im Sinne des Anhangs IV Teil I der Richtlinie 2018/822/EU erfüllen, als mitteilungs-
pflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingestuft. Die in § 138e Absatz 1 
AO-E enthaltenen Kennzeichen sind insbesondere äußere Merkmale einer Gestaltung, 
wie beispielsweise die vertragliche Vereinbarung einer Verschwiegenheit über die konkre-
te Art und Weise, mit der ein steuerlicher Vorteil durch die Gestaltung erlangt werden soll. 
Um diesen sehr weit gehaltenen Anwendungsbereich zu beschränken, muss zu den 
Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO-E eine weitere Prüfung hinzutreten. Aus 
Sicht eines unvoreingenommenen Dritten muss der zu erwartende Hauptvorteil oder einer 
der Hauptvorteile der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der 
Gestaltung muss dabei die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund 
stehen. Der Mitteilungspflichtige kann das Gegenteil nachweisen, indem er zwingende 
kommerzielle Gründe für die konkrete Strukturierung einer Transaktion darlegt, so dass 
etwaige steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Wann ein steuerlicher 
Vorteil vorliegt, bestimmt Absatz 3.  


Buchstabe b verlangt das Vorliegen von Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 2 
AO-E. Hierbei genügt die Erfüllung der darin genannten Merkmale, ohne dass der Haupt-
vorteil oder einer der Hauptvorteile der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vor-
teils ist. Diesen Kennzeichen ist immanent, dass sie nach ihrem Wesen bereits eine mit-
teilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung darstellen. Die Kennzeichen 
basieren auf denjenigen, die in Anhang IV Teil II C Absatz 1 Buchstabe a, b Ziffer ii, Ab-
sätze 2, 3 und 4, D und E der Richtlinie 2018/822/EU genannt sind. 


Absatz 2 Satz 2 normiert, dass eine mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuerge-
staltung auch dann vorliegt, wenn sie in mehrere Gestaltungen aufgeteilt ist und nur ein 
Teil grenzüberschreitenden Bezug hat. Klarstellend bestimmt Satz 2 Halbsatz 2, dass der 
Mitteilungspflichtige sämtliche ihm bekannten Informationen zur Steuergestaltung mitzu-
teilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maßgeblichen Teile. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138d 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO-E. Dieser steuerliche Vorteil kann in der Re-
duktion oder Verschiebung der Entstehung von Steueransprüchen, in der Erstattung von 
Steuerbeträgen oder der Gewährung von Steuervergütungen bestehen. Steueransprüche 
werden verringert, indem die grenzüberschreitende Steuergestaltung beispielsweise zu 
einer doppelten Berücksichtigung abzugsfähiger Kosten in verschiedenen Steuerhoheits-
gebieten führt. Eine Verschiebung der Entstehung von Steueransprüchen in andere Be-
steuerungszeitpunkte oder Besteuerungszeiträume ist für einen steuerlichen Vorteil im 
Sinne dieser Vorschrift auch denkbar. Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen 
Vorteils ist nicht auf die deutsche Ertragshoheit beschränkt. Es ist ausreichend, wenn der 
steuerliche Vorteil in einem der beteiligten Mitgliedstaaten oder Drittstaaten erwirkt wird. 
Der Begriff des steuerlichen Vorteils im Sinne dieser Vorschrift ist nicht deckungsgleich 
mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO.  







 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt, welche Intermediäre ihrer Mitteilungspflicht in Deutschland nachzukom-
men haben. Die Vorschrift beruht auf Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Nummer 21 der 
Richtlinie 2018/822/EU.  


Der Begriff des Intermediärs setzt keine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe 
voraus. Intermediär ist derjenige, der eine grenzüberschreitende Steuergestaltung konzi-
piert, vermarktet, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder die Umsetzung einer sol-
chen Steuergestaltung verwaltet. Intermediäre können beispielsweise Angehörige der 
steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienstleister oder 
sonstige Berater sein. 


Eine Mitteilungspflicht nach Absatz 1 besteht insbesondere, wenn der Intermediär in 
Deutschland ansässig ist. Für das Bestehen eines Inlandsbezugs ist es allerdings auch 
ausreichend, wenn ein in einem Drittstaat ansässiger Intermediär eine Betriebsstätte in 
Deutschland betreibt, durch die er die Dienstleistung im Zusammenhang mit der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung ausführt. Ist der Intermediär jedoch in einem Mitglied-
staat der EU ansässig, dann hat er seiner Mitteilungspflicht entsprechend Absatz 3 Buch-
stabe a der Richtlinie 2018/822/EU in diesem Staat nachzukommen. 


Absatz 4 normiert weitere Voraussetzungen, die eine Mitteilungspflicht in Deutschland für 
einen Intermediär auslösen können. Die ans Inland geknüpften Voraussetzungen gewähr-
leisten eine umfassende Mitteilungspflicht verschiedener Intermediäre. Nach Absatz 4 
Nummer 2 Buchstabe b) sind auch Intermediäre erfasst, die in ein öffentliches Register 
eingetragen sind. Darunter ist insbesondere das Handelsregister zu verstehen. Auch an-
dere öffentliche Verzeichnisse, die wirtschaftlich oder rechtlich erhebliche Tatsachen füh-
ren, sind davon umfasst. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 regelt den Fall, dass ein in der EU ansässiger Intermediär zur Mitteilung dersel-
ben Steuergestaltung in mehreren Mitgliedstaaten verpflichtet ist. Mehrere identische Mit-
teilungen der gleichen grenzüberschreitenden Steuergestaltung in unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten sind weder aus Sicht der Finanzverwaltung noch aus Sicht der beteiligten 
Intermediäre sinnvoll, da die Mitteilungen unter den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. 
Deshalb ist ein Intermediär von der Mitteilungspflicht befreit, sofern er nachweisen kann, 
dass er dieselben Informationen im Hinblick auf dieselbe Steuergestaltung bereits in ei-
nem anderen Mitgliedstaat ordnungsgemäß übermittelt hat. Unter denselben Informatio-
nen im Sinne dieser Regelung sind die Angaben nach § 138f Absatz 3 Nummer 1 bis 12 
AO-E zu verstehen. Dem Intermediär obliegt die Aufbewahrungspflicht über geeignete 
Nachweise.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 erfasst Ausnahmetatbestände, nach denen Intermediäre unter bestimmten Vo-
raussetzungen von der Mitteilungspflicht befreit sind. Die Regelung basiert auf Artikel 1 
Nummer 2 Artikel 8ab Absatz 5 und 6 der Richtlinie 2018/822/EU. 


Nach Satz 1 sind mehrere Intermediäre derselben Steuergestaltung nebeneinander zur 
Mitteilung verpflichtet. Allerdings sind mehrere identische Mitteilungen der gleichen 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung weder aus Sicht der Finanzverwaltung noch aus 
Sicht der beteiligten Intermediäre sinnvoll. Aus diesem Grund sieht Satz 2 eine Befreiung 
von der Mitteilungspflicht vor, sofern ein Intermediär nachweisen kann, dass bereits ein 
anderer Intermediär dieselben Informationen im Hinblick auf dieselbe Steuergestaltung 
übermittelt hat. Als Nachweis reicht in diesem Zusammenhang die Angabe der Vergabe-
nummer der mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuergestaltung aus. Dies gilt nicht, 
wenn… Unter denselben Informationen im Sinne dieser Regelung sind die Angaben nach 







 


§ 138f Absatz 3 Nummer 3 bis 12 AO-E zu verstehen. Diese umfassen Auskünfte über 
den Nutzer und die grenzüberschreitende Steuergestaltung. Ausgenommen ist die Be-
nennung des betreffenden Intermediärs nach § 138f Absatz 3 Nummer 1 und 2 AO-E. 
Hintergrund ist, dass dieselbe Information im Hinblick auf den mitteilenden Intermediär 
nicht vorliegen kann, da der mitteilendende Intermediär stets vom befreiten Intermediär im 
Sinne des Satzes 2 abweicht. Satz 3 befasst sich mit Fallgestaltungen, in denen sich In-
termediäre auf eine gesetzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit berufen können. Un-
ter diesen Anwendungsbereich fallen beispielsweise Steuerberater, Rechtsanwälte und 
Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhalten. In diesen Fällen geht die Mittei-
lungspflicht auf andere Intermediäre oder den Nutzer über, die darüber vom Intermediär 
ausdrücklich zu informieren sind. Die Unterrichtung durch den Intermediär hat unverzüg-
lich in nachweisbarer Form zu erfolgen. Satz 4 definiert den Zeitpunkt der vorgenannten 
Unterrichtung. Diese ist grundsätzlich unverzüglich vorzunehmen. Als spätesten Zeitpunkt 
knüpft die Regelung an den Eintritt des mitteilungspflichtigen Ereignisses an. In diesem 
Zeitpunkt beginnt auch die Fristberechnung für die an die Finanzbehörde zu übermittelnde 
Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung. Es ergibt sich somit ein ein-
heitlicher Fristbeginn unabhängig davon, ob der Intermediär oder der Nutzer zur Mitteilung 
verpflichtet ist. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 setzt die Vorgaben der Richtlinie 2018/822/EU unter Artikel 1 Nummer 1 Buch-
stabe b Nummer 22 um. Statt des in der Änderung der Richtlinie verwendeten Begriffs 
des „relevanten Steuerpflichtigen“ wird der Begriff des „Nutzers“ verwendet. Inhaltlich er-
geben sich insoweit jedoch keine Abweichungen.  


Nutzer ist derjenige, dem eine grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Umsetzung 
bereitgestellt wird. Dies ist dann der Fall, wenn der Intermediär die vertraglichen Unterla-
gen an den Nutzer ausgehändigt hat. Die tatsächliche Umsetzung ist hingegen nicht er-
forderlich. Die Realisierung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist nur noch vom 
Nutzer abhängig.  


Nutzer ist auch, wer bereit ist, eine grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen. 
Die Bereitschaft verlangt eine eigenverantwortliche Initiative zur Umsetzung durch den 
Nutzer. In Unternehmen würde diese Schwelle zum Beispiel in dem Zeitpunkt überschrit-
ten werden, in dem der zuständige Verantwortliche die Implementierung der Steuergestal-
tung beschließt. Wird die grenzüberschreitende Steuergestaltung durch den Nutzer selbst 
entwickelt, dann erfolgt zwar keine „Bereitstellung“ zur Nutzung, allerdings besteht eine 
Umsetzungsbereitschaft. 


Nutzer ist auch derjenige, der den ersten Schritt zur Umsetzung einer grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung vorgenommen hat. Liegt ein Vertrag vor, dessen Wirkung von 
einer Bedingung abhängig gemacht wird (aufschiebende Bedingung im Sinne des § 158 
BGB), so gilt eine Person als Nutzer, wenn sie erste Schritte zur Umsetzung der grenz-
überschreitenden Gestaltung vornimmt.  


Zu Absatz 8 


Absatz 8 regelt neben der abgeleiteten Mitteilungspflicht des Nutzers nach § 138d Ab-
satz 5 Satz 3 AO die originäre Mitteilungspflicht des Nutzers. Dabei erfasst Absatz 8 
Satz 1 insbesondere vier Fälle, in denen der Nutzer originär zur Mitteilung verpflichtet ist: 
der Intermediär sitzt im Drittland und hat keine Mitteilungsplichten, der Intermediär ist in 
der EU ansässig und der Nutzer kann keinen Nachweis über eine Erfüllung der Mittei-
lungspflicht des Intermediärs erbringen; der Intermediär ist nicht zur Mitteilung verpflichtet 
oder es gibt keinen zur Mitteilung verpflichteten Intermediär. Absatz 8 Satz 3 bestimmt, 
welche Nutzer in den Anwendungsbereich der Mitteilungspflicht fallen. Dabei wird zwi-
schen inländischen Nutzern und Drittstaatennutzern unterschieden. In anderen Mitglied-







 


staaten ansässige Nutzer sind nicht ausdrücklich geregelt, da deren Mitteilungspflicht in 
den anderen Mitgliedstaaten gesetzlich geregelt ist. In Drittstaaten ansässige Nutzer un-
terliegen auch der Mitteilungspflicht, wenn sie im Inland eine Betriebsstätte unterhalten, 
Einkünfte erzielen oder eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Dieser Tätigkeit muss die 
Absicht zugrunde liegen, Einkünfte zu erzielen.  


Zu Absatz 9 


Absatz 9 liegen Artikel 1 Nummer 2 Artikel 8ab Absatz 8 und Absatz 9 der EU-Richtlinie 
2018/822/EU zugrunde. Absatz  regelt bei Nutzermehrheit das Rangverhältnis der mittei-
lungspflichtigen Nutzer untereinander. Die Sätze 3 und 4 sehen eine Befreiung des ein-
zelnen Nutzers vor, sofern die relevanten Informationen der Finanzverwaltung bereits 
vorliegen. 


Zu den Absätzen 10 und 11 


Beide Absätze sind Klarstellungen. Absatz 11 stellt implizit klar, dass für eine steuerliche 
Anerkennung der mitgeteilten Steuergestaltung oder dessen rechtlicher Würdigung eine 
Reaktion der Finanzverwaltung erforderlich ist. Ohne eine solche Reaktion können die 
Mitteilungspflichtigen nicht davon ausgehen, dass die betroffene Steuergestaltung seitens 
der Finanzverwaltung akzeptiert wird. Absatz 11 beruht auf Artikel 1 Nummer 2 Artikel 8ab 
Absatz 15 der EU-Richtlinie 2018/822/EU. 


§ 138e – neu – 


§ 138e AO-E enthält eine abschließende Aufzählung solcher Kennzeichen, die eine Ab-
grenzung des mitteilungspflichtigen Tatbestandes von nicht-mitteilungspflichtiger Steuer-
beratung ermöglichen.  


Die in § 138e AO-E genannten Nummern orientieren sich im Wesentlichen an der Richtli-
nie 2018/822/EU vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 
des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung 
über mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen. Dabei erfasst Absatz 1 
solche Kennzeichen, auf die der „Main benefit“-Test nach § 138d Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a AO-E anzuwenden ist. Im Gegensatz dazu erfasst Absatz 2 solche 
Kennzeichen, deren alleiniges Vorliegen ohne „Main benefit“-Test auf eine mitteilungs-
pflichtige Steuergestaltung schließen lassen. 


Zu Absatz 1 Nummer 1  


Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bestimmt eine qualifizierte Vertraulichkeitsklausel als ein 
Kennzeichen dafür, dass es sich um eine Steuergestaltung handelt. Dabei wird die Offen-
legung einer Steuergestaltung dahingehend doppelt eingeschränkt, dass nur ein bestimm-
ter Personenkreis betroffen ist (die Offenlegung gegenüber der Finanzverwaltung) und 
auch inhaltliche Anforderungen (auf welche Art und Weise der steuerliche Vorteil erlangt 
wird) erfüllt sein müssen.  


Als qualifizierte Vertraulichkeitsbeschränkungen sind vertragliche Beschränkungen zu 
verstehen, die bei Verletzung zu einer ggf. einseitig ungewünschten Folge führen.  


Gesetzliche und standesrechtliche Vertraulichkeitsbeschränkungen hingegen ermöglichen 
keine Aussage zu den Eigenschaften einer Gestaltung und sind damit von der Mittei-
lungspflicht nicht betroffen. 


In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird ein qualifiziertes Erfolgshonorar als Kennzeichen 
dahingehend definiert, dass das Honorar vom konkreten Eintritt des steuerlichen Vorteils 
allgemein abhängt. Dieses Kennzeichen greift Fälle auf, in denen die Vergütung eines bei 
der Entwicklung, Vermarktung oder Umsetzung der Gestaltung Beteiligten vom erzielten 







 


steuerlichen Vorteil abhängt, da dies als brauchbares Indiz für den steuerlichen Innovati-
onsgehalt und das hohe Erfolgspotential einer Gestaltung erachtet wird. Die §§ 9a 
StBerG, 55a WPO bleiben davon unberührt. 


Zu Absatz 1 Nummer 2 


Das in Absatz 1 Nummer 2 definierte Kennzeichen soll Gestaltungen erfassen, die in ei-
ner Vielzahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können. 
Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichti-
gen sind dabei unbeachtlich.  


Unter standardisierter Dokumentation sind derartige Vertragswerke zu verstehen, welche 
ohne wesentliche Anpassungen an den Einzelfall für die Nutzer „unterschriftreif“ vorberei-
tet sind. Wesentlich sind solche Anpassungen, die die für die betreffende Steuergestal-
tung zu nutzenden gesetzlichen Regelungen austauschen würden. 


Für dieses Kennzeichen fährt ein Mitarbeiter eines Intermediärs beispielhaft mit einem 
vorgefertigten Gutachten und Verträgen zur Umsetzung seiner Idee zu potenziellen Man-
danten. Dort stellt er eine Struktur vor, die in identischer Form auch bei anderen Mandan-
ten zur Anwendung kam und voraussichtlich bei weiteren Mandanten kommen wird.  


Wird hingegen im Zuge eines bestehenden Mandats über mögliche (steuerliche) Struktu-
rierungsmaßnahmen des Unternehmens im Rahmen individuell den Einzelfall betreffender 
Beratung gesprochen, liegt regelmäßig keine standardisierte Dokumentation und Struktur 
der Gestaltung vor. Nimmt ein Intermediär den individuellen Einzelfall zum Anlass, daraus 
eine marktfähige Gestaltung zu entwickeln, indem er den Einzelfall anonymisiert und die 
Dokumentation standardisiert, erfüllt er damit das Kennzeichen nach § 138e Absatz 1 
Nummer 2.  


Ergibt sich ein steuerlicher Vorteil ohne weiteres aus der Anwendung des Gesetzes, etwa 
mit Hinweis auf die Spekulationsfrist nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG, ohne dass dafür eine standardisierte Dokumentation er-
forderlich ist, ist das Kennzeichen nicht erfüllt.  


Zu Absatz 1 Nummer 3  


Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a erfasst Fälle der Verlustnutzung, bei denen von einem 
Beteiligten künstliche oder planmäßige Schritte unternommen werden, um ein verlustbrin-
gendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben und die Haupttätigkeit des Unterneh-
mens zu beenden. Auf die Rechtsform des Unternehmens kommt es nicht an. Liegen kei-
ne wirtschaftlichen Gründe für die jeweiligen künstlichen Schritte vor, ist davon auszuge-
hen, dass die Gestaltung gezielt dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermeiden oder zu 
umgehen. Planmäßige Schritte liegen hingegen vor, wenn schon mit einer ersten Trans-
aktion ein Gesamtplan verfolgt wird, der zu einem späteren steuerlichen Vorteil führen 
kann. 


Werden wirtschaftliche Gründe hingegen im Rahmen einer Beanstandung bei einer Be-
triebsprüfung nachgewiesen, lag keine Mitteilungspflicht vor. 


Um die Verluste eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbe-
lastung zu verringern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Um-
fang erfolgen, dass der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die 
weiteren Schritte veranlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweili-
gen einschlägigen (gesellschaftsrechtlichen) Regelungen.  


Die erworbene Verlustgesellschaft zählt ebenfalls zu den an der Gestaltung Beteiligten 
und sollte bei der Mitteilung als Beteiligter angegeben werden. Nicht erforderlich ist, dass 
die erworbene Verlustgesellschaft eine eigene Mitteilung absendet. 







 


Gemäß Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b kann auch die Umwandlung von Einkünften in 
Vermögen, in Schenkungen oder andere niedriger besteuerte oder steuerfreie Arten von 
Einnahmen ein Indiz für eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung sein. Diese Umwand-
lung kann sowohl bei einem Steuerpflichtigen, als auch bei mehreren Steuerpflichtigen, 
etwa unter verbundenen Unternehmen, erfolgen. Des Weiteren sind auch solche Konstel-
lationen erfasst, bei denen die oben genannte Umwandlung entweder ausschließlich im 
Inland erfolgt oder Auswirkungen im Ausland hat. Nicht umfasst sind hingegen solche 
Umwandlungen, bei denen ein steuerlicher Vorteil ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist.  


Beispielsweise besteht nach diesem Kennzeichen keine Mitteilungspflicht in dem folgen-
den Fall: Ein der Körperschaftsteuer unterfallender, inländischer Nutzer ist Inhaber einer 
Forderung, aus der steuerpflichtige Zinserträge erzielt werden. Er legt die Forderung in 
eine Tochtergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat ein. Die von der Tochtergesellschaft 
zukünftig bezogenen Dividenden sind unter den Voraussetzungen des § 8b Abs. 1 und 4 
KStG steuerfrei.  


Es besteht keine Mitteilungspflicht in diesem Fall, soweit die Zinserträge bei der Tochter-
gesellschaft zukünftig steuerpflichtig sind und mit der Transaktion lediglich eine zusätzli-
che Besteuerungsebene (Dividende) geschaffen wird. Insoweit liegt kein steuerlicher Vor-
teil vor. Sinkt hingegen insgesamt die effektive Steuerbelastung bei der Vereinnahmung 
der Zinserträge, ist insoweit ein steuerlicher Vorteil gegeben, der zu einer Mitteilungs-
pflicht führt. Dem in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c genannten Kennzeichen liegen fol-
gende Überlegungen zugrunde: Werden wirtschaftlich identische, vertretbare Wirtschafts-
güter zwischen Steuerpflichtigen ausgetauscht, kann es zu einer Änderung des Steuersta-
tus kommen, ohne dass ein kommerzieller Grund für die Transaktion besteht.  


Entsprechend der Beschreibung in der Richtlinie liegt eine mitteilungspflichtige Steuerge-
staltung in jedem Fall dann vor, wenn Steuerpflichtige zirkuläre Transaktionen nutzen, die 
durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche 
Funktion oder von Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen oder 
ähnliche Merkmale aufweisen, zu einem „Round tripping“ von Kapital führen. 


Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich um min-
destens zwei Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach einer 
Reihe von Transaktionen wieder zum ursprünglichen Steuerpflichtigen zurück gelangt.  


Für eine solche Transaktion genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung 
für eine juristische Sekunde. Wesentlich ist auch, dass die Transaktionen einem Gesamt-
plan folgen.  


Das Kennzeichen ist erfüllt, sofern beispielsweise ein inländisches Bauunternehmen Bar-
mittel in seine ausländische Konzernfinanzierungs-Tochterkapitalgesellschaft einlegt und 
diese dem Nutzer die Barmittel als Darlehen überlässt. Da es sich bei dem inländischen 
Nutzer um ein Bauunternehmen handelt, geht die Tochterkapitalgesellschaft nicht der 
primären wirtschaftlichen Tätigkeit des Konzerns nach. Als zusätzliche Voraussetzung 
muss bei dieser Transaktion auch ein steuerlicher Vorteil vorhanden sein. 


Sofern ein steuerlicher Vorteil gegeben ist, ist das Kennzeichen beispielsweise auch er-
füllt, wenn die ausländische Mutterkapitalgesellschaft eines Konsumgüterkonzern von 
ihrer deutschen Tochterkapitalgesellschaft eine Dividende bezieht und die zugeflossenen 
Mittel von der ausländischen Mutterkapitalgesellschaft unmittelbar und betragsgleich der 
deutschen Tochterkapitalgesellschaft wieder zurückgewährt werden. Die ausländische 
Mutterkapitalgesellschaft agiert als Finanz- und Beteiligungsholding. Sie übt damit keine 
primäre wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 Buchstabe c aus. 


Zu Absatz 1 Nummer 4 







 


Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a erfasst solche Fälle, in denen der Empfänger grenz-
überschreitender Zahlungen in einem Gebiet ansässig ist, welches keine oder sehr gerin-
ge Körperschaftsteuern erhebt und oft im allgemeinen Sprachgebrauch als sogenannte 
„Steueroase“ bezeichnet wird. 


Das klassische Beispiel für solche Fälle ist die so genannte „Double Irish with a Dutch 
Sandwich“ genannte Struktur, bei der Gewinne in solche Staaten verlagert werden, die 
entweder überhaupt keine Unternehmenssteuern erheben oder deren Unternehmens-
steuersatz bei null Prozent liegt, indem die Verknüpfung unterschiedlicher Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Qualifikationskonflikten hinsichtlich der Ansässigkeit von Zwischen-
gesellschaften und einer unzureichenden Hinzurechnungsbesteuerung kombiniert wird.  


Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b unterliegen die Fälle, in denen die grenzüberschreiten-
den Zahlungen steuerbefreit sind und nicht ihr Empfänger. Dies kann im Wege einer ge-
setzlichen Steuerbefreiung oder im Wege eines so genannten präferentiellen Steuerre-
gimes geschehen. 


Dieses Kennzeichen ist nur dann anwendbar, wenn ein steuerlicher Vorteil der Haupt-
grund oder einer der Hauptgründe der Gestaltung ist, wobei die vollständige Steuerbefrei-
ung der Zahlung nicht allein Grund für die Feststellung sein kann, dass ein solcher steuer-
licher Vorteil vorliegt. Insbesondere ist es nicht beabsichtigt, jegliche nach den einschlägi-
gen Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene Steuerbefreiung im Ansässigkeitsstaat 
zu erfassen.  


Als Beispiel dafür, dass keine Mitteilungspflicht ausgelöst wird, sei eine im Inland ansäs-
sige Muttergesellschaft zu nennen, die in einem anderen Mitgliedstaat an zwei dort an-
sässigen Tochtergesellschaften beteiligt ist. Die eine Tochtergesellschaft veräußert eine 
von ihr gehaltene Beteiligung nach dem Recht des Mitgliedstaats steuerfrei an die 
Schwestergesellschaft. Auch das mit Deutschland geschlossene Doppelbesteuerungsab-
kommen weist dem Mitgliedstaat das Besteuerungsrecht für die Veräußerungsgewinne 
zu. Soweit die Muttergesellschaft den Nachweis nach § 8 Nummer 9 AStG nicht erbringen 
kann, kann sich die Veräußerung ggf. in Form einer Hinzurechnungsbesteuerung bei der 
Muttergesellschaft im Inland auswirken. Dennoch liegt keine mitteilungspflichtige grenz-
überschreitende Gestaltung vor, weil die Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne für Un-
ternehmensbeteiligungen im Doppelbesteuerungsabkommen ausdrücklich so vorgesehen 
ist.  


Eine Mitteilungspflicht entfällt hingegen nicht schon deshalb, weil die inländische Mutter-
gesellschaft an der Gestaltung, d.h. der Veräußerung nicht beteiligt ist. Dies zeigt sich 
daran, dass nach den §§ 7ff. AStG auch solche Fälle in den Anwendungsbereich der Hin-
zurechnungsbesteuerung fallen. 


Ein präferentielles Steuerregime liegt hingegen regelmäßig dann vor, wenn bestimmte 
Branchen oder Sektoren im Vergleich zur übrigen Wirtschaft steuerlich begünstigt werden. 
Insoweit muss neben der Selektivität der Regelung noch eine von der Regelbesteuerung 
abweichende, niedrige Besteuerung hinzukommen.  


Ein klassisches Beispiel für dieses Kennzeichen sind solche Regelungen, die für Lizenz-
einkünfte eine bevorzugte Besteuerung vorsehen (sog. Patent-, Lizenz- oder IP-Boxen). 
Daran ändert sich auch nichts, wenn die Lizenzeinkünfte auf einer aktiven Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit im Sinne des modifizierten Nexus-Ansatzes der OECD beruhen. 


Zu Absatz 2 Nummer 1 


Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bestimmt, dass Zahlungen an staatenlose Zahlungs-
empfänger oder solche Zahlungsempfänger, die in einem Territorium ansässig sind, wel-
ches auf der Schwarzen Liste der EU geführt wird, mitteilungspflichtige Steuergestaltun-







 


gen darstellen. Als nicht-kooperative Staaten führt die EU derzeit Amerikanisch-Samoa, 
Guam, Namibia, Palau, Samoa, Trinidad und Tobago sowie die US Virgin Islands. 


Typischerweise sind staatenlose Zahlungsempfänger solche Personen, die bewusst eine 
steuerliche Ansässigkeit vermeiden. Dies erzielen sie entweder durch ihr tatsächliches 
Verhalten oder indem sie Qualifikationskonflikte zwischen den betroffenen Rechtsordnun-
gen ausnutzen.  


Das Kennzeichen ist beispielsweise im folgenden Fall erfüllt: Ein Drittstaaten-Nutzer be-
absichtigt, die im Inland ansässige Zielkapitalgesellschaft zu erwerben. Bereits bisher 
werden die Tätigkeiten des Nutzers in Deutschland über die aktiv tätige Holdingkapitalge-
sellschaft betrieben, welche alle deutschen Tochtergesellschaften hält. Die Holdingkapi-
talgesellschaft erwirbt die Zielkapitalgesellschaft mittels eines von der konzerneigenen, 
ausländischen Finanzierungsgesellschaft gewährten Darlehens. Sie ist in keinem Hoheits-
gebiet steuerlich ansässig und erzielt nun Zinserträge.  


Dieses Kennzeichen erfasst auch Fälle in denen die steuerliche Ansässigkeit nach den 
Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von beiden 
Vertragsstaaten nicht in korrespondierender Weise bestimmt wird. Dies kann beispiels-
weise bei der Bestimmung der Ansässigkeit einer Gesellschaft nach Maßgabe des Orts 
der tatsächlichen Geschäftsleitung auftreten, indem jeder Vertragsstaat davon ausgeht, 
dass der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung im jeweils anderen Staat ist. Folge ist, 
dass kein Staat das Besteuerungsrecht als sog. Ansässigkeitsstaat dieser Gesellschaft 
wahrnimmt. Dadurch können Fälle von doppelter Nichtbesteuerung auftreten.  


Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b erfasst solche Transaktionen, bei denen Steuerpflichtige 
vergleichbare Steuervergünstigten in mehreren Rechtsordnungen beantragen oder erhal-
ten, ohne dass ein formeller Antrag erforderlich ist.  


Unter die Regelung fallen solche Fallgestaltungen, in denen Abschreibungen zum Beispiel 
in Folge von Qualifikationskonflikten in mehreren Staaten geltend gemacht werden: Eine 
inländische Fluggesellschaft (Leasingnehmer) least bei dem ausländischen Leasingunter-
nehmen (Leasinggeber) ein Flugzeug. Beiden Parteien wird das Flugzeug von ihrem je-
weiligen Ansässigkeitsstaat bilanziell zugerechnet. Somit können beide Unternehmen 
Abschreibungen als Betriebsausgaben geltend machen. Dasselbe Wirtschaftsgut wird 
folglich in zwei Staaten abgeschrieben. Dasselbe kann in Betriebsstätten-Fällen, die nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung freigestellt werden, auftreten, 
wenn der Vermögenswert sowohl der Betriebsstätte als auch dem Stammhaus zugerech-
net wird. 


Von dem Kennzeichen sind jedoch nicht solche Fälle erfasst, in denen eine Doppelbe-
steuerung im Wege der Anrechnungsmethode beseitigt werden soll. Beispielsweise un-
terhält ein inländischer Nutzer in einem Staat, mit dem kein Doppelbesteuerungsabkom-
men geschlossen wurde, eine Betriebsstätte. In der Betriebsstätte werden Waren produ-
ziert. Die dafür notwendigen Maschinen werden nach den jeweiligen Gewinnermittlungs-
vorschriften abgeschrieben. Das Betriebsstättenergebnis wird in dem Betriebsstättenstaat 
besteuert. In Deutschland fließt das Ergebnis der Betriebsstätte in die Gewinnermittlung 
des Nutzers ein. Gleichzeitig werden die ausländischen Steuern gemäß § 34c EStG in 
Verbindung mit § 26 KStG angerechnet. Die Abschreibungen der Maschinen werden so-
wohl im ausländischen Staat als auch in Deutschland berücksichtigt.  


Eine Mitteilungspflicht ist aufgrund teleologischer Reduktion nicht erforderlich, soweit die 
doppelte Geltendmachung einer Abschreibung darauf beruht, dass ebenso eine doppelte 
Berücksichtigung von Einnahmen vorliegt. 


Ebenfalls von diesem Kennzeichen erfasst sind Fälle, in denen eine Befreiung von einer 
Doppelbesteuerung mehrfach für dieselben Einkünfte oder Vermögen beantragt werden. 
Dies kann beispielsweise bei solchen Drei-Staaten-Konstellationen vorkommen, in denen 







 


auf Basis des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den ersten beiden Staaten eine 
Freistellung der Einkünfte im zweiten Staat beantragt wird und auf Basis des Doppelbe-
steuerungsabkommens zwischen dem ersten und dem dritten Staat eine Freistellung der 
Einkünfte im ersten Staat erzielt wird. Um dies zu erreichen, können beispielsweise Quali-
fikationskonflikte oder Zuordnungskonflikte im Hinblick auf eine steuerliche Transaktion, 
die diese drei Staaten betrifft, genutzt werden. 


Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c sieht eine Mitteilungspflicht für solche Gestaltungen vor, 
bei denen eine Übertragung von Vermögenswerten in den beteiligten Rechtsgebieten 
steuerlich unterschiedlich beurteilt wird und deshalb womöglich fiskalisch ungewollte 
Auswirkungen hat. 


Vom Kennzeichen sind solche Fälle umfasst, in denen es aufgrund eines Qualifikations-
konflikts zu sog. „weißen Einkünften“ (doppelte Nichtbesteuerung) kommt. Dies kann bei-
spielsweise bei einer unterschiedlichen Qualifikation desselben Rechtsgebildes (bei-
spielsweise transparente vs. intransparente Behandlung einer Personengesellschaft) bzw. 
Sachverhalts (beispielsweise Eigenkapital vs. Verbindlichkeit sowie Sondervergütungen 
bei Personengesellschaften) der Fall sein. Unter das Kennzeichen fallen auch solche Fäl-
le, bei denen z. B. eine Differenz zwischen Veräußerungspreis im Veräußererstaat und 
Anschaffungspreis im Erwerberstaat besteht. 


Zu Absatz 2 Nummer 2 


Absatz 2 Nummer 2 knüpft an den Standard für den automatischen Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard der OECD (Com-
mon Reporting Standard – CRS) (gemeinsamer Meldestandard). Absatz 2 Nummer 2 re-
gelt die detaillierte Umschreibung solcher Kennzeichen, die Steuergestaltungen umfas-
sen, deren Ziel es ist, eine unzureichende Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards 
durch Staaten und Gebiete oder Finanzinstitute oder der von ihnen Beauftragten als auch 
die Nichtanwendbarkeit des gemeinsamen Meldestandards auszunutzen. Die Nichtan-
wendbarkeit kann darauf zurückgehen, dass ein Staat oder Gebiet an dem Informations-
austausch nicht teilnimmt oder dass der persönliche, sachliche oder zeitliche Anwen-
dungsbereich des an sich umgesetzten gemeinsamen Meldestandards vermieden wird. 
Das Ausnutzen verwirklicht sich darin, dass ein Informationsaustausch über Finanzkonten 
nicht, nicht vollständig, nicht verwertbar, nicht mit dem richtigen Endadressaten oder nicht 
zur richtigen Zeit erfolgt. 


Die Detailbeschreibung verweist hinsichtlich der Begriffe „Finanzkonto“, „Finanzinstitut“, 
„Kontoinhaber“ und „beherrschende Person“ auf die Begriffsbestimmungen in den §§ 19 
und 20 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten. Damit folgt die Umsetzung der Richtlinie 2018/822/EU, die ihrerseits für die Zwecke 
der Bestimmung dieser Begriffe auf die Begriffsbestimmung der Richtlinie 2014/107/EU 
verweist. 


Die Buchstaben a bis f des Absatz 2 Nummer 2 stehen in einem Alternativverhältnis zuei-
nander. 


Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a sieht die Mitteilungspflicht solcher Steuergestaltungen 
vor, welche die Nutzung eines Kontos, Produkts oder einer Anlage umfassen, die formal 
nicht zur Annahme eines meldepflichtigen Kontos führen, obwohl dieses Konto, Produkt 
oder diese Anlage typische Merkmale eines nach dem gemeinsamen Meldestandard mel-
depflichtigen Finanzkontos beinhaltet.  


Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b sieht die Mitteilungspflicht von Steuergestaltungen vor, 
die zum Gegenstand haben, dass ein meldepflichtiges Finanzkonto oder Vermögenswerte 
in einen Staat, ein Territorium oder eine sonstige Jurisdiktion übertragen werden, der oder 
das keinen Finanzkonteninformationsaustausch nach dem gemeinsamen Meldestandard 
mit dem Staat oder dem Territorium durchführt, in dem der Nutzer dieser/des Steuerge-







 


staltung/meldepflichtigen Finanzkontos ansässig ist. Die Einbeziehung eines solchen 
Staates oder Territoriums in eine solche Steuergestaltung steht einer Übertragung gleich. 


Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c sieht die Mitteilungspflicht von Steuergestaltungen vor, 
die Einkünfte und Vermögen als Produkte oder Zahlungen einstufen, die nicht dem ge-
meinsamen Meldestandard unterliegen. Damit ist eine Umqualifizierung von Einkünften 
und Vermögensgegenständen zu Finanzprodukten erfasst, die keiner Meldeverpflichtung 
nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen.  


Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d erfasst Steuergestaltungen, die die Übertragung oder 
die Umwandlung eines Finanzinstituts oder eines Finanzkontos oder der darin enthalte-
nen Vermögenswerte, welche grundsätzlich als meldende Finanzinstitute oder melde-
pflichtige Finanzkonten einzustufen sind, in Finanzinstitute, Finanzkonten oder in Vermö-
genswerte, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards un-
terliegen, vorsehen. 


In Abgrenzung zu dem Buchstaben d erfasst Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e Steuerge-
staltungen, die keine Übertragung oder Umwandlung eines meldenden Finanzinstituts 
oder meldepflichtigen Finanzkontos zum Gegenstand haben, jedoch Rechtspersonen, 
Steuergestaltungen oder Strukturen einbeziehen, die die Meldung eines oder mehrerer 
Kontoinhaber bzw. einer oder mehrerer beherrschenden Personen im Rahmen des auto-
matischen Informationsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Melde-
standard ausschließen oder vorgeblich ausschließen. 


Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f beschreibt Steuergestaltungen, die darauf abzielen, 
Schwächen in den Verfahren, die Finanzinstitute zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht bezüg-
lich des gemeinsamen Meldestandards anwenden, auszunutzen oder diese aushöhlen. 
Dies schließt die Einbeziehung solcher Staaten und Territorien in die Steuergestaltung mit 
ein, die über ungeeignete bzw. schwache Regelungen über die Durchsetzung von Rege-
lungen für die Durchführung von Vorschriften gegen die Geldwäsche oder mit schwachen 
Transparenzanforderungen für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen ausge-
stattet sind.  


Zu Absatz 2 Nummer 3 


Absatz 2 Nummer 3 regelt die detaillierte Umschreibung solcher Kennzeichen, die Steu-
ergestaltungen umfassen, deren Ziel es ist, durch das Zwischenschalten von rechtlich 
oder wirtschaftlich intransparenten Eigentumsketten durch verschiedene Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen die Identität wirtschaftlicher Eigentümer zu ver-
schleiern. Es ist in diesem Zusammenhang nicht Voraussetzung, dass die Identität des 
wirtschaftlich Berechtigten verschleiert wird, um eine zutreffende Meldung nach dem ge-
meinsamen Meldestandard zu verhindern oder zu erschweren. Für die Bejahung des 
Kennzeichens nach Absatz 2 Nummer 3 müssen die Voraussetzungen nach Buchstabe a 
bis c kumulativ erfüllt sein. 


Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a konkretisiert dabei die Voraussetzung, dass Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen verwendet werden, die keine tatsächliche wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessenen Personal, Vermögenswerten und 
Räumlichkeiten begründet werden kann. Dies kennzeichnet regelmäßig passive Gesell-
schaften, die als reine Briefkastenfirmen die Ermittlung der hinter ihnen stehenden Be-
rechtigten erschweren.  


In Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b wird verlangt, dass die einbezogenen Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen in anderen Staaten oder Territorien eingetragen, 
ansässig oder niedergelassen sind oder dort verwaltet oder anderweitig kontrolliert wer-
den als dem Staat oder Territorium, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlichen Eigen-
tümer der von diesen Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Ver-
mögenswerte ansässig sind.  







 


Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe c sieht vor, dass die wirtschaftlichen Eigentümer der ein-
bezogenen Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen nicht nach der Richtlinie 
2015/849/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhin-
derung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terroris-
musfinanzierung (Vierte EU-Geldwäscherichtlinie) identifizierbar gemacht werden. 


Zu Absatz 2 Nummer 4 


Bei Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird auf die Nutzung unilateraler Safe-Harbor-
Regelungen abgestellt. Eine Safe-Harbour-Regelung im vorliegenden Sinne ist eine Re-
gelung, die für eine festgelegte Kategorie von Steuerpflichtigen oder Geschäftsvorfällen 
gilt und dafür in Betracht kommende Steuerpflichtige von bestimmten Verpflichtungen 
befreit, die aufgrund der allgemeinen Verrechnungspreisvorschriften eines Staats sonst zu 
erfüllen wären. Eine Safe-Harbour-Regelung ersetzt die Verpflichtungen des allgemeinen 
Verrechnungspreissystems durch einfachere Verpflichtungen. Es handelt sich um ein 
spezifisches Kennzeichen hinsichtlich der Verrechnungspreisgestaltung. 


Von dem Kennzeichen werden Fälle erfasst, bei denen es keine eigenständige Ermittlung 
des (angemessenen) Verrechnungspreises gibt, sondern Pauschalen zur Anwendung 
kommen. Sofern eine vom Kennzeichen betroffene Regelung von der OECD akzeptiert 
wird, handelt es sich nicht um eine unilaterale Regelung.  


Im Rahmen von Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b wird die Übertragung von schwer zu 
bewertenden immateriellen Wirtschaftsgütern zwischen verbundenen Unternehmen als 
Kennzeichen normiert. Der Begriff „schwer zu bewertende immaterielle Wirtschaftsgüter“ 
umfasst gemäß der Richtlinie 2018/822/EU immaterielle Werte oder Rechte an immateri-
ellen Werten, für die zum Zeitpunkt ihrer Übertragung zwischen verbundenen Unterneh-
men keine ausreichend verlässlichen Vergleichswerte vorliegen und zum Zeitpunkt der 
Transaktion die Prognosen voraussichtlicher Cashflows oder die vom übertragenen imma-
teriellen Wert erwarteten abzuleitenden Einkünfte oder die der Bewertung des immateriel-
len Werts zugrunde gelegten Annahmen höchst unsicher sind, weshalb der letztendliche 
Erfolg des immateriellen Werts zum Zeitpunkt der Übertragung nur schwer absehbar ist. 


Unter dieses Kennzeichen fallen u. a. Fälle, in denen das immaterielle Wirtschaftsgut zum 
Zeitpunkt des konzerninternen Transfers nur teilweise entwickelt, seine kommerzielle 
Verwertung erst zeitversetzt zu erwarten oder die Nutzung neuartig ist. Sind Patente oder 
Marken bei Eigentumsübertragung hingegen bereits verfestigt, hat sich mit anderen Wor-
ten bereits ein Marktpreis gebildet, liegt kein schwer zu bewertendes immaterielles Wirt-
schaftsgut vor. 


Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c normiert Übertragungen von Funktionen, Risiken oder 
Wirtschaftsgütern innerhalb von verbundenen Unternehmen. 


§ 138f – neu – 


§ 138f regelt das Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen. Im 
Einzelnen werden die Frist, der Datensatz einschließlich konkreter Ausführungen zu den 
zugrunde liegenden Angaben und Einzelheiten zum Verfahren hinsichtlich der Mitteilung 
einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung normiert.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 Satz 1 bestimmt, wem gegenüber die Mitteilung im Sinne des § 138d Absatz 1 
AO-E auf welche Art und in welcher Form zu erfolgen hat. Für die Entgegennahme sind 
die nach §§ 18 bis 20 zuständigen Finanzbehörden verantwortlich. Für die Frage der Zu-
ständigkeit ist auf denjenigen abzustellen, der zur Mitteilung verpflichtet ist. Dies ist unmit-
telbar der Intermediär nach Absatz 1. Für den Fall, dass der Nutzer zur Mitteilung ver-
pflichtet ist, ist Absatz 1 über Absatz 7 entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus regelt 







 


die Vorschrift, dass die Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle zu erfolgen hat. Die Mitteilung hat nach Maßgabe der 
§§ 87a, 87b AO elektronisch zu erfolgen. Zur elektronischen Kommunikation mit der Fi-
nanzverwaltung stellt diese als amtlich bestimmte Schnittstelle das Verfahren ELSTER 
bereit.  


Nach Satz 2 erfolgt eine automatische Weiterleitung der Mitteilungen an das Bundeszent-
ralamt für Steuern. Eine gesonderte Bearbeitung der Mitteilungen durch das örtlich zu-
ständige Finanzamt erfolgt nicht. Die übermittelten Daten werden durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern aufgrund der Bestimmungen in Artikel 1 Nummer 2 Artikel 8ab Ab-
satz 13 und Artikel 1 Nummer 4 der Richtlinie 2018/822/EU im Rahmen des automati-
schen Informationsaustausches in das von der EU-Kommission eingerichtete sichere 
Zentralverzeichnis eingestellt. Hierdurch können die Informationen von den anderen Mit-
gliedstaaten abgerufen werden. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt die Frist, innerhalb der der Intermediär oder Nutzer (bei diesem nach 
Absatz 7 in Verbindung mit Absatz 2) die Mitteilung an die zuständige Finanzbehörde zu 
übermitteln hat und setzt damit die Vorgaben der Richtlinie 2018/822/EU unter Artikel 1 
Nummer 2 Artikel 8ab Absatz 1 und Absatz 7 um. Nach Satz 1 hat ein Intermediär die 
Mitteilung innerhalb von 30 Tagen abzusenden. 


Die nachfolgenden Sätze 2 und 3 regeln den Fristbeginn. Für den Beginn ist der Tag 
maßgebend, nach dem ein mitteilungspflichtiges Ereignis eintritt. Satz 3 definiert den Ein-
tritt eines mitteilungspflichtigen Ereignisses und teilt den maßgeblichen Zeitpunkt in drei 
Fallgestaltungen auf. Danach tritt die Mitteilungspflicht nach der ersten Variante ein, so-
bald die grenzüberschreitende Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitge-
stellt wird. Dies ist analog zu § 138d Absatz 7 AO-E insbesondere dann der Fall, wenn der 
Intermediär die vertraglichen Unterlagen an den Nutzer ausgehändigt hat. Die Realisie-
rung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist nur noch vom Nutzer abhängig. Der 
Intermediär hat insoweit die Gestaltung mit allen erforderlichen Informationen dem Nutzer 
rechtlich überlassen. Eine tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung ist hierbei noch 
nicht erforderlich. Nach der zweiten Variante liegt der Eintritt eines mitteilungspflichtigen 
Ereignisses vor, sofern die grenzüberschreitende Steuergestaltung für den Nutzer, der 
gleichzeitig auch Intermediär (vgl. § 138d Absatz 10 AO-E) ist, umsetzungsbereit ist. 
Hierunter fallen diejenigen Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung durch den Nutzer selbst entwickelt wird. Die dritte Variante knüpft den Fristbeginn 
an den Tag, nachdem der erste Schritt zur Umsetzung durch den Nutzer gemacht wurde. 
Entsprechend § 138d Absatz 7 AO-E kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn der 
Vertrag über die Nutzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung von einer auf-
schiebenden Bedingung abhängig ist und diese noch nicht eingetreten ist. Die Mitteilung 
hat dann spätestens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem der Nutzer erste Schritte zur 
Umsetzung der Steuergestaltung vornimmt. In Bezug auf die vorgenannten Fallgestaltun-
gen (Varianten eins bis drei) ist das Ereignis maßgebend, welches zeitlich zuerst eintritt. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Finanzverwaltung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt über grenzüberschreitende Steuergestaltungen informiert wird. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt den Inhalt des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes. Absatz 3 
Nummern 1 und 2 betreffen beide die Angaben zum Intermediär. Sie unterscheiden sich 
danach, ob der Intermediär eine natürliche oder keine natürliche Person ist. Im Falle einer 
natürlichen Person sind Vor- und Zuname, der Geburtstag und der Geburtsort anzugeben. 
Im Falle keiner natürlichen Person sind entsprechend die Firma, ggf. die Wirtschafts-
Identifikationsnummer oder die Steuernummer anzugeben. In beiden Fällen sind An-
schrift, die steuerliche Ansässigkeit und das Steueridentifikationsmerkmal anzugeben. 
Absatz 3 Nummer 3 und 4 bestimmen die mitteilungspflichtigen Angaben zum Nutzer, 
jeweils entsprechend der eben erläuterten Systematik. Absatz 3 Nummer 5 regelt wiede-
rum die notwendigen Angaben zu etwaigen verbundenen Unternehmen des Nutzers.  







 


Absatz 3 Nummer 6 bestimmt, dass der Mitteilungspflichtige das oder die Kennzeichen 
benennt, die nach § 138d Absatz 2 Nummer 3 eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen. 
Dabei genügt es, die betroffene Vorschrift im § 138e exakt zu zitieren. Eine Benennung 
des oder der Kennzeichens ist indes nicht erforderlich. Absatz 3 Nummer 7 verlangt im 
ersten Halbsatz, dass der Mitteilungspflichtige den Inhalt der Steuergestaltung zusam-
menfasst. (Diese Zusammenfassung muss dazu geeignet sein, dass ein sachkundiger, 
objektiver Dritter ohne weiteres verstehen kann, wie es im Rahmen der Steuergestaltung 
zu einem gesetzlich ausdrücklich nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil für den Nutzer 
kommt und was dieser steuerliche Vorteil ist. Zur Kontrolle sollte der Mitteilungspflichtige 
prüfen, ob es bei der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in einem rein nationalen 
Sachverhalt auch zu dem beabsichtigten steuerlichen Vorteil kommt). Zudem sollten ne-
ben rechtlichen Erwägungen auch die relevanten Tatsachen wie etwa die Geschäftstätig-
keit benannt werden. Die Regelung erfordert weiterhin, dass ggf. die allgemein bekannte 
Bezeichnung der Steuergestaltung benannt wird. In der Vergangenheit erhielten beson-
ders prominente Steuergestaltungen Bezeichnungen wie z. B. „Cum-Ex“ oder „Double 
Irish with a Dutch Sandwich“. Der zweite Halbsatz schränkt die Pflicht zur Inhaltszusam-
menfassung dahingehend ein, dass der Mitteilungspflichtige keine Handels-, Gewerbe-, 
oder Berufsgeheimnisse sowie Geschäftsverfahren oder Informationen, deren Offenle-
gung die öffentliche Ordnung verletzen würden, offenbaren muss. Absatz 3 Nummer 8 
fordert auch die Mitteilung des Datums, zu dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung 
nach § 138f Absatz 2 Nummer 3 Alternative 3 begonnen wird. Insoweit sind auch Vorbe-
reitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vorteil typischerweise erst mit Entstehung der 
jeweiligen Steuer zum Ende des Besteuerungszeitraums entsteht. Absatz 3 Nummer 9 
legt fest, dass auch die für das Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägi-
gen Vorschriften benannt werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst 
möglichst exakt zitiert wird. Handelt es sich um ausländische Vorschriften, ist auch die 
genaue Bezeichnung des jeweiligen Gesetzes einschließlich der Nationalität. Absatz 3 
Nummer 10 erfordert, dass der Mitteilungspflichtige den Wert der Steuergestaltung be-
nennt. Der Wert einer Steuergestaltung bemisst sich am erwarteten steuerlichen Vorteil 
nach § 138d Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a, Absatz 3. (Zur Kontrolle sollte der Mittei-
lungspflichtige prüfen, ob es bei der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in einem 
rein nationalen Sachverhalt auch zu dem beabsichtigten steuerlichen Vorteil kommt. So-
fern dies nicht der Fall ist, beziffert die Differenz in der steuerlichen Belastung den Wert 
des steuerlichen Vorteils.) Abschließend erfordert Absatz 3 Nummer 11 und 12, dass alle 
anderen Personen und Mitgliedstaaten benannt werden, die von der Steuergestaltung 
betroffen sind und der meldepflichtigen Person bekannt sind. Eine Betroffenheit liegt 
schon dann vor, wenn die Steuergestaltung wahrscheinlich steuerliche oder fiskalische 
Auswirkungen auf die genannten Personen oder Mitgliedstaaten hat. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 führt zur Erleichterung der Mitteilungsverfahren bei den unterschiedlichen Betei-
ligten das Konzept einer Vergabenummer ein. Nach Absatz 4 Satz 1 wird jeder eingegan-
genen Mitteilung nach § 138f Absatz 1 eine Vergabenummer zugewiesen. Diese Verga-
benummer wird nach Absatz 4 Satz 2 grundsätzlich den mitteilenden Intermediären mitge-
teilt. Sofern ein Fall des Absatzes 7 vorliegt, wird die Vergabenummer entsprechend dem 
mitteilenden Nutzer mitgeteilt. Die erhaltene Vergabenummer hat der Intermediär nach 
Absatz 4 Satz 3 jedem Nutzer mitzuteilen, damit dieser sich auf die bereits mitgeteilte 
Steuergestaltung berufen kann. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 sieht eine Verfahrenserleichterung bezüglich des Inhalts des amtlich vorge-
schriebenen Datensatzes vor, sofern es sich bei der mitteilungspflichtigen Steuergestal-
tung um eine so genannte marktfähige Steuergestaltung handelt. Absatz 5 Satz 1 enthält 
im ersten Halbsatz die Definition einer solchen marktfähigen Steuergestaltung. Maßgeb-
lich für die Marktfähigkeit ist, dass keine individuelle Anpassung erforderlich ist, um die 
Steuergestaltung zu implementieren. Dahinter steht das Ziel, den Erfüllungsaufwand für 
die Mitteilungspflichtigen zu verringern. Insoweit ist nicht jede individuelle Anpassung 







 


schon ein Ausschlusskriterium für die Marktfähigkeit einer Steuergestaltung. So würde die 
bloße Namens- oder Adressänderung des Nutzers nicht ausreichen. Maßgeblich sind 
vielmehr wesentliche Anpassungen, die das Wesen der Steuergestaltung, des steuerli-
chen Vorteils und der ihnen zugrundeliegenden Normen verändern. Wenn hingegen ein 
anderer (Mitglied-)Staat genutzt wird, um die Steuergestaltung zu implementieren, wäre 
dies eine individuelle Anpassung der Steuergestaltung. Sofern eine marktfähige Steuer-
gestaltung vorliegt, ist die Rechtsfolge in Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 geregelt. Aus Grün-
den der Datensparsamkeit muss keine umfassende neue Mitteilung erfolgen, sondern 
lediglich eine Aktualisierung im Hinblick auf neue Umstände. Der Mitteilungspflichtige hat 
dann nur bestimmte Pflichtangaben zu den beteiligten Intermediären, den Nutzern, der 
Inhaltszusammenfassung, dem Wert und den betroffenen Mitgliedstaaten zu aktualisie-
ren. Nicht erforderlich ist es, die verbundenen Unternehmen, die betroffenen Kennzei-
chen, das Implementierungsdatum, die betroffenen Vorschriften und die übrigen Personen 
erneut zu benennen. Nach Absatz 5 Satz 2 hat die Aktualisierung quartalsweise bis ein-
schließlich zum 10. Tag nach Quartalsende zu erfolgen, sofern neue Umstände vorliegen. 
Das ist immer dann der Fall, wenn sich die steuerlich erhebliche Tatsachen oder behördli-
che sowie gerichtliche Rechtsauffassungen verändern.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 bestimmt, wie die mitgeteilten Steuergestaltungen ausgewertet werden.  


Zu Absatz 7 


Absatz 7 regelt das Verfahren für den Fall des § 138d Absatz 8, bei dem der Nutzer zur 
Mitteilung verpflichtet ist, weil es keinen Intermediär gibt oder alle Intermediäre sich auf 
ihre Verschwiegenheitspflichten berufen. Absatz 7 Satz 3 bestimmt für die Fälle, in denen 
es mehrere Nutzer gibt, dass der mitteilungspflichtige Nutzer auch die übrigen Nutzer be-
nennt, sofern ihm die übrigen Nutzer bekannt sind.  


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 379 Absatz 2 Nummer 1e - neu - 


Zu Buchstabe a 


Der Ordnungswidrigkeitstatbestand des § 379 Absatz 2 Nummer 1 AO wird an die neue 
Mitteilungspflicht nach §§ 138d, 138f Absatz 2 [, 138f Absatz 3 Nummer 1 bis 6, 8 und 9] 
AO angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 379 Absatz 7 


Die vorsätzliche oder leichtfertige Verletzung der Mitteilungspflicht nach §§ 138d, 138f 
Absatz 2 [, 138f Absatz 3 Nummer 1 bis 6, 8 und 9] AO soll mit einem Bußgeld von bis zu 
25 000 Euro geahndet werden können, wenn die Handlung nicht nach § 378 AO geahndet 
wird. Die Höhe des Bußgeldrahmen ist erforderlich, um der Bedeutung dieser Mitteilungs-
pflicht nach §§ 138d, 138f Absatz 2 [, 138f Absatz 3 Nummer 1 bis 6, 8 und 9] AO Rech-
nung zu tragen. Der Bußgeldrahmen ist wirksam und verhältnismäßig. Er entspricht damit 
den Vorgaben von Artikel 25a der Richtlinie 2018/822/EU vom 25. Mai 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaus-
tauschs im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Ge-
staltungen.  







 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


… 


Zu Artikel 3 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 33 – neu – 


§ 33 EGAO schreibt den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den 
Mitteilungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen im Sinne der §§ 138d 
bis 138f AO-E fest und setzt damit die Vorgaben der Richtlinie 2018/822/EU unter 
Artikel 2 Absatz 1 um. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinie bis spätestens 
zum 31.Dezember 2019 in nationales Recht umzusetzen. Die neuen Regelungen sollen 
dann ab dem 1. Juli 2020 angewendet werden. Der erste Austausch der erhobenen Daten 
soll bis zum 31. Oktober 2020 abgeschlossen sein; danach erfolgt er quartalsweise. Jeder 
Mitgliedstaat muss zudem nach Artikel 1 Nummer 2 Artikel 8ab Absatz 12 der Richtlinie 
2018/822/EU Maßnahmen ergreifen, um Intermediäre bzw. Steuerpflichtige zur Vorlage 
von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen zu 
verpflichten, deren erster Schritt zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 1. Juli 2020 
umgesetzt wurde. Die Intermediäre bzw. Steuerpflichtigen müssen, sofern betroffen, bis 
zum 31. August 2020 Informationen über diese meldepflichtigen grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen vorlegen. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 34 – neu – 


… 


Zu Artikel 5 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Der automatische Austausch von Informationen über meldepflichtige grenz-
überschreitende Steuergestaltungen erfolgt zwischen den „zuständigen Behörden“ der 
Mitgliedstaaten (Artikel 1 Nummer 2 und 4 der Richtlinie 2018/822/EU). Das Bundeszent-
ralamt für Steuern ist für die Zwecke der Durchführung der Richtlinie 2011/16/EU gemäß 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG als zentrales Verbindungsbüro zuständige Behörde im Sinne 
des Artikel 3 Nummer 1 und 2 der Richtlinie 2011/16/EU. Die Anpassungen an § 5 FVG 
dienen vor diesem Hintergrund im Wesentlichen der Aktualisierung der Aufgabenzu-
weisung an das Bundeszentralamt für Steuern. 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c betrifft den automatischen Austausch von Informationen 
zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung aufgrund der Richtlinie 2015/2376/EU. Die bisherige Fassung der 
Nummer 5c enthielt eine Übergangsregelung für den Zeitraum bis zur Bereitstellung eines 
Zentralverzeichnisses der Mitgliedstaaten durch die Europäische Kommission, das zum 
effizienten Austausch dieser Informationen erst noch entwickelt werden musste. Dieses 
Zentralverzeichnis wurde in der zweiten Jahreshälfte 2017 bereitgestellt und wird seither 
verbindlich und ausschließlich durch die Mitgliedstaaten genutzt. Die Übergangsregelung 
ist damit obsolet. Die Neufassung der Nummer 5c trägt diesem Zustand Rechnung. Die 
Bezugnahme auf § 7 Absatz 9 EUAHiG konkretisiert die Entgegennahme und den 
weiteren inländischen Umgang mit den Informationen, die in das Zentralverzeichnis durch 
andere Mitgliedstaaten eingestellt werden.  







 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Aufgabe 
zugewiesen, Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungs-
modelle im Sinne der Richtlinie 2018/822/EU automatisch mit den zuständigen Behörden 
den anderen Mitgliedstaaten auszutauschen. Dabei verweist die Regelung auf § 7 
Absätze 13 und 14 EUAHiG, in denen die Einzelheiten der Übermittlung dieser 
Informationen an das Ausland bzw. ihre Entgegennahme aus dem Ausland geregelt 
werden. Der Regelungsgehalt der bisherigen Nummer 5f findet sich in der neuen 
Nummer 5g wieder. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 g - neu - 


In dem neuen § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g geht die Regelung der bisherigen 
Nummer 5f auf. Dabei wird die Regelung insoweit abgeändert, als dem Bundeszentralamt 
für Steuern zusätzlich die Auswertung von Informationen über meldepflichtige grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen nach Nummer 5f im Rahmen der ihm gesetzlich übertra-
genen Aufgaben zugewiesen wird. 


Die Auswertung dieser Informationen durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde 
soll davon unberührt bleiben. Die Nummer 5f wird durch die einheitliche Verweisung auf 
die Nummern 5c, 5d und 5f im Übrigen nur sprachlich angepasst. 


Zu Nummer 4 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 


Nummer 42 wird wegen der Anfügung einer neuen Nummer 43 redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 5 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 – neu – 


Durch die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes obliegt dem Bundeszentralamt für 
Steuern sowohl die Sammlung als auch die Auswertung und Prüfung der ihm nach § 138d 
bis § 138f der Abgabenordnung zugehenden Mitteilungen. Für die Sammlung der Mittei-
lungen ist ausschließlich das Bundeszentralamt für Steuern zuständig, da durch das Bun-
deszentralamt für Steuern auch die Einstellung in das sichere Zentralverzeichnis zum 
automatischen Informationsaustausch mit den anderen Mitgliedstaaten erfolgt. Die Prü-
fung und Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt durch eine Prüfgruppe, die 
aus Vertretern von Bund und obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese Prüf-
gruppe untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das ge-
naue Verfahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Gesetzes-
begründung zu § 138 f Absatz 6 AO-E verwiesen. 


Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


… 


Zu Artikel 7 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Das EUAHiG dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 
2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). Es regelt 







 


den Austausch von Informationen in Steuersachen zwischen Deutschland und den ande-
ren Mitgliedstaaten. Soweit die Richtlinie 2018/822/EU den Austausch von Informationen 
über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen unter den Mitgliedstaaten 
vorsieht, erfolgt deren Umsetzung durch die entsprechende Ergänzung des EUAHiG. Die 
vorgesehenen Änderungen des EUAHiG dienen in der Hauptsache dieser Umsetzung. 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht zu § 20 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Neufassung des § 20 (Statistiken und Bewertung) 
redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 2 Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Die in der Nummer 1 genannten Absätze des § 7 regeln für die Verfahren des automati-
schen Informationsaustausches die jeweilige Übermittlung an andere Mitgliedstaaten. 
Durch die Aufnahme einer rechtlichen Grundlage für die automatische Übermittlung von 
Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen durch das 
zentrale Verbindungsbüro an die Mitgliedstaaten bzw. deren Einstellung in das Zentral-
verzeichnis gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU ist der Begriff des auto-
matischen Austauschs um den Absatz 13 des § 7 zu erweitern. Somit gilt die Übermittlung 
bzw. die Einstellung meldepflichtiger grenzüberschreitender Steuergestaltung in das Aus-
land als automatischer Austausch im Sinne des EUAHiG. Die Regelung der bisherigen 
Nummer 2 des § 2 Absatz 2 (automatischer Austausch von Informationen über Finanz-
konten gemäß § 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten) wird in die Regelung der Nummer 1 des § 2 Absatz 2 integriert. Die Zu-
sammenfassung dient der Vereinfachung der Norm. 


Zu Nummer 2 


Der Regelungsinhalt der bisherigen Nummer 3 geht in der Nummer 2 auf. Die Einschrän-
kung mit Blick auf die Bestimmungen des § 7 wird aufgrund des automatischen Informati-
onsaustausches nach der Richtlinie 2018/822/EU um den Absatz 13 erweitert. Sie wird 
zusätzlich um den Absatz 2 erweitert und damit in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2014/107/EU berichtigt. Aufgrund der Konsolidierung der bisherigen Nummern 1 und 2 in 
Nummer 1 des Absatzes wird der Verweis auf Nummer 2 gestrichen. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 3 Satz 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 als „Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (Abl. L 64 vom 11.3.2011, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legal definiert. Aus diesem Grund kann der Ver-
weis in § 5 auf die „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist rein redaktio-
nell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 







 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absätze 3 und 4 Satz 1, Absatz 7 Satz 1 bis 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 als „Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (Abl. L 64 vom 11.3.2011, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legal definiert. Aus diesem Grund kann der Ver-
weis an den bezeichneten Stellen des § 7 auf die „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. 
Diese Änderung ist rein redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 8 


Die in § 7 Absatz 8 EUAHiG enthaltene Regelung der Ausnahme einer Anhörung im 
Rahmen des automatischen Informationsaustausches wird um die Übermittlung und Ent-
gegennahme von meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen erweitert. 


§ 7 Absatz 9 


Für den Austausch von Information zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vor-
abverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung hat die Europäische Kommis-
sion in der zweiten Jahreshälfte 2017 das Zentralverzeichnis gemäß Artikel 21 Absatz 5 
der Richtlinie 2011/16/ EU bereitgestellt. Die Neufassung des § 7 Absatz 9 erlaubt nach 
Satz 3 unverändert, dass das Bundeszentralamt für Steuern sowie die Landesfinanzbe-
hörden auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses zugreifen. Hierdurch wird insbesondere 
gewährleistet, dass bei Bedarf auch solche Informationen den Finanzbehörden für Aus-
wertungszwecke unmittelbar zur Verfügung stehen, die sich Finanzbehörden nicht zuord-
nen lassen. Da ein unmittelbarer Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten eröffnet ist, sieht der zweite Halbsatz insoweit 
die Benennung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediensteten vor, denen inso-
weit Kompetenzen der zuständigen Behörde verliehen werden. Unabhängig des eröffne-
ten Zugriffs bestimmen die Sätze 1 und 2 die Entgegennahme von Informationen aus dem 
Zentralverzeichnis durch das Bundeszentralamt für Steuern als zentrales Verbindungsbü-
ro, ihre Zuordnung zu sowie Weiterleitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde 
unter den Voraussetzungen des § 88 Absatz 3 und 4 AO. Hierdurch werden die in das 
Zentralverzeichnis eingestellten Informationen – soweit sie Deutschland betreffen - für die 
Zwecke des Besteuerungsverfahrens unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und 
Zweckmäßigkeitserwägungen nutzbar gemacht.  


Die im bisherigen § 7 Absatz 9 Satz 4 enthaltene Regelung zur Datenspeicherung entfällt 
im Zuge der Neufassung. Sie war redundant, da bereits § 3 Absatz 4 eine entsprechende 
Regelung zur Speicherung der Informationen enthält. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7 Absatz 12 Satz 1 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 als „Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (Abl. L 64 vom 11.3.2011, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legal definiert. Aus diesem Grund kann der Ver-
weis in § 7 Absatz 12 auf die „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist rein 
redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 







 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7 Absatz 12 Satz 3 - aufgehoben - 


Die bisherige in § 7 Absatz 12 Satz 3 enthaltene Regelung zur Speicherung von Informa-
tionen zu länderbezogenen Berichten entfällt. Sie war redundant, da bereits § 3 Absatz 4 
eine entsprechende Regelung enthält. 


Zu Buchstabe d 


§ 7 Absätze 13 und 14 sowie Absatz 15 - neu - 


Im neu gefassten § 7 Absatz 13 wird die rechtliche Grundlage für die Übermittlung der in 
Deutschland aufgrund von § 138f AO-E mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuergestal-
tungen durch das zentrale Verbindungsbüro an die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten geschaffen. Das zentrale Verbindungsbüro ist gem. § 3 Absatz 2 Satz 1 
das Bundeszentralamt für Steuern. Die Übermittlung erfolgt innerhalb eines Monats nach 
Ablauf des Quartals, in dem die Mitteilung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
gemäß § 138f Absatz 1 AO-E erfolgt ist, beginnend mit dem 3. Quartal 2020. Somit wird 
Artikel 8ab Absätze 13 und 18 der Richtlinie 2011/16/EU umgesetzt. Gleichzeitig wird auf 
die Nutzung der bis zum 30. Juni 2019 von der Europäischen Kommission zur Verfügung 
zu stellenden Standardformblätter nach Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie 2018/822/EU 
verwiesen, welche zur Erleichterung und Standardisierung des Übermittlungsverfahrens 
zu verwenden sein werden.  


Gemäß Artikel 1 Nummer 4 der Richtlinie 2018/822/EU wird die Europäische Kommission 
bis zum 31. Dezember 2019 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten einrich-
ten, das für den sicheren und effizienten Austausch der Informationen über meldepflichti-
ge grenzüberschreitende Steuergestaltungen zwischen den Mitgliedstaaten ab dem Zeit-
punkt seiner Bereitstellung zu nutzen sein wird. Ein solches Zentralverzeichnis wird be-
reits für den automatischen Austausch von Informationen zu grenzüberschreitenden Vor-
bescheiden oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung verwen-
det. Bei dem Zentralverzeichnis handelt es sich um eine Datenbank, in welche die von 
den Mitgliedstaaten auszutauschen Informationen durch die zuständigen Behörden ein-
gestellt werden. Gleichzeitig können von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
alle in dem Zentralverzeichnis enthaltenen Informationen abgerufen werden. Auf diese 
Weise erhalten die nationalen Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten Kenntnis zu grenz-
überschreitenden Steuergestaltungen, die ihnen bei einem jeweils bilateralen Austausch 
gar nicht zugänglich geworden wären. Absatz 13 enthält vor diesen Hintergründen die 
Bestimmung, dass dieses Zentralverzeichnis ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung zu 
nutzen ist. Damit wird der neuen Fassung des Artikels 21 Absatz 5 der Richtlinie 
2011/16/EU Rechnung getragen. 


Die bisherige in § 7 Absatz 13 erfasste Regelung geht in dem neuen § 20 auf. 


In dem neu gefassten § 7 Absatz 14 wird die rechtliche Grundlage für die Entgegennahme 
der durch die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8ab der 
Richtlinie 2011/16/EU übermittelten Informationen durch das zentrale Verbindungsbüro 
geschaffen. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung werden hierzu die Informationen aus 
dem Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 
2011/16/EU abgerufen. In beiden o. g. Fällen sollen die Informationen gemäß Satz 2 an 
die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde unter den Voraussetzungen des § 88 Ab-
satz 3 und 4 AO weitergeleitet werden. Hierdurch werden die in dem Zentralverzeichnis 
eingestellten Informationen für die Zwecke des Besteuerungsverfahrens unter Berücksich-
tigung von Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen nutzbar gemacht. Unab-
hängig davon soll es Satz 3 einer Prüfgruppe, die aus Vertretern von Bund und obersten 
Finanzbehörden der Länder besteht, für die Zwecke der Auswertung von Informationen 
über grenzüberschreitende Steuergestaltungen ermöglichen, ab dem Zeitpunkt der Be-
reitstellung des Zentralverzeichnisses auf die darin eingestellten Inhalte zuzugreifen. Da 
ein unmittelbarer Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den zuständigen 







 


Behörden der Mitgliedstaaten eröffnet ist, sieht der zweite Halbsatz in Satz 3 die Benen-
nung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediensteten vor, denen insoweit Kompe-
tenzen der zuständigen Behörde verliehen werden.  


Der bisherige § 7 Absatz 14 wird zu dem neuen § 7 Absatz 15. In der neu gefassten Re-
gelung wird nun ebenfalls § 7 Absatz 2 aufgenommen, um für das Bundeszentralamt für 
Steuern die Berechtigung zu schaffen, auch Informationen im Sinne des Absatzes 2 (In-
formationen über Finanzkonten gemäß § 2 des Gesetzes zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen) zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben auswerten zu dürfen (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 5 FVG). Dies ist 
besonders mit Blick auf die in § 20 (neu) genannten Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Bewertung der Richtlinie 2011/16/EU erforderlich. 


Zu Nummer 5 


§ 20 


Aufgrund der inhaltlichen Anpassung des § 20 wird die Überschrift dieser Norm entspre-
chend geändert.  


Die Neufassung des § 20 dient der Konsolidierung von Bestimmungen, die die quantitati-
ve und qualitative Bewertung der Zusammenarbeit der Verwaltungen der Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage der Richtlinie 2011/16/EU betreffen. 


Die Neufassung beinhaltet in Satz 1 Buchstabe a die Umsetzung der Bestimmung nach 
Artikel 23 Absatz 2 (Übermittlung aller sachdienlichen Informationen, die für die Bewer-
tung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Einklang der 
Richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und –umgehung notwendig 
sind -sogenanntes „Functioning of the Directive“; bislang ohne Entsprechung im EUAHiG), 
Absatz 3 (jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informationsaustau-
sches -sogenanntes „Yearly Assessment“; bislang geregelt in dem bisherigen § 7 Ab-
satz 13 Satz 1) und Absatz 4 (Vorlage statistischer Angaben zur Bewertung der Wirksam-
keit des Informationsaustausches nach der Richtlinie; bislang nur teilweise geregelt in 
dem bisherigen § 20 aufgrund Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2011/16/EU, der mit der 
Richtlinie 2015/2376/EU aufgehoben wurde) der Richtlinie 2011/16/EU. Bei der Übermitt-
lung dieser Informationen an die Europäische Kommission sind die von ihr hierzu im Weg 
von Durchführungsrechtsakten festgelegten Formen und die Bedingungen einzuhalten 
(vgl. insbesondere Durchführungsverordnung (EU) 2018/99 der Kommission vom 
22. Januar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 in Bezug 
auf die Form und die Bedingungen für die Übermittlung der jährlichen Bewertung der 
Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs und der Liste statistischer Anga-
ben, die die Mitgliedstaaten zur Bewertung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vorlegen 
müssen). 


Daneben wird mit Satz 1 Buchstabe b die bislang im EUAHiG nicht geregelte bilaterale 
Rückmeldung (sogenanntes „Annual Bilateral Feedback“) an die anderen Mitgliedstaaten 
zum automatischen Informationsaustausch ermöglicht und dadurch Artikel 14 Absatz 2 
der Richtlinie 2011/16/EU umgesetzt. 


Die Erfassung der nach Satz 1 zu übermittelnden Informationen quantitativer und qualita-
tiver Art erfordert die Mitwirkung der Landesfinanzbehörden. Satz 2 bestimmt im Hinblick 
darauf, dass die Einzelheiten dieses Zusammenwirkens von Bund und Ländern einver-
nehmlich bestimmt werden.  


Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt, dass die Artikel 1, 3, 5 und 7 am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 







 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, dass die Artikel 2, 4, und 6 am … in Kraft treten. 
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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Es wurde die Frage aufgeworfen, ob für Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers (z. B. private Pflegezusatzversicherung und Krankentagegeldversicherung) 
die 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge (§ 8 Absatz 2 Satz 9 EStG; ab 2014: § 8 Absatz 2 
Satz 11 EStG) anzuwenden ist.  
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen 
(§ 19 EStG, § 2 Absatz 1 LStDV 1990). Zum Arbeitslohn gehören auch Ausgaben, die ein 
Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder diesem nahestehende Personen für den Fall 
der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters oder des Todes 
abzusichern - Zukunftssicherung - (§ 2 Absatz 2 Nummer 3 Satz 1 LStDV 1990). 
 
Dem Arbeitnehmer fließt Arbeitslohn in Form von Barlohn zu, wenn er Versicherungsnehmer 
ist und der Arbeitgeber die Beiträge des Arbeitnehmers übernimmt (BFH-Urteile vom 
26. November 2002 - VI R 161/01 -, BStBl 2003 II Seite 331 und vom 13. September 
2007 - VI R 26/04 -, BStBl 2008 II Seite 204).  
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Seite 2  Auch wenn der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist und die versicherte Person der Arbeit-


nehmer, führt die Beitragszahlung des Arbeitgebers in der Regel zum Zufluss von Barlohn. 
Die 44-Euro-Grenze ist damit nicht anzuwenden. 
 
Der BFH führt in ständiger Rechtsprechung aus, dass die Arbeitslohnqualität von Zukunfts-
sicherungsleistungen, bei denen die Leistung des Arbeitgebers an einen Dritten (Versicherer) 
erfolgt, davon abhängt, ob sich der Vorgang - wirtschaftlich betrachtet - so darstellt, als ob der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mittel zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum 
Zweck seiner Zukunftssicherung verwendet hat (zuletzt BFH-Urteil vom 5. Juli 2012 
- VI R 11/11 -, BStBl 2013 II Seite 190). Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer - wirt-
schaftlich betrachtet - die Beiträge zur Verfügung, ist eine Qualifizierung als Barlohn gerecht-
fertigt.  
 
An der Qualifizierung als Barlohn ändert auch das BFH-Urteil vom 14. April 2011  
- VI R 24/10 - (BStBl II Seite 767) nichts. Der BFH hatte entschieden, dass die Gewährung 
von Krankenversicherungsschutz in Höhe der geleisteten Beiträge Sachlohn ist, wenn der 
Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber ausschließlich 
Versicherungsschutz und nicht auch eine Geldzahlung verlangen kann.  
 
Die Anwendung der 44-Euro-Freigrenze auf Zukunftssicherungsleistungen würde im Übrigen 
auch zu Wertungswidersprüchen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung führen, in 
der die Steuerfreistellung der Arbeitgeberbeiträge über § 3 Nummer 56 und 63 EStG in eine 
nachgelagerte Besteuerung nach § 22 Nummer 5 EStG mündet. Bei Zukunftssicherungs-
leistungen gilt im Einkommensteuerrecht ein eigenes Freistellungssystem, dem die 44-Euro-
Freigrenze wesensfremd ist. 
 
Die vorstehenden Grundsätze sind erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der 
für einen nach dem 31. Dezember 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und 
auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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1 Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 


steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 285, BStBl I S. 188) 


wurden die bisherigen steuerlichen Bestimmungen zum steuerlichen Reisekostenrecht umge-


staltet. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanz-


behörden der Länder gelten bei der Anwendung der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen


gesetzlichen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes zur steuerlichen Beurteilung von 


Reisekosten der Arbeitnehmer die folgenden Grundsätze: 


II. Anwendung der Regelungen bei den Einkünften aus nichtselbständiger 


Arbeit


1. Erste Tätigkeitsstätte, auswärtige Tätigkeit, weiträumiges Tätigkeitsgebiet, § 9 


Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a, Absatz 4 EStG 


a) Gesetzliche Definition „erste Tätigkeitsstätte“, § 9 Absatz 4 EStG


2 Zentraler Punkt der ab 1. Januar 2014 geltenden Neuregelungen ist die gesetzliche Definition 


der ersten Tätigkeitsstätte, die an die Stelle der regelmäßigen Arbeitsstätte tritt. Der Arbeit-


nehmer kann je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte, ggf. aber auch keine 


erste, sondern nur auswärtige Tätigkeitsstätten haben (§ 9 Absatz 4 Satz 5 EStG). Die Bestim-


mung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder arbeitsrechtlichen 


Festlegungen durch den Arbeitgeber (Rz. 5 ff.). Sind solche nicht vorhanden oder sind die 


getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, werden hilfsweise quantitative Kriterien (Rz. 25 ff.)


herangezogen. Voraussetzung ist zudem, dass der Arbeitnehmer in einer der in § 9 Absatz 4 


Satz 1 EStG genannten ortsfesten Einrichtungen (Rz. 3 ff.) dauerhaft (Rz. 13 ff.) tätig werden 


soll. Ein Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte ist außerhalb seiner Wohnung immer 


auswärts tätig. 


aa) Tätigkeitsstätte


3 Tätigkeitsstätte ist eine von der Wohnung getrennte, ortsfeste betriebliche Einrichtung. 


Baucontainer, die z. B. auf einer Großbaustelle längerfristig fest mit dem Erdreich 


verbunden sind und in denen sich z. B. Baubüros, Aufenthaltsräume oder Sanitär-


einrichtungen befinden, stellen „ortsfeste“ betriebliche Einrichtungen dar. Befinden sich 
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handelt es sich dabei nicht um mehrere, sondern nur um eine Tätigkeitsstätte. Fahr-


zeuge, Flugzeuge, Schiffe oder Tätigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebliche Einrichtungen 


sind keine Tätigkeitsstätten i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 1 EStG. Das häusliche Arbeitszimmer 


des Arbeitnehmers ist - wie bisher - keine betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers oder 


eines Dritten und kann daher auch zukünftig keine erste Tätigkeitsstätte sein. Dies gilt auch, 


wenn der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer einen oder mehrere Arbeitsräume anmietet, die der 


Wohnung des Arbeitnehmers zuzurechnen sind. Auch in diesem Fall handelt es sich bei 


einem häuslichen Arbeitszimmer um einen Teil der Wohnung des Arbeitnehmers. Zur 


Abgrenzung, welche Räume der Wohnung des Arbeitnehmers zuzurechnen sind, ist auf das 


Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall abzustellen (z. B. unmittelbare Nähe zu den 


privaten Wohnräumen). 


bb) Tätigkeitsstätte des Arbeitgebers bei einem verbundenen Unternehmen oder bei 


einem Dritten


4 Die Annahme einer Tätigkeitsstätte erfordert nicht, dass es sich um eine ortsfeste betriebliche 


Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers handelt. Von der Neuregelung erfasst werden 


auch Sachverhalte, in denen der Arbeitnehmer statt beim eigenen Arbeitgeber in einer orts-


festen betrieblichen Einrichtung eines der in § 15 AktG genannten Unternehmen oder eines 


Dritten (z. B. eines Kunden) tätig werden soll. Von einem solchen Tätigwerden kann dann 


nicht ausgegangen werden, wenn der Arbeitnehmer bei dem Dritten oder verbundenen 


Unternehmen z. B. nur eine Dienstleistung des Dritten in Anspruch nimmt oder einen 


Einkauf tätigt.


cc) Zuordnung mittels dienst- oder arbeitsrechtlicher Festlegung durch den 


Arbeitgeber


5 Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer einer solchen Tätigkeitsstätte 


(§ 9 Absatz 4 Satz 1 EStG) dauerhaft zugeordnet ist. Ist der Arbeitnehmer nur vorübergehend 


einer Tätigkeitsstätte zugeordnet, begründet er dort keine erste Tätigkeitsstätte (zur Abgren-


zung der Merkmale „dauerhaft“ und „vorübergehend“ vgl. Rz. 13). Die dauerhafte Zuordnung 


des Arbeitnehmers wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die 


diese ausfüllenden Absprachen oder Weisungen bestimmt (§ 9 Absatz 4 Satz 2 EStG). Das 


gilt für einzelne Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen, unabhängig davon, ob diese 


schriftlich oder mündlich erteilt worden sind. Die Zuordnung muss sich auf die Tätigkeit des 


Arbeitnehmers beziehen; dies ergibt sich aus § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG, der mit der beispiel-


haften Aufzählung darüber hinaus das Kriterium der Dauerhaftigkeit beschreibt. 
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6 Die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrichtung allein aus tarifrecht-


lichen, mitbestimmungsrechtlichen oder organisatorischen Gründen (z. B. Personalakten-


führung), ohne dass der Arbeitnehmer in dieser Einrichtung tätig werden soll, ist keine 


Zuordnung i. S. d. § 9 Absatz 4 EStG. Sofern der Arbeitnehmer in einer vom Arbeitgeber 


festgelegten Tätigkeitsstätte zumindest in ganz geringem Umfang tätig werden soll, z. B. 


Hilfs- und Nebentätigkeiten (Auftragsbestätigungen, Stundenzettel, Krank- und Urlaubs-


meldung abgeben etc.), kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu dieser Tätigkeitsstätte 


zuordnen, selbst wenn für die Zuordnung letztlich tarifrechtliche, mitbestimmungsrechtliche 


oder organisatorische Gründe ausschlaggebend sind. Auf die Qualität des Tätigwerdens 


kommt es dabei somit nicht an (anders als bei der Bestimmung anhand der quantitativen 


Zuordnungskriterien vgl. dazu Rz. 26). Vielmehr können, wie z. B. bei Festlegung einer 


Dienststelle/Dienststätte, auch Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung (s. o.) ausreichend 


sein (Vorrang des Dienst- oder Arbeitsrechts). Die Abgabe von Krank- oder Urlaubs-


meldungen durch Dritte (z. B. mittels Post, Bote oder Familienangehörige) reicht für 


eine Zuordnung nicht aus, da ein Tätigwerden auch ein persönliches Erscheinen des 


Arbeitnehmers voraussetzt.


7 Soll der Arbeitnehmer an mehreren Tätigkeitsstätten tätig werden und ist er einer bestimmten 


Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich dauerhaft zugeordnet, ist es unerheblich, in 


welchem Umfang er seine berufliche Tätigkeit an dieser oder an den anderen Tätigkeitsstätten 


ausüben soll. Auch auf die Regelmäßigkeit des Aufsuchens dieser Tätigkeitsstätten kommt es 


dann nicht mehr an.


8 Nicht mehr entscheidend ist zudem, ob an der vom Arbeitgeber nach § 9 Absatz 4 Satz 1 


EStG festgelegten Tätigkeitsstätte der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit liegt oder liegen 


soll. Die Rechtsprechung des BFH, die darauf abstellte, ob der zu beurteilenden Arbeitsstätte 


eine hinreichend zentrale Bedeutung gegenüber weiteren Tätigkeitsorten beizumessen war 


(vgl. BFH vom 9. Juni 2011, VI R 36/10, BStBl 2012 II S. 36), welche Tätigkeit an den 


verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen ausgeübt wurde und welches konkrete Gewicht 


dieser Tätigkeit zukam (vgl. BFH vom 9. Juni 2011, VI R 55/10, BStBl 2012 II S. 38), ist ab 


2014 gegenstandslos.


Beispiel 1


Der Vertriebsmitarbeiter V für die Region A soll einmal wöchentlich an den Firmensitz nach 


B fahren, dem er zugeordnet ist. Dort soll er die anfallenden Bürotätigkeiten erledigen und an 


Dienstbesprechungen teilnehmen. B ist erste Tätigkeitsstätte auf Grund der arbeitsrechtlichen 


Zuordnung. Dabei ist unerheblich, dass V überwiegend in der Region A und nicht in B tätig 


werden soll.
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Ordnet der Arbeitgeber den V dem Firmensitz in B nicht oder nicht eindeutig zu, erfolgt die 


Prüfung, ob eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt anhand der quantitativen Kriterien des § 9


Absatz 4 Satz 4 EStG (Rz. 25 ff.). In diesem Fall liegt in B keine erste Tätigkeitsstätte vor.


9 § 42 AO ist zu beachten. Insbesondere bei Gesellschafter-Geschäftsführern, Arbeitnehmer-


Ehegatten/Lebenspartnern und sonstigen, mitarbeitenden Familienangehörigen ist ent-


scheidend, ob die getroffenen Vereinbarungen einem Fremdvergleich standhalten.


10 Da die dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers eindeutig sein 


muss, ist sie vom Arbeitgeber zu dokumentieren. In Betracht kommen hierfür z. B. Regelun-


gen im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag, in Protokollnotizen, dienstrechtlichen Verfügungen, 


Einsatzplänen, Reiserichtlinien, Reisekostenabrechnungen, der Ansatz eines geldwerten 


Vorteils für die Nutzung eines Dienstwagens für die Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte 


oder vom Arbeitgeber als Nachweis seiner Zuordnungsentscheidung vorgelegte Organigram-


me. Fehlt ein Nachweis oder die Glaubhaftmachung einer eindeutigen Zuordnung, gilt § 9


Absatz 4 Satz 4 EStG.


11 Ein Organigramm kann gegen den Willen des Arbeitgebers nicht als Nachweis zur Bestim-


mung einer ersten Tätigkeitsstätte herangezogen werden, wenn der Arbeitgeber tatsächlich 


keine Zuordnung seines Arbeitnehmers zu einer Tätigkeitsstätte getroffen hat und kein 


anderer Nachweis über die Zuordnung erbracht wird. In diesen Fällen ist anhand der quan-


titativen Kriterien nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG zu prüfen, ob der Arbeitnehmer eine erste 


Tätigkeitsstätte hat. Indiz für eine dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung des 


Arbeitgebers kann auch sein, dass z. B. nach der Reiserichtlinie gerade für Tätigkeiten an 


dieser Tätigkeitsstätte keine Reisekosten gezahlt werden bzw. die Besteuerung eines 


geldwerten Vorteils für die Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte bei Dienstwagen-


gestellung erfolgt.


12 § 9 Absatz 4 Satz 1 bis 3 EStG sieht die Möglichkeit einer Zuordnungsentscheidung des 


Arbeitgebers zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte vor. 


Der Arbeitgeber kann dienst- oder arbeitsrechtlich daher nicht festlegen, dass der Arbeit-


nehmer keine erste Tätigkeitsstätte hat (Negativfestlegung). Er kann allerdings (ggf. auch 


ausdrücklich) darauf verzichten, eine erste Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich 


festzulegen, oder ausdrücklich erklären, dass organisatorische Zuordnungen keine erste 


Tätigkeitsstätte begründen sollen. In diesen Fällen erfolgt die Prüfung, ob eine erste 


Tätigkeitsstätte gegeben ist, anhand der quantitativen Zuordnungskriterien nach § 9 Absatz 4 


Satz 4 EStG (Rz. 25 ff.). Der Arbeitgeber kann zudem festlegen, dass sich die Bestimmung 


der ersten Tätigkeitsstätte nach den quantitativen Zuordnungskriterien des § 9 Absatz 4 Satz 4 


EStG richtet. Im Ergebnis ist eine Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers mittels dienst-
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Tätigkeitsstätte abweichend von den quantitativen Zuordnungskriterien festlegen will.


Beispiel 2


In Einstellungsbögen bzw. in Arbeitsverträgen ist aufgrund des Nachweisgesetzes und 


tariflicher Regelungen ein Einstellungs-, Anstellungs- oder Arbeitsort des Arbeitnehmers 


bestimmt. Hierbei handelt es sich nicht um eine Zuordnung i. S. d. § 9 Absatz 4 EStG, 


wenn der Arbeitgeber schriftlich auch gegenüber dem Arbeitnehmer bzw. in der Reise-


richtlinie des Unternehmens erklärt, dass dadurch keine arbeitsrechtliche Zuordnung zu 


einer ersten Tätigkeitsstätte erfolgen soll.


dd) Dauerhafte Zuordnung


13 Die Zuordnung durch den Arbeitgeber zu einer Tätigkeitsstätte muss auf Dauer angelegt sein 


(Prognose). Die typischen Fälle einer dauerhaften Zuordnung sind nach § 9 Absatz 4 Satz 3 


EStG die unbefristete Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer bestimmten betrieblichen Ein-


richtung, die Zuordnung für die gesamte Dauer des - befristeten oder unbefristeten - Dienst-


verhältnisses oder die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus. Die 


Zuordnung „bis auf Weiteres“ ist eine Zuordnung ohne Befristung und damit dauerhaft. 


Entscheidend sind dabei allein die Festlegungen des Arbeitgebers und die im Rahmen 


des Dienstverhältnisses erteilten Weisungen.


Beispiel 3


Der Arbeitnehmer A ist von der Firma Z als technischer Zeichner ausschließlich für ein 


Projekt befristet eingestellt worden. Das Arbeitsverhältnis von A soll vertragsgemäß nach 


Ablauf der Befristung enden.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei Z auf Grund der arbeitsrechtlichen Zuordnung des 


Arbeitgebers seine erste Tätigkeitsstätte.


14 Für die Beurteilung, ob eine dauerhafte Zuordnung vorliegt, ist die auf die Zukunft gerichtete 


prognostische Betrachtung (Ex-ante-Betrachtung) maßgebend. Die Änderung einer Zuord-


nung durch den Arbeitgeber ist mit Wirkung für die Zukunft zu berücksichtigen. 


Beispiel 4


Der in H wohnende Arbeitnehmer A ist bis auf Weiteres an drei Tagen in der Woche in einer 


Filiale seines Arbeitgebers in H und an zwei Tagen in der Woche in einer Filiale seines 


Arbeitgebers in S tätig. Der Arbeitgeber hatte zunächst die Filiale in S als erste Tätigkeits-


stätte festgelegt. Ab 1. Juli 2014 legt er H als erste Tätigkeitsstätte fest.


Bis 30. Juni 2014 hat der Arbeitnehmer in S seine erste Tätigkeitsstätte. Ab 1. Juli 2014 ist die 


erste Tätigkeitsstätte in H.
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Der Arbeitnehmer A ist unbefristet beschäftigt. Für einen Zeitraum von 36 Monaten soll er 


überwiegend in der Filiale X arbeiten. In der Filiale Y soll er nur an Teambesprechungen, 


Mitarbeiterschulungen und sonstigen Firmenveranstaltungen teilnehmen. Diese finden 


voraussichtlich einmal pro Monat statt. Der Arbeitgeber hat A der Filiale Y arbeitsrechtlich 


dauerhaft zugeordnet.


Erste Tätigkeitsstätte ist die Filiale Y, da A dort arbeitsrechtlich dauerhaft zugeordnet ist.


Abwandlung


Ordnet der Arbeitgeber nicht zu, liegt keine erste Tätigkeitsstätte vor; in der Filiale X soll A


nicht dauerhaft tätig werden und in der Filiale Y nicht in dem nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG 


(Rz. 25 ff.) erforderlichen quantitativen Umfang.


15 Eine Änderung der Zuordnung kann auch vorliegen, wenn sich das Berufsbild des Arbeit-


nehmers aufgrund der Vorgaben des Arbeitgebers dauerhaft ändert, so z. B. wenn ein 


Außendienstmitarbeiter auf Dauer in den Innendienst wechselt.


Beispiel 6


Der Arbeitnehmer A ist von seinem Arbeitgeber unbefristet eingestellt worden, um dauerhaft 


in der Filiale Y zu arbeiten. In den ersten 36 Monaten seiner Beschäftigung soll A aber 


zunächst ausschließlich die Filiale X führen. In der Filiale Y soll er während dieser Zeit nicht, 


auch nicht in ganz geringem Umfang tätig werden.


Die Filiale X ist keine erste Tätigkeitsstätte, da A dort lediglich für 36 Monate und damit 


nicht dauerhaft tätig werden soll (unabhängig vom quantitativen Umfang der Tätigkeit). Die 


Filiale Y wird erst nach Ablauf von 36 Monaten erste Tätigkeitsstätte, wenn A dort tätig 


werden soll.


16 Weichen die tatsächlichen Verhältnisse durch unvorhersehbare Ereignisse, wie etwa Krank-


heit, politische Unruhen am Tätigkeitsort, Insolvenz des Kunden o. ä. von der ursprünglichen 


Festlegung (Prognose) der dauerhaften Zuordnung ab, bleibt die zuvor getroffene Prognose-


entscheidung für die Vergangenheit bezüglich des Vorliegens der ersten Tätigkeitsstätte maß-


gebend. 


Beispiel 7


Der Kundendienstmonteur K soll an der betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers in A 


lediglich in unregelmäßigen Abständen seine Aufträge abholen und abrechnen, Urlaubs-


anträge abgeben und gelegentlich an Besprechungen teilnehmen (vgl. Rz. 26). K ist der 


betrieblichen Einrichtung in A nicht arbeitsrechtlich zugeordnet. Seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit soll K ausschließlich bei verschiedenen Kunden ausüben. Auf Grund ungeplanter 


betrieblicher Abläufe ergibt es sich, dass K über einen Zeitraum von 12 Monaten nun die 
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Berichte zu verfassen (= Teil seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit).


Auch wenn K für einen Zeitraum von 12 Monaten arbeitstäglich einen Teil seiner beruflichen 


Tätigkeit in der betrieblichen Einrichtung in A ausüben soll, führt dies mangels Dauer-


haftigkeit noch nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte. Die ursprüngliche Prognose sah dies 


nicht vor und nach der neuen Prognose sollen diese Arbeiten am Betriebssitz in A nur 


vorübergehend ausgeübt werden. 


17 Wird eine auf höchstens 48 Monate geplante Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers verlängert, 


kommt es darauf an, ob dieser vom Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung an noch mehr 


als 48 Monate an der Tätigkeitsstätte eingesetzt werden soll.


Beispiel 8


Der unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer A wird für eine Projektdauer von voraussichtlich 


18 Monaten der betrieblichen Einrichtung in M zugeordnet. Nach 18 Monaten wird die 


Zuordnung um 36 Monate verlängert.


Obwohl A insgesamt 54 Monate in M tätig wird, hat er dort keine erste Tätigkeitsstätte. Die 


vom Gesetz vorgegebene Prognose-Betrachtung bedeutet, dass A weder im Zeitpunkt der


erstmaligen Zuordnung noch im Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung für mehr als 


48 Monate in M eingesetzt werden sollte.


Abwandlung


Die Zuordnung von A wird bereits nach drei Monaten um 36 Monate auf insgesamt 


54 Monate verlängert. 


Ab dem Zeitpunkt der Verlängerungsentscheidung hat A seine erste Tätigkeitsstätte in M, da 


er ab diesem Zeitpunkt noch 51 Monate und somit dauerhaft in M tätig werden soll. Das gilt 


auch, wenn A für diese Tätigkeit neu eingestellt und eine Probezeit vereinbart wurde oder das 


Projekt planwidrig bereits nach 12 Monaten beendet wird. Die steuerliche Beurteilung der 


ersten drei Monate als beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit bleibt von der Verlängerungs-


entscheidung unberührt.


18 Bei einer sog. Kettenabordnung ist keine dauerhafte Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte 


gegeben, wenn die einzelne Abordnung jeweils einen Zeitraum von höchstens 48 Monaten 


umfasst.


19 Eine dauerhafte Zuordnung ist gegeben, wenn das Dienstverhältnis auf einen anderen Arbeit-


geber ausgelagert wird und der Arbeitnehmer für die gesamte Dauer des neuen Beschäfti-


gungsverhältnisses oder länger als 48 Monate weiterhin an seiner früheren Tätigkeitsstätte des 


bisherigen Arbeitgebers tätig werden soll (sog. Outsourcing). Die anders lautende Recht-


sprechung des BFH (vgl. BFH vom 9. Februar 2012, VI R 22/10, BStBl II S. 827) ist über-
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(nach § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG, wenn er „bis auf Weiteres“ also unbefristet, für die gesamte 


Dauer des Leiharbeitsverhältnisses oder länger als 48 Monate) in einer ortsfesten betrieb-


lichen Einrichtung des Entleihers tätig werden soll (vgl. BFH vom 17. Juni 2010, VI R 35/08, 


BStBl II S. 852, der das Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte generell verneint hatte). 


Auch die Entscheidung des BFH, wonach die betriebliche Einrichtung eines Kunden des 


Arbeitgebers in der Regel keine regelmäßige Arbeitsstätte sein konnte (vgl. BFH vom 


13. Juni 2012, VI R 47/11, BStBl 2013 II S. 169), ist überholt, sofern der Arbeitnehmer 


dauerhaft beim Kunden des Arbeitgebers tätig werden soll. 


Beispiel 9


Der Arbeitnehmer A ist von der Zeitarbeitsfirma Z als technischer Zeichner ausschließlich für 


die Überlassung an die Projektentwicklungsfirma P eingestellt worden. Das Arbeitsverhältnis 


von A endet vertragsgemäß nach Abschluss des aktuellen Projekts bei P.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei der Projektentwicklungsfirma P seine erste Tätig-


keitsstätte, da er seine Tätigkeit bei P für die gesamte Dauer seines Dienstverhältnisses bei Z 


und damit dort dauerhaft ausüben soll.


Abwandlung


Der Arbeitnehmer A ist von der Zeitarbeitsfirma Z unbefristet als technischer Zeichner einge-


stellt worden und wird bis auf Weiteres an die Projektentwicklungsfirma P überlassen.


A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit bei der Projektentwicklungsfirma P seine erste 


Tätigkeitsstätte, da er seine Tätigkeit bei P ohne Befristung und damit dort dauerhaft ausüben 


soll.


20 Dienststelle/Dienststätte i. S. d. öffentlichen Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungs-


geldrechts ist die Stelle, bei der der Arbeitnehmer eingestellt oder zu der er versetzt, abge-


ordnet, zugeteilt, zugewiesen oder kommandiert worden ist. Jede dieser dienstlichen Maß-


nahmen führt dazu, dass diese Stelle zur neuen dienstrechtlichen Dienststelle/Dienststätte 


wird, unabhängig davon, ob die Maßnahme dauerhaft oder nur vorübergehend ist. Für die 


steuerrechtliche Beurteilung der dauerhaften Zuordnung zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte 


gilt insbesondere Folgendes:


Versetzung ohne zeitliche Befristung - dauerhafte Zuordnung, es wird eine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“ begründet.


Abordnung ohne zeitliche Befristung - dauerhafte Zuordnung, es wird eine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“ begründet.


Versetzung mit einer zeitlichen Befristung bis zu 48 Monaten - keine dauerhafte 


Zuordnung, damit keine neue „erste Tätigkeitsstätte“.
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mit dem Ziel der Versetzung - keine dauerhafte Zuordnung, damit keine neue „erste 


Tätigkeitsstätte“.


Entsprechendes gilt für abordnungs- oder versetzungsgleiche Maßnahmen (z. B. 


Kommandierung, Zuteilung, Zuweisung).


21 Bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unternehmen 


liegt beim aufnehmenden Unternehmen eine erste Tätigkeitsstätte dann vor, wenn der 


Arbeitnehmer im Rahmen eines eigenständigen Arbeitsvertrags mit dem aufnehmenden 


Unternehmen einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung dieses Unternehmens unbefristet 


zugeordnet ist, die Zuordnung die Dauer des gesamten - befristeten oder unbefristeten -


Dienstverhältnisses umfasst oder die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus 


reicht (vgl. § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG). Die Rechtsprechung des BFH, die darauf abstellte, 


dass ein Arbeitnehmer, der wiederholt befristet von seinem Arbeitgeber ins Ausland 


entsandt worden ist, dort keine regelmäßige Arbeitsstätte begründet (vgl. BFH vom 


10. April 2014, VI R 11/13, BStBl 2014 II S. 804), ist im Hinblick auf die gesetzliche 


Regelung des § 9 Absatz 4 EStG ab 2014 überholt.


Beispiel 10


Der Arbeitnehmer A ist von der ausländischen Muttergesellschaft M für zwei Jahre an die 


inländische Tochtergesellschaft T entsandt worden. A hat mit T einen eigenständigen Arbeits-


vertrag über zwei Jahre abgeschlossen, in dem er der inländischen Hauptniederlassung von T 


zugeordnet wurde.


A hat bei T seine erste Tätigkeitsstätte.


22 Wird ein Arbeitnehmer bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbun-


denen Unternehmen ohne Abschluss eines eigenständigen Arbeitsvertrags mit dem aufneh-


menden Unternehmen in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung dieses Unternehmens tätig, 


liegt beim aufnehmenden Unternehmen eine erste Tätigkeitsstätte nur dann vor, wenn der 


Arbeitnehmer vom entsendenden Unternehmen einer ortsfesten Einrichtung des aufnehmen-


den Unternehmens unbefristet zugeordnet ist, die Zuordnung die Dauer des gesamten 


- befristeten oder unbefristeten - Dienstverhältnisses umfasst oder die Zuordnung über einen 


Zeitraum von 48 Monaten hinaus reicht (vgl. § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG).


Beispiel 11


Der Arbeitnehmer A ist von der ausländischen Muttergesellschaft M im Rahmen eines unbe-


fristeten Arbeitsvertrags für zwei Jahre an die inländische Tochtergesellschaft T entsandt und 


für diesen Zeitraum der inländischen Hauptniederlassung von T zugeordnet worden. A hat 


mit T keinen eigenständigen Arbeitsvertrag abgeschlossen.
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nicht dauerhaft i. S. v. § 9 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Satz 3 EStG zugeordnet worden ist. Er übt 


für die Dauer seiner zweijährigen Tätigkeit bei T eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 


aus.


23 Fehlt es bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung zwischen verbundenen Unter-


nehmen an einer dauerhaften Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrich-


tung des aufnehmenden Unternehmens durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung oder 


ist die getroffene Festlegung nicht eindeutig, gelten die quantitativen Zuordnungskriterien des 


§ 9 Absatz 4 Satz 4 EStG (vgl. hierzu die Ausführungen zur Dauerhaftigkeit unter Rz. 13 ff.


und zu den quantitativen Kriterien unter Rz. 25 ff.).


ee) Anwendung der 48-Monatsfrist im Zusammenhang mit der Prüfung der 


dauerhaften Zuordnung ab 1. Januar 2014 


24 Für die Anwendung der im Zusammenhang mit der Prüfung einer dauerhaften Zuordnung 


gegebenenfalls zu beachtenden 48-Monatsfrist gilt Folgendes:


Für die Frage (Prognose), ob der Arbeitnehmer dauerhaft einer bestimmten Tätigkeitsstätte 


zugeordnet ist, kommt es maßgeblich auf den jeweiligen Beginn der durch den Arbeitnehmer 


auszuübenden Tätigkeit an. Dieser ist daher regelmäßig für die Anwendung der 48-Monats-


frist entscheidend, auch wenn er vor dem 1. Januar 2014 liegt. Hat der Arbeitgeber zu Beginn 


der Tätigkeit keine oder keine eindeutige Prognose getroffen oder eine solche nicht doku-


mentiert, konnte er diese bis spätestens zum 1. Januar 2014 treffen und dokumentieren.


Beispiel 12


Der Arbeitnehmer A hat seine Tätigkeit am 1. Juli 2010 an der Tätigkeitsstätte des Kunden K 


seines Arbeitgebers aufgenommen. Er soll dort bis zum 1. März 2014 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 1. Juli 2010; der Tätigkeitszeitraum beträgt weniger als 


48 Monate. A hat ab 1. Januar 2014 bei dem Kunden K weiterhin keine erste Tätigkeitsstätte.


Abwandlung


A hat seine Tätigkeit am 1. Juli 2010 an einer Tätigkeitsstätte des Kunden K seines Arbeit-


gebers aufgenommen und soll dort bis zum 31. Dezember 2014 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 1. Juli 2010; der Tätigkeitszeitraum beträgt mehr als 


48 Monate. Ab 1. Januar 2014 hat Arbeitnehmer A somit bei dem Kunden K seine erste 


Tätigkeitsstätte.
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25 Fehlt es an einer dauerhaften Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrich-


tung durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung nach den vorstehenden Kriterien (z. B. 


weil der Arbeitgeber ausdrücklich auf eine Zuordnung verzichtet hat oder ausdrücklich 


erklärt, dass organisatorische Zuordnungen keine steuerliche Wirkung entfalten sollen) oder 


ist die getroffene Festlegung nicht eindeutig, ist nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG von einer 


ersten Tätigkeitsstätte an der betrieblichen Einrichtung auszugehen, an der der Arbeitnehmer


typischerweise arbeitstäglich oder


je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 


regelmäßigen Arbeitszeit


dauerhaft (vgl. Rz. 13 ff.) tätig werden soll.


Beispiel 13


Der Arbeitnehmer A ist von seinem Arbeitgeber unbefristet eingestellt worden, um dauerhaft 


in der Filiale Y zu arbeiten. In den ersten 36 Monaten seiner Tätigkeit arbeitet er an drei 


Tagen wöchentlich in der Filiale X und zwei volle Tage wöchentlich in der Filiale Y. Der 


Arbeitgeber hat A für die ersten 36 Monate Filiale X zugeordnet.


In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale X keine erste Tätigkeitsstätte, da er 


dort nicht dauerhaft zugeordnet ist. Erste Tätigkeitsstätte ist jedoch - auch ohne Zuordnung 


i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 1 EStG - Filiale Y, da A dort dauerhaft typischerweise an zwei vollen 


Tagen i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG tätig werden soll.


Abwandlung


Der Arbeitnehmer A soll in den ersten 36 Monaten seiner Tätigkeit an vier Tagen wöchentlich 


in der Filiale X und einen vollen Tag wöchentlich in der Filiale Y tätig werden.


In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale X keine erste Tätigkeitsstätte, da er 


dort nicht dauerhaft tätig werden soll. Erste Tätigkeitsstätte ist auch nicht die Filiale Y, da A 


dort die quantitativen Kriterien nach § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG nicht erfüllt.


26 Dabei muss der Arbeitnehmer an der betrieblichen Einrichtung seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit ausüben. Allein ein regelmäßiges Aufsuchen der betrieblichen Einrichtung, z. B. für 


kurze Rüstzeiten, zur Berichtsfertigung, zur Vorbereitung der Zustellroute, zur Wartung und 


Pflege des Fahrzeugs, zur Abholung oder Abgabe von Kundendienstfahrzeugen oder LKWs 


einschließlich deren Be- und Entladung, zur Abgabe von Auftragsbestätigungen, Stunden-


zetteln, Krankmeldungen und Urlaubsanträgen führt hier noch nicht zu einer Qualifizierung 


der betrieblichen Einrichtung als erste Tätigkeitsstätte. 
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Der Kundendienstmonteur K, der von seinem Arbeitgeber keiner betrieblichen Einrichtung 


dauerhaft zugeordnet ist, sucht den Betrieb seines Arbeitgebers regelmäßig auf, um den 


Firmenwagen samt Material zu übernehmen, die Auftragsbestätigungen in Empfang zu 


nehmen und die Stundenzettel vom Vortag abzugeben.


Der K hat keine erste Tätigkeitsstätte. Der Betrieb seines Arbeitgebers wird auch durch das 


regelmäßige Aufsuchen nicht zur ersten Tätigkeitsstätte, da er seine eigentliche berufliche 


Tätigkeit an diesem Ort nicht ausübt.


Beispiel 15


Die Fahrer im ÖPV sollen ihr Fahrzeug immer an wechselnden Stellen im Stadtgebiet 


aufnehmen und in der Regel mindestens einmal wöchentlich die Kassen abrechnen. Die 


Kassenabrechnung sollen sie in der Geschäftsstelle oder in einem Betriebshof durchführen. 


Dort werden auch die Personalakten geführt oder sind Krank- und Urlaubsmeldungen 


abzugeben. 


Das bloße Abrechnen der Kassen, die Führung der Personalakten sowie die Verpflichtung zur 


Abgabe der Krank- und Urlaubsmeldungen führt nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte am 


Betriebshof oder in der Geschäftsstelle, es sei denn, der Arbeitgeber ordnet die Arbeitnehmer 


dem Betriebshof oder der Geschäftsstelle arbeitsrechtlich als erste Tätigkeitsstätte zu.


Beispiel 16


Der LKW-Fahrer L soll typischerweise arbeitstäglich den Betriebssitz des Arbeitgebers auf-


suchen, um dort das Fahrzeug abzuholen sowie dessen Wartung und Pflege durchzuführen. 


Allein das Abholen sowie die Wartung und Pflege des Fahrzeugs, als Hilfs- und Nebentätig-


keiten, führen nicht zu einer ersten Tätigkeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers; aller-


dings handelt es sich in diesem Fall bei dem Betriebssitz um einen sog. Sammelpunkt (Rz. 37). 


Etwas anderes gilt nur, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dem Betriebssitz arbeits-


rechtlich als erste Tätigkeitsstätte zuordnet (Rz. 12).


27 Auch die in § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG aufgeführten zeitlichen (= quantitativen) Kriterien sind 


anhand einer in die Zukunft gerichteten Prognose zu beurteilen. Weichen die tatsächlichen 


Verhältnisse durch unvorhersehbare Ereignisse (wie z. B. Krankheit) hiervon ab, bleibt es bei 


der zuvor getroffenen Prognoseentscheidung bezüglich der ersten Tätigkeitsstätte. Die Prog-


noseentscheidung ist zu Beginn des Dienstverhältnisses zu treffen. Die auf Grundlage dieser 


Prognose getroffene Beurteilung bleibt solange bestehen, bis sich die Verhältnisse maßgeblich 


ändern. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn sich das Berufsbild des Arbeitnehmers 


(Außendienstmitarbeiter wechselt z. B. in den Innendienst) oder die quantitativen Zuord-


nungskriterien (Arbeitnehmer soll z. B. statt zwei nun drei Filialen betreuen) dauerhaft ändern 


oder der Arbeitgeber erstmalig eine dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung 


trifft.
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Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit an drei Tagen wöchentlich in einem häus-


lichen Arbeitszimmer ausüben und an zwei vollen Tagen wöchentlich in der betrieblichen 


Einrichtung seines Arbeitgebers in D tätig werden.


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Erste Tätigkeitsstätte ist hier viel-


mehr die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in D, da der Arbeitnehmer dort an zwei 


vollen Tagen wöchentlich beruflich tätig werden soll. 


Beispiel 18


Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer ausüben und 


zusätzlich jeden Arbeitstag für eine Stunde in der betrieblichen Einrichtung seines Arbeit-


gebers in D tätig werden. 


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Erste Tätigkeitsstätte ist hier 


vielmehr die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in D, da der Arbeitnehmer dort 


typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll. In diesem Fall ist es unerheblich, dass dort 


weniger als 1/3 der gesamten regelmäßigen Arbeitszeit erbracht werden soll. 


Beispiel 19


Der Arbeitnehmer A soll seine berufliche Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer ausüben und 


zusätzlich jeden Tag in einer anderen betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers tätig 


werden. Die Arbeitszeit in den verschiedenen Tätigkeitsstätten beträgt jeweils weniger als 1/3 


der gesamten Arbeitszeit des Arbeitnehmers.


Das häusliche Arbeitszimmer ist nie erste Tätigkeitsstätte. Auch an den anderen Tätigkeits-


stätten des Arbeitgebers hat der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, da er diese Tätig-


keitsstätten nicht arbeitstäglich aufsucht und dort jeweils weniger als 1/3 seiner gesamten 


Arbeitszeit tätig wird. 


Beispiel 20


Der Arbeitnehmer A übt seine Tätigkeit nur bei wechselnden Kunden und im häuslichen 


Arbeitszimmer aus. Er hat keine erste Tätigkeitsstätte.


28 Zusammenfassung


Bei der quantitativen Prüfung kommt es somit allein auf den Umfang der an der Tätig-


keitsstätte zu leistenden arbeitsvertraglichen Arbeitszeit (mind. 1/3 der vereinbarten


regelmäßigen Arbeitszeit oder zwei volle Arbeitstage wöchentlich oder arbeitstäglich) an. 


Dies bedeutet:


Soll der Arbeitnehmer an einer Tätigkeitsstätte zwei volle Arbeitstage je Arbeitswoche 


oder mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden, dann ist 


dies die erste Tätigkeitsstätte.
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und mindestens 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.


Soll der Arbeitnehmer an einer Tätigkeitsstätte arbeitstäglich, aber weniger als 1/3 der 


vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden, dann führt dies nur zu einer ersten 


Tätigkeitsstätte, wenn der Arbeitnehmer dort typischerweise arbeitstäglich seine 


eigentliche berufliche Tätigkeit und nicht nur Vorbereitungs- , Hilfs- oder Neben-


tätigkeiten (Rüstzeiten, Abholung oder Abgabe von Kundendienstfahrzeugen oder 


LKWs einschließlich deren Be- und Entladung, die Abgabe von Auftrags-


bestätigungen, Stundenzetteln, Krankmeldungen, Urlaubsanträgen oder Ähnlichem) 


durchführen soll.


Erfüllen danach mehrere Tätigkeitsstätten die quantitativen Voraussetzungen für eine 


erste Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber bestimmen, welche dieser Tätigkeitsstätten 


die erste Tätigkeitsstätte ist.


Fehlt eine solche Bestimmung des Arbeitgebers, wird zugunsten des Arbeitnehmers 


die Tätigkeitsstätte zugrunde gelegt, die der Wohnung des Arbeitnehmers am nächsten 


liegt.


gg) Mehrere Tätigkeitsstätten


29 Der Arbeitnehmer kann je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte haben (§ 9


Absatz 4 Satz 5 EStG). Hingegen kann ein Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnissen 


auch mehrere erste Tätigkeitsstätten haben (je Dienstverhältnis jedoch höchstens eine).


30 Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten in einem Dienstverhältnis die quantitativen Kriterien für 


die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber die erste Tätigkeitsstätte 


bestimmen (§ 9 Absatz 4 Satz 6 EStG). Dabei muss es sich nicht um die Tätigkeitsstätte 


handeln, an der der Arbeitnehmer den zeitlich überwiegenden oder qualitativ bedeutsameren 


Teil seiner beruflichen Tätigkeit ausüben soll.


Beispiel 21


Der in H wohnende Filialleiter A ist an drei Tagen in der Woche in einer Filiale seines 


Arbeitgebers in H und an zwei Tagen in der Woche in einer Filiale seines Arbeitgebers in S 


tätig. Der Arbeitgeber bestimmt die Filiale in S zur ersten Tätigkeitsstätte.


Durch die Bestimmung seines Arbeitgebers hat der Filialleiter A in der betrieblichen Einrich-


tung in S seine erste Tätigkeitsstätte. Unerheblich ist, dass er dort lediglich zwei Tage und 


damit nicht zeitlich überwiegend beruflich tätig ist.
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31 Macht der Arbeitgeber von seinem Bestimmungsrecht nach § 9 Absatz 4 Satz 6 EStG keinen 


Gebrauch oder ist die Bestimmung nicht eindeutig, ist die der Wohnung des Arbeitnehmers 


örtlich am nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte (§ 9 Absatz 4 Satz 7 


EStG). Die Fahrten zu weiter entfernt liegenden Tätigkeitsstätten werden in diesem Fall als 


Auswärtstätigkeit qualifiziert.


Beispiel 22


Der in H wohnende Filialleiter A soll typischerweise arbeitstäglich in drei Filialen (X, Y und 


Z) seines Arbeitgebers tätig werden. Er fährt morgens mit seinem eigenen PKW regelmäßig 


zur Filiale X, dann zur Filiale Y, von dort zur Filiale Z und von dieser zur Wohnung. Die 


Filiale in Y liegt der Wohnung am nächsten. Der Arbeitgeber ordnet A arbeitsrechtlich keine 


Filiale (als erste Tätigkeitsstätte) zu.


Erste Tätigkeitsstätte ist die Filiale Y, da diese der Wohnung des A am nächsten liegt. Die 


Tätigkeit in X und Z sind beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten. Da A von seiner 


Wohnung zu einer auswärtigen Tätigkeitsstätte, von dort zur ersten Tätigkeitsstätte und von 


dort wieder zu einer anderen auswärtigen Tätigkeitsstätte fährt, liegen keine Fahrten 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vor, sondern Fahrten, für die ein steuerfreier 


Arbeitgeberersatz bzw. Werbungskostenabzug nach Reisekostengrundsätzen in Betracht 


kommt.


Abwandlung


Wie Beispiel 22, allerdings nutzt der Filialleiter A für die arbeitstäglichen Fahrten einen ihm 


vom Arbeitgeber überlassenen Dienstwagen; A führt kein Fahrtenbuch, sondern ermittelt den 


geldwerten Vorteil nach der pauschalen Nutzungswertmethode.


Grundsätzlich ist ein geldwerter Vorteil, für die Möglichkeit den Dienstwagen für Fahrten 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu nutzen, in Höhe von 0,03 Prozent des 


Listenpreises je Entfernungskilometer anzusetzen. Weist A mittels Einzelaufzeichnungen die 


Zahl der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nach, ist statt-


dessen für jede Fahrt ein geldwerter Vorteil von 0,002 Prozent des Listenpreises je Entfer-


nungskilometer anzusetzen. Im vorliegenden Fall hat A keine unmittelbaren Fahrten zwischen 


Wohnung und erster Tätigkeitsstätte; daher ist - bei Nachweis der tatsächlichen Fahrten -


insoweit kein geldwerter Vorteil anzusetzen.


Beispiel 23


Die Pflegedienstkraft P hat täglich vier Personen zu betreuen. Alle vier Pflegepersonen sollen 


von P nach Absprache mit der Pflegedienststelle (Arbeitgeber) bis auf Weiteres arbeits-


täglich regelmäßig betreut werden. Der Arbeitgeber hat keine dieser Pflegestellen als erste 


Tätigkeitsstätte bestimmt.


Erste Tätigkeitsstätte der P ist die ihrer Wohnung am nächsten liegende Pflegestelle.
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Die vier Pflegepersonen sollen von P nach Absprache mit der Pflegedienststelle 


(Arbeitgeber) zunächst für die Dauer von zwei Jahren arbeitstäglich regelmäßig betreut 


werden.


Die Pflegedienstkraft hat keine erste Tätigkeitsstätte, da sie an keiner der Pflegestellen 


dauerhaft tätig werden soll.


hh) Erste Tätigkeitsstätte bei Vollzeitstudium oder vollzeitigen Bildungsmaßnahmen


32 Erste Tätigkeitsstätte ist auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhält-


nisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufge-


sucht wird (§ 9 Absatz 4 Satz 8 EStG). Durch diese Neuregelung ist die Rechtsprechung des 


BFH, wonach es sich bei vollzeitig besuchten Bildungseinrichtungen nicht um regelmäßige 


Arbeitsstätten handelt (vgl. BFH vom 9. Februar 2012, VI R 42/11, BStBl 2013 II S. 236 und 


VI R 44/10, BStBl 2013 II S. 234), überholt.


Ein Studium oder eine Bildungsmaßnahme findet insbesondere dann außerhalb eines 


Dienstverhältnisses statt, wenn


diese nicht Gegenstand des Dienstverhältnisses sind, auch wenn sie seitens des Arbeit-


gebers durch Hingabe von Mitteln, wie z. B. eines Stipendiums, gefördert werden oder


diese ohne arbeitsvertragliche Verpflichtung absolviert werden und die Beschäftigung 


lediglich das Studium oder die Bildungsmaßnahme ermöglicht.


Zur Abgrenzung gegenüber einem Studium oder einer Bildungsmaßnahme innerhalb eines 


Dienstverhältnisses vgl. auch R 9.2 sowie 19.7 LStR 2013.


33 Ein Vollzeitstudium oder eine vollzeitige Bildungsmaßnahme liegt insbesondere vor, wenn 


der Steuerpflichtige im Rahmen des Studiums oder im Rahmen der Bildungsmaßnahme für 


einen Beruf ausgebildet wird und daneben entweder keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder 


während der gesamten Dauer des Studiums oder der Bildungsmaßnahme eine Erwerbstätig-


keit mit durchschnittlich bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit oder in 


Form eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses i. S. d. §§ 8 und 8a SGB IV ausübt. 


34 Dies gilt auch für den Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 EStG. 
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Tätigkeitsgebiet, § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a EStG


aa) Tatsächliche Fahrtkosten und pauschaler Kilometersatz bei auswärtiger 


Tätigkeit


35 Die steuerliche Berücksichtigung der tatsächlichen Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer 


auswärtigen beruflichen Tätigkeit bleibt im Wesentlichen unverändert. 


36 Statt der tatsächlichen Aufwendungen kann aus Vereinfachungsgründen typisierend je nach 


Art des benutzten Verkehrsmittels (z. B. PKW, Motorrad) auch ein pauschaler Kilometersatz 


(höchste Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz für das jeweils 


benutzte Beförderungsmittel: Benutzung eines Kraftwagens, z. B. PKW 0,30 Euro, für jedes 


andere motorbetriebene Fahrzeug 0,20 Euro) für jeden gefahrenen Kilometer angesetzt 


werden (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 2 EStG). Eine Prüfung der tatsächlichen 


Kilometerkosten ist demnach nicht mehr erforderlich, wenn der Arbeitnehmer von dieser 


gesetzlichen Typisierung Gebrauch macht. Durch diese Neuregelung ist die Rechtsprechung 


des BFH zur Prüfung der pauschalen Kilometersätze (vgl. BFH vom 25. Oktober 1985, 


VI R 15/81, BStBl 1986 II S. 200 sowie vom 26. Juli 1991, VI R 114/88, BStBl 1992 II 


S. 105) überholt.


bb) „Sammelpunkt“


37 Liegt keine erste Tätigkeitsstätte (nach Rz. 6 ff. oder Rz. 25 ff.) vor und bestimmt der Arbeit-


geber durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung, dass der Arbeitnehmer sich dauerhaft 


(Rz. 13 ff.) typischerweise arbeitstäglich an einem festgelegten Ort, der die Kriterien für eine 


erste Tätigkeitsstätte nicht erfüllt, einfinden soll, um von dort seine unterschiedlichen eigent-


lichen Einsatzorte aufzusuchen oder von dort seine berufliche Tätigkeit aufzunehmen (z. B. 


Treffpunkt für einen betrieblichen Sammeltransport, das Busdepot, der Fährhafen), werden 


die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu diesem vom Arbeitgeber festgelegten Ort 


wie Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte behandelt; für diese Fahrten dürfen Fahrtkosten 


nur im Rahmen des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG (Entfernungs-


pauschale) angesetzt werden. 


Beispiel 24


Bus- oder LKW-Fahrer haben regelmäßig keine erste Tätigkeitsstätte. Lediglich, wenn dauer-


haft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort aufgesucht 


werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort/Sammelpunkt gleich be-


handelt mit den Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.
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Kundendienstmonteure haben ebenfalls in der Regel keine erste Tätigkeitsstätte. Nur dann, 


wenn dauerhaft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort aufge-


sucht werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort/Sammelpunkt ebenso 


behandelt wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


Beispiel 26


Seeleute, die auf einem Schiff tätig werden sollen, haben in der Regel keine erste Tätigkeits-


stätte, da das Schiff keine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers ist. Soll der 


Dienstantritt, die Ein- und Ausschiffung aber typischerweise arbeitstäglich von dem gleichen 


Anleger (wie z. B. einem Fähranleger, Liegeplatz des Seenotrettungskreuzers, Anleger des 


Fahrgastschiffes) erfolgen, werden die Fahrten zu diesem Ort/Sammelpunkt ebenso behandelt 


wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


Beispiel 27


Angestellte Lotsen haben üblicherweise keine erste Tätigkeitsstätte, wenn sie ihre Tätigkeit 


typischerweise auf verschiedenen Schiffen ausüben sollen. Fahrten von der Wohnung zu einer 


vom Arbeitgeber festgelegten Lotsenstation oder Lotsenwechselstation, um von dort zum 


Einsatz auf ein Schiff verbracht zu werden, werden ebenso behandelt wie die Fahrten von der 


Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte.


38 Treffen sich mehrere Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich an einem bestimmten Ort, 


um von dort aus gemeinsam zu ihren Tätigkeitsstätten zu fahren (privat organisierte Fahr-


gemeinschaft), liegt kein „Sammelpunkt“ nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG


vor. Es fehlt insoweit an einer dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegung des Arbeitgebers.


39 Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten als Wer-


bungskosten oder den steuerfreien Arbeitgeberersatz hierfür hat diese Festlegung hingegen 


keinen Einfluss, da der Arbeitnehmer weiterhin außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte und 


somit auswärts beruflich tätig wird. Es wird keine erste Tätigkeitsstätte fingiert, sondern nur 


die Anwendung der Entfernungspauschale für die Fahrtkosten von der Wohnung zu diesem 


Ort sowie die Besteuerung eines geldwerten Vorteils bei Dienstwagengestellung durch den 


Arbeitgeber nach § 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG festgelegt und der steuerfreie Arbeit-


geberersatz für diese Fahrten nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG ausgeschlossen.
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40 Soll der Arbeitnehmer auf Grund der Weisungen des Arbeitgebers seine berufliche Tätigkeit 


typischerweise arbeitstäglich in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet ausüben, findet für die 


Fahrten von der Wohnung zu diesem Tätigkeitsgebiet ebenfalls die Entfernungspauschale 


Anwendung.


41 Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet liegt in Abgrenzung zur ersten Tätigkeitsstätte vor, wenn 


die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung auf einer festgelegten Fläche und nicht innerhalb 


einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens 


(§ 15 AktG) oder bei einem vom Arbeitgeber bestimmten Dritten ausgeübt werden soll. In 


einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet werden in der Regel z. B. Zusteller, Hafenarbeiter und 


Forstarbeiter tätig.


Hingegen sind z. B. Bezirksleiter und Vertriebsmitarbeiter, die verschiedene Niederlassungen 


betreuen oder mobile Pflegekräfte, die verschiedene Personen in deren Wohnungen in einem 


festgelegten Gebiet betreuen, sowie Schornsteinfeger von dieser Regelung nicht betroffen.


42 Wird das weiträumige Tätigkeitsgebiet immer von verschiedenen Zugängen aus betreten oder 


befahren, ist die Entfernungspauschale aus Vereinfachungsgründen bei diesen Fahrten nur für 


die kürzeste Entfernung von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang anzuwenden. 


43 Für alle Fahrten innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes sowie für die zusätzlichen 


Kilometer bei den Fahrten von der Wohnung zu einem weiter entfernten Zugang können 


weiterhin die tatsächlichen Aufwendungen oder der sich am Bundesreisekostengesetz 


orientierende maßgebliche pauschale Kilometersatz angesetzt werden.


Beispiel 28


Der Forstarbeiter A fährt an 150 Tagen mit dem PKW von seiner Wohnung zu dem 15 km 


entfernten, nächstgelegenen Zugang des von ihm täglich zu betreuenden Waldgebietes 


(weiträumiges Tätigkeitsgebiet). An 70 Tagen fährt A von seiner Wohnung über einen weiter 


entfernt gelegenen Zugang (20 km) in das Waldgebiet.


Die Fahrten von der Wohnung zu dem weiträumigen Tätigkeitsgebiet werden behandelt wie 


die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte. A kann somit für diese Fahrten 


lediglich die Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro je Entfernungskilometer 


(= 15 km x 0,30 Euro) als Werbungskosten ansetzen. Die Fahrten innerhalb des Waldgebietes 


können mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen mit dem pauschalen 


Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je tatsächlich gefahrenem Kilometer berücksichtigt 


werden.
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mit der Entfernungspauschale (15 km x 0,30 Euro) berücksichtigt. Die jeweils zusätzlichen 


fünf Kilometer für den tatsächlich längeren Hin- und Rückweg, werden ebenso wie die 


Fahrten innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes mit den tatsächlichen Kosten oder aus 


Vereinfachungsgründen mit dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je 


gefahrenem Kilometer berücksichtigt. 


Somit sind für 220 Tage jeweils 15 km mit der Entfernungspauschale und die restlichen tat-


sächlich gefahrenen Kilometer mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen 


mit dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro anzusetzen.


44 Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten als Wer-


bungskosten sowie den steuerfreien Arbeitgeberersatz hat diese Festlegung „tätig werden in 


einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet“ - im Gegensatz zum bisherigen sog. „weiträumigen 


Arbeitsgebiet“, welches auch „regelmäßige Arbeitsstätte“ sein konnte - keinen Einfluss, da 


der Arbeitnehmer weiterhin außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte - und damit auswärts -


beruflich tätig wird. Es wird nur die Anwendung der Entfernungspauschale für die Fahrt-


kosten von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang zu dem weiträumigen Tätigkeits-


gebiet sowie die Besteuerung eines geldwerten Vorteils bei Dienstwagengestellung durch den 


Arbeitgeber nach § 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG festgelegt und der steuerfreie Arbeitgeber-


ersatz für diese Fahrten nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG ausgeschlossen.


45 Soll der Arbeitnehmer in mehreren ortsfesten Einrichtungen seines Arbeitgebers, eines ver-


bundenen Unternehmens oder eines Dritten, die innerhalb eines bestimmten Bezirks gelegen 


sind, beruflich tätig werden, wird er nicht in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet, sondern an 


verschiedenen, ggf. sogar ständig wechselnden Tätigkeitsstätten tätig. 


2. Verpflegungsmehraufwendungen, § 9 Absatz 4a EStG 


a) Vereinfachung bei der Ermittlung der Pauschalen, § 9 Absatz 4a Satz 2 bis 5 


EStG


aa) Eintägige Auswärtstätigkeiten im Inland


46 Für eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne Übernachtung kann ab einer Abwesenheit von 


mehr als acht Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte eine Pauschale von 


12 Euro berücksichtigt werden. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer seine auswärtige 


berufliche Tätigkeit über Nacht (also an zwei Kalendertagen) ausübt - somit nicht über-


nachtet - und dadurch ebenfalls insgesamt mehr als acht Stunden von der Wohnung und der 


ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist. Ist der Arbeitnehmer an einem Kalendertag mehrfach 


oder über Nacht (an zwei Kalendertagen ohne Übernachtung) auswärts tätig, können die 
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Nacht für den Kalendertag berücksichtigt werden, an dem der Arbeitnehmer den 


überwiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden abwesend ist. 


Beispiel 29


Der Vertriebsleiter V verlässt um 8.00 Uhr seine Wohnung in B und besucht zuerst bis 


12.00 Uhr einen Kunden. Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist er in seinem Büro (erste 


Tätigkeitsstätte) tätig. Anschließend fährt er von dort zu einer Tagung in C und kehrt um 


19.00 Uhr noch einmal für eine Stunde in sein Büro in B zurück. 


Es zählen die Zeiten vom Verlassen der Wohnung bis zur Ankunft an der ersten Tätig-


keitsstätte (Büro) mittags sowie vom Verlassen der ersten Tätigkeitsstätte (Büro) bis zur 


Rückkehr dorthin. V war zweimal beruflich auswärts tätig und dabei insgesamt mehr als 


acht Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Er erfüllt 


daher die Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit


(12 Euro).


Beispiel 30


Der Kurierfahrer K ist typischerweise von 20.00 Uhr bis 5.30 Uhr des Folgetags beruflich 


unterwegs. In dieser Zeit legt er regelmäßig auch eine Lenkpause von 45 Minuten ein. 


Seine Wohnung verlässt K um 19.30 Uhr und kehrt um 6.00 Uhr dorthin zurück. Eine erste 


Tätigkeitsstätte liegt nicht vor.


K ist im Rahmen seiner beruflichen Auswärtstätigkeit (Fahrtätigkeit) über Nacht von 


seiner Wohnung abwesend. Bei der Lenkpause handelt es sich nicht um eine Über-


nachtung. Die Abwesenheitszeiten über Nacht können somit zusammengerechnet werden. 


Sie werden für den zweiten Kalendertag berücksichtigt, an dem A den überwiegenden Teil


der Zeit abwesend ist. A erfüllt die Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine 


eintägige Auswärtstätigkeit (12 Euro).


Abwandlung 1


Die berufliche Fahrtätigkeit des K verteilt sich wie folgt auf die Tage (in Stunden):


Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
5 4                  5 4                  5 4                 4,5 5                 5 4


Im Fall der Zusammenrechnung der Abwesenheitszeiten über Nacht, kann K eine 


Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit für folgende Tage bean-


spruchen: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag.


Werden stattdessen die an dem jeweiligen Tag geleisteten einzelnen Abwesenheitszeiten 


zusammengerechnet, dann kann K für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine 


Verpflegungspauschale von 12 Euro beanspruchen.
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Die berufliche Fahrtätigkeit des K verteilt sich wie folgt auf die Tage (in Stunden):


Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
5 4                  5 4                  5 4                 4,5 4                 4 5


Im Fall der Zusammenrechnung der Abwesenheitszeiten über Nacht, kann K eine Verpfle-


gungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit für folgende Tage beanspruchen: 


Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag.


Wären nur die an dem jeweiligen Tag geleisteten einzelnen Abwesenheitszeiten zu berück-


sichtigen und zusammenzurechnen, könnte K nur für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 


eine Verpflegungspauschale von 12 Euro beanspruchen. 


Dies wird durch die gesetzliche Regelung des § 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 3 2. Halbsatz 


EStG verhindert, die anstelle der auf den Kalendertag bezogenen Betrachtung ausnahms-


weise bei auswärtigen beruflichen Tätigkeiten über Nacht ohne Übernachtung die Zusam-


menrechnung dieser Zeiten ermöglicht.


Beispiel 31


Der Arbeitnehmer A unternimmt, ohne zu übernachten, eine Dienstreise, die am 5.5. um 


17.00 Uhr beginnt und am 6.5. um 7.30 Uhr beendet wird. Am 6.5. unternimmt A nach-


mittags eine weitere Dienstreise (von 14.00 Uhr bis 23.30 Uhr). 


A hat hier die Möglichkeit die Abwesenheitszeiten der ersten Dienstreise  über Nacht 


zusammenzurechnen (= 14 Stunden und 30 Minuten). Bedingt durch die überwiegende 


Abwesenheit am 6.5. ist die dafür zu berücksichtigende Verpflegungspauschale dann dem 


6.5. zuzurechnen. 


Alternativ können auch alle ausschließlich am 6.5. geleisteten Abwesenheitszeiten 


(7 Stunden 30 Minuten zuzüglich 8 Stunden 30 Minuten = 16 Stunden) zusammen-


gerechnet werden. In diesem Fall bleiben die im Rahmen der ersten Dienstreise 


angefallenen Abwesenheitszeiten unberücksichtigt. 


Unabhängig davon, für welche Berechnungsmethode A sich entscheidet, steht ihm ledig-


lich eine Verpflegungspauschale von 12 Euro für den 6.5. zu. 


Eine Verpflegungspauschale von 24 Euro kommt nur in Betracht, wenn entweder die 


gesamte Tätigkeit über Nacht oder die Tätigkeit an dem jeweiligen Kalendertag 24 Stunden 


erreicht.


Beispiel 32


Der Arbeitnehmer A arbeitet von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr in seinem Büro in B (erste Tätig-


keitsstätte), anschließend fährt er zu einem Geschäftstermin in C. Der Termin erstreckt sich 


bis 0.30 Uhr des Folgetags. A kehrt um 1.30 Uhr in seine Wohnung zurück. 


A war wegen beruflicher Tätigkeit mehr als acht Stunden auswärts tätig. Dass sich die 


Abwesenheit über zwei Kalendertage ohne Übernachtung erstreckt, ist unschädlich. Die 


Abwesenheiten werden zusammengerechnet und dem ersten Kalendertag zugeordnet, weil 
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Voraussetzungen der Verpflegungspauschale für eine eintägige Auswärtstätigkeit (12 


Euro).


bb) Mehrtägige Auswärtstätigkeiten im Inland


47 Für die Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte beruflich tätig ist (auswärtige berufliche Tätigkeit) und aus diesem Grund 


24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist, kann weiterhin eine Pauschale von 24 Euro als 


Werbungskosten geltend gemacht bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden 


(Zwischentag).


48 Für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit mit Übernachtung 


außerhalb der Wohnung kann ohne Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit eine Pauschale 


von jeweils 12 Euro als Werbungskosten berücksichtigt bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei 


ersetzt werden. Insoweit ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer die Reise von der Wohnung, 


der ersten oder einer anderen Tätigkeitsstätte aus antritt. Eine mehrtägige auswärtige 


Tätigkeit mit Übernachtung liegt auch dann vor, wenn die berufliche Auswärtstätigkeit


über Nacht ausgeübt wird und sich daran eine Übernachtung am Tage sowie eine 


weitere Tätigkeit über Nacht anschließt. Unerheblich ist auch, ob für die Übernachtung 


tatsächlich Übernachtungskosten anfallen (so z. B. bei Schlafen im Bus, LKW oder 


Lok).


Beispiel 33


Der Ingenieur I aus B ist von Montagabend  bis Dienstag in M auswärts tätig. An diese 


Tätigkeit schließt sich am Dienstag gleich die Weiterreise nach H zu einer neuen auswär-


tigen Tätigkeit an. I fährt von M direkt nach H und kehrt am Mittwochmittag zu seiner 


Wohnung zurück. 


I kann folgende Verpflegungspauschalen beanspruchen: für Montag als Anreisetag und 


für Mittwoch als Rückreisetag stehen ihm jeweils 12 Euro zu. Da I am Dienstag infolge der 


Abreise aus M und direkten Anreise nach H 24 Stunden von seiner Wohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte abwesend ist, kann er für diesen Tag eine Pauschale von 24 Euro bean-


spruchen.


Abwandlung 


I sucht am Dienstag kurz seine Wohnung in B auf, um Unterlagen  und Kleidung einzu-


packen und fährt nach einer Stunde weiter nach H. 


In diesem Fall kann I auch für Dienstag als An- und gleichzeitig als Abreisetag nur 


12 Euro Verpflegungspauschale beanspruchen. Eine Verpflegungspauschale von 24 Euro 







Seite 27 kann nur dann beansprucht werden, wenn I infolge seiner beruflichen Auswärtstätigkeit 


24 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist.


Beispiel 34


Monteur M aus D ist von Montag bis Mittwoch in S auswärts tätig. Eine erste Tätigkeits-


stätte besteht nicht. M verlässt am Montag  um 10.30 Uhr seine Wohnung in D. M verlässt 


S am Mittwochabend und erreicht seine Wohnung in D am Donnerstag um 1.45 Uhr. 


M steht für Montag (Anreisetag) eine Verpflegungspauschale von 12 Euro zu. Für 


Dienstag und Mittwoch kann M eine Pauschale von 24 Euro beanspruchen, da er an 


diesen Tagen 24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist. Für Donnerstag steht ihm 


eine Pauschale von 12 Euro zu (Abreisetag).


49 Als Wohnung im vorstehenden Sinn gilt (§ 9 Absatz 4a Satz 4, 2. Halbsatz EStG) 


der Hausstand, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet 


und nicht nur gelegentlich aufgesucht wird oder 


die Zweitwohnung am Ort einer steuerlich anzuerkennenden doppelten Haushaltsfüh-


rung (insbesondere zu berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer mehrere Wohnungen 


hat).


Beispiel 35


Wohnung in diesem Sinne kann somit z. B. bei Auszubildenden auch die elterliche Wohnung 


sein, wenn sich dort noch der Lebensmittelpunkt des Auszubildenden befindet.


Beispiel 36


Übernachtet der Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass z. B. im Rahmen einer 


Auswärtstätigkeit in seinem eigenen Ferienappartement, welches er nur gelegentlich 


aufsucht, handelt es sich um eine mehrtägige auswärtige Tätigkeit mit Übernachtung, auch 


wenn für die Übernachtung selbst keine Kosten entstehen. 


cc) Auswärtstätigkeiten im Ausland


50 Für Tätigkeiten im Ausland gibt es nur noch zwei Pauschalen in Höhe von 120 Prozent und 


80 Prozent der Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz unter den gleichen 


Voraussetzungen wie bei den inländischen Pauschalen. Die entsprechenden Beträge werden 


durch BMF-Schreiben bekannt gemacht. Im Hinblick auf die bei auswärtigen beruflichen 


Tätigkeiten im Ausland oftmals über Nacht oder mehrere Tage andauernden An- und


Abreisen genügt es für die Qualifizierung als An- und Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer 


unmittelbar nach der Anreise oder vor der Abreise auswärtig übernachtet. Die übrigen 
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R 9.6 Absatz 3 LStR 2013).


51 Bei Auswärtstätigkeiten in verschiedenen ausländischen Staaten gilt für die Ermittlung 


der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag Folgendes: 


Bei einer Anreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland jeweils 


ohne Tätigwerden ist die Verpflegungspauschale des Ortes maßgebend, der vor 


24.00 Uhr erreicht wird. 


Bei einer Abreise vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland ist die 


Verpflegungspauschale des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.


Beispiel 37


Der Arbeitnehmer A reist am Montag um 20.00 Uhr zu einer beruflichen Auswärtstätigkeit  


von seiner Wohnung in Berlin nach Brüssel. Er erreicht Belgien um 2.00 Uhr. Dienstag ist 


er den ganzen Tag in Brüssel tätig. Am Mittwoch reist er zu einem weiteren Geschäfts-


termin um 8.00 Uhr nach Amsterdam. Er erreicht Amsterdam um 14.00 Uhr. Dort ist er bis 


Donnerstag um 13.00 Uhr tätig und reist anschließend zurück nach Berlin. Er erreicht 


seine Wohnung am Donnerstag um 22.30 Uhr. 


Für Montag ist die inländische Verpflegungspauschale für den Anreisetag maßgebend, da 


A sich um 24.00 Uhr noch im Inland befindet. Für Dienstag ist die Verpflegungspauschale 


für Belgien anzuwenden. Für Mittwoch ist die Verpflegungspauschale für die Niederlande 


zu Grunde zulegen, da sich der Ort, den A vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat, in den 


Niederlanden befindet (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG). Für Donnerstag ist die Verpflegungs-


pauschale der Niederlande für den Abreisetag maßgeblich, da A noch bis 13.00 Uhr in 


Amsterdam beruflich tätig war.


Beispiel 38


Der Arbeitnehmer A reist für ein berufliches Projekt am Sonntag um 21.00 Uhr von Paris 


nach Mannheim. Am Sonntag um 24.00 Uhr befindet sich A noch in Frankreich. A ist in 


Mannheim von Montag bis Freitag beruflich tätig und verlässt Mannheim am Freitag um 


11.00 Uhr. Er erreicht Paris am Freitag um 21.00 Uhr.


Für Sonntag (Anreisetag) ist die Verpflegungspauschale für Frankreich maßgebend. Für 


Montag bis Freitag ist die jeweils maßgebliche inländische Verpflegungspauschale anzu-


wenden.
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b) Dreimonatsfrist, § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG


52 Wie bisher ist der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen auf die ersten drei Monate 


einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt (vgl. 


Rz. 55). Werden im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit mehrere ortsfeste betriebliche 


Einrichtungen innerhalb eines großräumigen Werks- oder Betriebsgeländes aufgesucht, 


handelt es sich um die Tätigkeit an einer Tätigkeitsstätte. Handelt es sich um einzelne 


ortsfeste betriebliche Einrichtungen verschiedener Auftraggeber oder Kunden, liegen 


mehrere Tätigkeitsstätten vor. Dies gilt auch dann, wenn sich die Tätigkeitsstätten in 


unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befinden.


53 Um die Berechnung der Dreimonatsfrist zu vereinfachen, wird eine rein zeitliche Bemessung 


der Unterbrechungsregelung eingeführt. Danach führt eine Unterbrechung der beruflichen 


Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist, wenn sie 


mindestens vier Wochen dauert (§ 9 Absatz 4a Satz 7 EStG). Der Grund der Unterbrechung 


ist unerheblich; es zählt nur noch die Unterbrechungsdauer. 


54 Dies gilt auch, wenn die Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit schon vor dem 1. Januar 


2014 begonnen hat. 


Beispiel 39


Der Arbeitnehmer A musste seine Tätigkeit in B wegen einer Krankheit ab dem 15. Dezember 


2013 unterbrechen. Er nimmt seine Tätigkeit in B am 20. Januar 2014 wieder auf.


Die berufliche Tätigkeit des A in B wurde für mehr als vier Wochen unterbrochen. A kann 


somit für weitere drei Monate seiner Tätigkeit in B Verpflegungspauschalen als Werbungs-


kosten geltend machen oder steuerfrei durch den Arbeitgeber ersetzt bekommen. 


55 Von einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist erst dann 


auszugehen, sobald der Arbeitnehmer an dieser mindestens an drei Tagen in der Woche


tätig wird. Die Dreimonatsfrist beginnt daher nicht, solange die auswärtige Tätigkeitsstätte an 


nicht mehr als zwei Tagen in der Woche aufgesucht wird. Die Prüfung des Unterbrechungs-


zeitraums und des Ablaufs der Dreimonatsfrist erfolgt stets im Nachhinein mit Blick auf die 


zurückliegende Zeit (Ex-post-Betrachtung).


Beispiel 40


Der Bauarbeiter A soll ab März 2014 arbeitstäglich an der Baustelle in H für 5 Monate tätig 


werden. Am 1. April 2014 nimmt er dort seine Tätigkeit auf. Ab 20. Mai 2014 wird er nicht 


nur in H, sondern für einen Tag wöchentlich auch an der Baustelle in B tätig, da dort ein 


Kollege ausgefallen ist.
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endet am 30. Juni 2014. Eine vierwöchige Unterbrechung liegt nicht vor (immer nur 


eintägige Unterbrechung). 


Für die Tätigkeit an der Baustelle in B greift die Dreimonatsfrist hingegen nicht, da A dort 


lediglich einen Tag wöchentlich tätig wird.


Abwandlung


Wie Beispiel 40, allerdings wird A ab 1. April 2014 zwei Tage wöchentlich in H und drei 


Tage wöchentlich in B tätig. Ab 15. April 2014 muss er für zwei Wochen nach M. Ab 1. Mai 


2014 ist er dann bis auf Weiteres drei Tage wöchentlich in H und zwei Tage in B tätig.


Für die Tätigkeit an der Baustelle in B beginnt die Dreimonatsfrist am 1. April 2014 und 


endet am 30. Juni 2014. Eine vierwöchige Unterbrechung liegt nicht vor (lediglich zwei 


Wochen und dann immer nur dreitägige Unterbrechung). 


Für die Tätigkeit an der Baustelle in H beginnt die Dreimonatsfrist hingegen erst am 1. Mai 


2014, da A dort erst ab diesem Tag an drei Tagen wöchentlich tätig wird.


Beispiel 41


Der Außendienstmitarbeiter A wohnt in K und hat am Betriebssitz seines Arbeitgebers in S 


seine erste Tätigkeitsstätte (arbeitsrechtliche Zuordnung durch AG). A sucht arbeitstäglich 


die Filiale in K gegen 8.00 Uhr auf und bereitet sich dort üblicherweise für ein bis zwei


Stunden auf seinen Außendienst vor. Von ca. 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr sucht er dann


verschiedene Kunden im Großraum K auf. Anschließend fährt er nochmals in die Filiale in


K, um Nacharbeiten zu erledigen.


Bei dem arbeitstäglichen Vor- und Nachbereiten der Außendiensttätigkeit in der Filiale in


K handelt es sich um eine längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit an derselben Tätig-


keitsstätte; für die berufliche Tätigkeit an dieser Tätigkeitsstätte können nach Ablauf von 


drei Monaten daher keine Verpflegungspauschalen mehr beansprucht werden. Für die  


restliche eintägige berufliche Auswärtstätigkeit bei den verschiedenen Kunden im 


Großraum K gilt dies nicht. Die Tätigkeitszeit in der Filiale in K kann für die Ermittlung 


der erforderlichen Mindestabwesenheitszeit von mehr als 8 Stunden nach Ablauf von 3 


Monaten nicht mehr berücksichtigt werden, sondern ist abzuziehen. Ab dem vierten Monat 


kommt es für die Ermittlung der Abwesenheitszeiten der eintägigen Auswärtstätigkeit daher 


jeweils auf die Dauer der Abwesenheit von der Wohnung, abzüglich der Tätigkeitszeit(en)


in der Filiale in K an.


56 Bei beruflichen Tätigkeiten auf mobilen, nicht ortsfesten betrieblichen Einrichtungen wie 


z. B. Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen findet die Dreimonatsfrist ebenfalls keine Anwen-


dung. Entsprechendes gilt für eine Tätigkeit in einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet.
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57 Die Regelungen zu den Verpflegungspauschalen sowie die Dreimonatsfrist gelten auch im 


Rahmen einer doppelten Haushaltsführung (§ 9 Absatz 4a Satz 12 EStG).


c) Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG


58 Die Lohnsteuer kann mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent erhoben werden, wenn dem 


Arbeitnehmer Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Auswärts-


tätigkeit i. S. v. § 9 Absatz 4a Satz 3 bis 6 EStG gezahlt werden, soweit diese die danach dem 


Arbeitnehmer zustehenden Verpflegungspauschalen ohne Anwendung der Kürzungsregelung 


nach § 9 Absatz 4a Satz 8 bis 10 EStG um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen.


59 Soweit nach Ablauf der Dreimonatsfrist eine steuerfreie Erstattung von Verpflegungsmehr-


aufwendungen nicht mehr möglich ist, kommt eine Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 


Satz 1 Nummer 4 EStG nicht in Betracht.


Beispiel 42


Der Arbeitnehmer A erhält während einer ununterbrochenen viermonatigen Auswärtstätigkeit 


von seinem Arbeitgeber Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe von 


48 Euro für jeden vollen Kalendertag. Für An- und Abreisetage reduziert sich diese 


Vergütung auf 24 Euro pro Tag. Während seiner Auswärtstätigkeit wird dem Arbeitnehmer 


kostenlos eine Unterkunft vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt.


In den ersten drei Monaten ist die Verpflegungspauschale für die vollen Kalendertage in 


Höhe von 24 Euro und für die An- und Abreisetage jeweils in Höhe von 12 Euro steuerfrei. 


Der Mehrbetrag von 24 Euro bzw. 12 Euro kann mit 25 Prozent pauschal versteuert werden. 


Ab dem vierten Monat sind die vom Arbeitgeber gezahlten Verpflegungsvergütungen von 


täglich 48 Euro bzw. 24 Euro wegen des Ablaufs der Dreimonatsfrist in voller Höhe als 


Arbeitslohn individuell zu versteuern. 


60 Für Verpflegungszuschüsse, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung gezahlt 


werden (§ 9 Absatz 4a Satz 12 EStG), ist die Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 4 EStG - wie bisher - nicht zulässig.


3. Vereinfachung der steuerlichen Erfassung der vom Arbeitgeber zur Verfügung 


gestellten Mahlzeiten während einer auswärtigen Tätigkeit, § 8 Absatz 2 Satz 8 und 9, § 


9 Absatz 4a Satz 8 bis 10, § 40 Absatz 2 Nummer 1a EStG 
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Satz 8 und 9 EStG


61 Eine vom Arbeitgeber während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit zur Verfügung 


gestellte „übliche“ Mahlzeit wird mit dem amtlichen Sachbezugswert nach § 2 SvEV 


bewertet. Entsprechendes gilt für die im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten 


Haushaltsführung vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten „üblichen“ Mahlzeiten. Als 


„üblich“ gilt eine Mahlzeit, deren Preis 60 Euro nicht übersteigt (§ 8 Absatz 2 Satz 8 EStG). 


Hierbei sind auch die zur Mahlzeit eingenommenen Getränke einzubeziehen. 


62 Mahlzeiten mit einem Preis von über 60 Euro dürfen nicht mit dem amtlichen Sachbezugs-


wert bewertet werden. Bei einer solchen Mahlzeit wird typisierend unterstellt, dass es sich um 


ein „Belohnungsessen“ (R 8.1 Absatz 8 Nummer 3 LStR 2013) handelt. Belohnungsessen 


sind mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG) anzusetzen.


63 Für die Prüfung der 60 Euro-Grenze kommt es auf den Preis der Mahlzeit (einschließlich 


Umsatzsteuer) an, den der Dritte dem Arbeitgeber in Rechnung stellt. Zuzahlungen des 


Arbeitnehmers sind bei der Prüfung der 60 Euro-Grenze nicht zu berücksichtigen. Ist der 


Preis der Mahlzeit in der Rechnung eines Dritten nicht beziffert, weil die Mahlzeit im 


Rahmen eines Gesamtpreises z. B. mit einer Fortbildungsveranstaltung berechnet wird, ist 


nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen, ob es sich um eine 


„übliche“ Beköstigung i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG gehandelt hat oder ob ein höherer 


Wert der Mahlzeit als 60 Euro anzunehmen ist.


64 Die für eine unmittelbar vom Arbeitgeber abgegebene Mahlzeit maßgeblichen Grundsätze 


gelten auch, wenn eine Mahlzeit auf Veranlassung des Arbeitgebers von einem Dritten an den 


Arbeitnehmer abgegeben wird. Die Gestellung einer Mahlzeit ist vom Arbeitgeber veranlasst, 


wenn er Tag und Ort der Mahlzeitengestellung bestimmt. Das ist insbesondere dann der Fall, 


wenn


er die Verpflegungskosten im Hinblick auf die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 


des Arbeitnehmers dienst- oder arbeitsrechtlich erstattet und


die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist (R 8.1 Absatz 8 Nummer 2 Satz 6


LStR 2013) oder es sich um eine Kleinbetragsrechnung i. S. d. § 14 UStG i. V. m. 


§ 33 UStDV handelt, die im Original beim Arbeitgeber vorliegt oder vorgelegen hat


und zu Zwecken der elektronischen Archivierung eingescannt wurde.
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65 Zu den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeiten (Rz. 73 ff.) gehören auch 


die z. B. im Flugzeug, im Zug oder auf einem Schiff im Zusammenhang mit der Beförde-


rung unentgeltlich angebotenen Mahlzeiten, sofern die Rechnung für das Beförderungs-


ticket auf den Arbeitgeber ausgestellt ist und von diesem dienst- oder arbeitsrechtlich 


erstattet wird. Die Verpflegung muss dabei nicht offen auf der Rechnung ausgewiesen 


werden. Lediglich dann, wenn z. B. anhand des gewählten Beförderungstarifs feststeht, 


dass es sich um eine reine Beförderungsleistung handelt, bei der keine Mahlzeiten 


unentgeltlich angeboten werden, liegt keine Mahlzeitengestellung vor.


66 Die steuerliche Erfassung einer solchen üblichen Mahlzeit als Arbeitslohn ist ausgeschlossen, 


wenn der Arbeitnehmer für die betreffende Auswärtstätigkeit dem Grunde nach eine Ver-


pflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a EStG als Werbungskosten geltend machen könnte. 


Auf die Höhe der tatsächlich als Werbungskosten anzusetzenden Verpflegungspauschale 


kommt es nicht an. Ebenso ist eine mögliche Kürzung des Werbungskostenabzugs nach § 9


Absatz 4a Satz 8 ff. EStG wegen der Gestellung einer Mahlzeit unerheblich. 


67 Im Ergebnis unterbleibt die Erfassung der mit dem Sachbezugswert bewerteten Mahlzeit 


bereits immer dann, wenn der Arbeitnehmer anlässlich einer beruflich veranlassten Aus-


wärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale beanspruchen kann, weil er innerhalb der 


Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG nachweislich mehr als acht Stunden von 


seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist oder eine mehrtägige Aus-


wärtstätigkeit mit Übernachtung vorliegt. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist ist die Gestellung 


einer Mahlzeit grundsätzlich als Arbeitslohn zu erfassen.


Beispiel 43


Der Arbeitnehmer A nimmt auf Veranlassung seines Arbeitgebers an einem zweitägigen 


Seminar mit Übernachtung teil. Die Hotelrechnung ist auf den Arbeitgeber ausgestellt. Der 


Arbeitgeber erstattet die vom Arbeitnehmer verauslagten Übernachtungskosten von 100 Euro 


incl. 20 Euro für ein Frühstück im Rahmen der Reisekostenabrechnung des Arbeitnehmers. 


Die auf den Arbeitgeber ausgestellte Rechnung des Seminarveranstalters hat der Arbeitgeber 


unmittelbar bezahlt. Darin enthalten ist für beide Seminartage jeweils ein für derartige 


Veranstaltungen typisches Mittagessen, dessen Preis in der Rechnung nicht gesondert ausge-


wiesen ist.


Der Arbeitnehmer A erhält sowohl das Frühstück als auch die beiden Mittagessen auf Veran-


lassung seines Arbeitgebers. Für den An- und den Abreisetag steht ihm grundsätzlich jeweils 


eine Verpflegungspauschale i. H. v. 12 Euro zu. 


Obgleich der Preis der Mittagessen in der Rechnung des Seminarveranstalters nicht beziffert 


ist, kann aufgrund der Art und Durchführung der Seminarveranstaltung von einer üblichen 


Beköstigung ausgegangen werden, deren Preis 60 Euro nicht übersteigt. Die Mahlzeiten sind 
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Hinblick auf die zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach § 9 Absatz 4a Satz 8 EStG zu 


kürzen (vgl. Rz. 73 ff.).


68 Eine vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten abgegebene Mahlzeit 


mit einem höheren Preis als 60 Euro ist stets als Arbeitslohn zu erfassen. Das gilt auch dann, 


wenn der Preis der Mahlzeit zwar nicht offen in Rechnung gestellt, nach dem Gesamtbild der 


Umstände aber als unüblich i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG anzusehen ist und ein Wert der 


Mahlzeit von mehr als 60 Euro unterstellt werden kann. Im Zweifel ist der Wert der Mahlzeit 


zu schätzen. Eine unübliche Mahlzeit ist als Arbeitslohn zu erfassen, unabhängig davon, ob 


der Arbeitnehmer für die betreffende Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale als 


Werbungskosten geltend machen kann. 


Beispiel 44


Der Arbeitnehmer A nimmt im Auftrag seines Arbeitgebers an einer eintägigen Podiums-


diskussion mit anschließender Abendveranstaltung teil. Die auf den Arbeitgeber ausgestellte 


Rechnung des Veranstalters hat der Arbeitgeber unmittelbar bezahlt. Darin enthalten sind die 


Kosten für ein Galadinner, das mit 80 Euro separat ausgewiesen ist. Der Arbeitnehmer ist 


mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Der 


Arbeitnehmer erhält das Galadinner vom Veranstalter der Podiumsdiskussion auf Veran-


lassung seines Arbeitgebers. Angesichts der Kosten von mehr als 60 Euro ist von einem 


Belohnungsessen auszugehen (unübliche Beköstigung gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG), so 


dass die dafür berechneten 80 Euro als Arbeitslohn anzusetzen sind. Der Arbeitnehmer kann 


als Werbungskosten eine ungekürzte Verpflegungspauschale i. H. v. 12 Euro geltend machen.


69 Der Ansatz einer nach § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert bewer-


teten Mahlzeit als Arbeitslohn setzt voraus, dass es sich um eine übliche Mahlzeit handelt und 


der Arbeitnehmer keine Verpflegungspauschale beanspruchen kann; dies liegt regelmäßig 


vor, wenn er nicht mehr als acht Stunden außerhalb seiner Wohnung und seiner ersten Tätig-


keitsstätte beruflich tätig ist oder die Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG über-


schritten ist. 


70 Zahlt der Arbeitnehmer in diesen Fällen ein Entgelt für die erhaltene Mahlzeit, mindert dieses 


Entgelt den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der 


Arbeitgeber ein vereinbartes Entgelt für die Mahlzeit im Rahmen der Lohnabrechnung 


unmittelbar aus dem Nettoentgelt des Arbeitnehmers entnimmt. Übersteigt das vom Arbeit-


nehmer gezahlte Entgelt den maßgebenden Sachbezugswert oder entspricht es dem Sach-


bezugswert, verbleibt kein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. Der den Sachbezugswert 


übersteigende Betrag darf nicht als Werbungskosten abgezogen werden.
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71 Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer bei der Gestellung einer Mahlzeit auf Veranlassung des 


Arbeitgebers ein zuvor vereinbartes Entgelt unmittelbar an den Dritten entrichtet. Es muss 


sich hierbei aber um ein Entgelt des Arbeitnehmers handeln. Wird das vom Dritten in 


Rechnung gestellte Entgelt zunächst vom Arbeitnehmer verauslagt und diesem anschließend 


vom Arbeitgeber erstattet, handelt es sich nicht um ein Entgelt des Arbeitnehmers. Das gilt 


insbesondere für den auf den Arbeitgeber ausgestellten Rechnungsbetrag.


Beispiel 45


Der Arbeitnehmer A nimmt auf Veranlassung seines Arbeitgebers an einem zweitägigen 


Seminar mit Übernachtung teil. Die auf den Arbeitgeber ausgestellte Hotelrechnung von 


100 Euro incl. 20 Euro für ein Frühstück wird zunächst vom Arbeitnehmer bezahlt. Der 


Arbeitgeber erstattet dem Arbeitnehmer die Übernachtungskosten incl. Frühstück im Rahmen 


der Reisekostenabrechnung. 


Im Hinblick auf die Rechnungsstellung und spätere Erstattung der Auslagen durch den 


Arbeitgeber handelt es sich bei dem in der Hotelrechnung für das Frühstück enthaltenen 


Kostenanteil nicht um ein Entgelt des Arbeitnehmers. Da es sich bei den zur Verfügung 


gestellten Mahlzeiten um übliche Mahlzeiten handelt, sind diese nicht als Arbeitslohn zu 


erfassen; beim Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers sind die Verpflegungspauschalen 


entsprechend zu kürzen (für den zweiten Tag zustehende Verpflegungspauschale um 


4,80 Euro).


Beispiel 46


Der Arbeitnehmer A wird für sechs Monate von seinem Arbeitgeber an einen Tochterbetrieb 


im Inland entsandt. Für die Zeit der Entsendung übernachtet der Arbeitnehmer während der 


Woche in einem Hotel in der Nähe des Tochterbetriebs. Das Hotel stellt dem Arbeitgeber pro 


Übernachtung 70 Euro zuzüglich 10 Euro für ein Frühstück in Rechnung, dass der Arbeitneh-


mer zunächst verauslagt und dann im Rahmen der Reisekostenabrechnung von seinem Arbeit-


geber erstattet erhält. Es liegt eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit vor. Der Arbeit-


nehmer erhält das Frühstück jeweils auf Veranlassung seines Arbeitgebers.


Für die ersten drei Monate der Auswärtstätigkeit stehen dem Arbeitnehmer arbeitstäglich 


Verpflegungspauschalen zu. Da es sich bei den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten um 


übliche Mahlzeiten handelt, sind diese nicht als Arbeitslohn zu erfassen und beim 


Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers die Verpflegungspauschalen entsprechend zu 


kürzen.


Ab dem vierten Monat der Auswärtstätigkeit stehen dem Arbeitnehmer keine Verpflegungs-


pauschalen mehr zu. Das Frühstück ist jeweils mit dem amtlichen Sachbezugswert als 


Arbeitslohn zu erfassen, der nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal besteuert 


(vgl. dazu Rz. 93 ff.) werden kann.
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Sachverhalt wie voriges Beispiel. Allerdings zahlt der Arbeitnehmer A für das Frühstück 


jeweils 3 Euro.


Das vom Arbeitnehmer A für das Frühstück gezahlte Entgelt ist ab dem vierten Monat auf den 


Sachbezugswert anzurechnen. Da das Entgelt höher ist als der Sachbezugswert, unterbleibt 


eine Besteuerung als Arbeitslohn. Der den Sachbezugswert übersteigende Betrag darf nicht 


als Werbungskosten abgezogen werden.


72 Die Vorteile aus der Teilnahme des Arbeitnehmers an einer geschäftlich veranlassten Bewir-


tung i. S. d. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG gehören weiterhin nicht zum Arbeitslohn 


(R 8.1 Absatz 8 Nummer 1 LStR 2013). Entsprechendes gilt für die im ganz überwiegenden 


eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers abgegebenen Mahlzeiten. Hierzu gehören insbe-


sondere die Teilnahme an einem Arbeitsessen (R 19.6 Absatz 2 Satz 2 LStR 2013) sowie die 


im Rahmen einer üblichen Betriebsveranstaltung (R 19.5 LStR 2013) abgegebenen 


Mahlzeiten.


b) Kürzung der Verpflegungspauschalen, § 9 Absatz 4a Satz 8 bis 10 EStG


aa) Voraussetzungen der Mahlzeitengestellung


73 Der Arbeitnehmer kann für die ihm tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen für Verpfle-


gung auf Grund einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit nach der Abwesenheitszeit von 


seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte gestaffelte Verpflegungspauschalen als 


Werbungskosten ansetzen oder in entsprechender Höhe einen steuerfreien Arbeitgeberersatz 


erhalten. Das Merkmal „tatsächlich entstandene“ Mehraufwendungen bringt dabei zum 


Ausdruck, dass die Verpflegungspauschalen insoweit nicht mehr zum Ansatz kommen, als 


der Arbeitnehmer während seiner beruflichen Auswärtstätigkeit durch den Arbeitgeber 


„verpflegt“ wird. Eine Prüfungspflicht hinsichtlich der Höhe der tatsächlich entstandenen 


Aufwendungen besteht nicht. Wird dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder auf 


dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, wird der 


Werbungskostenabzug vielmehr tageweise gekürzt, und zwar 


um 20 Prozent für ein Frühstück und


um jeweils 40 Prozent für ein Mittag- und Abendessen 


der für die 24-stündige Abwesenheit geltenden höchsten Verpflegungspauschale. Das ent-


spricht für Auswärtstätigkeiten im Inland einer Kürzung der jeweils zustehenden Verpfle-


gungspauschale um 4,80 Euro für ein Frühstück und jeweils 9,60 Euro für ein Mittag- und


Abendessen. Diese typisierende, pauschale Kürzung der Verpflegungspauschale ist 


tagesbezogen und maximal bis auf 0 Euro vorzunehmen.
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74 Auch ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellter Snack oder Imbiss (z. B. belegte 


Brötchen, Kuchen, Obst), der während einer auswärtigen Tätigkeit gereicht wird, kann 


eine Mahlzeit sein, die zur Kürzung der Verpflegungspauschale führt. Eine feste zeit-


liche Grenze für die Frage, ob ein Frühstück, Mittag- oder Abendessen zur Verfügung 


gestellt wird, gibt es nicht. Maßstab für die Einordnung ist vielmehr, ob die zur Verfü-


gung gestellte Verpflegung an die Stelle einer der genannten Mahlzeiten tritt, welche 


üblicherweise zu der entsprechenden Zeit eingenommen wird. 


75 Unbeachtlich im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene pauschale Kürzung der 


Verpflegungspauschalen ist, ob die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeit 


vom Arbeitnehmer tatsächlich eingenommen wird oder die Aufwendungen für die vom 


Arbeitgeber gestellte Mahlzeit niedriger sind als der jeweilige pauschale Kürzungs-


betrag. Die Kürzung kann nur dann unterbleiben, wenn der Arbeitgeber keine Mahlzeit 


zur Verfügung stellt, z. B. weil er die entsprechende Mahlzeit abbestellt oder der Arbeit-


nehmer die Mahlzeit selbst veranlasst und bezahlt. 


Beispiel 47


Der Arbeitnehmer A ist von 9.00 Uhr bis 18.00 auswärts bei verschiedenen Kunden 


beruflich tätig. In der Mittagspause kauft er sich eine Pizza und ein Wasser für 8 Euro.


Da A anlässlich einer eintägigen beruflichen Auswärtstätigkeit mehr als acht Stunden von 


seiner Wohnung abwesend ist, könnte er eine Verpflegungspauschale von 12 Euro bean-


spruchen. Würde A die Rechnung für die mittags verzehrte Pizza und das Wasser seinem 


Arbeitgeber vorlegen und von diesem erstattet bekommen, könnte A neben 8 Euro 


Erstattungsbetrag nur noch eine gekürzte Verpflegungspauschale von 2,40 Euro (12 Euro 


-9,60 Euro) beanspruchen.


76 Bei der Hingabe von Essensmarken durch den Arbeitgeber im Rahmen einer beruf-


lichen Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers, handelt es sich in der Regel nicht um eine 


vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit, sondern lediglich um eine Verbilligung der vom 


Arbeitnehmer selbst veranlassten und bezahlten Mahlzeit. 


Beispiel 48


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A erhält 


vom Arbeitgeber keine weiteren Reisekostenerstattungen.


Der Arbeitgeber hat keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten zu versteuern. Der Arbeit-


nehmer kann für die Auswärtstätigkeit folgende Verpflegungspauschalen als Werbungskosten 


geltend machen:
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Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro 


verbleiben für Zwischentag        0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro


Insgesamt abziehbar                                           19,20 Euro


Beispiel 49


Der Werbegrafiker W arbeitet von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr in seinem Büro in B (erste 


Tätigkeitsstätte), anschließend fährt er noch zu einem Geschäftstermin in C. Der Termin 


erstreckt sich bis 3.00 Uhr des Folgetags. W kehrt um 4.30 Uhr in seine Wohnung zurück. 


Zu Beginn des Geschäftstermins nimmt W an einem Abendessen teil, welches vom Arbeit-


geber des W bestellt und bezahlt wird.


W ist im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit mehr als acht Stunden auswärts tätig. Dass 


sich diese Abwesenheit über zwei Kalendertage ohne Übernachtung erstreckt, ist unschäd-


lich. Die Abwesenheitszeiten werden zusammengerechnet und dem zweiten Kalendertag 


zugeordnet, da an diesem Tag der überwiegende Teil der Abwesenheit stattgefunden hat. 


Die Verpflegungspauschale von 12 Euro für die berufliche Abwesenheit von mehr als acht 


Stunden über Nacht ist allerdings um 9,60 Euro zu kürzen; dass die Mahlzeit am ersten 


Tag vom Arbeitgeber gestellt wird und die Verpflegungspauschale dem Folgetag (Tag an 


dem die Auswärtstätigkeit endet) zuzuordnen ist, ist dabei unbeachtlich; dem Arbeitnehmer 


wird im Zusammenhang mit der beruflichen Auswärtstätigkeit, für die er die Verpflegungs-


pauschale beanspruchen kann, eine Mahlzeit vom Arbeitgeber gestellt.


bb) Weitere Voraussetzungen der Kürzung


77 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist auch dann vorzunehmen, wenn der 


Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer zustehende Reisekostenvergütung lediglich gekürzt 


ausbezahlt. Nur ein für die Gestellung der Mahlzeit vereinbartes und vom Arbeitnehmer 


tatsächlich gezahltes Entgelt mindert den Kürzungsbetrag. Es ist hierbei nicht zu beanstanden, 


wenn der Arbeitgeber das für die Mahlzeit vereinbarte Entgelt im Rahmen eines abgekürzten 


Zahlungsweges unmittelbar aus dem Nettolohn des Arbeitnehmers entnimmt. Gleiches gilt, 


wenn der Arbeitgeber das Entgelt im Wege der Verrechnung aus der dem Arbeitnehmer 


dienst- oder arbeitsrechtlich zustehenden Reisekostenerstattung entnimmt. 
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Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer A in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Zusätzlich zu diesen Leis-


tungen möchte der Arbeitgeber auch noch eine steuerfreie Reisekostenerstattung zahlen. Für 


die vom Arbeitgeber veranlassten und bezahlten Mahlzeiten soll jeweils ein Betrag in Höhe 


des geltenden Sachbezugswertes (2014: Frühstück 1,63 Euro und Mittag-/Abendessen 


3,00 Euro) einbehalten werden.


Der Arbeitgeber hat keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten zu versteuern. Der Arbeit-


geber kann für die Auswärtstätigkeit höchstens noch folgende Beträge zusätzlich für die Ver-


pflegung steuerfrei auszahlen:


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen      - 9,60 Euro


verbleiben für Zwischentag                                   0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro


Insgesamt steuerfrei auszahlbar                         19,20 Euro


Zahlt der Arbeitgeber angesichts der Mahlzeitengestellung nur eine (z. B. um die amtlichen 


Sachbezugswerte für zwei Frühstücke je 1,63 Euro, ein Mittagessen je 3,00 Euro und ein 


Abendessen je 3,00 Euro zusammen also um 9,26 Euro) gekürzte steuerfreie Reisekosten-


erstattung von 9,94 Euro an seinen Arbeitnehmer, kann der Arbeitnehmer die Differenz von 


9,26 Euro als Werbungskosten geltend machen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer einen 


arbeitsrechtlichen Anspruch (nur) auf eine gekürzte Reisekostenerstattung. 


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen     - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro 


verbleiben für Zwischentag                  0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro


Kürzung: Frühstück        - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                               7,20 Euro
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abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung       - 9,94 Euro


verbleiben als Werbungskosten                             9,26 Euro


Nimmt der Arbeitgeber den Einbehalt in Höhe der Sachbezugswerte z. B. von einen Betrag in 


Höhe der ungekürzten Verpflegungspauschalen (48,00 Euro) vor und zahlt nur eine gekürzte 


Reisekostenerstattung von 38,74 Euro (48 Euro - 9,26 Euro) an den Arbeitnehmer, können 


ebenfalls höchstens 19,20 Euro steuerfrei erstattet werden. Der darüber hinausgehende, vom 


Arbeitgeber ausgezahlte Betrag von 19,54 Euro (= 38,74 Euro - 19,20 Euro) ist pauschal 


(nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG höchstens bis zu 48,00 Euro) oder individuell zu 


besteuern.


Zahlt der Arbeitgeber eine ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung von 19,20 Euro, zieht 


hiervon aber im Wege der Verrechnung ein Entgelt für die gestellten Mahlzeiten in Höhe der 


amtlichen Sachbezugswerte ab, ist die Kürzung der Verpflegungspauschalen um die verrech-


neten Entgelte zu kürzen, im Gegenzug aber die ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung 


von 19,20 Euro abzuziehen. Zwar erhält der Arbeitnehmer nur 9,94 Euro ausgezahlt, dies ist 


aber wirtschaftlich die Differenz aus 19,20 Euro steuerfreie Reisekostenerstattung -9,26 Euro 


Entgelt für die gestellten Mahlzeiten. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer einen arbeitsrecht-


lichen Anspruch auf eine ungekürzte steuerfreie Reisekostenerstattung, die der Arbeitgeber 


aber im Rahmen der Erfüllung dieses Erstattungsanspruchs mit seinem Anspruch auf das für 


die Mahlzeiten vereinbarte Entgelt aufrechnet. Die arbeitgeberinterne Verrechnung ändert 


nicht den wirtschaftlichen Charakter oder die Anspruchsgrundlage der Reisekostenerstattung. 


Anreisetag:                    12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 3,17 Euro (4,80 - 1,63 Euro)


Mittagessen   - 6,60 Euro (9,60 - 3,00 Euro)


Abendessen   - 6,60 Euro (9,60 - 3,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag 7,63 Euro


Abreisetag:                          12,00 Euro


Kürzung: Frühstück     - 3,17 Euro (4,80 - 1,63 Euro)


verbleiben für den Abreisetag                         8,83 Euro


Insgesamt Verpflegungspauschalen 28,46 Euro


abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung                        - 19,20 Euro


verbleiben als Werbungskosten                                                 9,26 Euro
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das für die Mahlzeiten vereinbarte Entgelt in Höhe der Sachbezugswerte im Wege der Ver-


rechnung ab (48,00 Euro - 9,26 Euro = 38,74 Euro), ändert dies nichts an der Berechnung 


der dem Arbeitnehmer steuerlich zustehenden Verpflegungspauschalen. In diesem Fall 


können ebenfalls 28,46 Euro steuerfrei erstattet werden. Der darüber hinausgehende, dem 


Arbeitnehmer arbeitsrechtlich zustehende Erstattungsbetrag von 19,54 Euro (= 48,00 Euro -


28,46 Euro) ist pauschal (nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG höchstens bis zu 


48,00 Euro) oder individuell zu besteuern.


Abwandlung 1


Wie Beispiel 50 Ausgangsfall, allerdings zahlt der Arbeitnehmer A für das Frühstück je 


5 Euro und für das Mittag- und das Abendessen je 7 Euro.


Anreisetag:                    12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung: Frühstück - 0,00 Euro (4,80 - 5,00 Euro)


Mittagessen   - 2,60 Euro (9,60 - 7,00 Euro)


Abendessen   - 2,60 Euro (9,60 - 7,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag 18,80 Euro


Abreisetag:                          12,00 Euro


Kürzung: Frühstück     - 0,00 Euro (4,80 - 5,00 Euro)


verbleiben für den Abreisetag                                                   12,00 Euro 


Insgesamt steuerfrei auszahlbar          42,80 Euro


Abwandlung 2


Sachverhalt wie Beispiel 50 Ausgangsfall, allerdings zahlt der Arbeitnehmer für die volle 


Verpflegung am Zwischentag pauschal 19,00 Euro.


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag: 24,00 Euro


Kürzung:  Tagesverpflegung 
(24 Euro - 19 Euro) - 5,00 Euro


verbleiben für den Zwischentag            19,00 Euro


Abreisetag:                                            12,00 Euro


Kürzung: Frühstück                             - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                      7,20 Euro


Insgesamt steuerfrei auszahlbar                                          38,20 Euro
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Der Arbeitnehmer ist während einer eintägigen Auswärtstätigkeit von 5.00 bis 22.00 Uhr 


abwesend. Der Arbeitgeber stellt am Reisetag zwei Mahlzeiten (Mittag- und Abendessen) 


zur Verfügung. Für eintägige Auswärtstätigkeiten erstattet der Arbeitgeber dem Arbeit-


nehmer einen Verpflegungsmehraufwand von 30,00 Euro.


Aufgrund der Kürzung der Verpflegungspauschale verbleibt kein steuerfreier  


Reisekostenersatz für Verpflegungsmehraufwendungen.


Verpflegungspauschale: 12,00 Euro


Kürzung: Mittagessen - 9,60 Euro


Abendessen - 9,60 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale: 0,00 Euro


Die Erstattung des Verpflegungsmehraufwands durch den Arbeitgeber ist in Höhe von 


30,00 Euro grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Nach § 40 Absatz 2 Satz 1


Nummer 4 EStG kann der Arbeitgeber einen Betrag von 12,00 Euro (100 Prozent des in § 9


Absatz 4a Satz 3 Nummer 2 EStG genannten Betrags) pauschal mit 25 Prozent besteuern. 


Die verbleibenden 18,00 Euro (30,00 Euro abzüglich 12,00 Euro) sind nach den persön-


lichen Besteuerungsmerkmalen des Arbeitnehmers individuell zu besteuern.


78 Zuzahlungen des Arbeitnehmers sind jeweils vom Kürzungsbetrag derjenigen Mahlzeit abzu-


ziehen, für die der Arbeitnehmer das Entgelt zahlt. Übersteigt das vom Arbeitnehmer für die 


Mahlzeit gezahlte Entgelt den Kürzungsbetrag, entfällt für diese Mahlzeit die Kürzung des 


Werbungskostenabzugs. Eine Verrechnung etwaiger Überzahlungen des Arbeitnehmers mit 


Kürzungsbeträgen für andere Mahlzeiten ist nicht zulässig. 


Beispiel 52


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A zahlt 


für das Mittag- und Abendessen je 10 Euro.


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                         24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro 


Mittagessen   - 0,00 Euro (9,60 - 10,00 Euro)


Abendessen   - 0,00 Euro (9,60 - 10,00 Euro)


verbleiben für den Zwischentag                                         19,20 Euro


Abreisetag:                            12,00 Euro


Kürzung:      Frühstück        - 4,80 Euro 
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Insgesamt Verpflegungspauschalen                           38,40 Euro


79 Die Kürzung der Verpflegungspauschale ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitgeber 


den amtlichen Sachbezugswert der Mahlzeit pauschal besteuert hat.


Beispiel 53


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung teil. Der Arbeit-


geber hat für den Arbeitnehmer A auf dieser Fortbildungsveranstaltung ein Mittagessen 


gebucht und bezahlt. Der Arbeitgeber besteuert das Mittagessen nach § 40 Absatz 2 Satz 1


Nummer 1a EStG pauschal, da er keine Aufzeichnungen über die Abwesenheit des Arbeit-


nehmers führt. Der Arbeitnehmer A erhält vom Arbeitgeber keine weiteren Reisekosten-


erstattungen.


Der A kann anhand seiner Bahntickets gegenüber dem Finanzamt nachweisen, dass er für die 


Fortbildung insgesamt zehn Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte 


abwesend war. Er kann für die Fortbildung folgende Verpflegungspauschalen als Werbungs-


kosten abziehen:


eintägige Auswärtstätigkeit: 12,00 Euro


Kürzung: 1x Mittagessen - 9,60 Euro


verbleiben als Verpflegungspauschale: 2,40 Euro


80 Erhält der Arbeitnehmer steuerfreie Erstattungen für Verpflegung vom Arbeitgeber, ist ein 


Werbungskostenabzug insoweit ausgeschlossen.


Beispiel 54


Der Arbeitnehmer A ist auf einer dreitägigen Auswärtstätigkeit. Der Arbeitgeber hat für den 


Arbeitnehmer in einem Hotel zwei Übernachtungen jeweils mit Frühstück sowie am 


Zwischentag ein Mittag- und ein Abendessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitnehmer A erhält 


von seinem Arbeitgeber zusätzlich zu den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten noch eine 


steuerfreie Reisekostenerstattung für Verpflegungsmehraufwendungen i. H. v. 19,20 Euro.


Der Arbeitgeber muss keinen geldwerten Vorteil für die Mahlzeiten versteuern. Der A kann 


für die Auswärtstätigkeit keine Verpflegungspauschalen als Werbungskosten geltend machen:


Anreisetag: 12,00 Euro


Zwischentag:                       24,00 Euro


Kürzung: Frühstück       - 4,80 Euro


Mittagessen    - 9,60 Euro


Abendessen     - 9,60 Euro


verbleiben für Zwischentag                                  0,00 Euro
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Kürzung: Frühstück      - 4,80 Euro


verbleiben für den Abreisetag                              7,20 Euro


Insgesamt Verpflegungspauschalen                   19,20 Euro


abzüglich steuerfreie Reisekostenerstattung: - 19,20 Euro


verbleiben als Werbungskosten: 0,00 Euro


81 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist nach § 9 Absatz 4a Satz 8 EStG immer dann 


vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer eine Mahlzeit von seinem Arbeitgeber oder auf 


dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt wird. 


82 Die Kürzung gilt daher auch für die Teilnahme des Arbeitnehmers an einer geschäftlich ver-


anlassten Bewirtung i. S. d. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG oder an einem außerhalb der 


ersten Tätigkeitsstätte gewährten Arbeitsessen (R 19.6 Absatz 2 Satz 2 LStR 2013), wenn der 


Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein Dritter die Mahlzeit zur Verfügung stellt. Es 


kommt nicht darauf an, ob Vorteile aus der Gestellung derartiger Mahlzeiten zum Arbeitslohn 


zählen.


Beispiel 55


Unternehmer U trifft sich am Samstagabend mit einigen Vertretern der Zulieferfirma Z in 


einem Restaurant zum Essen, um mit diesen eine geschäftliche Kooperation zu erörtern. 


An dem Essen nehmen auch der Vertriebsleiter und der Leiter der Konstruktionsabteilung 


des U teil. Jeder Teilnehmer erhält ein Menü zum Preis von 55 Euro einschließlich 


Getränke. Die Mahlzeit am Samstagabend erhalten die Arbeitnehmer des U im Rahmen 


einer geschäftlich veranlassten Bewirtung; sie gehört nicht zum Arbeitslohn. Sofern bei 


den Arbeitnehmern des U die Voraussetzungen für eine Verpflegungspauschale erfüllt 


wären (z. B. weil sie mehr als acht Stunden abwesend waren oder weil sie nach dem 


Restaurantbesuch auswärtig übernachtet haben), wäre diese um 9,60 Euro zu kürzen.


Für die Arbeitnehmer der Zulieferfirma Z handelt es sich ebenfalls um die Teilnahme an 


einer geschäftlich veranlassten Bewirtung, die auch für die Arbeitnehmer des Z keinen


Arbeitslohn darstellt. Sofern die Arbeitnehmer des Z die Voraussetzungen für eine Verpfle-


gungspauschale erfüllen, ist bei diesen keine Kürzung wegen der gestellten Mahlzeit vor-


zunehmen. Z selbst hat seinen Arbeitnehmern keine Mahlzeit gestellt. Da U das Essen 


gestellt hat, um Geschäftsbeziehungen zu Z zu knüpfen, ist das Merkmal: „ein Dritter auf 


Veranlassung des Arbeitgebers“ nicht gegeben.


83 Nimmt der Arbeitnehmer hingegen an der geschäftlich veranlassten Bewirtung durch einen 


Dritten oder einem Arbeitsessen eines Dritten teil, fehlt es in aller Regel an einer durch den 


Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeit; in diesem Fall sind die Verpflegungs-


pauschalen nicht zu kürzen. 
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Der Mitarbeiter einer deutschen Gesellschaft nimmt an einer Vertriebsveranstaltung im 


Betriebssitz der italienischen Tochtergesellschaft teil (separate Firmierung). Die italie-


nische Gesellschaft trägt sämtliche Kosten der Vertriebsveranstaltung (so z. B. Hotel, 


Essen, etc.). 


Die Verpflegungspauschalen des Arbeitnehmers der deutschen Gesellschaft sind nicht zu 


kürzen, weil ihm die Mahlzeiten nicht auf Veranlassung seines Arbeitgebers, sondern eines 


Dritten (der italienischen Tochtergesellschaft) zur Verfügung gestellt werden.


Abwandlung


Die italienische Tochtergesellschaft belastet der deutschen Gesellschaft die Kosten für den 


Arbeitnehmer weiter.


In diesem Fall ist davon auszugehen, dass die dem Arbeitnehmer gestellten Mahlzeiten auf 


Veranlassung des Arbeitgebers erfolgen, was zur gesetzlich vorgeschriebenen Kürzung der 


Verpflegungspauschalen führt.


84 Da die im Rahmen einer herkömmlichen Betriebsveranstaltung (R 19.5 LStR 2013) abgege-


benen Mahlzeiten in aller Regel durch den Arbeitgeber veranlasst sind, gelten für den Sonder-


fall, dass die Betriebsveranstaltung mit einer beruflichen Auswärtstätigkeit verknüpft ist, die 


in Rz. 88 dargestellten Grundsätze entsprechend.


85 Die durch eine zusätzlich zur Betriebsveranstaltung veranlasste berufliche Auswärts-


tätigkeit entstehenden Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Verpflegungsmehrauf-


wendungen sind Reisekosten und können als Werbungskosten berücksichtigt oder in 


entsprechender Höhe als steuerfreier Arbeitgeberersatz erstattet werden. 


Die dem Arbeitgeber unmittelbar durch die Betriebsveranstaltung entstehenden Fahrt-


und Übernachtungskosten sowie Verpflegungsaufwendungen sind nach den für die 


Betriebsveranstaltung geltenden allgemeinen Grundsätzen steuerlich zu beurteilen.


86 Die Kürzung der Verpflegungspauschalen unterbleibt insoweit, als Mahlzeiten vom Arbeit-


geber zur Verfügung gestellt werden, deren Preis 60 Euro übersteigt und die daher individuell 


zu versteuern sind.


87 Hat der Arbeitnehmer für die Mahlzeit ein Entgelt entrichtet, wird dieses Entgelt auf den 


Kürzungsbetrag angerechnet. Es kommt insoweit auf das tatsächlich entrichtete Entgelt an, 


nicht aber darauf, ob das Entgelt dem tatsächlichen Wert der Mahlzeit entsprochen oder der 


Arbeitnehmer die Mahlzeit verbilligt erhalten hat. 
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Mahlzeitengestellung


88 Bei gemischt veranlassten Reisen sind die entstehenden Kosten grundsätzlich in einen 


beruflich veranlassten Anteil und einen den Kosten der Lebensführung zuzurechnenden 


Anteil aufzuteilen (vgl. BFH vom 18. August 2005, VI R 32/03, BStBl 2006 II S. 30). Dies 


gilt auch für die entstehenden Verpflegungsmehraufwendungen. Stellt der Arbeitgeber im 


Rahmen einer gemischt veranlassten Reise Mahlzeiten zur Verfügung, ist die gesetzlich 


vorgeschriebene Kürzung der Verpflegungspauschalen erst nach der Ermittlung des 


beruflich veranlassten Teils der Verpflegungspauschalen vorzunehmen.  


Beispiel 57


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer einwöchigen vom Arbeitgeber organisierten und finan-


zierten Reise im Inland teil. Das Programm sieht morgens eine Fortbildungsmaßnahme vor, 


der Nachmittag steht für touristische Aktivitäten zur Verfügung. Frühstück und Abendessen 


sind inklusive (Halbpension). 


Folgende Auswirkungen ergeben sich durch die gemischte Veranlassung der Reise (bei einer 


angenommenen Quote von 50 Prozent) auf die steuerliche Berücksichtigung des Verpfle-


gungsmehraufwands:


Die Verpflegungsmehraufwendungen sind - wie die übrigen Reisekosten - nur zu 50 Prozent 


beruflich veranlasst.


Anreisetag: 12,00 Euro x 50 Prozent = 6,00 Euro


Kürzung: - 9,60 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 0,00 Euro


5 Zwischentage je 24,00 Euro x 50 Prozent =   je 12,00 Euro


Kürzung je 4,80 Euro und je 9,60 Euro = je - 14,40 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 5 x 0,00 Euro = 0,00 Euro


Abreisetag: 12,00 Euro x 50 Prozent =                6,00 Euro


Kürzung: - 4,80 Euro


verbleibt Verpflegungspauschale 1,20 Euro


c) Doppelte Haushaltsführung, § 9 Absatz 4a Satz 12 EStG


89 Die Verpflegungspauschalen gelten auch für eine Übergangszeit von drei Monaten nachdem 


eine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushaltsführung begründet wurde (§ 9 Absatz 4a 


Satz 12 EStG). Für den Fall der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf 
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die vorstehenden Ausführungen unter Rz. 61 bis 87 entsprechend.


Beispiel 58


Der Arbeitnehmer A wird vom Stammsitz seines Arbeitgebers, wo er mit seiner Familie 


wohnt, an einen 250 Kilometer entfernten Tochterbetrieb im Inland ohne zeitliche Begrenzung 


umgesetzt. A behält seinen Familienwohnsitz bei und übernachtet während der Woche in 


einem Hotel in der Nähe des Tochterbetriebs. Das Hotel stellt dem Arbeitgeber pro Über-


nachtung 50 Euro zuzüglich 10 Euro für ein Frühstück in Rechnung, welche der Arbeit-


nehmer zunächst verauslagt und dann von seinem Arbeitgeber erstattet erhält. 


Es liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, da der Tochterbetrieb mit der zeitlich unbe-


grenzten Zuordnung zur ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers wird. Für die ersten drei 


Monate der doppelten Haushaltsführung gelten die Regelungen zur Gestellung von Mahl-


zeiten bei Auswärtstätigkeit entsprechend. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist sind dann die 


Regeln der Gestellung von Mahlzeiten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte anzuwenden.


In den ersten drei Monaten der doppelten Haushaltsführung unterbleibt folglich die Erfas-


sung des arbeitstäglichen Frühstücks mit dem amtlichen Sachbezugswert als Arbeitslohn bei 


gleichzeitiger Kürzung der täglichen Verpflegungspauschalen um jeweils 4,80 Euro. 


Nach Ablauf der ersten drei Monate ist für das Frühstück ein geldwerter Vorteil in Höhe des 


Sachbezugswertes anzusetzen (R 8.1 Absatz 7 Nummer 1 LStR 2013). 


d) Bescheinigungspflicht „M“


90 Hat der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein Dritter dem Arbeitnehmer während 


seiner beruflichen Tätigkeit außerhalb seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte oder 


im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu 


bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt, muss im Lohnkonto der Großbuchstabe „M“ 


aufgezeichnet und in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt werden. Zur 


Erläuterung der mit dem Großbuchstaben „M“ bescheinigten Mahlzeitengestellungen sind 


neben den Reisekostenabrechnungen regelmäßig keine weiteren detaillierten Arbeitgeber-


bescheinigungen auszustellen.


91 Diese Aufzeichnungs- und Bescheinigungspflicht gilt unabhängig von der Anzahl der Mahl-


zeitengestellungen an den Arbeitnehmer im Kalenderjahr. Es kommt nicht darauf an, ob eine 


Besteuerung der Mahlzeiten ausgeschlossen ist (§ 8 Absatz 2 Satz 9 EStG) oder die Mahlzeit 


pauschal nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG oder individuell besteuert wurde. Im 


Fall der Gewährung von Mahlzeiten, die keinen Arbeitslohn darstellen oder deren Preis 


60 Euro übersteigt und die daher nicht mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewerten sind, 
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bescheinigen.


92 Sofern das Betriebsstättenfinanzamt für die nach § 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG


steuerfrei gezahlten Vergütungen nach § 4 Absatz 3 LStDV eine andere Aufzeichnung als


im Lohnkonto zugelassen hat, ist für eine Übergangszeit (bis max. 2015) eine Bescheinigung 


des Großbuchstabens „M“ nicht zwingend erforderlich.


e) Neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit üblicher Mahlzeiten, § 40 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 1a EStG


93 Nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG besteht bei Mahlzeiten die Möglichkeit der 


pauschalen Besteuerung mit 25 Prozent, wenn 


diese dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von 


einem Dritten während einer auswärtigen Tätigkeit unentgeltlich oder verbilligt zur 


Verfügung gestellt werden und 


deren Besteuerung nicht nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG unterbleibt.


94 Die Pauschalbesteuerung kommt demnach in Betracht, wenn


der Arbeitnehmer ohne Übernachtung nicht mehr als acht Stunden auswärts tätig ist,


der Arbeitgeber die Abwesenheitszeit nicht überwacht, nicht kennt oder


die Dreimonatsfrist nach § 9 Absatz 4a Satz 6 EStG abgelaufen ist.


Beispiel 59


Der Arbeitnehmer A nimmt an einer halbtägigen auswärtigen Seminarveranstaltung teil. Der 


Arbeitgeber hat für die teilnehmenden Arbeitnehmer neben dem Seminar auch ein 


Mittagessen gebucht und bezahlt. Der Arbeitgeber besteuert das Mittagessen nach § 40


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal mit 25 Prozent, weil er keine Aufzeichnungen über


die Abwesenheitszeiten der Arbeitnehmer führt. 


95 Voraussetzung ist, dass es sich um übliche Mahlzeiten handelt, die nach § 8 Absatz 2 Satz 8


EStG mit dem Sachbezugswert anzusetzen sind. 


96 Nicht nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG pauschal besteuerbar sind somit sog. 


Belohnungsessen mit einem Preis von mehr als 60 Euro.


97 Die Pauschalierungsmöglichkeit greift auch nicht für Mahlzeiten, die im überwiegend eigen-


betrieblichen Interesse des Arbeitgebers abgegeben werden (z. B. sog. Arbeitsessen oder bei 
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kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt.


98 Die Pauschalierungsmöglichkeit nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a EStG gilt zudem nicht 


für die Gestellung von Mahlzeiten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen einer 


doppelten Haushaltsführung; hier kommt allerdings eine Pauschalierung nach § 40 Absatz 2


Satz 1 Nummer 1 EStG in Betracht. 


4. Unterkunftskosten, § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und Nummer 5a EStG 


a) Unterkunftskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 5 EStG


aa) Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung


99 Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes 


seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Haushalt unterhält und auch am Ort der ersten 


Tätigkeitsstätte wohnt. Die Anzahl der Übernachtungen ist dabei weiterhin unerheblich. 


100 Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt neben dem Innehaben einer Wohnung aus 


eigenem Recht als Eigentümer oder Mieter bzw. aus gemeinsamen oder abgeleitetem Recht 


als Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte sowie Mitbewohner gemäß § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 5 Satz 3 EStG auch eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebens-


führung (laufende Kosten der Haushaltsführung) voraus. Es genügt nicht, wenn der 


Arbeitnehmer z. B. im Haushalt der Eltern lediglich ein oder mehrere Zimmer unentgeltlich 


bewohnt oder wenn dem Arbeitnehmer eine Wohnung im Haus der Eltern unentgeltlich zur 


Nutzung überlassen wird. Die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung ist 


darzulegen und kann auch bei volljährigen Kindern, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil 


wohnen, nicht generell unterstellt werden. Durch diese Neuregelung ist die anders lautende 


Rechtsprechung des BFH (z. B. BFH vom 16. Januar 2013, VI R 46/12, BStBl II S. 627) 


überholt. Eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung mit Bagatell-


beträgen ist nicht ausreichend. Betragen die Barleistungen des Arbeitnehmers mehr als 


10 Prozent der monatlich regelmäßig anfallenden laufenden Kosten der Haushaltsführung (z. 


B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs) 


ist von einer finanziellen Beteiligung oberhalb der Bagatellgrenze auszugehen. Liegen die 


Barleistungen darunter, kann der Arbeitnehmer eine hinreichende finanzielle Beteiligung auch 


auf andere Art und Weise darlegen. Bei Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen 


III, IV oder V kann eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung ohne 


entsprechenden Nachweis unterstellt werden (vgl. auch Rz. 109). 
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101 Das Beziehen einer Zweitwohnung oder -unterkunft muss aus beruflichen Gründen erfor-


derlich sein. Eine Zweitwohnung oder -unterkunft in der Nähe des Beschäftigungsorts steht 


einer Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gleich. Aus Vereinfachungsgründen 


kann von einer Zweitunterkunft oder -wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte dann noch 


ausgegangen werden, wenn der Weg von der Zweitunterkunft oder -wohnung zur ersten 


Tätigkeitsstätte weniger als die Hälfte der Entfernung der kürzesten Straßenverbindung 


zwischen der Hauptwohnung (Mittelpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeits-


stätte beträgt. Befinden sich der eigene Hausstand und die Zweitwohnung innerhalb 


desselben Ortes (derselben Stadt oder Gemeinde) kann für die Frage der beruflichen 


Veranlassung ebenfalls diese Vereinfachungsregelung (Entfernung Zweitwohnung und 


erste Tätigkeitsstätte im Vergleich zur Entfernung zwischen Hauptwohnung und ersten 


Tätigkeitsstätte) herangezogen werden.


Beispiel 60


Der Arbeitnehmer A hat seinen eigenen Hausstand in B und in C seine neue erste Tätigkeits-


stätte. Die Entfernung von B (Mittelpunkt der Lebensinteressen) nach C beträgt 250 km. Der 


Arbeitnehmer findet in Z eine günstige Zweitwohnung. Die Entfernung von dieser Zweit-


wohnung in Z nach C (erste Tätigkeitsstätte) beträgt 70 km.


Auch wenn die Zweitwohnung in Z 70 km von C entfernt liegt, gilt sie noch als Wohnung am 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte, da sie weniger als die Hälfte der Entfernung von der Haupt-


wohnung in B zur neuen ersten Tätigkeitsstätte in C entfernt liegt (1/2 von 250 km= 125 km).


Abwandlung


Die Entfernung von der Zweitwohnung in Z nach C (erste Tätigkeitsstätte) beträgt 


150 Kilometer. In diesem Fall kann nicht mehr ohne Weiteres von einer Zweitwohnung am 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte ausgegangen werden. Die steuerliche Anerkennung richtet sich 


in diesem Fall nach den von der BFH-Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen (vgl. hierzu 


grundlegend BFH vom 19. April 2012, VI R 59/11, BStBl II S. 833).


cc) Höhe der Unterkunftskosten


102 Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland werden die dem Arbeit-


nehmer tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Nutzung der Wohnung oder Unter-


kunft höchstens bis zu einem nachgewiesenen Betrag von 1 000 Euro im Monat anerkannt. 


Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit entfällt; auch auf die Zahl der 
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lautende Rechtsprechung des BFH (vgl. BFH vom 9. August 2007, VI R 10/06, BStBl II 


S. 820) überholt. 


103 Steht die Zweitwohnung oder -unterkunft im Eigentum des Arbeitnehmers, sind die tatsäch-


lichen Aufwendungen (z. B. AfA, Schuldzinsen, Reparaturkosten, Nebenkosten) bis zum 


Höchstbetrag von 1 000 Euro monatlich zu berücksichtigen. Insoweit gelten die Grundsätze 


der BFH-Rechtsprechung (vgl. BFH vom 3. Dezember 1982, VI R 228/80, BStBl 1983 II 


S. 467) weiter.


104 Der Höchstbetrag umfasst sämtliche entstehenden Aufwendungen wie Miete, Betriebskosten, 


Kosten der laufenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung oder -unterkunft, AfA für 


notwendige Einrichtungsgegenstände (ohne Arbeitsmittel), Zweitwohnungsteuer, Rundfunk-


beitrag, Miet- oder Pachtgebühren für Kfz-Stellplätze, Aufwendungen für Sondernutzung 


(wie Garten), die vom Arbeitnehmer selbst getragen werden. Wird die Zweitwohnung oder -


unterkunft möbliert angemietet, sind die Aufwendungen bis zum Höchstbetrag berücksich-


tigungsfähig. Auch Aufwendungen für einen separat angemieteten Garagenstellplatz sind in 


den Höchstbetrag einzubeziehen und können nicht als „sonstige“ notwendige Mehraufwen-


dungen zusätzlich berücksichtigt werden. Die anders lautende BFH-Rechtsprechung (vgl. 


BFH vom 13. November 2012, VI R 50/11, BStBl 2013 II S. 286) ist überholt. Makler-


kosten, die für die Anmietung einer Zweitwohnung oder -unterkunft entstehen, sind als 


Umzugskosten zusätzlich als Werbungskosten abziehbar (R 9.9 Absatz 2 LStR 2013) 


oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattbar. Sie sind nicht in die 1 000 Euro-Grenze mit 


einzubeziehen.


105 Bei der Anwendung des Höchstbetrags ist grundsätzlich § 11 EStG zu beachten. Soweit der 


monatliche Höchstbetrag von 1 000 Euro nicht ausgeschöpft wird, ist eine Übertragung des 


nicht ausgeschöpften Volumens in andere Monate des Bestehens der doppelten Haushalts-


führung im selben Kalenderjahr möglich. Erhält der Arbeitnehmer Erstattungen z. B. für 


Nebenkosten, mindern diese Erstattungen im Zeitpunkt des Zuflusses die Unterkunftskosten 


der doppelten Haushaltsführung.


Ein häusliches Arbeitszimmer in der Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte ist bei 


der Ermittlung der anzuerkennenden Unterkunftskosten wie bisher nicht einzubeziehen; der 


Abzug der hierauf entfallenden Aufwendungen richtet sich weiterhin nach § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b EStG (vgl. BFH vom 9. August 2007, VI R 23/05, BStBl 2009 II S. 722).


106 Der Höchstbetrag nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG in Höhe von 1 000 Euro 


ist ein Monatsbetrag, der nicht auf einen Kalendertag umzurechnen ist und grundsätzlich für 


jede doppelte Haushaltsführung des Arbeitnehmers gesondert gilt. Beziehen mehrere berufs-


tätige Arbeitnehmer (z. B. beiderseits berufstätige Ehegatten, Lebenspartner, Lebens-
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gemeinsame Zweitwohnung, handelt es sich jeweils um eine doppelte Haushaltsführung, so 


dass jeder Arbeitnehmer den Höchstbetrag für die tatsächlich von ihm getragenen Aufwen-


dungen jeweils für sich beanspruchen kann.


Beispiel 61


Die beiderseits berufstätigen Ehegatten bewohnen an ihrem Beschäftigungsort in M (jeweils 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte) gemeinsam eine möblierte Unterkunft. Ihren Hausstand sowie 


ihren Lebensmittelpunkt haben die Eheleute nachweislich im eigenen Einfamilienhaus in B. 


Die Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft am Beschäftigungsort betragen inklusive 


sämtlicher Nebenkosten und Abschreibungen für notwendige Einrichtungsgegenstände 


1 100 Euro im Monat. Diese werden auf Grund gemeinsamer Verpflichtung von beiden Ehe-


gatten zu gleichen Anteilen gezahlt.


Die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft können bei jedem Ehegatten 


jeweils in Höhe von 550 Euro angesetzt werden. 


Beispiel 62


Der Arbeitnehmer A bewohnt am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte in M eine Zweitwohnung.


Die Aufwendungen für die Nutzung dieser Unterkunft (Miete, inkl. sämtlicher berücksich-


tigungsfähiger Nebenkosten und evtl. Abschreibungen für notwendige Einrichtungsgegen-


stände) betragen bis zum 30. Juni monatlich 990 Euro. Ab 1. Juli wird die Miete um 30 Euro 


erhöht, so dass ab diesem Zeitpunkt die monatlichen Aufwendungen für die Nutzung der 


Unterkunft 1 020 Euro betragen. 


In den Monaten Januar bis Juni können die Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft in 


voller Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet bzw. von A als Werbungskosten geltend 


gemacht werden. 


Ab Juli ist grundsätzlich die Beschränkung auf den Höchstbetrag von 1 000 Euro zu 


beachten. Die den Höchstbetrag übersteigenden Aufwendungen von monatlich 20 Euro 


können allerdings mit dem noch nicht aufgebrauchten Höchstbetragsvolumen der Monate 


Januar - Juni (6 x 10 Euro = 60 Euro) verrechnet und insoweit steuerfrei erstattet oder als 


Werbungskosten geltend gemacht werden .


107 Bei doppelter Haushaltsführung im Ausland gelten die bisherigen Grundsätze unverändert 


weiter. Danach sind die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe notwendig, soweit sie die orts-


übliche Miete für eine nach Lage und Ausstattung durchschnittliche Wohnung am Ort der 


ersten Tätigkeitsstätte mit einer Wohnfläche bis zu 60 qm nicht überschreiten.
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108 Für den steuerfreien Arbeitgeberersatz kann der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern mit den 


Steuerklassen III, IV oder V weiterhin ohne Weiteres unterstellen, dass sie einen eigenen 


Hausstand haben, an dem sie sich auch finanziell beteiligen. Bei anderen Arbeitnehmern darf 


der Arbeitgeber einen eigenen Hausstand nur dann anerkennen, wenn sie schriftlich erklären, 


dass sie neben einer Zweitwohnung oder -unterkunft am Beschäftigungsort außerhalb des 


Beschäftigungsortes einen eigenen Hausstand unterhalten, an dem sie sich auch finanziell 


beteiligen. Die Kosten der Zweitwohnung oder -unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 


im Inland können weiterhin vom Arbeitgeber pauschal steuerfrei erstattet werden (R 9.11 


Absatz 10 Satz 7 Nummer 3 LStR 2013).


109 Beim Werbungskostenabzug im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung hat der Arbeit-


nehmer das Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung und die finanzielle Beteiligung an 


der Haushaltsführung am Ort des eigenen Hausstands darzulegen. Kosten der Zweitwohnung 


oder -unterkunft sind für die Berücksichtigung als Werbungskosten grundsätzlich im Einzel-


nen nachzuweisen; sie können geschätzt werden, wenn sie dem Grunde nach zweifelsfrei ent-


standen sind (vgl. BFH vom 12. September 2001, VI R 72/97, BStBl II S. 775).


b) Unterkunftskosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit, § 9 Absatz 1 Satz 3 


Nummer 5a EStG


110 Als Werbungskosten abzugsfähig sind Unterkunftskosten bei einer Auswärtstätigkeit. Hierbei 


muss es sich um notwendige Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veran-


lasste Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte handeln, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. 


aa) Berufliche Veranlassung


111 Die berufliche Veranlassung ist gegeben, wenn der Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeit-


gebers so gut wie ausschließlich betrieblich bzw. dienstlich unterwegs ist. Dies ist zum 


Beispiel der Fall, wenn der Arbeitnehmer einen Kunden besucht. Erledigt der Arbeitnehmer 


im Zusammenhang mit der beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit auch in einem mehr als 


geringfügigen Umfang private Angelegenheiten, sind die beruflich veranlassten von den 


privat veranlassten Aufwendungen zu trennen (vgl. BFH vom 21. September 2009, GrS 1/06,


BStBl 2010 II S. 672). Ist das nicht - auch nicht durch Schätzung - möglich, gehören die 


gesamten Aufwendungen zu den nach § 12 EStG nicht abziehbaren Aufwendungen für die 


Lebensführung.
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112 Unterkunfts- bzw. Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen für die per-


sönliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung. Hierzu zählen zum Beispiel 


Kosten für die Nutzung eines Hotelzimmers, Mietaufwendungen für die Nutzung eines (ggf. 


möblierten) Zimmers oder einer Wohnung sowie Nebenleistungen (z. B. Kultur- und Touris-


musförderabgabe, Kurtaxe/Fremdenverkehrsabgabe, bei Auslandsübernachtungen die beson-


dere Kreditkartengebühr bei Zahlungen in Fremdwährungen). Im Rahmen des Werbungs-


kostenabzugs können lediglich die tatsächlich entstandenen Übernachtungskosten und keine 


Pauschalen berücksichtigt werden.


113 Kosten für Mahlzeiten gehören zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Verpflegung 


und sind nur nach Maßgabe des § 9 Absatz 4a EStG abziehbar. Wird durch Zahlungsbelege 


nur ein Gesamtpreis für Unterkunft und Verpflegung nachgewiesen und lässt sich der Preis 


für die Verpflegung nicht feststellen (z. B. Tagungspauschale), so ist dieser Gesamtpreis zur 


Ermittlung der Übernachtungskosten zu kürzen. Als Kürzungsbeträge sind dabei


für Frühstück 20 Prozent, 


für Mittag- und Abendessen jeweils 40 Prozent 


der für den Unterkunftsort maßgebenden Verpflegungspauschale bei einer Auswärtstätigkeit 


mit einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden anzusetzen.


Beispiel 63


Der Arbeitnehmer A übernachtet während einer zweitägigen inländischen Auswärtstätigkeit 


im Hotel. Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt. Das 


Hotel rechnet eine Übernachtung mit Frühstück wie folgt ab:


Pauschalarrangement 70 Euro


Der Arbeitgeber hat folgende Möglichkeiten:


Zur Ermittlung der Übernachtungskosten kann der Gesamtpreis um 4,80 Euro (20 Prozent 


von 24 Euro für die auf das Frühstück entfallenden anteiligen Kosten) gekürzt werden. Der 


verbleibende Betrag von 65,20 Euro kann vom Arbeitgeber dann als Übernachtungskosten 


steuerfrei erstattet werden. Für den An- und Abreisetag stehen dem Arbeitnehmer Verpfle-


gungspauschalen von 24 Euro (je 12 Euro für den An- und Abreisetag) zu. Die Verpfle-


gungspauschale für den Abreisetag ist nicht zu kürzen (um 4,80 Euro für das Frühstück), 


wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer lediglich die 65,20 Euro als Übernachtungskosten 


erstattet. Insgesamt kann der Arbeitgeber somit 89,20 Euro steuerfrei erstatten (65,20 Euro 


Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer hingegen den Gesamtpreis von 70 Euro (also 


einschließlich Frühstück) sind die Verpflegungspauschalen zu kürzen auf einen Betrag von 
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erstatten (70 Euro Unterkunft und Frühstück plus 19,20 Euro Verpflegung).


Die Berechnungen führen somit zum gleichen Ergebnis, egal von welchem Betrag der 


pauschale Einbehalt bzw. die pauschale Kürzung erfolgt.


Abwandlung


Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitnehmers ausgestellt.


Auch in diesem Fall kann der Arbeitgeber insgesamt höchstens 89,20 Euro steuerfrei 


erstatten (65,20 Euro Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Beispiel 64


Der Arbeitnehmer A übernachtet während einer zweitägigen Auswärtstätigkeit im Hotel. Die 


Rechnung ist auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt. Das Hotel rechnet eine Über-


nachtung mit Frühstück wie folgt ab:


Übernachtung 60 Euro


Frühstück 10 Euro


Die ausgewiesenen Übernachtungskosten von 60 Euro können vom Arbeitgeber steuerfrei 


erstattet werden. Für den An- und Abreisetag stünden dem Arbeitnehmer zusätzlich auch 


noch Verpflegungspauschalen von 24 Euro (je 12 Euro für den An- und Abreisetag) zu. Die 


Verpflegungspauschale für den Abreisetag ist nicht zu kürzen, wenn der Arbeitgeber dem 


Arbeitnehmer lediglich die 60 Euro Übernachtungskosten erstattet.


Erstattet der Arbeitgeber hingegen auch den Betrag von 10 Euro für das Frühstück, ist die 


Verpflegungspauschale für den Abreisetag um 4,80 Euro wegen des vom Arbeitgeber zur 


Verfügung gestellten Frühstücks zu kürzen. Der Arbeitgeber kann dann zusätzlich einen 


Betrag von 19,20 Euro für Verpflegung steuerfrei erstatten.


Abwandlung


Die Rechnung des Hotels ist auf den Namen des Arbeitnehmers ausgestellt. 


In diesem Fall kann der Arbeitgeber insgesamt höchstens 84 Euro steuerfrei erstatten 


(60 Euro Unterkunft plus 24 Euro Verpflegung).


Werden keine steuerfreien Erstattungen seitens des Arbeitgebers gezahlt, ist der Betrag von 


84 Euro als Werbungskosten berücksichtigungsfähig.


cc) Notwendige Mehraufwendungen


114 Es ist lediglich die berufliche Veranlassung zu prüfen, nicht aber die Angemessenheit der 


Unterkunft (bestimmte Hotelkategorie oder Größe der Unterkunft). Die Anerkennung von


Unterkunftskosten im Rahmen einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit erfordert, dass noch 
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er dort


seinen Lebensmittelpunkt hat, ohne dass dort jedoch ein eigener Hausstand vorliegen 


muss, oder 


seinen Lebensmittelpunkt wieder aufnehmen will.


Für die Berücksichtigung von Unterkunftskosten anlässlich einer Auswärtstätigkeit wird


somit - anders als bei der doppelten Haushaltsführung - nicht vorausgesetzt, dass der 


Arbeitnehmer eine Wohnung aus eigenem Recht oder als Mieter innehat und eine finanzielle 


Beteiligung an den Kosten der Lebensführung leistet. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer z. B. 


im Haushalt der Eltern ein Zimmer bewohnt.  


115 Ist die Unterkunft am auswärtigen Tätigkeitsort die einzige Wohnung/Unterkunft des Arbeit-


nehmers, liegt kein beruflich veranlasster Mehraufwand vor. 


116 Soweit höhere Übernachtungskosten anfallen, weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft gemein-


sam mit Personen nutzt, die in keinem Dienstverhältnis zum selben Arbeitgeber stehen, sind 


nur diejenigen Aufwendungen anzusetzen, die bei alleiniger Nutzung durch den Arbeitnehmer 


angefallen wären. Nicht abziehbar sind somit Mehrkosten, die aufgrund der Mitnutzung der 


Übernachtungsmöglichkeit durch eine Begleitperson entstehen, insbesondere wenn die 


Begleitung privat und nicht beruflich veranlasst ist. Bei Mitnutzung eines Mehrbettzimmers 


(z. B. Doppelzimmer) können die Aufwendungen angesetzt werden, die bei Inanspruchnahme 


eines Einzelzimmers im selben Haus entstanden wären.


117 Bei Nutzung einer Wohnung am auswärtigen Tätigkeitsort zur Übernachtung während 


einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit kann im Inland aus Vereinfachungs-


gründen - entsprechend der Regelungen für Unterkunftskosten bei einer längerfristigen 


Auswärtstätigkeit von mehr als 48 Monaten - bei Aufwendungen bis zu einem Betrag 


von 1 000 Euro monatlich von einer ausschließlichen beruflichen Veranlassung ausge-


gangen werden. Betragen die Aufwendungen im Inland mehr als 1 000 Euro monatlich 


oder handelt es sich um eine Wohnung im Ausland, können nur die Aufwendungen 


berücksichtigt werden, die durch die beruflich veranlasste, alleinige Nutzung des 


Arbeitnehmers verursacht werden; dazu kann die ortsübliche Miete für eine nach Lage 


und Ausstattung durchschnittliche Wohnung am Ort der auswärtigen Tätigkeitsstätte 


mit einer Wohnfläche bis zu 60 qm als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. 


Beispiel 65


Der Arbeitnehmer A wird aus persönlichen Gründen auf einer Auswärtstätigkeit von seiner 


Ehefrau begleitet. Für die Übernachtung im Doppelzimmer entstehen Kosten von 150 Euro. 


Ein Einzelzimmer hätte 90 Euro gekostet. 
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90 Euro.


Abwandlung


Auf einer Auswärtstätigkeit teilt sich der Arbeitnehmer A das Doppelzimmer mit seinem 


Kollegen B, der ihn aus betrieblichen Gründen begleitet.


Für jeden Arbeitnehmer können (150 Euro: 2 =) 75 Euro als Werbungskosten berücksichtigt 


oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.


dd) Begrenzte Berücksichtigung von Unterkunftskosten bei einer längerfristigen 


Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland


118 Bei einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland, die 


nicht erste Tätigkeitsstätte ist, können nach Ablauf von 48 Monaten die tatsächlich 


entstehenden Unterkunftskosten höchstens noch bis zur Höhe von 1 000 Euro im Monat als 


Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Das gilt auch 


für Hotelübernachtungen. 


119 Bei Übernachtungen im Ausland im Rahmen einer längerfristigen Auswärtstätigkeit gelten 


die bisherigen Grundsätze zur beruflichen Veranlassung und Notwendigkeit der entstandenen 


Aufwendungen unverändert weiter. Die Höchstgrenze von 1 000 Euro gilt hier nicht.


120 Von einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist erst dann 


auszugehen, sobald der Arbeitnehmer an dieser mindestens an drei Tagen in der Woche


tätig wird. Die 48-Monatsfrist beginnt daher nicht, solange die auswärtige Tätigkeitsstätte nur 


an zwei Tagen in der Woche aufgesucht wird. Eine Unterbrechung von weniger als 


sechs Monaten, z. B. wegen Urlaub, Krankheit, beruflicher Tätigkeit an einer anderen Tätig-


keitsstätte führt nicht zu einem Neubeginn der 48-Monatsfrist. Die Prüfung des Unter-


brechungszeitraums und des Ablaufs der 48-Monatsfrist erfolgt stets im Nachhinein mit Blick 


auf die zurückliegende Zeit (Ex-post-Betrachtung).


Beispiel 66


Der Arbeitnehmer A ist seit 1. April 2014 an der sich an seinem Wohnort befindlichen ersten 


Tätigkeitsstätte in H an zwei Tagen in der Woche tätig. An den anderen drei Tagen betreut er 


aufgrund arbeitsrechtlicher Festlegungen eine 200 km entfernte Filiale in B. Dort über-


nachtet er regelmäßig zweimal wöchentlich.


Da der Arbeitnehmer A längerfristig infolge seiner beruflichen Tätigkeit an drei Tagen in der 


Woche an derselben Tätigkeitsstätte in B, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist, tätig wird und 


dort übernachtet, können die ihm tatsächlich entstehenden Übernachtungskosten nach Ablauf 
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geltend gemacht oder steuerfrei erstattet werden. 


Abwandlung


Wie Beispiel 66, allerdings muss A ab 15. Juli 2014 für vier Monate nach M. Ab 


16. November 2014 ist er dann drei Tage wöchentlich in H und zwei Tage in B.


Für die längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit in B beginnt die 48-Monatsfrist am 


1. April 2014 und endet voraussichtlich am 31. März 2018. Eine sechsmonatige Unter-


brechung liegt noch nicht vor (lediglich vier Monate und dann immer nur dreitägige 


Unterbrechung). 


121 Für die Prüfung der 48-Monatsfrist wird auf den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt abge-


stellt. Erst nach Ablauf von 48 Monaten greift die Begrenzung der Höhe nach auf den Betrag 


von 1 000 Euro im Monat. Die unbegrenzte Berücksichtigung der entstandenen Aufwen-


dungen in den ersten 48 Monaten bleibt davon unberührt. 


ee) Anwendung der 48-Monatsfrist zur begrenzten Berücksichtigung der 


Unterkunftskosten bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit im Inland ab 


1. Januar 2014 


122 Maßgeblich für den Beginn der 48-Monatsfrist ist der jeweilige Beginn der längerfristigen 


beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im Inland. Dies gilt auch, wenn dieser vor 


dem 1. Januar 2014 liegt. Aus Vereinfachungsgründen ist es allerdings nicht zu beanstanden, 


wenn die abziehbaren Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen Kalendermonat, der auf 


den Monat folgt, in dem die 48-Monatsfrist endet, auf 1 000 Euro begrenzt werden.


Beispiel 67


Der Arbeitnehmer A hat seine Tätigkeit am 15. Juli 2010 an einer auswärtigen Tätigkeits-


stätte aufgenommen und soll dort bis zum 31. Dezember 2015 tätig sein. 


Die 48-Monatsfrist beginnt am 15. Juli 2010 und endet mit Ablauf des 14. Juli 2014. Nach 


Ablauf dieser Frist können grundsätzlich Übernachtungskosten nur noch bis zur Höhe von 


1 000 Euro monatlich berücksichtigt werden. Aus Vereinfachungsgründen ist es jedoch nicht 


zu beanstanden, wenn diese Begrenzung der Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen 


Kalendermonat angewendet wird, der auf den Monat folgt, in dem die 48-Monatsfrist endet. 


Dies wäre dann ab August 2014. 
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Der Arbeitnehmer A wird vom 15. März 2014 bis 3. Oktober 2014 wegen eines personellen 


Engpasses ausschließlich am Stammsitz der Firma tätig. Ab 4. Oktober 2014 kehrt er zu der 


vorherigen auswärtigen Tätigkeitsstätte zurück. 


Die längerfristige Auswärtstätigkeit wurde länger als sechs Monate unterbrochen. Die Über-


nachtungskosten können daher ab 4. Oktober 2014 für die nächsten 48 Monate (bis 


3. Oktober 2018) grundsätzlich wieder unbeschränkt berücksichtigt werden. 


ff) Steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber


123 Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeitgeber die nachgewiesenen Übernachtungs-


kosten nach Rz. 112 bis Rz. 121 oder - wie bisher - ohne Einzelnachweis einen Pauschbetrag 


von 20 Euro steuerfrei erstatten. Bei Übernachtungen im Rahmen einer auswärtigen beruf-


lichen Tätigkeit im Ausland gelten die bisherigen Grundsätze unverändert weiter. 


5. Reisenebenkosten


124 Zu den Reisenebenkosten gehören die tatsächlichen Aufwendungen z. B. für:


1. Beförderung und Aufbewahrung von Gepäck;


2. Ferngespräche und Schriftverkehr beruflichen Inhalts mit dem Arbeitgeber oder 


Geschäftspartnern;


3. Straßen- und Parkplatzbenutzung sowie Schadensbeseitigung infolge von Verkehrs-


unfällen, wenn die jeweils damit verbundenen Fahrtkosten als Reisekosten anzusetzen 


sind;


4. Verlust von auf der Reise abhanden gekommener oder beschädigter Gegenstände, die 


der Arbeitnehmer auf der Reise verwenden musste, wenn der Verlust aufgrund einer 


reisespezifischen Gefährdung eingetreten ist. Berücksichtigt wird der Verlust bis zur 


Höhe des Wertes, der dem Gegenstand zum Zeitpunkt des Verlustes beigemessen 


wird.


5. Private Telefongespräche, soweit sie der beruflichen Sphäre zugeordnet werden 


können (vgl. BFH-Urteil vom 5. Juli 2012, VI R 50/10, BStBl 2013 II S. 282).


125 Die Reisenebenkosten sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen bzw. glaubhaft zu 


machen. Regelmäßig wiederkehrende Reisenebenkosten können zur Vereinfachung über 


einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Einzelnen nachgewiesen werden und 


dann in der Folgezeit mit dem täglichen Durchschnittsbetrag angesetzt werden. Zur Berück-


sichtigung von Reisenebenkosten bei LKW-Fahrern, die in ihrer Schlafkabine übernachten, 


vgl. BMF-Schreiben vom 4. Dezember 2012, BStBl I S. 1249. 
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126 Nicht zu den Reisenebenkosten gehören z. B.:


1. Kosten für die persönliche Lebensführung wie Tageszeitungen, private Telefon-


gespräche mit Ausnahme der Gespräche i. S. d. Rz. 124 Nr. 5, Massagen, Minibar 


oder Pay-TV,


2. Ordnungs-, Verwarnungs- und Bußgelder, die auf einer Auswärtstätigkeit verhängt 


werden,


3. Verlust von Geld oder Schmuck,


4. Anschaffungskosten für Bekleidung, Koffer oder andere Reiseausrüstungsgegenstände, 


weil sie nur mittelbar mit einer Auswärtstätigkeit zusammenhängen,


5. Essensgutscheine, z. B. in Form von Raststätten- oder Autohof-Wertbons.


127 Gutscheine i. S. d. Rz. 126 Nummer 5 gehören nicht zu den Reisenebenkosten, da zur 


Abgeltung der tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen für 


Verpflegung eine Verpflegungspauschale (§ 9 Absatz 4a EStG) angesetzt werden kann. 


Beispiel 68


Der LKW-Fahrer L ist im Inland eintägig mehr als acht Stunden beruflich auswärts tätig. Er 


nimmt ein Mittagessen im Wert von 8,50 Euro in einer Autobahnraststätte ein und bezahlt an 


der Kasse 6 Euro in bar und den Rest in Wertbons, die er im Zusammenhang mit der vom 


Arbeitgeber erstatteten Parkplatzgebühr erhalten hat.


Dem LKW-Fahrer L steht eine ungekürzte Verpflegungspauschale von 12 Euro zu.


6. Sonstiges


128 Zur Ermittlung der steuerfreien Leistungen für Reisekosten dürfen die einzelnen Aufwen-


dungsarten zusammengefasst werden; die Leistungen sind steuerfrei, soweit sie die Summe 


der zulässigen steuerfreien Leistungen nicht übersteigen. Hierbei können mehrere Reisen 


zusammengefasst abgerechnet werden. Dies gilt sinngemäß für Umzugskosten und für 


Mehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung (R 3.16 Satz 1 bis 3 ggf. i. V. m. 


R 3.13 Abs. 1 Satz 3 LStR 2013). 


Beispiel 69


Im Rahmen einer längerfristigen beruflichen Auswärtstätigkeit wird ein Monteur für die 


Dauer von sechs Monaten (110 Arbeitstage) an derselben Tätigkeitsstätte tätig. Die arbeits-


tägliche Abwesenheit von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt jeweils 


mehr als 8 Stunden. Während der sechs Monate seiner Tätigkeit steht dem Monteur nach 


Reiserichtlinie des Arbeitgebers ein Tagegeld in Höhe von insgesamt 660 Euro zu (110 


Arbeitstage x 6 Euro/Arbeitstag).
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Monate steuerfrei geleistet werden:


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: 55 Arbeitsgage x 12 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


Gezahltes Tagegeld: 55 Arbeitstage  x   6 Euro/Arbeitstag = 330 Euro


Der Arbeitnehmer könnte somit zusätzlich für die ersten drei Monate noch 330 Euro als 


Werbungskosten geltend machen.


Die Tagegelder der folgenden drei Monate sind steuerpflichtig und der Arbeitnehmer kann 


keine Werbungskosten mehr geltend machen


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: =     0 Euro


Gezahltes Tagegeld: 55 Arbeitstage x  6 Euro/Arbeitstag = 330 Euro


Wird die längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit zusammengefasst abgerechnet, können 


die Tagegelder der gesamten sechs Monate steuerfrei gezahlt werden. Der Arbeitnehmer 


kann dann keinen Werbungskostenabzug mehr geltend machen.


Steuerfreie Verpflegungspauschalen: 55 Arbeitstage x 12 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


Gezahltes Tagegeld: 110 Arbeitstage x  6 Euro/Arbeitstag = 660 Euro


129 In den Fällen, in denen keine steuerfreie Verpflegungspauschale gezahlt werden darf, ist 


es nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber bei einer von ihm zur Verfügung gestell-


ten Mahlzeit eine Verrechnung des anzusetzenden Sachbezugswertes mit steuerfrei zu 


erstattenden Fahrt-, Unterkunfts- oder Reisenebenkosten vornimmt.


Beispiel 70


Der Arbeitnehmer A nimmt an einem halbtägigen auswärtigen Seminar mit Mittagessen 


teil und ist 6 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend. Für 


die Fahrt zum Seminar nutzt A seinen privaten PKW und könnte für die entstandenen 


Fahrtkosten eine steuerfreie Erstattung in Höhe von 30 Euro von seinem Arbeitgeber 


beanspruchen. 


Der Arbeitgeber kann die von ihm im Rahmen des Seminars gestellte Mahlzeit mit dem 


Sachbezugswert  individuell oder pauschal mit 25 Prozent versteuern oder von den zu 


erstattenden 30 Euro abziehen.


III. Zeitliche Anwendungsregelung


130 Dieses Schreiben ist mit Wirkung ab 1. Januar 2014 anzuwenden. Hinsichtlich der Regelun-


gen in Rz. 65 (Mahlzeiten im Flugzeug, Schiff oder Zug) ist es nicht zu beanstanden, 


wenn diese erst ab 1. Januar 2015 angewendet werden. Das BMF-Schreiben vom 


30. September 2013 wird aufgehoben und durch dieses BMF-Schreiben ersetzt. 


Änderungen sind durch Fettdruck dargestellt.
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21. Dezember 2009, BStBl 2010 I S. 21, das BMF-Schreiben vom 27. September 2011, 


BStBl I S. 976 sowie das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2011, BStBl 2012 I S. 57 


werden mit Wirkung ab 1. Januar 2014 aufgehoben.


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.







